
 

 

 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Innenausschusses 
zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und der FDP  
für ein Zweites Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in  
Hessen (Zweites Dienstrechtmodernisierungsgesetz - 2. DRModG) 
Drucksache 18/6558 

hierzu: 

Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
Drucksache 18/7206 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von 

CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE, den Gesetzentwurf unter Berücksich-
tigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und der 
FDP, Drucks. 18/7206 - und damit in der aus der Anlage ersicht-
lichen Fassung -, in zweiter Lesung anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 126. Ple-

narsitzung am 14. Dezember 2012 und der Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/7206, am 
9. April 2013 überwiesen worden. 

 
 2. Der Innenausschuss hat am 7. März 2013 zu dem Gesetzent-

wurf sowie zu dem Gesetzentwurf Drucks. 18/6256 eine öf-
fentliche mündliche Anhörung durchgeführt. 

 
 3. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung 

am 11. April 2013 beraten und die unter A wiedergegebene 
Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. 

 
Zuvor war der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP, Drucks. 18/7206, mit den Stimmen von CDU und 
FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Enthaltung von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen worden. 

 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE, zu dem Änderungsan-
trag der Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/7206, 
eine schriftliche Anhörung durchzuführen, wurde mit den 
Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimme der LINKEN 
bei Enthaltung von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
abgelehnt. 

 
Wiesbaden, 11. April 2013 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Dr. Frank Blechschmidt Horst Klee 
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Zweites Gesetz 
zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen 
(Zweites Dienstrechtsmodernisierungsgesetz -  

2. DRModG) 
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Artikel 1  
Hessisches Beamtengesetz (HBG)1, 2 

 
 
Inhaltsübersicht 
 

ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Dienstherrnfähigkeit 

§ 3 Begriffsbestimmungen, Zuständigkeiten 
 

ZWEITER TEIL 
Beamtenverhältnis 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeines 
 
§ 4 Beamtinnen und Beamte auf Probe in Ämtern mit 

leitender Funktion 

§ 5 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
§ 6 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

§ 7 Politische Beamtinnen und Beamte 

§ 8 Voraussetzungen für das Beamtenverhältnis 

§ 9 Ernennung 

§ 10 Auswahl, Stellenausschreibung 

§ 11 Genetische Untersuchungen, Benachteiligungsverbot 
§ 12 Rechtsfolgen nichtiger oder zurückgenommener Er-

nennungen 
 

Zweiter Abschnitt 
Laufbahnen 

 
§ 13 Laufbahn 

§ 14 Bei einem anderen Dienstherrn erworbene Vorbildung 
und Laufbahnbefähigung 

§ 15 Zulassung zu den Laufbahnen 
§ 16 Anerkennung der Laufbahnbefähigung aufgrund der 

Richtlinie 2005/36/EG 

§ 17 Vorbereitungsdienst 

§ 18 Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose 
§ 19 Andere Bewerberinnen und Bewerber 

§ 20 Einstellung, Probezeit 

§ 21 Beförderung, Aufstieg 
                                                   
1  FFN 320-196 
2  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/88/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. EU Nr. L 
299 S. 9), der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert 
durch Verordnung der Kommission vom 11. Juli 2012 (ABl. EU 
Nr. L 180 S. 9), der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 
2000 über die Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(ABl. EG Nr. L 303 S. 16) und der Richtlinie 2006/54/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäfti-
gungsfragen (Neufassung) (ABl. EU Nr. L 204 S. 23). 
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§ 22 Laufbahnwechsel 

§ 23 Verordnungsermächtigung 
 

Dritter Abschnitt 
Abordnung, Versetzung, Umbildung von Körperschaften 
 
§ 24 Grundsatz 

§ 25 Abordnung 

§ 26 Versetzung 

§ 27 Umbildung von Körperschaften 
 

Vierter Abschnitt 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

 
Erster Titel 
Entlassung 

 
§ 28 Entlassung kraft Gesetzes 

§ 29 Entlassung durch Verwaltungsakt 

§ 30 Verfahren und Folgen der Entlassung 
 

Zweiter Titel 
Verlust der Beamtenrechte 

 
§ 31 Verlust der Beamtenrechte, Wiederaufnahmeverfahren 

§ 32 Gnadenrecht 
 

Dritter Titel 
Ruhestand, Dienstunfähigkeit 

 
Erstes Kapitel 

Ruhestand 
 
§ 33 Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 

§ 34 Hinausschieben der Altersgrenze 

§ 35 Ruhestand auf Antrag 
 

Zweites Kapitel 
Dienstunfähigkeit 

 
§ 36 Verfahren bei Dienstunfähigkeit 

§ 37 Verfahren bei begrenzter Dienstfähigkeit 

§ 38 Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

§ 39 Ärztliche Untersuchung 
 

Drittes Kapitel 
Einstweiliger Ruhestand 

 
§ 40 Politische Beamtinnen und Beamte 

§ 41 Auflösung oder Umbildung von Behörden 
 

Viertes Kapitel 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 42 Versetzung in den Ruhestand 
 

Vierter Titel 
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten,  

die Mitglied der Landesregierung werden 
 
§ 43 Rechtsfolgen der Ernennung zum Mitglied der Lan-

desregierung 

§ 44 Ende des Amtsverhältnisses 
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Fünfter Abschnitt 
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

 
Erster Titel 
Allgemeines 

 
§ 45 Neutralitätspflicht 
§ 46 Aussagegenehmigung 

§ 47 Diensteid 

§ 48 Beschränkung der Vornahme von Amtshandlungen 

§ 49 Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 

§ 50 Medienauskünfte 

§ 51 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken 
und sonstigen Vorteilen 

§ 52 Wahl des Wohnorts 

§ 53 Aufenthalt in der Nähe des Dienstorts 

§ 54 Dienstkleidung, Amtstracht 
§ 55 Dienstvergehen 

§ 56 Pflicht zum Schadensersatz 

§ 57 Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen Dritte 

§ 58 Amtsbezeichnungen 

§ 59 Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 
 

Zweiter Titel 
Arbeitszeit, Urlaub 

 
§ 60 Arbeitszeit 

§ 61 Mehrarbeit 

§ 62 Teilzeitbeschäftigung 

§ 63 Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen 

§ 64 Beurlaubung aus familiären Gründen 
§ 65 Beurlaubung aus beschäftigungspolitischen Gründen 

§ 66 Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung 
und Beurlaubung 

§ 67 Hinweispflicht, Benachteiligungsverbot 
§ 68 Fernbleiben vom Dienst 

§ 69 Urlaub, Dienstbefreiung 

§ 70 Verordnungsermächtigung 
 

Dritter Titel 
Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Beendigung des Beamten-

verhältnisses 
 
§ 71 Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht 

§ 72 Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn 

§ 73 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

§ 74 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, An-
zeigepflicht 

§ 75 Schriftform, Ausübung von Nebentätigkeiten 

§ 76 Regressanspruch bei Haftung aus angeordneter Neben-
tätigkeit 

§ 77 Beendigung der mit dem Hauptamt verbundenen 
Nebentätigkeit 

§ 78 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 79 Verordnungsermächtigung 
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Vierter Titel 
Fürsorge 

 
§ 80 Beihilfe 
§ 81 Ersatz von Sachschaden 

§ 82 Mutterschutz, Elternzeit 

§ 83 Arbeitsschutz 

§ 84 Dienstjubiläum 

§ 85 Finanzielle Leistungen 
 

Fünfter Titel 
Personalaktenrecht 

 
§ 86 Inhalt der Personalakte, Zugang zur Personalakte 

§ 87 Beihilfeakte 

§ 88 Anhörungspflicht 

§ 89 Einsichtsrecht 

§ 90 Vorlage der Personalakte, Auskünfte an Dritte 
§ 91 Entfernung von Unterlagen 

§ 92 Aufbewahrungsfristen 

§ 93 Automatisierte Verarbeitung von Personalaktendaten 
 

Sechster Titel 
Beamtenvertretung 

 
§ 94 Vertretung durch Gewerkschaften und Berufsverbände 
§ 95 Beteiligung der Spitzenorganisationen 
 

DRITTER TEIL 
Personalwesen 

 
§ 96 Befugnisse des für das Dienstrecht zuständigen Minis-

teriums 

§ 97 Direktorin oder Direktor des Landespersonalamts 

§ 98 Landespersonalkommission, Aufgaben 

§ 99 Zusammensetzung 

§ 100 Rechtsstellung der Mitglieder 

§ 101 Vorsitz, Geschäftsordnung 
§ 102 Verfahren, Sitzungen, Beschlüsse 

§ 103 Beweiserhebung, Amtshilfe 
 

VIERTER TEIL 
Beschwerdeweg, Rechtsschutz 

 
§ 104 Anträge, Beschwerden 

§ 105 Vorverfahren 
§ 106 Zustellung von Verfügungen und Entscheidungen 
 

FÜNFTER TEIL 
Besondere Vorschriften für einzelne Beamtengruppen 

 
Erster Abschnitt 

Polizei 
 
§ 107 Rechtsstellung 

§ 108 Praktikum 

§ 109 Gemeinschaftsunterkunft, Gemeinschaftsverpflegung 

§ 110 Vorläufige Dienstenthebung 

§ 111 Polizeidienstunfähigkeit 



- 7 - 
  
§ 112 Eintritt in den Ruhestand im Polizeivollzugsdienst 
 

Zweiter Abschnitt 
Weitere besondere Beamtengruppen 

 
§ 113 Feuerwehr 
§ 114 Justiz 

§ 115 Hessischer Landtag 
 

SECHSTER TEIL 
Kostenerstattung bei Dienstherrnwechsel 

 
§ 116 Erstattung von Studiengebühren 
 

SIEBTER TEIL 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 117 Verwaltungsvorschriften 

§ 118 Übergangsregelung zur Altersteilzeit 

§ 119 Überleitung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten in den gehobenen Dienst 

§ 120 Weitergeltung von Vorschriften 

§ 121 Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 122 Inkrafttreten 
 

ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz regelt das Recht der Beamtinnen und 
Beamten des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, soweit es nicht abschließend im Beamtenstatusgesetz 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert durch Gesetz 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), in der jeweils gelten-
den Fassung geregelt ist und soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. Diesen bleibt es 
überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamtinnen, Beam-
ten, Seelsorgerinnen und Seelsorger diesem Gesetz entspre-
chend zu regeln. 
 

§ 2 
Dienstherrnfähigkeit 

(§ 2 Beamtenstatusgesetz) 
 
Den der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts kann durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung oder Satzung, die der 
Genehmigung durch die Landesregierung bedarf, Dienst-
herrnfähigkeit im Sinne des § 2 des Beamtenstatusgesetzes 
verliehen werden. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen, Zuständigkeiten 

 
(1) Oberste Dienstbehörde ist die oberste Behörde des 
Dienstherrn, in deren Dienstbereich die Beamtin oder der 
Beamte ein Amt wahrnimmt. 
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(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter ist, wer für 
beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen 
Angelegenheiten der ihr oder ihm nachgeordneten Beamtin-
nen und Beamten zuständig ist. 
 
(3) Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist, wer der Beamtin oder 
dem Beamten für die dienstliche Tätigkeit Anordnungen 
erteilen darf. 
 
(4) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 20 
Abs. 5 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ge-
nannten Personen, die Partnerin oder der Partner einer ehe-
ähnlichen Gemeinschaft sowie die Pflegekinder der Ehegat-
tin, des Ehegatten, der Lebenspartnerin oder des Lebenspart-
ners, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.  
 
(5) Die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetzteneigenschaft 
richtet sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung. 
Ist eine Dienstvorgesetzte oder ein Dienstvorgesetzter nicht 
vorhanden, so bestimmt für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes die oberste Dienstbehörde, im Übrigen die oberste 
Aufsichtsbehörde, wer die Dienstvorgesetztenaufgaben wahr-
nimmt. Nach Beendigung des Beamtenverhältnisses nimmt 
die Behörde, bei der die Beamtin oder der Beamte zuletzt 
beschäftigt war, die Dienstvorgesetztenaufgaben wahr; die 
Regelungen des Hessischen Disziplinargesetzes vom 21. Juli 
2006 (GVBl. I S. 394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle Zweites 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz], in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt. 
 
(6) Die Entscheidungen und sonstigen Maßnahmen nach 
diesem Gesetz und nach dem Beamtenstatusgesetz trifft, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, die oder der Dienstvorge-
setzte. Zuständigkeiten der oder des Dienstvorgesetzten kön-
nen von der obersten Dienstbehörde, auch teilweise, auf 
andere Behörden übertragen werden. Die Entscheidung über 
eine Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes trifft 
die oberste Dienstbehörde.  
 
(7) Die oberste Dienstbehörde kann, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, ihr durch dieses Gesetz oder durch Rechtsvor-
schrift aufgrund dieses Gesetzes übertragene Zuständigkeiten 
auf andere Stellen weiter übertragen. 
 
(8) Bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, die keine Behörden besitzen, treten an deren 
Stelle die zuständigen Organe oder Verwaltungsstellen. 
 

ZWEITER TEIL 
Beamtenverhältnis 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeines 
 

§ 4 
Beamtinnen und Beamte auf Probe in Ämtern mit leitender 

Funktion 
(§§ 4 und 22 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Ämter mit leitender Funktion sind die Ämter der Leite-
rinnen und Leiter von Behörden, die Ämter der Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleiter in obersten Landesbehörden, 
die Ämter der stellvertretenden Leiterinnen und Leiter der 
Regierungspräsidien und die mindestens der Besoldungsgrup-
pe A 15 angehörenden Ämter der Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter in nachgeordneten Behörden. 
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(2) Ämter mit leitender Funktion werden zunächst im Beam-
tenverhältnis auf Probe übertragen. Bei Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt Satz 1 
entsprechend für die Ämter der Leiterinnen und Leiter von 
Organisationseinheiten, die den in Abs. 1 genannten ver-
gleichbar sind, unabhängig von der Besoldungsgruppe. Satz 1 
und 2 gelten nicht für Ämter, die richterliche Unabhängigkeit 
besitzen, die aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften im 
Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen werden oder die in § 7 
Abs. 1 genannt sind. Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei 
Jahre. Die oberste Dienstbehörde kann eine Verkürzung der 
Probezeit zulassen; die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. 
Zeiten, in denen die leitende Funktion nach Satz 1 bereits 
übertragen worden ist, können auf die Probezeit angerechnet 
werden. Eine Verlängerung der Probezeit ist nicht zulässig. 
§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 findet keine Anwen-
dung. 
 
(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf nur berufen wer-
den, wer 

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
einem Richterverhältnis auf Lebenszeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter auf 
Lebenszeit berufen werden könnte. 

Vom Tag der Ernennung an ruhen für die Dauer der Probe-
zeit die Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Le-
benszeit übertragenen Amt mit Ausnahme der Verschwiegen-
heitspflicht und des Verbots der Annahme von Belohnungen 
und Geschenken. Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
das Richterverhältnis auf Lebenszeit besteht fort. Dienstver-
gehen, die mit Bezug auf das Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit oder das Beamtenverhältnis auf Probe begangen worden 
sind, werden so verfolgt, als stünde die Beamtin oder der 
Beamte nur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
 
(4) Die Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamts 
kann im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde und 
im Benehmen mit der Landespersonalkommission Ausnah-
men von Abs. 3 Satz 1 zulassen. § 21 Abs. 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. Befindet sich die Beamtin oder der Beamte 
nur in dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Abs. 2, bleiben 
die für Beamtinnen und Beamte auf Probe geltenden Vor-
schriften des Hessischen Disziplinargesetzes unberührt.  
 
(5) Beamtinnen und Beamte sind mit 

1. Ablauf der Probezeit nach Abs. 2 Satz 4 bis 6 oder 

2. Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit 
oder Richterverhältnisses auf Lebenszeit oder 

3. der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn oder 

4. der Verhängung mindestens einer Kürzung der 
Dienstbezüge 

aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Abs. 2 entlassen. 
Die Entlassungstatbestände nach dem Beamtenstatusgesetz 
bleiben unberührt; § 29 Abs. 3 und 4 findet keine Anwen-
dung. 
 
(6) Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit ist der Beam-
tin oder dem Beamten das Amt nach Abs. 1 auf Dauer im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übertragen. Einer Rich-
terin oder einem Richter darf das Amt nach Abs. 1 auf Dauer 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bei demselben Dienst-
herrn nur übertragen werden, wenn sie oder er die zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Ernennung im Beamtenver-
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hältnis auf Lebenszeit erfolgende Entlassung aus dem Rich-
terverhältnis schriftlich verlangt hat. Eine erneute Berufung 
in ein Beamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses 
Amts innerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Wird das Amt 
nicht auf Dauer übertragen, so endet der Anspruch auf Be-
soldung aus diesem Amt; weitergehende Ansprüche bestehen 
nicht. 
 
(7) Beamtinnen und Beamte führen während ihrer Amtszeit 
im Dienst nur die Amtsbezeichnung des ihnen nach Abs. 1 
übertragenen Amts; sie dürfen nur diese auch außerhalb des 
Dienstes führen. Wird ihnen das Amt nach Abs. 1 nicht auf 
Dauer übertragen, dürfen sie die Amtsbezeichnung nach 
Satz 1 nach dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf 
Probe nicht weiterführen. 
 

§ 5 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

(§ 5 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes und des Beamtenstatusgesetzes mit 
folgenden Maßgaben: 

1. Nach Vollendung des 65. Lebensjahrs können Ehren-
beamtinnen und Ehrenbeamte verabschiedet werden; 
sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraus-
setzungen für die Versetzung in den Ruhestand gege-
ben sind. 

2. Nicht angewandt werden die §§ 25, 26, 71 bis 77 
dieses Gesetzes sowie die §§ 14, 15 und 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 des Beamtenstatusgesetzes. 

 
(2) Die Unfallfürsorge für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-
te und ihre Hinterbliebenen richtet sich nach § 52 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle Zweites Dienstrechtmodernisie-
rungsgesetz]. 
 
(3) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse nach den 
besonderen für die einzelnen Gruppen der Ehrenbeamtinnen 
und Ehrenbeamten geltenden Vorschriften. 
 

§ 6 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
(§§ 4 und 6 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit gelten die Vor-
schriften für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit entspre-
chend, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind Beam-
tinnen und Beamte auf Zeit, die nicht als Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte unmittelbar gewählt sind, nach Ablauf ihrer 
Amtszeit verpflichtet, das Amt weiterzuführen, wenn sie 
unter mindestens gleichgünstigen Bedingungen für wenigs-
tens die gleiche Zeit wieder ernannt werden sollen und bei 
Ablauf der Amtszeit das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 
 
(3) Werden Beamtinnen und Beamte auf Zeit im Anschluss 
an ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere 
Amtszeit berufen, so gilt das Beamtenverhältnis als nicht 
unterbrochen. 
 
(4) Entscheidungen über Anträge auf Versetzung in den Ru-
hestand nach § 35 trifft die Vertretungskörperschaft in ge-
heimer Abstimmung. 
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(5) Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte sind, treten nach Ablauf ihrer Amtszeit in 
den Ruhestand. Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die nicht 
als Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte unmittelbar gewählt 
sind und der Verpflichtung nach Abs. 2 nicht nachkommen, 
treten nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht in den Ruhestand. 
 
(6) Ist die Amtszeit einer Beamtin oder eines Beamten auf 
Zeit, die oder der nicht als Wahlbeamtin oder Wahlbeamter 
unmittelbar gewählt ist, bei Vollendung des 67. Lebensjahrs 
noch nicht beendet, so tritt sie oder er mit dem Ende des 
Monats, in dem sie oder er das 67. Lebensjahr vollendet hat, 
in den Ruhestand. Die Vertretungskörperschaft kann jedoch 
in geheimer Abstimmung beschließen, dass eine Wahlbeam-
tin oder ein Wahlbeamter auf Zeit, die oder der noch dienst-
fähig ist, mit ihrer oder seiner Zustimmung bis zum Ende der 
Amtszeit, längstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Le-
bensjahrs, im Amt bleibt; der Beschluss ist frühestens sechs 
Monate vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt zulässig. Für 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die nicht als Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamte unmittelbar gewählt sind und deren 
laufende Amtszeit am [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes] noch nicht beendet ist, bleibt es beim Eintritt 
in den Ruhestand nach Satz 1 und 2 bei der Altersgrenze 
nach § 211 Abs. 5 Satz 2 und 3 des Hessischen Beamtenge-
setzes in der am [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung; dies gilt nicht für weitere 
Amtszeiten. 
 
(7) Unmittelbar gewählte Beamtinnen und Beamte auf Zeit, 
deren Amtszeit bei Vollendung des 71. Lebensjahrs noch 
nicht beendet ist, treten zu diesem Zeitpunkt in den Ruhe-
stand. 
 
(8) Treten Beamtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf der 
Amtszeit nicht in den Ruhestand, so sind sie mit diesem Zeit-
punkt aus diesem Beamtenverhältnis entlassen, sofern sie 
nicht im Anschluss an ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt 
für eine weitere Amtszeit berufen werden. 
 
(9) Nach Vollendung des 65. Lebensjahrs ist die Beamtin 
oder der Beamte auf Zeit auf ihren oder seinen Antrag jeder-
zeit in den Ruhestand zu versetzen. 
 

§ 7 
Politische Beamtinnen und Beamte 

(§ 30 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Ämter im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 1 des Beamtensta-
tusgesetzes sind die Ämter 

1. der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, 

2. der Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsi-
denten, 

3. der Leiterin oder des Leiters des Landesamts für Ver-
fassungsschutz, 

4. der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten, 

5. der Landespolizeipräsidentin oder des Landespolizei-
präsidenten. 

 
(2) § 8 Abs. 2, § 15 Abs. 4, § 19, § 20 Abs. 1 und § 21 sind 
auf die in Abs. 1 genannten Ämter nicht anzuwenden. Nach 
§ 23 Abs. 2 Nr. 5 festgesetzte Höchstaltersgrenzen für die 
Einstellung und Versetzung von Beamtinnen und Beamten in 
den Landesdienst gelten nicht für die Besetzung der in Abs. 1 
genannten Ämter. 
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§ 8 
Voraussetzungen für das Beamtenverhältnis 

(§ 7 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 
auch die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne der Verfassung des 
Landes Hessen einzutreten. 
 
(2) Die Befähigung für die Berufung in das Beamtenverhält-
nis nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 des Beamtenstatusgesetzes besitzt, 
wer die für die entsprechende Laufbahn vorgeschriebene oder 
mangels solcher Vorschriften übliche Vorbildung besitzt 
(Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewerber) oder wer die 
erforderliche Befähigung durch Lebens- oder Berufserfah-
rung innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes er-
worben hat (andere Bewerberin oder anderer Bewerber). 
Dies gilt nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben, für die 
eine bestimmte Vorbildung oder Ausbildung durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, oder die ihrer 
Eigenart nach eine besondere Vorbildung oder Fachausbil-
dung zwingend erfordern. 
 
(3) Über die Zulassung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 3 des 
Beamtenstatusgesetzes entscheidet die Direktorin oder der 
Direktor des Landespersonalamts. 
 

§ 9 
Ernennung 

(§ 8 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Einer Ernennung bedarf es, außer in den Fällen des § 8 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Beamtenstatusgesetzes, auch zur Ver-
leihung eines anderen Amts mit anderer Amtsbezeichnung 
beim Wechsel der Laufbahngruppe. 
 
(2) Die Landesregierung ernennt die Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten auf Vorschlag der zuständigen Ministerin 
oder des zuständigen Ministers, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. Sie kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. Die Landesregierung kann die Ministerinnen und 
Minister ermächtigen, die ihnen übertragene Befugnis, Beam-
tinnen und Beamte zu ernennen, auf nachgeordnete Behörden 
zu übertragen. Die Übertragung der Befugnis bedarf des 
Einvernehmens mit der für das Dienstrecht zuständigen Mi-
nisterin oder dem hierfür zuständigen Minister. Satz 1 bis 4 
gelten entsprechend für die Befugnis, 

1. das Einverständnis zur Abordnung oder Versetzung 
von Beamtinnen und Beamten in den Dienst des Lan-
des nach § 24 Abs. 3 Satz 2 dieses Gesetzes sowie 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 und § 15 Abs. 3 Satz 1 des Beam-
tenstatusgesetzes zu erklären, 

2. Beamtinnen und Beamte zu entlassen, 

3. Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand zu verset-
zen, 

4. Professorinnen und Professoren von ihren amtlichen 
Pflichten zu entbinden. 

 
(3) Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Gemein-
deverbände und sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden von den nach 
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung zuständigen Stellen 
ernannt. 
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(4) Die Ernennung wird mit dem Tag wirksam, an dem die 
Ernennungsurkunde ausgehändigt wird. In der Urkunde kann 
jedoch ein späterer Tag bestimmt werden. 
 
(5) Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches Arbeits-
verhältnis zum Dienstherrn. 
 

§ 10 
Auswahl, Stellenausschreibung 

(§ 9 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber gelten 
die Kriterien des § 9 des Beamtenstatusgesetzes. Für Bewer-
berinnen und Bewerber können Eignungsprüfungen abgehal-
ten werden. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Regelungen über Eignungsprüfun-
gen zu treffen.  
 
(2) Die gesundheitliche Eignung für die Berufung in ein Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein anderes Beamten-
verhältnis mit dem Ziel der späteren Verwendung im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit ist aufgrund einer ärztlichen 
Untersuchung festzustellen; § 39 gilt entsprechend. Satz 1 
findet keine Anwendung, wenn bereits ein Beamten- oder 
Richterverhältnis auf Lebenszeit besteht. 
 
(3) Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch Stellen-
ausschreibungen ermittelt werden. Für die Landesverwaltung 
kann die oberste Dienstbehörde, im Übrigen die obere Auf-
sichtsbehörde, allgemeine Ausnahmen zulassen. Untersteht 
eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts unmittelbar der Aufsicht einer Behörde der Landes-
verwaltung in der Mittelstufe, kann diese Behörde allgemeine 
Ausnahmen zulassen. 
 
(4) Die gesetzlichen Vorschriften über die Eignung, Vorbil-
dung und Auswahl von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
bleiben unberührt. 
 

§ 11 
Genetische Untersuchungen, Benachteiligungsverbot 

 
Es gelten entsprechend 

1. für Beamtinnen und Beamte die für Beschäftigte, 

2. für Bewerberinnen und Bewerber für ein Beamtenver-
hältnis oder Personen, deren Beamtenverhältnis been-
det ist, die für Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis oder Personen, deren Be-
schäftigungsverhältnis beendet ist, und 

3. für das Land, die Gemeinden, Gemeindeverbände und 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, die Dienstherrnfähigkeit besitzen, die für 
Arbeitgeber 

geltenden Vorschriften des Gendiagnostikgesetzes vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 

§ 12 
Rechtsfolgen nichtiger oder zurückgenommener Ernennungen 

(§§ 11 und 12 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Ist die erstmalige Ernennung nach § 11 des Beamtensta-
tusgesetzes nichtig oder ist sie nach § 12 des Beamtenstatus-
gesetzes zurückgenommen worden, so hat die oder der 
Dienstvorgesetzte jede weitere Führung der Dienstgeschäfte 
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zu verbieten. Bei Nichtigkeit ist das Verbot erst dann auszu-
sprechen, wenn im Falle des 

1. § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes die für 
die Ernennung zuständige Stelle es abgelehnt hat, die 
Wirksamkeit der Ernennung nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 
des Beamtenstatusgesetzes schriftlich zu bestätigen, 

2. § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Beamtenstatusgesetzes die sach-
lich zuständige Behörde es abgelehnt hat, die Ernen-
nung nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Beamtenstatusgeset-
zes zu bestätigen, oder 

3. § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a des Beamtenstatusgeset-
zes eine Ausnahme nach § 7 Abs. 3 des Beamtensta-
tusgesetzes nicht nachträglich nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 
des Beamtenstatusgesetzes zugelassen wird. 

 
(2) In den Fällen des § 12 des Beamtenstatusgesetzes muss 
die Ernennung innerhalb einer Frist von sechs Monaten zu-
rückgenommen werden, nachdem die oberste Dienstbehörde 
von der Ernennung und dem Grund zur Rücknahme Kenntnis 
erlangt hat. Vor der Rücknahme soll die Beamtin oder der 
Beamte gehört werden. Die Rücknahme wird von der obers-
ten Dienstbehörde erklärt; die Erklärung ist der Beamtin oder 
dem Beamten schriftlich, aber nicht in elektronischer Form 
zuzustellen. 
 
(3) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen 
worden, so sind die bis zu dem Verbot nach Abs. 1 oder bis 
zur Zustellung der Erklärung der Rücknahme nach Abs. 2 
vorgenommenen Amtshandlungen in gleicher Weise gültig, 
wie wenn sie eine Beamtin oder ein Beamter ausgeführt hät-
te. Die gewährten Leistungen können der oder dem Ernann-
ten belassen werden. 
 

Zweiter Abschnitt 
Laufbahnen 

 
§ 13 

Laufbahn 
 
(1) Eine Laufbahn umfasst alle Ämter derselben Fachrichtung 
und derselben Laufbahngruppe, die eine verwandte und 
gleichwertige Vorbildung und Ausbildung voraussetzen. Zur 
Laufbahn gehört auch der Vorbereitungsdienst, sofern ein 
solcher eingerichtet ist. 
 
(2) Es gibt folgende Fachrichtungen: 

1. Allgemeine Verwaltung, 

2. Polizei, 

3. Feuerwehr, 

4. Justiz, 

5. Steuerverwaltung, 

6. Schuldienst, 

7. Forstdienst, 

8. Technischer Dienst, 

9. Wissenschaftlicher Dienst, 

10. Medizinischer Dienst, 

11. Sozialer Dienst. 
 
(3) Als Laufbahngruppen bestehen der mittlere, der gehobene 
und der höhere Dienst. Die Zugehörigkeit zu einer Lauf-
bahngruppe bestimmt sich nach dem Eingangsamt. Die Ein-
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gangsämter der Laufbahnen richten sich nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften. 
 
(4) Innerhalb einer Laufbahn können fachspezifisch ausge-
richtete Laufbahnzweige gebildet werden. Laufbahnzweige 
können nur für Ämter innerhalb derselben Laufbahn einge-
richtet werden, soweit für diese Ämter bei grundsätzlich 
vergleichbarer Qualifikation 

1. besondere Anforderungen durch Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben sind oder 

2. ein deutlich abweichender Aufgabenzuschnitt einen 
eigenen Laufbahnzweig aus dringenden Gründen er-
fordert. 

Die Laufbahnzweige werden von dem für das Dienstrecht 
zuständigen Ministerium auf Vorschlag des Fachministeriums 
eingerichtet. 
 

§ 14 
Bei einem anderen Dienstherrn erworbene  

Vorbildung und Laufbahnbefähigung 
 
(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst einer Laufbahn 
darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil die Bewerberin 
oder der Bewerber die für die Laufbahn vorgeschriebene 
Vorbildung im Bereich eines anderen Dienstherrn außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworben hat. 
 
(2) Eine im Bereich eines anderen Dienstherrn außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, aber innerhalb des Bun-
desgebiets erworbene Laufbahnbefähigung soll grundsätzlich 
als Befähigung für eine Laufbahn vergleichbarer Fachrich-
tung in Hessen anerkannt werden. Soweit die Ausbildung bei 
dem anderen Dienstherrn hinsichtlich der Dauer oder der 
Inhalte ein Defizit gegenüber der Ausbildung in Hessen auf-
weist, kann die Anerkennung vom Ableisten einer Einfüh-
rungs- oder Fortbildungsmaßnahme abhängig gemacht wer-
den. 
 
(3) Welcher Laufbahn die Befähigung der Bewerberin oder 
des Bewerbers entspricht, entscheidet die oberste Dienstbe-
hörde mit Zustimmung des für die Gestaltung der jeweiligen 
Laufbahn zuständigen Ministeriums und im Benehmen mit 
der Direktorin oder dem Direktor des Landespersonalamts. 
 
(4) Wer bei einem anderen Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes entweder bis zum 31. März 
2009 oder danach aufgrund laufbahnrechtlicher Regelungen, 
die unter der Geltung der §§ 13 bis 14c des Beamtenrechts-
rahmengesetzes vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 60), 
in der bis zum 31. März 2009 geltenden Fassung, entstanden 
und seitdem nicht geändert worden sind, die Befähigung für 
eine Laufbahn erworben hat, besitzt die Befähigung für die 
entsprechende Laufbahn in Hessen. 
 

§ 15 
Zulassung zu den Laufbahnen 

 
(1) Für die Zulassung zu den Laufbahnen werden die Bil-
dungsgänge und ihre Abschlüsse den Laufbahnen in Überein-
stimmung mit dem beamtenrechtlichen Grundsatz der funk-
tionsbezogenen Bewertung zugeordnet. Die Anwendung 
dieses Grundsatzes im Besoldungsrecht ist dabei zu beachten. 
 
(2) Für die Zulassung zu den Laufbahnen des mittleren 
Dienstes sind mindestens zu fordern 
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1. als Bildungsvoraussetzung 

 a)  der Abschluss einer Realschule oder 

 b)  der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule und 
eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 

 c)  der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule und 
eine Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis oder 

 d)  ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand und 

2. als sonstige Voraussetzung 

 a)  ein mit einer Laufbahnprüfung abgeschlossener 
Vorbereitungsdienst oder 

 b)  eine inhaltlich den Anforderungen des Vorberei-
tungsdienstes und der Laufbahnprüfung entspre-
chende abgeschlossene Berufsausbildung, die vom 
für die Gestaltung der jeweiligen Laufbahn zustän-
digen Ministerium als Laufbahnbefähigung an-
erkannt wurde, oder 

 c)  eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine 
hauptberufliche Tätigkeit. 

Bei einem Einstieg in die Laufbahn des mittleren Dienstes in 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 5 sind mindestens der 
erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein als gleich-
wertig anerkannter Bildungsstand und ein Vorbereitungs-
dienst von in der Regel sechs Monaten zu fordern. 
 
(3) Für die Zulassung zu den Laufbahnen des gehobenen 
Dienstes sind mindestens zu fordern 

1. als Bildungsvoraussetzung 

 a)  eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder 

 b)  ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand im 
Sinne von § 54 Abs. 2 bis 4 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle Zweites 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz], und 

2. als sonstige Voraussetzung 

 a)  ein mit einer Laufbahnprüfung abgeschlossener 
Vorbereitungsdienst oder 

 b)  der erfolgreiche Abschluss eines Bachelorstudiums 
oder eines gleichwertigen Hochschulstudiums, die 
inhaltlich den Anforderungen des Vorbereitungs-
dienstes und der Laufbahnprüfung entsprechen und 
vom für die Gestaltung der jeweiligen Laufbahn 
zuständigen Ministerium als Laufbahnbefähigung 
anerkannt wurden, oder 

 c)  der erfolgreiche Abschluss eines Bachelorstudiums 
oder eines gleichwertigen Hochschulstudiums und 
eine hauptberufliche Tätigkeit. 

 
(4) Für die Zulassung zu den Laufbahnen des höheren Diens-
tes sind mindestens zu fordern 

1. als Bildungsvoraussetzung der erfolgreiche Abschluss 
eines Masterstudiums oder eines gleichwertigen Hoch-
schulstudiums und 

2. als sonstige Voraussetzung 

 a)  ein mit einer Laufbahnprüfung abgeschlossener 
Vorbereitungsdienst oder 
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 b)  eine hauptberufliche Tätigkeit. 

Die Laufbahnbefähigung für den höheren allgemeinen Ver-
waltungsdienst und den höheren Justizdienst hat, wer die 
Befähigung zum Richteramt besitzt. 
 
(5) Vor- und Ausbildung, Prüfung sowie sonstige Vorausset-
zungen müssen geeignet sein, die Befähigung für die Lauf-
bahnen zu vermitteln. 
 

§ 16 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung aufgrund  

der Richtlinie 2005/36/EG 
 
(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch aufgrund 

1. der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU 
Nr. L 255 S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung 
der Kommission vom 11. Juli 2012 (ABl. EU Nr. L 
180 S. 9), oder 

2. eines mit einem Drittstaat geschlossenen Vertrages, in 
dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäi-
sche Union einen entsprechenden Anspruch auf An-
erkennung der Berufsqualifikationen eingeräumt ha-
ben,  

anerkannt werden. 
 
(2) Die deutsche Sprache muss in dem für die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Laufbahn erforderlichen Maß beherrscht 
werden. 
 

§ 17 
Vorbereitungsdienst 

 
(1) Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber leisten 
einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf nach § 4 Abs. 4 Buchst. a des Beamtenstatusgesetzes; 
soweit der Vorbereitungsdienst auch Voraussetzung für die 
Ausübung eines Berufs außerhalb des öffentlichen Dienstes 
ist, kann er auch in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis außerhalb des Beamtenverhältnisses abgeleis-
tet werden. 
 
(2) Die Zulassung zu einem Vorbereitungsdienst, der Vo-
raussetzung auch für die Ausübung eines Berufes außerhalb 
des öffentlichen Dienstes ist, kann für den jeweiligen Zulas-
sungstermin versagt werden, wenn 

1. die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung ste-
henden Stellen und Mittel nicht ausreichen oder 

2. die personelle und sachliche Kapazität der Ausbil-
dungsdienststellen eine sachgerechte Ausbildung nicht 
gewährleisten. 

 
(3) Sofern die Zahl der fristgerecht eingegangenen Anträge 
auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst von Bewerberinnen 
und Bewerbern, die die Voraussetzungen für die Begründung 
eines Beamtenverhältnisses erfüllen, die Zahl der zur Verfü-
gung stehenden Ausbildungsstellen übersteigt, sind 

1. 50 Prozent der Ausbildungsstellen nach Eignung und 
fachlicher Leistung der Bewerberinnen und Bewerber, 

2. 15 Prozent der Ausbildungsstellen für Fälle besonde-
rer Härte, 
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3. 35 Prozent der Ausbildungsstellen nach der Dauer der 

Zeit seit der erstmaligen Antragstellung auf Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst bei der zuständigen Behörde 

zur Verfügung zu stellen. 
 

§ 18 
Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose 

 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht die Voraussetzungen 
des § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes erfüllen, und 
Staatenlose, die sich um die Aufnahme in einen Vorberei-
tungsdienst bewerben, der Voraussetzung auch für die Aus-
übung eines Berufs außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, 
können in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden; 
bedürftigen Bewerberinnen und Bewerbern kann eine wider-
rufliche Unterhaltsbeihilfe bis zur Höhe der Anwärterbezüge 
einer Beamtin oder eines Beamten im Vorbereitungsdienst 
bewilligt werden. Die Bewerberinnen und Bewerber werden 
in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis berufen; 
ihre Aufnahme in den Vorbereitungsdienst steht unter dem 
Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs. 
 

§ 19 
Andere Bewerberinnen und Bewerber 

 
Von anderen Bewerberinnen und anderen Bewerbern darf 
eine bestimmte Vorbildung und Ausbildung nicht gefordert 
werden, wenn sie nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber 
durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist. Die Befä-
higung der Bewerberin und des Bewerbers ist durch die Di-
rektorin oder den Direktor des Landespersonalamts im Ein-
vernehmen mit dem für die Dienstaufsicht zuständigen Minis-
terium und im Benehmen mit der Landespersonalkommission 
festzustellen. Erhebt die Landespersonalkommission Beden-
ken, so entscheidet die Landesregierung. Bei Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts stellt die 
Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamts im 
Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde die Befähi-
gung der Bewerberin oder des Bewerbers fest. 
 

§ 20 
Einstellung, Probezeit 

 
(1) Die Einstellung der Beamtin oder des Beamten ist nur in 
dem Eingangsamt ihrer oder seiner Laufbahn zulässig. Im 
Falle der Wiederbegründung eines Beamtenverhältnisses 
kann die Beamtin oder der Beamte in dem Amt eingestellt 
werden, dessen Übertragung im früheren Beamtenverhältnis 
zulässig gewesen wäre. Über Ausnahmen von Satz 1 ent-
scheidet die Direktorin oder der Direktor des Landesperso-
nalamts im Einvernehmen mit dem für die Dienstaufsicht 
zuständigen Ministerium und im Benehmen mit der Landes-
personalkommission. Erhebt die Landespersonalkommission 
Bedenken, so entscheidet die Landesregierung. Bei Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
bedürfen Ausnahmen der Zustimmung der Direktorin oder 
des Direktors des Landespersonalamts und der obersten 
Dienstbehörde. 
 
(2) Zur Beamtin oder zum Beamten auf Lebenszeit darf nur 
ernannt werden, wer sich in einer Probezeit in vollem Um-
fang bewährt hat. 
 
(3) Die Beamtin oder der Beamte auf Probe muss spätestens 
nach fünf Jahren zur Beamtin oder zum Beamten auf Lebens-
zeit ernannt werden, wenn sie oder er die beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt. Die Frist verlängert sich um die 
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Zeit einer Elternzeit oder einer Beurlaubung unter Wegfall 
der Besoldung. 
 

§ 21 
Beförderung, Aufstieg 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte darf nicht befördert werden 

1. während der Probezeit und im gehobenen und im 
höheren Dienst vor Ablauf eines Jahres nach Beendi-
gung der Probezeit, 

2. im mittleren Dienst vor Ablauf eines Jahres, im geho-
benen und im höheren Dienst vor Ablauf von zwei 
Jahren seit der letzten Beförderung, es sei denn, das 
bisherige Amt musste nicht regelmäßig durchlaufen 
werden. 

Beförderungen, die mit einer höherwertigen Funktion ver-
bunden sind, setzen eine mindestens dreimonatige Erpro-
bungszeit voraus. Ein Amt, das regelmäßig zu durchlaufen 
ist, darf nicht übersprungen werden. Die Ämter der Besol-
dungsordnung A sind regelmäßig zu durchlaufen. 
 
(2) Über Ausnahmen von Abs. 1 entscheidet die Direktorin 
oder der Direktor des Landespersonalamts im Einvernehmen 
mit dem für die Dienstaufsicht zuständigen Ministerium und 
im Benehmen mit der Landespersonalkommission. Erhebt die 
Landespersonalkommission Bedenken, so entscheidet die 
Landesregierung. Bei Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts bedürfen Ausnahmen der Zu-
stimmung der Direktorin oder des Direktors des Landesper-
sonalamts und der obersten Dienstbehörde. 
 
(3) Der Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn ist auch ohne 
Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen für die Laufbahn 
möglich. 
 

§ 22 
Laufbahnwechsel 

 
(1) Ein Wechsel von einer Laufbahn in eine andere Laufbahn 
derselben Laufbahngruppe (Laufbahnwechsel) ist zulässig, 
wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähigung für die 
neue Laufbahn besitzt. 
 
(2) Ein Laufbahnwechsel ist außerdem zulässig, wenn die 
Befähigung für die neue Laufbahnfachrichtung aufgrund der 
bisherigen Vorbildung, Ausbildung und Tätigkeit durch 
Unterweisung, förderliche praktische Tätigkeit oder zusätzli-
che Fortbildungsmaßnahmen erworben werden kann. Dies 
gilt nicht, wenn für die neue Laufbahn eine bestimmte Vor-
bildung, Ausbildung oder Prüfung durch Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend erforder-
lich ist. 
 
(3) Über die Anerkennung der Befähigung entscheidet die 
Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamts im 
Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde. 
 

§ 23 
Verordnungsermächtigung 

 
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nähere Regelungen über die Laufbahnen und die für 
die Übertragung eines Amts erforderliche Vorbildung und 
Ausbildung der Beamtinnen und Beamten nach den Grund-
sätzen der §§ 13 bis 22 zu treffen. Insbesondere regelt sie 
darin 
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1. die Gestaltung der Laufbahnen, 

2. die näheren Einzelheiten der Zulassung zu den Lauf-
bahnen, 

3. den Erwerb der Laufbahnbefähigung, 

4. die Ausgestaltung und Ableistung der Vorbereitungs-
dienste und der Laufbahnprüfungen, insbesondere die 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst, dessen Dauer 
und Verlängerung sowie die Anrechnung von Zeiten 
auf den Vorbereitungsdienst, soweit die Regelung der 
Dauer des Vorbereitungsdienstes und der Anrechnung 
nicht einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung nach 
Abs. 3 überlassen bleibt, 

5. die Notenstufen für Prüfungen im Vorbereitungs-
dienst, 

6. die Notwendigkeit einer besonderen Ausbildung und 
Prüfung für besondere Aufgabenbereiche in einer 
Laufbahn, 

7. die Probezeit, deren Verkürzung und Verlängerung 
sowie die Anrechnung von Zeiten beruflicher Tätig-
keit, 

8. die näheren Einzelheiten des Aufstiegs, insbesondere 
die an die Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung zu stellenden Anforderungen; die Ablegung einer 
Prüfung kann vorgesehen werden, 

9. Nachteilsausgleich und Ausgleichsmaßnahmen zuguns-
ten von schwerbehinderten Menschen. 

 
(2) In der Rechtsverordnung nach Abs. 1 kann die Landesre-
gierung auch Regelungen treffen über die 

1. Abweichungen von der grundsätzlichen Zuordnung 
der Laufbahngruppen nach § 13 Abs. 3 Satz 1, 

2. Wechsel von Laufbahnzweigen nach Maßgabe des 
§ 13 Abs. 4, 

3. Zulassung von Ausnahmen von den Zulassungsvoraus-
setzungen nach § 15 Abs. 2 bis 4, 

4. Festsetzung von Höchstaltersgrenzen für die Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst, soweit dieser nicht 
Voraussetzung für die Ausübung eines Berufs außer-
halb des öffentlichen Dienstes ist, 

5. Festsetzung von Höchstaltersgrenzen für die Einstel-
lung und Versetzung von Beamtinnen und Beamten, 

6. Zulassung von Ausnahmen vom Verbot der Beförde-
rung während der Probezeit und vor Ablauf eines Jah-
res nach Beendigung der Probezeit 

 a)  für Beamtinnen oder Beamte, die bereits während 
der Probezeit hervorragende Leistungen erbringen, 

 b)  zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge 
der Geburt oder Betreuung eines Kindes unter 
achtzehn Jahren oder infolge der Pflege einer oder 
eines Angehörigen oder 

 c)  zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge 
Wehrdienstes oder eines diesem gleichgestellten 
Dienstes und 

7. Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern, die 
sich nicht einer durch Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung vorgeschriebenen Ausbildung unterzogen haben, 
in Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst; in der 
Rechtsverordnung ist vorzusehen, dass für die Einstel-
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lung dieser Bewerberinnen und Bewerber die Zustim-
mung des Fachministeriums, der Direktorin oder des 
Direktors des Landespersonalamts und der Landesper-
sonalkommission erforderlich ist; bei Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts kann 
die Zustimmung der Landespersonalkommission nur 
gefordert werden, wenn sie für einzelne Verwaltungs-
bereiche oder bestimmte Fachrichtungen erteilt wer-
den soll; gesetzliche Laufbahnvorschriften bleiben un-
berührt. 

 
(3) Die Fachministerin oder der Fachminister wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die 
Ausbildung und Prüfung im Einvernehmen mit dem für das 
Dienstrecht zuständigen Ministerium sowie der Direktorin 
oder dem Direktor des Landespersonalamts und der Landes-
personalkommission zu treffen. Versagt die Landespersonal-
kommission die Zustimmung, so entscheidet die Landesregie-
rung. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die einen Stu-
diengang einer Fachhochschule regeln, sind im Einverneh-
men mit der Ministerin oder dem Minister für Wissenschaft 
und Kunst zu erlassen. Kommt das Einvernehmen nicht zu-
stande, entscheidet die Landesregierung. In den Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen sollen, unter Berücksichtigung der 
Regelungen der Laufbahnverordnungen, insbesondere gere-
gelt werden 

1. die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbil-
dung, 

2. die Ausgestaltung der Ausbildung, einschließlich der 
theoretischen und praktischen Ausbildung, 

3. die Anrechnung von Zeiten einer für die Ausbildung 
förderlichen berufspraktischen Tätigkeit sowie sonsti-
ger Zeiten auf die Dauer der Ausbildung, 

4. die Durchführung von Zwischenprüfungen, 

5. die Durchführung von Prüfungen, 

6. die Wiederholung von Prüfungen und Prüfungsteilen 
sowie die Rechtsfolgen bei endgültigem Nichtbestehen 
der Prüfung, 

7. die Folgen von Versäumnissen und Unregelmäßigkei-
ten. 

In den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ist nach Maß-
gabe des § 17 Abs. 1 zu bestimmen, in welchem Rechtsver-
hältnis die Ausbildung durchgeführt wird. In den Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen kann die nähere Ausgestal-
tung des Anerkennungsverfahrens nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. b und Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b geregelt werden. 
 
(4) Die Fachministerin oder der Fachminister wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über die 
Beschränkungen und die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
nach § 17 Abs. 2 zu treffen. Sie oder er erlässt dabei insbe-
sondere Vorschriften über 

1. die Einzelheiten der Auswahl unter den Bewerberin-
nen und Bewerbern nach Eignung und fachlicher Leis-
tung, Fällen besonderer Härte und der Dauer der Zeit 
seit der ersten Antragstellung; dabei kann für die 
Auswahl unter ranggleichen Bewerberinnen und Be-
werbern auch die Entscheidung durch das Los vorge-
sehen werden, 

2. das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, 
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3. die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungs-

stellen und deren Verteilung nach Fachrichtungen und 
Verwendungsbereichen, wobei 

 a)  die im Haushaltsplan des Landes zur Verfügung 
stehenden Stellen und Mittel, 

 b)  die räumlichen und sächlichen Gegebenheiten der 
einzelnen Ausbildungsdienststellen und 

 c)  die Zahl der bei den einzelnen Ausbildungsdienst-
stellen tätigen Ausbilderinnen und Ausbilder und 
die Art ihres Ausbildungsauftrags 

 zu berücksichtigen sind. 
 

Dritter Abschnitt 
Abordnung, Versetzung, Umbildung von Körperschaften 

 
§ 24 

Grundsatz 
 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten bei Abordnung, 
Versetzung und Umbildung von Körperschaften zwischen den 
und innerhalb der in § 1 Abs. 1 genannten Dienstherren. 
 
(2) Für Abordnungen und Versetzungen ist die oberste 
Dienstbehörde zuständig. 
 
(3) Die Abordnung oder Versetzung wird von der abgeben-
den Stelle verfügt. Ist mit der Abordnung oder Versetzung 
ein Wechsel der Verwaltung oder des Dienstherrn verbun-
den, so darf sie nur im Einverständnis mit der aufnehmenden 
Stelle verfügt werden. Das Einverständnis ist schriftlich zu 
erklären und in der Verfügung zum Ausdruck zu bringen. 
Für die Erklärung der Rücknahme des Einverständnisses 
durch die aufnehmende Stelle gegenüber der abgebenden 
Stelle und die Rücknahme der Verfügung durch die abgeben-
de Stelle gelten § 12 des Beamtenstatusgesetzes und § 12 
dieses Gesetzes entsprechend. 
 

§ 25 
Abordnung 

 
(1) Beamtinnen und Beamte können aus dienstlichen Gründen 
vorübergehend ganz oder teilweise zu einer ihrem Amt ent-
sprechenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle desselben 
oder eines anderen Dienstherrn abgeordnet werden. Im Be-
reich der Schulverwaltung gelten Schulen innerhalb einer 
Gemeinde als eine Dienststelle. 
 
(2) Aus dienstlichen Gründen können Beamtinnen und Beam-
te auch zu einer nicht ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit 
abgeordnet werden, wenn die Wahrnehmung der neuen Tä-
tigkeit aufgrund ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung 
zumutbar ist. Dabei ist auch die Abordnung zu einer Tätig-
keit, die nicht einem Amt mit demselben Endgrundgehalt 
entspricht, zulässig. Die Abordnung nach Satz 1 und 2 bedarf 
der Zustimmung der Beamtin oder des Beamten, wenn sie die 
Dauer von zwei Jahren übersteigt. 
 
(3) Eine Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der 
Zustimmung der Beamtin oder des Beamten. Sie ist auch 
ohne diese Zustimmung zulässig, wenn die neue Tätigkeit 
einem Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer ande-
ren Laufbahn entspricht und die Abordnung die Dauer von 
fünf Jahren nicht übersteigt. 
 
(4) Wird eine Beamtin oder ein Beamter zu einem anderen 
Dienstherrn abgeordnet, so finden auf sie oder ihn, soweit 
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zwischen den Dienstherren nichts anderes vereinbart ist, die 
für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn geltenden 
Vorschriften über die Pflichten und Rechte der Beamtinnen 
und Beamten mit Ausnahme der Regelungen über Amtsbe-
zeichnungen, Besoldung und Krankenfürsorge entsprechende 
Anwendung. Die Vereinbarung darf nicht zulasten der 
Rechtsstellung der Beamtin oder des Beamten abgeschlossen 
werden. Zur Zahlung der aus dem Dienstverhältnis zustehen-
den Leistungen ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu dem 
die Beamtin oder der Beamte abgeordnet ist. 
 

§ 26 
Versetzung 

 
(1) Beamtinnen und Beamte können auf ihren Antrag oder 
aus dienstlichen Gründen in ein anderes Amt einer Laufbahn 
versetzt werden, für die sie die Befähigung besitzen. Eine 
Versetzung bedarf nicht ihrer Zustimmung, wenn das neue 
Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, derselben 
Laufbahn angehört wie das bisherige Amt und mit mindes-
tens demselben Endgrundgehalt verbunden ist. Stellenzulagen 
gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehalts. 
 
(2) Aus dienstlichen Gründen können Beamtinnen und Beam-
te ohne ihre Zustimmung in ein Amt mit demselben End-
grundgehalt auch einer anderen Laufbahn, auch im Bereich 
eines anderen Dienstherrn, versetzt werden; Stellenzulagen 
gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehalts. Bei 
der Auflösung oder einer wesentlichen Änderung des Auf-
baus oder der Aufgaben einer Behörde oder der Verschmel-
zung von Behörden können Beamtinnen und Beamte, deren 
Aufgabengebiet davon berührt wird, auch ohne ihre Zustim-
mung in ein anderes Amt derselben Laufbahn mit geringerem 
Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn versetzt 
werden, wenn eine ihrem bisherigen Amt entsprechende 
Verwendung nicht möglich ist; das Endgrundgehalt muss 
mindestens dem des Amts entsprechen, das die Beamtinnen 
und Beamten vor dem bisherigen Amt innehatten. 
 
(3) Besitzen Beamtinnen und Beamte nicht die Befähigung für 
die andere Laufbahn, haben sie an Maßnahmen für den Er-
werb der neuen Befähigung teilzunehmen. 
 
(4) Werden Beamtinnen und Beamte in ein Amt eines ande-
ren Dienstherrn versetzt, wird das Beamtenverhältnis mit 
dem neuen Dienstherrn fortgesetzt. 
 

§ 27 
Umbildung von Körperschaften 

 
(1) In den Fällen landesinterner Umbildungen von Körper-
schaften gelten die §§ 16 bis 19 des Beamtenstatusgesetzes 
entsprechend, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) In den Fällen des § 18 Abs. 1 Satz 2 des Beamtenstatus-
gesetzes findet § 26 Abs. 2 Satz 2 dieses Gesetzes entspre-
chende Anwendung. 
 
(3) Die Frist nach § 18 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusge-
setzes, innerhalb derer Beamtinnen und Beamte in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden können, beträgt sechs 
Monate. Sie beginnt im Falle des § 16 Abs. 1 des Beamten-
statusgesetzes mit dem Übertritt, in den Fällen des § 16 
Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes mit der Bestimmung 
derjenigen Beamtinnen und Beamten, zu deren Übernahme 
die Körperschaft verpflichtet ist; Entsprechendes gilt in den 
Fällen des § 16 Abs. 4 des Beamtenstatusgesetzes. 
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(4) Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Umbildung im 
Sinne des § 16 des Beamtenstatusgesetzes zu rechnen, so 
können die obersten Aufsichtsbehörden der beteiligten Kör-
perschaften anordnen, dass Beamtinnen und Beamte, deren 
Aufgabengebiet von der Umbildung voraussichtlich berührt 
wird, nur mit ihrer Genehmigung ernannt werden dürfen. 
Die Anordnung darf höchstens für die Dauer eines Jahres 
ergehen. Sie ist den beteiligten Körperschaften zuzustellen. 
Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn durch der-
artige Ernennungen die Durchführung der nach den §§ 16 bis 
18 des Beamtenstatusgesetzes erforderlichen Maßnahmen 
wesentlich erschwert würde. 
 

Vierter Abschnitt 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

 
Erster Titel 
Entlassung 

 
§ 28 

Entlassung kraft Gesetzes 
(§ 22 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde ist zuständig für die Feststel-
lung der Voraussetzungen für eine Entlassung nach § 22 
Abs. 1, 2 oder 3 des Beamtenstatusgesetzes und des Tages 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses. 
 
(2) Für die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts tritt im Falle des § 22 Abs. 1 
Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes an die Stelle der obersten 
Dienstbehörde das für das Dienstrecht zuständige Ministe-
rium. 
 
(3) Im Falle des § 22 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgeset-
zes kann die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit 
dem neuen Dienstherrn oder der Einrichtung die Fortdauer 
des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder 
Amtsverhältnis anordnen. 
 

§ 29 
Entlassung durch Verwaltungsakt 

(§ 23 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Beamtinnen und Beamte können jederzeit ihre Entlassung 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Beamtenstatusgesetzes 
verlangen. Das Verlangen muss der oder dem Dienstvorge-
setzten schriftlich erklärt werden. Die Erklärung kann, so-
lange die Entlassungsverfügung der Beamtin oder dem Beam-
ten noch nicht zugegangen ist, innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang bei der oder dem Dienstvorgesetzten zurückge-
nommen werden, mit Zustimmung der Entlassungsbehörde 
auch nach Ablauf dieser Frist. 
 
(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszu-
sprechen. Sie kann jedoch so lange hinausgeschoben werden, 
bis die Beamtin oder der Beamte die ihr oder ihm übertrage-
nen Aufgaben ordnungsgemäß erledigt hat, längstens für drei 
Monate. Bei Lehrkräften kann die Entlassung bis zum Ende 
des laufenden Schulhalbjahrs, bei Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern bis zum Ablauf des Semesters sowie bei 
Lehrkräften an der Hessischen Hochschule für Polizei und 
Verwaltung und am Studienzentrum der Finanzverwaltung 
und Justiz Rotenburg an der Fulda bis zum Ende des fach-
theoretischen Studienabschnitts hinausgeschoben werden. 
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(3) Die Frist für die Entlassung von Beamtinnen und Beam-
ten auf Probe nach § 23 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes 
beträgt bei einer Beschäftigungszeit von 

1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monats-
schluss, 

2. mehr als drei Monaten sechs Wochen zum Schluss 
eines Kalendervierteljahrs. 

Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätig-
keit im Beamtenverhältnis auf Probe im Bereich desselben 
Dienstherrn. 
 
(4) Im Falle des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes kann die Entlassung ohne Einhaltung einer Frist 
erfolgen. Vor der Entlassung ist der Sachverhalt aufzuklären; 
die §§ 24 bis 34 des Hessischen Disziplinargesetzes gelten 
entsprechend. 
 
(5) Für die Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf 
Widerruf nach § 23 Abs. 4 des Beamtenstatusgesetzes gelten 
die Abs. 3 und 4 entsprechend. 
 

§ 30 
Verfahren und Folgen der Entlassung 

 
(1) Soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle 
verfügt, die nach § 9 Abs. 2 und 3 für die Ernennung zustän-
dig wäre. Die Entlassung wird im Falle des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes mit der Zustellung 
der Entlassungsverfügung wirksam, sonst mit dem Ende des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsver-
fügung der Beamtin oder dem Beamten zugestellt worden ist; 
§ 29 bleibt unberührt. 
 
(2) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen und 
Beamte keinen Anspruch auf Leistungen aus dem früheren 
Dienstverhältnis, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Sie dürfen die Amtsbezeichnung und die im Zusammen-
hang mit dem Amt verliehenen Titel nur führen, wenn ihnen 
die Erlaubnis nach § 58 Abs. 4 Satz 1 erteilt ist. Die Erlaub-
nis kann widerrufen werden. 
 

Zweiter Titel 
Verlust der Beamtenrechte 

 
§ 31 

Verlust der Beamtenrechte, Wiederaufnahmeverfahren 
(§ 24 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes, so hat die frühere Beamtin oder der frühere 
Beamte keinen Anspruch auf Leistungen aus dem früheren 
Dienstverhältnis, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Sie oder er darf die Amtsbezeichnung und die im Zu-
sammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nicht führen. 
 
(2) Wird eine Entscheidung, die den Verlust der Beamten-
rechte zur Folge hat, im Wiederaufnahmeverfahren aufgeho-
ben, so hat die Beamtin oder der Beamte, sofern sie oder er 
die Altersgrenze noch nicht erreicht hat und noch dienstfähig 
ist, Anspruch auf Übertragung eines Amts derselben Lauf-
bahn wie das bisherige Amt und mit mindestens demselben 
Endgrundgehalt einschließlich der ruhegehaltfähigen und 
unwiderruflichen Stellenzulage. Vorbereitungsdienst und 
Probezeit sind jedoch voll abzuleisten. Bis zur Übertragung 
des neuen Amts erhält sie oder er die Besoldung, die ihr oder 
ihm aus dem bisherigen Amt zugestanden hätte. 
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(3) Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestell-
ten Sachverhalts oder aufgrund eines rechtskräftigen Straf-
urteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen ist, ein 
Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis eingeleitet worden, so verliert die Beamtin 
oder der Beamte die ihr oder ihm nach Abs. 2 zustehenden 
Ansprüche, wenn auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
erkannt wird. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung können 
die Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 
 
(4) Abs. 3 gilt entsprechend in Fällen der Entlassung von 
Beamtinnen und Beamten auf Probe oder auf Widerruf wegen 
einer Handlung der in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Beamten-
statusgesetzes bezeichneten Art. 
 

§ 32 
Gnadenrecht 

 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident übt 
namens des Volkes das Recht der Begnadigung hinsichtlich 
des Verlusts der Beamtenrechte nach § 24 des Beamtensta-
tusgesetzes aus. Sie oder er kann die Befugnis auf andere 
Stellen übertragen. 
 
(2) Wird im Gnadenweg der Verlust der Beamtenrechte in 
vollem Umfang beseitigt, so gilt ab diesem Zeitpunkt § 31 
Abs. 2 bis 4 entsprechend. 
 

Dritter Titel 
Ruhestand, Dienstunfähigkeit 

 
Erstes Kapitel 

Ruhestand 
 

§ 33 
Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze 

(§ 25 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit treten mit dem 
Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie die für sie 
jeweils geltende Altersgrenze erreichen. Die Altersgrenze 
wird in der Regel mit Vollendung des 67. Lebensjahrs er-
reicht (allgemeine Regelaltersgrenze), soweit nicht gesetzlich 
eine andere Altersgrenze (besondere Altersgrenze) bestimmt 
ist. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 treten 

1. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die vor dem 
1. Januar 1964 geboren sind, mit Ablauf des letzten 
Monats des Schulhalbjahrs, 

2. wissenschaftliches und künstlerisches Personal an den 
Hochschulen des Landes mit Lehrverpflichtung und 
Lehrkräfte an der Hessischen Hochschule für Polizei 
und Verwaltung und am Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda mit Ab-
lauf des letzten Monats des Semesters oder des fach-
theoretischen Studienabschnitts, 

in dem sie die jeweils für sie geltende Altersgrenze errei-
chen, in den Ruhestand. 
 
(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die vor dem 
1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze 
mit Vollendung des 65. Lebensjahrs. Für Beamtinnen und 
Beamte auf Lebenszeit, die nach dem 31. Dezember 1946 
und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, wird die Regel-
altersgrenze wie folgt angehoben: 
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Geburtsjahr Anhebung um  
Monate 

Altersgrenze  
Jahr Monat 

1947 1 65 1 
1948 2 65 2 
1949 3 65 3 
1950 4 65 4 
1951 5 65 5 
1952 6 65 6 
1953 7 65 7 
1954 8 65 8 
1955 9 65 9 
1956 10 65 10 
1957 11 65 11 
1958 12 66 0 
1959 14 66 2 
1960 16 66 4 
1961 18 66 6 
1962 20 66 8 
1963 22 66 10 

 
(4) Bei Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, die sich am 
1. Januar 2011 im Teilzeitmodell oder beim Blockmodell in 
der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, erstreckt sich 
die Altersteilzeit bis zum Erreichen der für sie jeweils gel-
tenden Regelaltersgrenze nach Abs. 3 Satz 2 oder bis zu der 
Altersgrenze, die die Beamtin oder der Beamte nach § 35 
beantragt hat. Die Altersteilzeitbewilligung ist entsprechend 
anzupassen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Beamtin oder der 
Beamte unmittelbar nach Ende der ursprünglich bewilligten 
Altersteilzeit auf ihren oder seinen Antrag in den Ruhestand 
versetzt wird. Beim Blockmodell ist der Antrag in der 
Arbeitsphase zu stellen. 
 
(5) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, wissenschaftliches 
und künstlerisches Personal an den Hochschulen des Landes 
mit Lehrverpflichtung und Lehrkräfte an der Hessischen 
Hochschule für Polizei und Verwaltung und am Studienzen-
trum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Ful-
da, die sich am 1. Januar 2011 in der Altersteilzeit im 
Blockmodell befinden, treten mit Ablauf des letzten Monats 
des Schuljahrs, des Semesters oder des fachtheoretischen 
Studienabschnitts, in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, in den Ruhestand. Satz 1 gilt nicht, wenn die Beamtin 
oder der Beamte unmittelbar nach Ende der ursprünglich 
bewilligten Altersteilzeit auf ihren oder seinen Antrag in den 
Ruhestand versetzt wird. Beim Blockmodell ist der Antrag in 
der Arbeitsphase zu stellen. 
 
(6) Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, für die Abs. 3 
Satz 2 gilt und denen die Versetzung in den Ruhestand nach 
§ 35 vor dem 1. Januar 2011 bewilligt wurde, ist abweichend 
davon auf Antrag die Versetzung in den Ruhestand nach § 35 
zu einem späteren Zeitpunkt zu bewilligen. 
 
(7) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die am 1. Januar 
2011 

1. sich in der Freistellungsphase im Rahmen einer Teil-
zeitbeschäftigung bis zum Ruhestand nach § 1 Abs. 6 
der Hessischen Arbeitszeitverordnung in der Fassung 
vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 758), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle Zweites Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz], befinden, 

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand beurlaubt sind oder 
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3. sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit im 

Blockmodell nach § 118 Abs. 1 in Verbindung mit 
Abs. 3 Nr. 2 befinden, 

erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Le-
bensjahrs. 
 
(8) Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, denen vor dem 
1. Januar 2011 Teilzeitbeschäftigung bis zum Eintritt in den 
Ruhestand bewilligt wurde, ist auf Antrag die Teilzeitbe-
schäftigung bis zum Erreichen der jeweils geltenden Regel-
altersgrenze zu verlängern. Entsprechendes gilt für Beurlau-
bungen, die bis zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt wur-
den. 
 

§ 34 
Hinausschieben der Altersgrenze 

 
(1) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der Eintritt 
in den Ruhestand auf Antrag oder mit Zustimmung der Be-
amtin oder des Beamten über die Altersgrenze hinaus um 
eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht übersteigen 
darf, hinausgeschoben werden, jedoch nicht länger als bis 
zum vollendeten 70. Lebensjahr. Die Entscheidung trifft die 
oberste Dienstbehörde. 
 
(2) Der Antrag nach Abs. 1 ist spätestens sechs Monate vor 
Eintritt in den Ruhestand zu stellen. 
 
(3) Abs. 1 gilt nicht für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
 

§ 35 
Ruhestand auf Antrag 

 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können auf ihren 
Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie 

1. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 19. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1046), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. De-
zember 2012 (BGBl. S. 2598), sind und das 60. Le-
bensjahr vollendet haben oder 

2. das 62. Lebensjahr vollendet haben. 

Bei Lehrkräften an öffentlichen Schulen und Lehrkräften an 
der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung und 
am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Roten-
burg an der Fulda kann die Versetzung in den Ruhestand auf 
Antrag nur zum Ablauf des letzten Monats eines Schulhalb-
jahrs, Semesters oder fachtheoretischen Studienabschnitts 
erfolgen. 
 

Zweites Kapitel 
Dienstunfähigkeit 

 
§ 36 

Verfahren bei Dienstunfähigkeit 
(§ 26 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit der Beamtin 
oder des Beamten (§ 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes), so 
besteht die Verpflichtung, sich nach Weisung der Behörde 
ärztlich untersuchen und, falls dies aus amtsärztlicher Sicht für 
erforderlich gehalten wird, auch beobachten zu lassen. Entzieht 
sich die Beamtin oder der Beamte ohne hinreichenden Grund 
der Verpflichtung, sich nach Weisung der Behörde ärztlich 
untersuchen oder beobachten zu lassen, kann sie oder er so 
behandelt werden, wie wenn die Dienstunfähigkeit ärztlich 
festgestellt worden wäre. Die Kosten der nach Satz 1 angeord-
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neten ärztlichen Untersuchung oder Beobachtung trägt der 
Dienstherr. 
 
(2) Die Frist nach § 26 Abs. 1 Satz 2 des Beamtenstatusge-
setzes, nach deren Ablauf keine Aussicht besteht, dass die 
Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt wird, beträgt sechs 
Monate. 
 
(3) Hält die oder der Dienstvorgesetzte die Beamtin oder den 
Beamten aufgrund eines ärztlichen Gutachtens über den Ge-
sundheitszustand für dienstunfähig und stimmt diese oder die-
ser der Versetzung in den Ruhestand nicht zu, teilt die oder 
der Dienstvorgesetzte der Beamtin oder dem Beamten mit, 
dass die Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist. Dabei 
sind die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand anzuge-
ben. Die Beamtin oder der Beamte kann innerhalb eines Mo-
nats Einwendungen erheben. Danach entscheidet die nach § 42 
Abs. 1 zuständige Behörde. Nach Ablauf des Monats, in dem 
die Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Beam-
ten mitgeteilt worden ist, werden die Dienstbezüge einbehal-
ten, die das Ruhegehalt übersteigen. 
 
(4) Beantragt die Beamtin oder der Beamte schriftlich die 
Versetzung in den Ruhestand nach § 26 Abs. 1 des Beamten-
statusgesetzes oder stimmt dieser schriftlich zu, so wird die 
Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, dass die oder der 
unmittelbare Dienstvorgesetzte aufgrund eines ärztlichen 
Gutachtens über den Gesundheitszustand erklärt, sie oder er 
halte die Beamtin oder den Beamten nach pflichtgemäßem 
Ermessen für dauernd unfähig, ihre oder seine Amtspflichten 
zu erfüllen. Die über die Versetzung in den Ruhestand ent-
scheidende Behörde ist an die Erklärung der oder des unmit-
telbaren Dienstvorgesetzten nicht gebunden. Sie kann auch 
andere Beweise erheben. 
 

§ 37 
Verfahren bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(§ 27 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Von einer eingeschränkten Verwendung der Beamtin oder 
des Beamten nach § 27 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes soll 
abgesehen werden, wenn ihr oder ihm nach § 26 Abs. 2 oder 3 
des Beamtenstatusgesetzes ein anderes Amt oder eine gerin-
gerwertige Tätigkeit übertragen werden kann. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften über die Dienstun-
fähigkeit entsprechend. § 73 Abs. 2 Satz 4 gilt mit der Maßga-
be, dass von der regelmäßigen Arbeitszeit der Beamtin oder des 
Beamten unter Berücksichtigung der herabgesetzten Arbeitszeit 
nach § 27 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes auszugehen ist. 
 

§ 38 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

(§ 29 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Die Frist nach § 29 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes, 
innerhalb der die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis bean-
tragen kann, beträgt zehn Jahre. 
 
(2) Soweit die Beamtin oder der Beamte die Befähigung für 
die neue Laufbahn nicht besitzt, wird ihr oder ihm für die 
Zeit einer Qualifizierungsmaßnahme im Sinne des § 29 
Abs. 2 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes ein Amt ihrer oder 
seiner früheren Laufbahn mit mindestens demselben Grund-
gehalt übertragen, wenn zu erwarten ist, dass die gesundheit-
lichen Anforderungen des neuen Amts erfüllt werden. 
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(3) Die Kosten für die auf Weisung der zuständigen Behörde 
durchgeführten Maßnahmen nach § 29 Abs. 4 des Beamten-
statusgesetzes hat der Dienstherr zu tragen, sofern keine 
anderen Ansprüche bestehen. Für Beamtinnen und Beamte im 
Vollzugs- und Einsatzdienst dürfen nur solche Maßnahmen 
angeordnet werden, bei denen zu erwarten ist, dass diese mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit zur Wiederherstellung der 
vollen Dienstfähigkeit führen werden. 
 
(4) Der Dienstherr hat in regelmäßigen Abständen unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Dienstunfähigkeit zu überprü-
fen, es sei denn, eine erneute Berufung in das Beamtenver-
hältnis kommt nicht in Betracht. 
 

§ 39 
Ärztliche Untersuchung 

 
(1) In den Fällen der §§ 26 bis 29 des Beamtenstatusgesetzes 
und der §§ 36 bis 38 dieses Gesetzes bestimmt die oberste 
Dienstbehörde, welche Ärztin oder welcher Arzt mit der 
Durchführung der ärztlichen Untersuchung beauftragt werden 
kann. Die Landesregierung kann einheitliche Regelungen für 
den Bereich der Landesverwaltung treffen. 
 
(2) Die Ärztin oder der Arzt teilt der Behörde, in deren Auf-
trag sie oder er tätig geworden ist, die tragenden Feststellun-
gen und Gründe des Ergebnisses der ärztlichen Untersuchung 
mit, soweit deren Kenntnis unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit für die zu treffende Entscheidung 
erforderlich ist. Die Mitteilungen sind in einem gesonderten 
und verschlossenen Umschlag zu übersenden und verschlos-
sen zur Personalakte zu nehmen. Sie dürfen nur für die Ent-
scheidung der in Abs. 1 genannten Fälle verwendet werden. 
 
(3) Zu Beginn der Untersuchung ist die Beamtin oder der 
Beamte auf deren Zweck und die Mitteilungspflicht nach 
Abs. 2 hinzuweisen. Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der 
Beamtin oder dem Beamten oder, soweit dem ärztliche Grün-
de entgegenstehen, einer zu ihrer oder seiner Vertretung 
befugten Person eine Kopie der Mitteilung nach Abs. 2 Satz 
1. 
 
(4) Abs. 1 bis 3 gelten auch für die ärztliche Untersuchung 
der Dienstfähigkeit von Beamtinnen und Beamten auf Wider-
ruf. 
 

Drittes Kapitel 
Einstweiliger Ruhestand 

 
§ 40 

Politische Beamtinnen und Beamte 
(§ 30 Beamtenstatusgesetz) 

 
Bei politischen Beamtinnen und Beamten nach § 7 Abs. 1 
dieses Gesetzes beginnt der einstweilige Ruhestand nach § 30 
Abs. 1 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, wenn nicht im Ein-
zelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit 
der Mitteilung der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
an die Beamtin oder den Beamten, spätestens jedoch nach 
Ablauf der drei Monate, die auf den Monat der Mitteilung 
folgen. Die Verfügung kann bis zum Beginn des einstweiligen 
Ruhestands zurückgenommen werden. 
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§ 41 
Auflösung oder Umbildung von Behörden 

(§ 31 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) In den Fällen des § 31 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes 
darf eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nur 
erfolgen, soweit aus Anlass der Auflösung oder Umbildung 
einer Behörde Planstellen eingespart werden. 
 
(2) Von einer erneuten Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach § 31 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes kann abgesehen 
werden, wenn sie weniger als fünf Jahre vor Erreichen der 
Altersgrenze nach § 33 dieses Gesetzes wirksam würde. 
 

Viertes Kapitel 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 42 

Versetzung in den Ruhestand 
 
(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird, soweit durch 
Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, von der Stelle verfügt, die nach § 9 Abs. 2 und 3 für die 
Ernennung zuständig wäre. In den Fällen des § 26 Abs. 1 
Satz 1 und 2 des Beamtenstatusgesetzes erfolgt die Verset-
zung in den Ruhestand im Einvernehmen mit der obersten 
Dienstbehörde. 
 
(2) Die Entscheidung, Beamtinnen und Beamte auf Probe 
nach § 28 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand zu versetzen, trifft die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für das Dienstrecht 
zuständigen Ministerium. Zur Übertragung der Befugnis nach 
§ 3 Abs. 7 bedarf es des Einvernehmens des für das Dienst-
recht zuständigen Ministeriums. Das nach Satz 1 und 2 er-
forderliche Einvernehmen des für das Dienstrecht zuständi-
gen Ministeriums entfällt für die Beamtinnen und Beamten 
der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
 
(3) Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Beamten zuzu-
stellen; sie kann bis zum Beginn des Ruhestands zurückge-
nommen werden. 
 
(4) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen nach 
§ 6 Abs. 9, den §§ 33 bis 35 und 40, nach Ablauf des Mo-
nats, in dem die Versetzung in den Ruhestand der Beamtin 
oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist. 
 

Vierter Titel 
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten, 

die Mitglied der Landesregierung werden 
 

§ 43 
Rechtsfolgen der Ernennung zum Mitglied der  

Landesregierung 
 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter auf Lebenszeit, die oder 
der zum Mitglied der Landesregierung ernannt wird, tritt mit 
dieser Ernennung in den Ruhestand. Ihr oder sein Anspruch 
auf Ruhegehalt ruht, solange sie oder er Amtsbezüge als 
Staatsministerin oder Staatsminister erhält. 
 
(2) Eine Beamtin oder ein Beamter auf Probe oder auf Wi-
derruf, die oder der zum Mitglied der Landesregierung er-
nannt wird, ist mit dieser Ernennung aus dem Beamtenver-
hältnis entlassen. 
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§ 44 
Ende des Amtsverhältnisses 

 
(1) Endet das Amtsverhältnis als Mitglied der Landesregie-
rung, so ist die Beamtin oder der Beamte, die oder der mit 
der Ernennung zur Staatsministerin oder zum Staatsminister 
in den Ruhestand getreten ist, auf Antrag wieder in das Be-
amtenverhältnis zu berufen, wenn die allgemeinen Vorausset-
zungen dafür noch erfüllt sind. Das übertragene Amt muss 
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören wie 
das zuletzt bekleidete und mit mindestens demselben End-
grundgehalt ausgestattet sein. 
 
(2) Stellt die Beamtin oder der Beamte einen Antrag nach 
Abs. 1 Satz 1 innerhalb einer Frist von drei Monaten seit 
Beendigung des Amtsverhältnisses als Mitglied der Landes-
regierung, so erhält sie oder er ab dem Beginn des Monats, 
in dem der Antrag gestellt ist, bis zur Übertragung des Amts 
die Besoldung, die bei einem Verbleiben in dem früheren 
Amt zugestanden hätte, mit Ausnahme der zur Bestreitung 
von Dienstaufwandskosten bestimmten Einkünfte. Gehörte 
die Beamtin oder der Beamte vor der Ernennung zum Mit-
glied der Landesregierung zu den in § 7 Abs. 1 genannten 
politischen Beamtinnen und Beamten und ist eine Wieder-
verwendung in dem früheren Amt nicht möglich, so kann sie 
oder er in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. 
 
(3) Stellt die Beamtin oder der Beamte einen Antrag nach 
Abs. 1 Satz 1 nicht, so verbleibt sie oder er im Ruhestand. 
 

Fünfter Abschnitt 
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis 

 
Erster Titel 
Allgemeines 

 
§ 45 

Neutralitätspflicht 
(§ 33 Beamtenstatusgesetz) 

 
Beamtinnen und Beamte haben sich im Dienst politisch, welt-
anschaulich und religiös neutral zu verhalten. Insbesondere 
dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale 
nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das 
Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträch-
tigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen 
Frieden zu gefährden. Bei der Entscheidung über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der christlich 
und humanistisch geprägten abendländischen Tradition des 
Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen. 
 

§ 46 
Aussagegenehmigung 

(§ 37 Beamtenstatusgesetz) 
 
Über die Versagung der Genehmigung zur Aussage nach 
§ 37 Abs. 4 und 5 des Beamtenstatusgesetzes entscheidet die 
oberste Dienstbehörde. 
 

§ 47 
Diensteid 

(§ 38 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Der Diensteid nach § 38 Abs. 1 des Beamtenstatusgeset-
zes hat folgenden Wortlaut: 

"Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen 
sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine 
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Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde, so 
wahr mir Gott helfe." 
 
(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott 
helfe" geleistet werden. 
 
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Gewissensgrün-
den die Ablegung eines Eides ab, so können statt der Worte 
"ich schwöre" die Worte "ich gelobe" oder die nach dem 
Bekenntnis der jeweiligen Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungs-
formel gebraucht werden. 
 
(4) In den Fällen des § 38 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes 
kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. An die Stel-
le des Eides tritt dann ein Gelöbnis mit folgendem Wortlaut: 

"Ich gelobe, meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen." 
 

§ 48 
Beschränkung der Vornahme von Amtshandlungen 

 
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen keine Amtshandlungen 
vornehmen, die sich gegen sie selbst oder Angehörige richten 
oder die ihnen oder Angehörigen einen Vorteil verschaffen. 
 
(2) Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind Personen, zu deren 
Gunsten der Beamtin oder dem Beamten wegen familien-
rechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisver-
weigerungsrecht zusteht. 
 
(3) Gesetzliche Vorschriften, nach denen Beamtinnen und 
Beamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen sind, 
bleiben unberührt. 
 

§ 49 
Verbot der Führung der Dienstgeschäfte 

(§ 39 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Über ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte nach 
§ 39 des Beamtenstatusgesetzes entscheidet die oberste 
Dienstbehörde. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte, denen die Führung der Dienst-
geschäfte verboten ist, haben dienstlich empfangene Sachen 
auf Verlangen herauszugeben. Ihnen kann untersagt werden, 
Dienstkleidung und Dienstausrüstung zu tragen und sich in 
Diensträumen oder dienstlichen Unterkunftsräumen aufzuhal-
ten. 
 

§ 50 
Medienauskünfte 

 
Auskünfte an die Medien erteilt die Leiterin oder der Leiter 
der Behörde oder die von ihr oder ihm beauftragte Person. 
 

§ 51 
Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken  

und sonstigen Vorteilen 
(§ 42 Beamtenstatusgesetzes) 

 
(1) Für die Zustimmung zu Ausnahmen vom Verbot der 
Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vor-
teilen nach § 42 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes ist die 
oberste Dienstbehörde zuständig. 
 
(2) Für den Umfang des Herausgabeanspruchs nach § 42 
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer unge-



- 34 - 
  
rechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die Herausgabe-
pflicht umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft 
über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben. 
 

§ 52 
Wahl des Wohnorts 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu neh-
men, dass die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Dienstge-
schäfte nicht beeinträchtigt wird. 
 
(2) Die oder der Dienstvorgesetzte kann, wenn die besonde-
ren dienstlichen Verhältnisse es dringend erfordern, anwei-
sen, dass die Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfer-
nung von der Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwoh-
nung zu beziehen ist. 
 

§ 53 
Aufenthalt in der Nähe des Dienstorts 

 
Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfor-
dern, können Beamtinnen und Beamte angewiesen werden, 
sich während der dienstfreien Zeit erreichbar in der Nähe 
ihres Dienstorts aufzuhalten. 
 

§ 54 
Dienstkleidung, Amtstracht 

 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, Dienstkleidung oder 
Amtstracht zu tragen, wenn dies bei der Ausübung des Diens-
tes üblich oder erforderlich ist. Die Vorschriften über die 
Dienstkleidung und die Amtstracht erlässt die oberste Dienst-
behörde, soweit vorhanden nach Richtlinien der Landesregie-
rung. 
 

§ 55 
Dienstvergehen 

(§ 47 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten oder 
früheren Beamtinnen und Beamten mit Versorgungsbezügen 
gilt es auch als Dienstvergehen, wenn sie einer erneuten 
Berufung in das Beamtenverhältnis entgegen § 29 Abs. 2 
oder § 30 Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes oder den Ver-
pflichtungen nach § 29 Abs. 4 und 5 des Beamtenstatusgeset-
zes schuldhaft nicht nachkommen. 
 
(2) § 47 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes gilt ent-
sprechend für frühere Beamtinnen und Beamte, die mit An-
spruch auf Altersgeld ausgeschieden sind. 
 

§ 56 
Pflicht zum Schadensersatz 
(§ 48 Beamtenstatusgesetz) 

 
(1) Schadensersatzansprüche nach § 48 des Beamtenstatusge-
setzes verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Dienstherr von dem Schaden und der ersatzpflichtigen 
Person Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kennt-
nis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat 
der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, so tritt an die 
Stelle des Zeitpunkts, in dem der Dienstherr von dem Scha-
den Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Ersatzan-
spruch Dritter diesen gegenüber vom Dienstherrn anerkannt 
oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt 
wird. 
 
(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem Dienstherrn 
Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen Dritte, so 
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geht der Ersatzanspruch auf die Beamtin oder den Beamten 
über. 
 

§ 57 
Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen Dritte 

 
Werden Beamtinnen, Beamte oder Versorgungsberechtigte 
oder ihre Angehörigen körperlich verletzt oder getötet, so 
geht ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der diesen 
Personen infolge der Körperverletzung oder der Tötung 
gegen Dritte zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als 
dieser während einer auf der Körperverletzung beruhenden 
Aufhebung oder Einschränkung der Dienstfähigkeit oder 
infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur Gewäh-
rung von Leistungen verpflichtet ist. Satz 1 gilt sinngemäß 
für gesetzliche Schadensersatzansprüche wegen der Beschä-
digung, Zerstörung oder Wegnahme von Heilmitteln, Hilfs-
mitteln oder Körperersatzstücken. Ist eine Versorgungskasse 
zur Gewährung von Versorgungsleistungen verpflichtet, so 
geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des An-
spruchs kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder der 
Hinterbliebenen geltend gemacht werden. 
 

§ 58 
Amtsbezeichnungen 

 
(1) Die für das Dienstrecht zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister setzt die Amtsbezeichnungen der 
Beamtinnen und Beamten fest, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich 
für ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung 
voraussetzt und einen bestimmten Aufgabenkreis umfasst, 
darf nur einer Beamtin oder einem Beamten verliehen wer-
den, die oder der ein solches Amt bekleidet. 
 
(2) Die Beamtin oder der Beamte führt im Dienst die Amts-
bezeichnung des ihr oder ihm übertragenen Amts; sie oder er 
darf sie auch außerhalb des Dienstes führen. Nach dem Über-
tritt in ein anderes Amt darf die Beamtin oder der Beamte die 
bisherige Amtsbezeichnung nicht mehr führen. Ist das neue 
Amt mit einem geringeren Endgrundgehalt verbunden, so 
darf neben der neuen Amtsbezeichnung diejenige des frühe-
ren Amts mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" geführt wer-
den. Ändert sich die Bezeichnung des früheren Amts, so darf 
die geänderte Amtsbezeichnung geführt werden. 
 
(3) Die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte darf 
die ihr oder ihm beim Eintritt in den Ruhestand zustehende 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" und 
die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel wei-
terführen. Wird ihr oder ihm ein neues Amt übertragen, so 
erhält sie oder er die Amtsbezeichnung des neuen Amts; 
gehört dieses Amt nicht einer Besoldungsgruppe mit mindes-
tens demselben Endgrundgehalt einschließlich der ruhegehalt-
fähigen und unwiderruflichen Stellenzulagen an wie das bis-
herige Amt, so gilt Abs. 2 Satz 3 entsprechend. 
 
(4) Einer entlassenen Beamtin oder einem entlassenen Beam-
ten kann die oberste Dienstbehörde erlauben, die Amtsbe-
zeichnung mit dem Zusatz "außer Dienst (a.D.)" sowie die 
im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. 
Die Erlaubnis kann widerrufen werden. 
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§ 59 
Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 

 
(1) Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und 
Beamten sind regelmäßig zu beurteilen. Die Landesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung allgemeine Vor-
schriften über die dienstliche Beurteilung, insbesondere die 
Grundsätze der Beurteilung, den Inhalt, das Beurteilungsverfah-
ren, die Zuständigkeiten und Ausnahmen von der Beurteilungs-
pflicht, zu treffen. 
 
(2) Auf Antrag wird der Beamtin oder dem Beamten von der 
oder dem Dienstvorgesetzten ein Dienstzeugnis über Art und 
Dauer der von ihr oder ihm bekleideten Ämter erteilt, wenn 
sie oder er daran ein berechtigtes Interesse hat. Das Dienst-
zeugnis muss auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätig-
keit und die Leistungen Auskunft geben. 
 

Zweiter Titel 
Arbeitszeit, Urlaub 

 
§ 60 

Arbeitszeit 
 
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nähere Regelungen über die Arbeitszeit zu treffen. 
Die oberste Dienstbehörde kann ergänzende Regelungen über 
die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des feuerwehr-
technischen Dienstes, der Forstbeamtinnen und Forstbeam-
ten, der Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen an öffentlichen Schulen, der Beamtinnen und Beamten 
des Polizeivollzugsdienstes und der Beamtinnen und Beamten 
des Justizvollzugsdienstes treffen. 
 
(2) Soweit Bereitschaftsdienst besteht, kann die Arbeitszeit 
entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen verlängert wer-
den. Hierbei darf in einem Bezugszeitraum von zwölf Mona-
ten die durchschnittliche Arbeitszeit 48 Stunden im Siebenta-
geszeitraum nicht überschreiten. 
 
(3) Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kann die Kul-
tusministerin oder der Kultusminister durch Rechtsverord-
nung eine ungleichmäßige Verteilung der regelmäßigen 
Arbeitszeit für Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen in der Weise festlegen, dass bis zum 31. Juli 2008 
die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung um eine Unter-
richtsstunde erhöht und ab einem in der Rechtsverordnung 
festzulegenden Zeitpunkt durch Senkung der wöchentlichen 
Unterrichtsverpflichtung in der Regel jahrgangsweise ausge-
glichen wird. Darin kann auch geregelt werden, dass auf 
Antrag der Ausgleich auch durch andere Formen des Zeit-
ausgleichs oder eine besondere Ausgleichszahlung erfolgen 
kann. 
 
(4) Soweit durch Rechtsverordnung nach Abs. 1 Satz 1 ein 
Arbeitszeitkonto vorgesehen ist, auf dem ein bestimmter Teil 
der Arbeitszeit gutgeschrieben und zu einem späteren Zeit-
punkt durch Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung 
der Besoldung ausgeglichen wird, kann dort auch geregelt 
werden, dass im Falle der endgültigen Verhinderung des 
Zeitausgleichs auf Antrag eine besondere Ausgleichszahlung 
erfolgen kann. 
 

§ 61 
Mehrarbeit 

 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn 
zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie 
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durch eine dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehr-
arbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen innerhalb von 
zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hi-
naus geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu 
gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind die fünf Stunden 
anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. 
Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen 
nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und 
Beamte Mehrarbeitsvergütung nach § 50 des Hessischen 
Besoldungsgesetzes erhalten. 
 

§ 62 
Teilzeitbeschäftigung 

(§ 43 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen 
kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils bean-
tragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 
 
(2) Dem Antrag nach Abs. 1 darf nur entsprochen werden, 
wenn die Beamtin oder der Beamte sich verpflichtet, während 
des Bewilligungszeitraums außerhalb des Beamtenverhältnisses 
berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in 
dem nach den §§ 72 bis 74 den Vollzeitbeschäftigten die Aus-
übung von Nebentätigkeiten gestattet ist. § 73 Abs. 2 Satz 4 gilt 
mit der Maßgabe, dass von der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten 
auszugehen ist. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit 
dies mit dem Beamtenverhältnis vereinbar ist. Wird die Ver-
pflichtung nach Satz 1 schuldhaft verletzt, soll die Bewilligung 
widerrufen werden. 
 
(3) Die zuständige Dienstbehörde kann nachträglich die Dau-
er der Teilzeitbeschäftigung beschränken oder den Umfang 
der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende 
dienstliche Belange dies erfordern. Sie soll eine Änderung 
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang 
zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn der Beamtin oder 
dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Um-
fang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
 

§ 63 
Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen 

 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist 
auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen, Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn sie oder er 

1. ein Kind unter 18 Jahren oder 

2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Die Pflegebedürftigkeit ist 
durch ärztliches Gutachten oder Vorlage einer Bescheinigung 
der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung 
nachzuweisen. 
 
(2) Einer Beamtin oder einem Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst kann aus den in Abs. 1 genannten Grün-
den Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, soweit die Struktur 
der Ausbildung nicht entgegensteht und den unverzichtbaren 
Erfordernissen der Ausbildung Rechnung getragen wird. 
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(3) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen 
kann Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit, mindestens aber 15 Stunden pro 
Woche bis zur Dauer von insgesamt 17 Jahren bewilligt wer-
den, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen und 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(4) § 62 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(5) Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, 
die dem Zweck der Teilzeitbeschäftigung nicht zuwiderlau-
fen. 
 

§ 64 
Beurlaubung aus familiären Gründen 

 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen ist 
auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen, Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 
insgesamt 14 Jahren zu gewähren, wenn sie oder er 

1. ein Kind unter 18 Jahren oder 

2. eine pflegebedürftige sonstige Angehörige oder einen 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. Die Pflegebedürftigkeit kann 
durch ärztliches Gutachten oder durch Vorlage einer Be-
scheinigung der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung oder einer privaten Pflege-
Pflichtversicherung nachgewiesen werden. Bei Lehrkräften 
an öffentlichen Schulen, wissenschaftlichem und künstleri-
schem Personal an den Hochschulen des Landes mit Lehr-
verpflichtung und Lehrkräften an der Hessischen Hochschule 
für Polizei und Verwaltung und am Studienzentrum der Fi-
nanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda kann der 
Bewilligungszeitraum der Beurlaubung bis zum Ende des 
laufenden Schulhalbjahrs, Semesters oder fachtheoretischen 
Studienabschnitts ausgedehnt werden. Der Antrag auf Ver-
längerung einer Beurlaubung ist spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der genehmigten Beurlaubung zu stellen. Die zustän-
dige Dienstbehörde kann eine vorzeitige Rückkehr aus dem 
Urlaub zulassen, wenn der Beamtin oder dem Beamten eine 
Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(2) Es dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, 
die dem Zweck der Beurlaubung nicht zuwiderlaufen. 
 

§ 65 
Beurlaubung aus beschäftigungspolitischen Gründen 

 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen 
kann in Bereichen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation 
ein außergewöhnlicher Überhang an Bewerberinnen und Be-
werbern besteht und deshalb ein dringendes öffentliches Inte-
resse daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen und Bewer-
ber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, auf Antrag Urlaub 
ohne Dienstbezüge 

1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahrs für einen Zeit-
raum, der sich bis zum Beginn des Ruhestands erstre-
cken muss, 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 
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(2) Einer Beamtin oder einem Beamten mit Dienstbezügen 
kann in Bereichen, in denen ein Stellenüberhang abgebaut 
werden soll, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge nach 
Vollendung des 55. Lebensjahrs für einen Zeitraum, der sich 
bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss, bewilligt 
werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(3) Dem Antrag nach Abs. 1 oder 2 darf nur entsprochen 
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte erklärt, während 
der Dauer des Bewilligungszeitraums auf die Ausübung ent-
geltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und entgeltliche 
Tätigkeiten nach § 74 Abs. 1 nur in dem Umfang auszuüben, 
wie sie oder er diese bei Vollzeitbeschäftigung ohne Verlet-
zung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Wird diese Ver-
pflichtung schuldhaft verletzt, so soll die Bewilligung wider-
rufen werden. Die zuständige Dienstbehörde darf trotz der 
Erklärung der Beamtin oder des Beamten nach Satz 1 Neben-
tätigkeiten genehmigen, soweit sie dem Zweck der Bewilli-
gung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Sie kann eine Rück-
kehr aus dem Urlaub zulassen, wenn der Beamtin oder dem 
Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 

§ 66 
Höchstdauer von unterhälftiger  

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
 
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit nach § 63 Abs. 3 und Beurlaubung nach 
§ 64 Abs. 1 sowie nach § 65 Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt 
die Dauer von 17 Jahren nicht überschreiten. Eine unterhälf-
tige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit bleibt 
unberücksichtigt. In den Fällen des § 65 Abs. 1 Nr. 2 findet 
Satz 1 keine Anwendung, wenn es der Beamtin oder dem 
Beamten nicht zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäf-
tigung zurückzukehren. § 64 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 

§ 67 
Hinweispflicht, Benachteiligungsverbot 

 
(1) Beamtinnen und Beamte, die Teilzeitbeschäftigung oder 
langfristige Beurlaubung beantragen, sind auf die Folgen, 
insbesondere für Ansprüche aufgrund beamtenrechtlicher 
Regelungen, hinzuweisen. 
 
(2) Die Ermäßigung der Arbeitszeit nach den §§ 62 und 63 
darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine 
unterschiedliche Behandlung von Beamtinnen und Beamten 
mit ermäßigter Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende 
sachliche Gründe sie rechtfertigen. 
 

§ 68 
Fernbleiben vom Dienst 

 
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht ohne 
Genehmigung fernbleiben, es sei denn, dass sie wegen 
Krankheit oder aus sonstigen Gründen unfähig oder aufgrund 
einer vorgehenden gesetzlichen Verpflichtung gehindert sind, 
ihre Dienstpflichten zu erfüllen. Beamtinnen und Beamte 
haben ihre Dienstvorgesetzten unverzüglich von ihrer Ver-
hinderung zu unterrichten. Die auf Krankheit beruhende 
Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflichten ist auf Verlan-
gen nachzuweisen. 
 
(2) Verliert die Beamtin oder der Beamte wegen unentschul-
digten Fernbleibens vom Dienst nach dem Hessischen Besol-
dungsgesetz den Anspruch auf Bezüge, so wird dadurch die 
Durchführung eines Disziplinarverfahrens nicht ausgeschlos-
sen. 
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§ 69 
Urlaub, Dienstbefreiung 

(§ 44 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Beamtinnen und Beamten steht alljährlich ein Erholungs-
urlaub unter Fortgewährung der Besoldung zu. Lehrkräfte an 
öffentlichen Schulen haben den Erholungsurlaub während der 
Schulferien, wissenschaftliches und künstlerisches Personal 
an den Hochschulen des Landes mit Lehrverpflichtung sowie 
Lehrkräfte an der Hessischen Hochschule für Polizei und 
Verwaltung während der Semesterferien und Lehrkräfte am 
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg 
an der Fulda während der lehrveranstaltungsfreien Zeiten zu 
nehmen. 
 
(2) Zur Ausübung einer Tätigkeit als Ehrenbeamtin oder 
Ehrenbeamter oder Mitglied einer kommunalen Vertretungs-
körperschaft ist Beamtinnen und Beamten die erforderliche 
Dienstbefreiung unter Belassung der Besoldung zu gewähren. 
Entsprechendes gilt, wenn sich die Beamtin oder der Beamte 
um einen Sitz in einer kommunalen Vertretungskörperschaft 
bewirbt. 
 
(3) Zur Ausübung einer sonstigen ehrenamtlichen politischen 
oder gewerkschaftlichen Betätigung ist Beamtinnen und 
Beamten auf Antrag der erforderliche Urlaub unter Belassung 
der Besoldung zu gewähren, soweit der Dienstbetrieb da-
durch nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
 

§ 70 
Verordnungsermächtigung 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung nähere Regelungen über die Gewährung von Urlaub 
und Dienstbefreiung zu treffen. Sie bestimmt insbesondere 

1. den Beginn und das Ende des Urlaubsjahrs, 

2. das Entstehen und Erlöschen des Urlaubsanspruchs, 

3. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 

4. die Voraussetzungen, unter denen nicht in Anspruch 
genommener Urlaub in Höhe des europarechtlichen 
Mindestjahresurlaubs finanziell abgegolten werden 
kann, 

5. die Voraussetzungen, unter denen ein Zusatzurlaub zu 
gewähren ist, und dessen Höhe, 

6. die Voraussetzungen, unter denen ein Sonderurlaub 
gewährt werden kann, dessen Höhe und Anrechnung 
auf den Erholungsurlaub, 

7. die Voraussetzungen, unter denen eine Dienstbe-
freiung zu erteilen ist oder erteilt werden kann, 

8. ob und inwieweit in den Fällen der Nr. 6 und 7 die 
Besoldung zu belassen ist. 

 
Dritter Titel 

Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses 

(§§ 40 und 41 Beamtenstatusgesetz) 
 

§ 71 
Begriffsbestimmungen, Mitteilungspflicht 

 
(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamts 
oder die Ausübung einer Nebenbeschäftigung. 
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(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender 
Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines öffentlich-
rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen 
wird. 
 
(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem 
Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des 
öffentlichen Dienstes. 
 
(4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentli-
cher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen Vormundschaft, 
Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines Angehörigen. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf Tätigkeiten nach § 73 
Abs. 1 Nr. 4. Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Satz 1 
sind die in Rechtsvorschriften als solche bezeichneten Tätig-
keiten, im Übrigen jede behördlich bestellte oder auf Wahl 
beruhende Mitwirkung bei der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben, die ohne Vergütung ausgeübt wird. Die Übernahme 
eines öffentlichen Ehrenamts ist vor Aufnahme der Tätigkeit 
schriftlich mitzuteilen. 
 
(5) Vergütung ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten 
Vorteilen. Als Gegenleistung gelten nicht 

1. der Ersatz barer Auslagen und Fahrtkosten, 

2. die Zahlung von Tage- und Übernachtungsgeldern, die 
die für die Beamtin oder den Beamten geltenden Sätze 
nicht übersteigen, 

3. die vereinnahmte Umsatzsteuer, soweit sie an ein 
Finanzamt abzuführen ist. 

 
§ 72 

Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn 
 
(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Verlangen 
ihrer obersten Dienstbehörde eine Nebentätigkeit im öffentli-
chen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese 
Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht 
und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Gegenstand 
einer Nebentätigkeit dürfen nicht Tätigkeiten sein, die auch 
im Rahmen des Hauptamts ausgeübt werden können. Als auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn 
übernommen gilt auch eine Tätigkeit nach § 73 Abs. 1 Nr. 4, 
die die Beamtin oder der Beamte mit Rücksicht auf ihre oder 
seine dienstliche Stellung ausübt. 
 
(2) Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst wird 
grundsätzlich keine Vergütung gewährt. Ausnahmen können 
insbesondere zugelassen werden 

1. für die Ausübung einer Lehrtätigkeit, 

2. für die Erstattung von Gutachten und Befundberichten, 
die Durchführung von Forschungsaufträgen, von Auf-
trägen zu Entwicklungsarbeiten, die Anfertigung von 
Entwürfen, die Erstellung von statistischen Berech-
nungen, die künstlerische und technische Oberleitung 
bei Bauten sowie für die örtliche Bauleitung (Baufüh-
rung), 

3. für die Teilnahme an Prüfungen, 

4. in besonderen Fällen, wenn auf andere Weise eine 
geeignete Arbeitskraft ohne erheblichen Mehraufwand 
nicht beschafft werden kann, 

5. in den Fällen, in denen gesetzliche oder andere recht-
liche Verpflichtungen bestehen, 
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6. für ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Verrich-

tungen, für die nach den Gebührenordnungen Gebüh-
ren zu zahlen sind, 

7. für die Ausübung einer nebenamtlichen richterlichen 
Tätigkeit. 

Wird die Beamtin oder der Beamte für die Nebentätigkeit 
entsprechend entlastet, darf eine Vergütung nicht gewährt 
werden. 
 
(3) Öffentlicher Dienst im Sinne des Abs. 1 und 2 ist jede 
Tätigkeit für den Bund, ein Land, eine Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder deren Verbände 
sowie jede durch Rechtsverordnung einer Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst gleichgestellte Tätigkeit. Die Tätigkeit für Kir-
chen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
und deren Verbände sowie für öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten gilt nicht als öffentlicher Dienst. 
 

§ 73 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

 
(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen, soweit sie nicht nach 
§ 72 zur Übernahme verpflichtet sind, der vorherigen Ge-
nehmigung durch die oberste Dienstbehörde 

1. zur Übernahme eines Nebenamts, einer Testaments-
vollstreckung, einer entgeltlichen sowie einer nicht für 
Angehörige wahrzunehmenden unentgeltlichen Vor-
mundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 

2. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Ver-
gütung, insbesondere einer Tätigkeit in einem 
Schiedsgericht oder Preisgericht, zur Erstattung von 
Gutachten, zur Übernahme von Forschungsaufträgen, 
von Aufträgen zu Entwicklungsarbeiten, zur Erstel-
lung von statischen Berechnungen, zur Übernahme der 
Oberleitung bei Bauten und der Bauführung, von Ent-
wurfsaufträgen sowie von Aufträgen zu Befundberich-
ten, 

3. zu einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
sowie zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder 
einem freien Beruf, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, den Aufsichtsrat, den 
Verwaltungsrat, einen Beirat oder in eine sonstige 
Einrichtung einer Gesellschaft, einer Genossenschaft 
oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens sowie zur Übernahme einer Treuhän-
derschaft. 

 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, 
dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Nebentätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin 
oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass 
die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflich-
ten behindert werden kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit 
mit den dienstlichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Be-
hörde, der die Beamtin oder der Beamte angehört, tä-
tig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin 
oder des Beamten beeinflussen kann, 
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5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen 

dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des 
Beamten führen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich 
sein kann. 

Ein solcher Versagungsgrund liegt in der Regel auch vor, 
wenn sich die Nebentätigkeit wegen gewerbsmäßiger Dienst- 
oder Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Umfang oder Häu-
figkeit als Ausübung eines Zweitberufs darstellt. Die Voraus-
setzung des Satz 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn 
die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Neben-
tätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit überschreitet. Das Vorliegen eines 
Versagungsgrunds nach Satz 1 und 2 ist besonders zu prüfen, 
wenn abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vortei-
le aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten im Kalen-
derjahr 30 Prozent der Jahresdienstbezüge der Beamtin oder 
des Beamten bei Vollzeitbeschäftigung überschreiten werden; 
das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen.  
 
(3) Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre zu befris-
ten; sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen wer-
den. Ergibt sich eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen 
nach Erteilung der Genehmigung, so ist diese zu widerrufen. 
Ist eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 4 durch Rechtsvorschrift 
übertragen, so gilt die Genehmigung als erteilt. 
 
(4) Nebentätigkeiten von geringem Umfang können durch 
Rechtsverordnung nach § 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 von der 
Pflicht zur Genehmigung ausgenommen werden. 
 

§ 74 
Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten,  

Anzeigepflicht 
 
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 

1. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstleri-
sche oder Vortragstätigkeit sowie die Erteilung von 
Unterricht zur Ausbildung und Fortbildung der im öf-
fentlichen Dienst tätigen Personen, 

2. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammen-
hängende selbstständige Gutachtertätigkeit der Lehr-
kräfte der Hochschulen des Landes und der Beamtin-
nen und Beamten der anderen wissenschaftlichen Insti-
tute und Anstalten, 

3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in 
Gewerkschaften oder Berufsverbänden oder in Selbst-
hilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten, 

4. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossen-
schaften und von gemeinnützigen Einrichtungen, 

5. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der 
Beamtin oder des Beamten unterliegenden Vermögens. 

 
(2) Eine Tätigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie eine Tätig-
keit in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten 
nach Abs. 1 Nr. 3 hat die Beamtin oder der Beamte, wenn 
hierfür ein Entgelt oder ein geldwerter Vorteil geleistet wird, 
in jedem Einzelfall vor ihrer Aufnahme der Dienstbehörde 
unter Angabe insbesondere von Art und Umfang der Neben-
tätigkeit sowie der voraussichtlichen Höhe der Entgelte und 
geldwerten Vorteile hieraus schriftlich anzuzeigen; die Beam-
tin oder der Beamte hat wesentliche Änderungen unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Bei wiederholten, gleichartigen 
Nebentätigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1 kann die Dienstbehörde 
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im Einzelfall gestatten, dass zur Erfüllung der Anzeigepflicht 
eine allgemeine Anzeige genügt. 
 
(3) Die Dienstbehörde kann im Übrigen aus begründetem 
Anlass verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte über 
eine ausgeübte nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 
schriftlich Auskunft erteilt, insbesondere über deren Art und 
Umfang. 
 
(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz 
oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt. 
 

§ 75 
Schriftform, Ausübung von Nebentätigkeiten 

 
(1) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 73 
Abs. 1 oder auf Zulassung einer Ausnahme nach Abs. 2 
Satz 2 und Entscheidungen über diese Anträge sowie das 
Verlangen auf Übernahme einer Nebentätigkeit nach § 72 
Abs. 1 bedürfen der Schriftform. Die Beamtin oder der 
Beamte hat dabei die für die Entscheidung erforderlichen 
Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentä-
tigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu 
führen; die Beamtin oder der Beamte hat jede Änderung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Nebentätigkeiten, die die Beamtin oder der Beamte nicht 
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn 
übernommen hat oder bei denen der Dienstherr ein dienstli-
ches Interesse an der Übernahme der Nebentätigkeit durch 
die Beamtin oder den Beamten nicht anerkannt hat, dürfen 
nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. Ausnahmen 
dürfen nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere im 
öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit 
nachgeleistet wird. Das dienstliche Interesse nach Satz 1 und 
das öffentliche Interesse nach Satz 2 sind aktenkundig zu 
machen. § 69 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
(3) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Einrich-
tungen, Personal und Material des Dienstherrn nur bei Vor-
liegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses 
mit dessen Genehmigung und gegen Entrichtung eines ange-
messenen Entgelts in Anspruch genommen werden. Bei einer 
Nebentätigkeit für den eigenen Dienstherrn ist ein Entgelt nur 
zu entrichten, wenn eine Vergütung gewährt wird und der 
Wert der Inanspruchnahme bei der Bemessung der Vergütung 
unberücksichtigt bleibt. Das Entgelt hat sich nach den dem 
Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten und muss den 
besonderen Vorteil berücksichtigen, der der Beamtin oder 
dem Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht; es kann 
pauschaliert oder in einem Prozentsatz des aus der Nebentä-
tigkeit erzielten Bruttoeinkommens festgelegt werden und bei 
unentgeltlich ausgeübter Nebentätigkeit entfallen. Über die 
Höhe des Bruttoeinkommens hat die Beamtin oder der Beam-
te Rechenschaft zu legen. Bei nicht fristgerechter Zahlung 
des Nutzungsentgelts kann ein Säumniszuschlag erhoben 
werden. 
 
(4) Die Beamtin oder der Beamte kann verpflichtet werden, 
nach Ablauf eines jeden Kalenderjahrs der oder dem Dienst-
vorgesetzten eine Aufstellung über alle im Kalenderjahr aus-
geübten genehmigungspflichtigen und anzuzeigenden Neben-
tätigkeiten und die dafür erhaltenen Entgelte oder geldwerten 
Vorteile vorzulegen. 
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§ 76 
Regressanspruch bei Haftung aus angeordneter 

 Nebentätigkeit 
 
Beamtinnen und Beamte, die aus einer auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommenen 
oder einer mit Rücksicht auf die dienstliche Stellung im 
dienstlichen Interesse ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, 
Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ 
einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht 
werden, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz 
des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt, ist der Dienstherr nur 
dann ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder der Beamte auf 
Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat. 
 

§ 77 
Beendigung der mit dem Hauptamt verbundenen  

Nebentätigkeit 
 
Endet das Beamtenverhältnis, enden, wenn im Einzelfall 
nichts anderes bestimmt wird, auch die Nebenämter und 
Nebenbeschäftigungen, die im Zusammenhang mit dem 
Hauptamt übertragen sind oder die auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen worden 
sind. 
 

§ 78 
Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

(§ 41 Beamtenstatusgesetz) 
 
(1) Eine Tätigkeit nach § 41 Satz 1 des Beamtenstatusgeset-
zes ist anzuzeigen, wenn sie mit der dienstlichen Tätigkeit in 
den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhält-
nisses im Zusammenhang steht. Die Anzeigepflicht besteht 
nach Beendigung des Beamtenverhältnisses für einen Zeit-
raum von  

1. drei Jahren, wenn die Beamtin oder der Beamte mit 
Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 33 oder zu 
einem späteren Zeitpunkt in den Ruhestand tritt, 

2. fünf Jahren, wenn das Beamtenverhältnis zu einem 
früheren Zeitpunkt beendet wird, längstens jedoch bis 
zu dem Ende des Monats, in dem die Beamtin oder 
der Beamte das 70. Lebensjahr vollendet. 

Die Anzeige hat vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich 
gegenüber der letzten obersten Dienstbehörde zu erfolgen. 
 
(2) Die Untersagung nach § 41 Satz 2 des Beamtenstatusge-
setzes ist längstens auf den Zeitraum der Anzeigepflicht zu 
befristen. 
 
(3) Das Verbot wird durch die letzte oberste Dienstbehörde 
ausgesprochen. 
 
(4) Für frühere Beamtinnen und Beamte, die mit Anspruch 
auf Altersgeld ausgeschieden sind, gelten § 41 Satz 1 des 
Beamtenstatusgesetzes sowie Abs. 1 entsprechend. 
 

§ 79 
Verordnungsermächtigung 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung nähere Regelungen zur Ausführung der §§ 71 bis 78 zu 
treffen. In ihr kann insbesondere geregelt werden, 
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1. das Nähere über Ausnahmen von der Genehmigungs-

pflicht von Nebentätigkeiten nach § 73 Abs. 4, 

2. ob und inwieweit eine Beamtin oder ein Beamter eine 
Vergütung abzuführen hat, die sie oder er für eine auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienst-
herrn übernommene Nebentätigkeit außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes oder für eine Nebentätigkeit im öf-
fentlichen Dienst nach § 72 Abs. 2 Satz 2 erhalten hat, 

3. die Festsetzung eines Pauschbetrags für bestimmte 
Bereiche oder allgemein, bis zu dessen Höhe die pau-
schale Abgeltung von baren Auslagen, Fahrtkosten, 
Tage- und Übernachtungsgeldern nicht als Vergütung 
nach § 71 Abs. 5 Satz 1 anzusehen ist, 

4. die Zuständigkeit für die Festsetzung des Nutzungs-
entgelts sowie dessen Höhe bei Inanspruchnahme von 
Personal, Einrichtungen und Material des Dienstherrn 
nach § 75 Abs. 3 Satz 3 und das Nähere zur Erhebung 
eines Säumniszuschlags nach § 75 Abs. 3 Satz 5. 

 
Vierter Titel 

Fürsorge 
(§§ 45 und 46 Beamtenstatusgesetz) 

 
§ 80 

Beihilfe 
 
(1) Anspruch auf Beihilfen haben 

1. Beamtinnen und Beamte und entpflichtete Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, 

2. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger sowie frühere Beamtinnen und Beamte, die 
wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters-
grenze entlassen worden oder wegen Ablaufs der 
Amtszeit ausgeschieden sind, 

3. Witwen und Witwer sowie hinterbliebene Lebenspart-
nerinnen und hinterbliebene Lebenspartner und 

4. Waisen, 

wenn und solange sie Dienstbezüge, Amtsbezüge, Anwärter-
bezüge, Ruhegehalt, Übergangsgebührnisse aufgrund gesetz-
lichen Anspruchs, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld 
oder Unterhaltsbeitrag erhalten oder nur deswegen nicht 
erhalten, weil diese wegen der Anwendung von Ruhens- oder 
Anrechnungsbestimmungen nicht gezahlt werden. Den in 
Satz 1 genannten Personen werden Beihilfen auch zu den 
Aufwendungen berücksichtigungsfähiger Angehöriger ge-
währt. Berücksichtigungsfähige Angehörige sind die Ehegat-
tin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspart-
ner der beihilfeberechtigten Person sowie ihre im Familien-
zuschlag nach dem Hessischen Besoldungsgesetz berücksich-
tigungsfähigen Kinder. Die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigung der in Satz 3 genannten Angehörigen regelt die 
Rechtsverordnung nach Abs. 4. In der Verordnung nach 
Abs. 4 kann geregelt werden, unter welchen Voraussetzun-
gen auch andere natürliche und juristische Personen als Bei-
hilfeberechtigte gelten. 
 
(2) Ein Anspruch auf Beihilfe besteht außerdem während 

1. Elternzeit, 

2. Beurlaubung aus familiären Gründen für die Höchst-
dauer von drei Jahren, 
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3. Beurlaubungen, die den Regelungen des Pflegezeitge-

setzes entsprechen, bis zur Höchstdauer von sechs 
Monaten für jeden pflegebedürftigen Angehörigen. 

Im Falle des Satz 1 Nr. 2 werden Zeiten einer Elternzeit auf 
die Höchstdauer angerechnet. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn 
die Beamtin oder der Beamte Anspruch auf Beihilfe als be-
rücksichtigungsfähige Angehörige oder berücksichtigungs-
fähiger Angehöriger einer beihilfeberechtigten Person hat 
oder sie oder er in der gesetzlichen Krankenversicherung 
nach § 10 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1613), versi-
chert ist. Abweichend von Satz 1 kann durch Rechtsverord-
nung nach Abs. 5 die Gewährung von Beihilfen auch für 
weitere Zeiträume zugelassen werden, in denen keine laufen-
den Bezüge gezahlt werden. 
 
(3) Beihilfen werden in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 
Todesfällen, für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, zur 
Früherkennung von Krankheiten, bei Schutzimpfungen, nicht 
rechtswidrigen Sterilisationen und nicht rechtswidrigen 
Schwangerschaftsabbrüchen gewährt. Beihilfefähig sind die 
Aufwendungen nach Satz 1 für Maßnahmen, die medizinisch 
notwendig und in ihrer Wirksamkeit nachgewiesen sind, bei 
denen die Leistungserbringung nach einer wissenschaftlich 
allgemein anerkannten Methode erfolgt und die wirtschaftlich 
angemessen sind. Daneben kann durch Rechtsverordnung 
nach Abs. 5 die Beihilfefähigkeit vom Vorliegen bestimmter 
medizinischer Indikationen abhängig gemacht werden. 
 
(4) Die Beihilfe bemisst sich nach einem Prozentsatz der 
beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz). 
 
(5) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nähere Regelungen zu treffen, insbesondere über die 
Gewährung von Beihilfen nach Abs. 3 einschließlich der Art 
und des Umfangs der beihilfefähigen Aufwendungen, des 
Zusammentreffens mehrerer Beihilfeberechtigungen und der 
Begrenzung der Beihilfen bei von dritter Seite zustehenden 
Leistungen, über Selbstbeteiligungen und Eigenanteile sowie 
zu dem Verfahren. 
 
(6) Zur Erfüllung seiner Pflichten nach Abs. 1 kann sich der 
Dienstherr geeigneter Stellen auch außerhalb des öffentlichen 
Dienstes bedienen und diesen die zu Beihilfebearbeitung 
erforderlichen Daten übermitteln. Die beauftragte Stelle darf 
die Daten, die ihr im Rahmen der Beihilfebearbeitung be-
kannt werden, nur für diesen Zweck verarbeiten. Die §§ 87 
und 93 Abs. 2 dieses Gesetzes sowie § 4 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 7. Januar 1999 
(GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 
(GVBl. I S. 208), gelten entsprechend. 
 

§ 81 
Ersatz von Sachschaden 

 
Sind bei einem auf äußerer Einwirkung beruhenden plötzli-
chen, örtlich und zeitlich bestimmbaren Ereignis, das in 
Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist (Unfall), 
Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände beschädigt oder 
zerstört worden oder abhanden gekommen, so soll dafür in 
angemessenem Umfang Ersatz geleistet werden. Der Ersatz 
ist ausgeschlossen, wenn die Beamtin oder der Beamte den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
Anträge auf Gewährung von Sachschadensersatz sind inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Eintritt 
des Schadensereignisses schriftlich zu stellen. Sind durch 
eine erste Hilfeleistung nach einem Unfall besondere Kosten 
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entstanden, so ist der Beamtin oder dem Beamten der nach-
weisbar notwendige Aufwand zu ersetzen. § 36 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 bis 4 des Hessischen Beamtenversorgungsgeset-
zes gilt entsprechend. 
 

§ 82 
Mutterschutz, Elternzeit 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung nähere Regelungen über die der Eigenart des öffentli-
chen Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften  

1. des Mutterschutzgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auf Beamtin-
nen, 

2. des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes über die 
Elternzeit auf Beamtinnen und Beamte zu treffen; da-
bei kann die Gewährung von beihilfegleichen Leistun-
gen, von Leistungen, die der unentgeltlichen Heilfür-
sorge entsprechen, und die Erstattung von Beiträgen 
zur Krankenversicherung vorgesehen werden. 

 
§ 83 

Arbeitsschutz 
 
(1) Neben dem Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), gelten auch die im Bereich 
des Arbeitsschutzes aufgrund der §§ 18 und 19 des Arbeits-
schutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der Bundesre-
gierung, soweit nicht die für das Dienstrecht zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige Minister im Einverneh-
men mit der für Arbeitsschutz zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister durch Rechtsverordnung 
Abweichendes regelt. 
 
(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, insbe-
sondere bei der Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutz-
diensten und den Feuerwehren, kann die jeweils zuständige 
Ministerin oder der jeweils zuständige Minister durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Vorschriften des Arbeits-
schutzgesetzes ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, 
soweit öffentliche Belange dies zwingend erfordern, insbe-
sondere zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit. Rechtsverordnungen nach Satz 1 
werden im Einvernehmen mit der für Arbeitsschutz zuständi-
gen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister und, 
soweit die für das Dienstrecht zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister nicht selbst ermächtigt ist, im 
Einvernehmen mit dieser oder diesem erlassen. In den 
Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die 
Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter 
Berücksichtigung der Ziele des Arbeitsschutzgesetzes auf 
andere Weise gewährleistet werden. 
 
(3) Für jugendliche Beamtinnen und Beamte gilt das Jugend-
arbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2592), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Auf-
sichtsbehörde im Sinne der Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes ist die oberste Dienstbehörde oder, falls die 
jugendliche Beamtin oder der jugendliche Beamte in einer 
unteren Verwaltungsbehörde beschäftigt oder ausgebildet wird, 
die nächsthöhere Behörde. 
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§ 84 
Dienstjubiläum 

 
Die Beamtinnen und Beamten erhalten bei Dienstjubiläen 
eine Jubiläumszuwendung. Die Landesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Regelungen über 
die Gewährung von Jubiläumszuwendungen zu treffen. 
 

§ 85 
Finanzielle Leistungen 

 
Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, 
Zurückbehaltung und Rückforderung von Leistungen aus dem 
Dienst- oder Versorgungsverhältnis, die weder zur Besoldung 
noch zu den Versorgungsbezügen gehören, gelten § 3 Abs. 7 
und die §§ 11 und 12 des Hessischen Besoldungsgesetzes 
entsprechend. 
 

Fünfter Titel 
Personalaktenrecht 

(§ 50 Beamtenstatusgesetz) 
 

§ 86 
Inhalt der Personalakte, Zugang zur Personalakte 

(§ 50 Beamtenstatusgesetz) 
 

(1) Nicht Bestandteil der Personalakte nach § 50 Satz 2 des 
Beamtenstatusgesetzes sind Unterlagen, die besonderen, von 
der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden 
Zwecken dienen, insbesondere Prüfungs-, Sicherheits- und 
Kindergeldakten. Kindergeldakten können mit Besoldungs- 
und Versorgungsakten verbunden geführt werden, wenn 
diese von der übrigen Personalakte getrennt sind und von 
einer von der übrigen Personalverwaltung getrennten Organi-
sationseinheit bearbeitet werden. 
 
(2) Die Personalakte kann nach sachlichen Gesichtspunkten 
in Grundakte und Teilakten gegliedert werden. Teilakten 
können bei der für den betreffenden Aufgabenbereich zustän-
digen Behörde geführt werden. Nebenakten (Unterlagen, die 
sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden) dür-
fen nur geführt werden, wenn die personalverwaltende Be-
hörde nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn 
mehrere personalverwaltende Behörden für die Beamtin oder 
den Beamten zuständig sind; sie dürfen nur solche Unterla-
gen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgaben-
erledigung der betreffenden Behörde erforderlich ist. In die 
Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und 
Nebenakten aufzunehmen. 
 
(3) Zugriff auf Personalaktendaten dürfen nur Beschäftigte 
haben, die im Rahmen der Personalverwaltung oder Perso-
nalwirtschaft mit der Bearbeitung von Personalangelegenhei-
ten beauftragt sind, und nur soweit es zu diesen Zwecken 
erforderlich ist. In einem automatisierten Personalverwal-
tungssystem ist neben den in Satz 1 genannten Zwecken auch 
zur Ausübung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen oder 
zur Erstellung von Auswertungen im Bereich der Personal-
verwaltung oder Personalwirtschaft Beschäftigten übergeord-
neter Dienstbehörden der Zugriff auf Personalaktendaten 
gestattet, soweit dies erforderlich ist. Abweichend von Satz 1 
und 2 ist eine Kenntnisnahme von Personalaktendaten zuläs-
sig, soweit diese im Rahmen der Datensicherung oder der 
Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs eines automatisier-
ten Personalverwaltungssystems nach dem Stand der Technik 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu vermei-
den wäre. Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von 
Satz 1 einer anderen Stelle die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten im Auftrag übertragen; im Übrigen gilt § 4 
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des Hessischen Datenschutzgesetzes. Zugang zu Personalak-
tendaten haben ferner die mit Angelegenheiten der Innenrevi-
sion beauftragten Beschäftigten, soweit sie die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse nur auf 
diesem Weg und nicht durch Auskunft aus der Personalakte 
gewinnen können. Jede Einsichtnahme nach Satz 2 und 5 ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(4) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Be-
werberinnen, Bewerber, Beamtinnen und Beamte sowie über 
ehemalige Beamtinnen und Beamte nur erheben, soweit dies 
zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwick-
lung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organi-
satorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbeson-
dere auch zu Zwecken der Personalplanung und des Perso-
naleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift oder 
eine Dienstvereinbarung dies erlaubt. Fragebogen, mit denen 
solche personenbezogene Daten erhoben werden, bedürfen 
der Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde. 
 
(5) Übermittlungen bei Strafverfahren nach § 49 des Beamten-
statusgesetzes sind an die Dienstvorgesetzte oder den Dienst-
vorgesetzten oder die Vertretung im Amt zu richten und als 
"Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 

§ 87 
Beihilfeakte 

 
(1) Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu füh-
ren. Diese ist von der übrigen Personalakte getrennt aufzu-
bewahren. Sie soll in einer von der übrigen Personalverwal-
tung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden; Zu-
gang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit ha-
ben. Bei automatisierter Beihilfebearbeitung nach § 93 
Abs. 2 ist ausnahmsweise die Zusammenfassung der Beihil-
febescheide in Sachakten zulässig, sofern der Datenschutz 
gesichert und gewährleistet ist, dass die Beihilfeakte jederzeit 
wieder zusammengeführt werden kann. 
 
(2) Die Beihilfeakte und Beihilfedaten dürfen für andere als 
für Beihilfezwecke nur verwendet oder weitergegeben wer-
den, wenn die oder der Beihilfeberechtigte und bei der Bei-
hilfegewährung berücksichtigte Angehörige im Einzelfall 
einwilligen, die Einleitung oder Durchführung eines im Zu-
sammenhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behördli-
chen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert oder soweit 
es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, 
einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der 
Rechte einer anderen Person erforderlich ist. 
 
(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen über 
Heilfürsorge und Heilverfahren. 
 

§ 88 
Anhörungspflicht 

 
Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Behauptungen 
und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nach-
teilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalak-
te zu hören, soweit die Anhörung nicht nach anderen Rechts-
vorschriften erfolgt. Ihre Äußerungen sind zur Personalakte 
zu nehmen. 
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§ 89 
Einsichtsrecht 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung 
des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre 
vollständige Personalakte. 
 
(2) Bevollmächtigten der Beamtinnen und Beamten ist Ein-
sicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und deren Bevoll-
mächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht 
wird. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten Satz 1 und 2 
entsprechend. 
 
(3) Die personalaktenführende Behörde bestimmt, wo die 
Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe oder Rech-
te Dritter nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschrif-
ten, Kopien oder Ausdrucke gefertigt werden. 
 
(4) Beamtinnen und Beamte haben ein Recht auf Einsicht 
auch in andere Akten, die personenbezogene Daten über sie 
enthalten und für ihr Dienstverhältnis verwendet werden, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht 
für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn 
die Daten der oder des Betroffenen mit Daten Dritter oder 
geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten 
derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem 
Fall ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen. 
 

§ 90 
Vorlage der Personalakte, Auskünfte an Dritte 

 
(1) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des Beamten ist es 
zulässig, die Personalakte für Zwecke der Personalverwal-
tung oder Personalwirtschaft der obersten Dienstbehörde 
oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugten 
Behörde vorzulegen. Das Gleiche gilt für Behörden desselben 
Geschäftsbereichs, soweit die Vorlage zur Vorbereitung oder 
Durchführung einer Personalentscheidung notwendig ist, 
sowie für Behörden eines anderen Geschäftsbereichs dessel-
ben Dienstherrn, soweit diese an einer Personalentscheidung 
mitzuwirken haben. Ärztinnen und Ärzten, die im Auftrag 
der personalverwaltenden Behörde ein medizinisches Gutach-
ten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne Einwilli-
gung vorgelegt werden. Für Auskünfte aus der Personalakte 
gelten Satz 1 bis 3 entsprechend. Soweit eine Auskunft aus-
reicht, ist von einer Vorlage abzusehen. 
 
(2) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung der Beam-
tin oder des Beamten erteilt werden, es sei denn, dass die 
Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls 
oder der Schutz rechtlicher Interessen von Dritten die Aus-
kunftserteilung erfordert. Inhalt und Empfängerin oder Emp-
fänger der Auskunft sind der Beamtin oder dem Beamten 
schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen 
Umfang zu beschränken. 
 

§ 91 
Entfernung von Unterlagen 

 
(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewer-
tungen, auf die § 19 Abs. 3 und 4 Satz 1 des Hessischen 
Disziplinargesetzes nicht anzuwenden ist, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen 
haben, mit Zustimmung der Beamtin oder des Beam-
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ten unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen 
und zu vernichten, 

2. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig 
sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf 
Antrag der Beamtin oder des Beamten nach zwei Jah-
ren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für 
dienstliche Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte 
im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines 
Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. Stellt sich 
der erneute Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt 
die Frist als nicht unterbrochen. 
 
(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil 
einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte aus dem Bundes-
zentralregister sind mit Zustimmung der Beamtin oder des 
Beamten nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten. 
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 

§ 92 
Aufbewahrungsfristen 

 
(1) Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der perso-
nalaktenführenden Behörde fünf Jahre aufzubewahren. Per-
sonalakten sind abgeschlossen, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte ohne Versorgungsan-
sprüche aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden 
ist, mit Ablauf des Jahrs des Erreichens der jeweils 
geltenden Regelaltersgrenze, in den Fällen des § 32 
dieses Gesetzes und des § 13 des Hessischen Diszipli-
nargesetzes jedoch erst, wenn mögliche Empfängerin-
nen und Empfänger von Versorgung nicht mehr vor-
handen sind, 

2. die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungsberech-
tigte Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des 
Todesjahrs, 

3. nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten versor-
gungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, mit 
Ablauf des Jahrs, in dem die letzte Zahlungsverpflich-
tung entfallen ist. 

Satz 2 Nr. 2 und 3 gilt entsprechend für frühere Beamtinnen 
und Beamte, die mit Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden 
sind. 
 
(2) Unterlagen über  

1. Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützun-
gen, Erholungsurlaub und Erkrankungen sind drei 
Jahre, 

2. Umzugs- und Reisekosten sechs Jahre 

nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen 
Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Unterlagen, 
aus denen die Art einer Erkrankung ersichtlich ist, sind un-
verzüglich zurückzugeben oder zu vernichten, wenn sie für 
den Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr 
benötigt werden. Als Zweck, zu dem Unterlagen vorgelegt 
worden sind, gelten auch Verfahren, mit denen Rabatte oder 
Erstattungen geltend gemacht werden. 
 
(3) Versorgungsakten sind fünf Jahre nach Ablauf des Jahrs, 
in dem die letzte Versorgungszahlung geleistet worden ist, 
aufzubewahren; besteht die Möglichkeit eines Wiederaufle-
bens des Anspruchs, sind sie 30 Jahre aufzubewahren. 
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(4) Personalakten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
zu vernichten, sofern sie nicht vom zuständigen Staatsarchiv 
übernommen werden. 
 

§ 93 
Automatisierte Verarbeitung von Personalaktendaten 

 
(1) Personalaktendaten dürfen in automatisierten Verfahren 
nur für die in § 86 Abs. 3 genannten Zwecke verarbeitet und 
genutzt werden. Im Übrigen ist ihre Übermittlung nur nach 
Maßgabe des § 90 zulässig. Ein automatisierter Datenabruf 
durch andere Behörden ist unzulässig, soweit durch besonde-
re Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Personalaktendaten im Sinne des § 87 dürfen automati-
siert nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und nur von 
den übrigen Personaldateien technisch und organisatorisch 
getrennt verarbeitet und genutzt werden. 
 
(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psychologi-
sche Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen der Per-
sonalverwaltung nur die Ergebnisse automatisiert verarbeitet 
oder genutzt werden, soweit sie die Eignung betreffen und 
ihre Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz der Beamtin 
oder des Beamten dient. 
 
(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen nicht aus-
schließlich auf Informationen und Erkenntnisse gestützt wer-
den, die unmittelbar durch automatisierte Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten gewonnen werden. 
 
(5) Bei erstmaliger Speicherung ist der oder dem Betroffenen 
die Art der über sie oder ihn nach Abs. 1 gespeicherten 
Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist sie oder 
er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbeitungs- und 
Nutzungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfah-
ren zu dokumentieren und einschließlich des jeweiligen Ver-
wendungszwecks sowie der regelmäßigen Empfängerinnen 
und Empfänger und des Inhalts automatisierter Datenüber-
mittlung allgemein bekanntzugeben. 
 
(6) In automatisierten Verfahren gespeicherte Personalakten-
daten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen des § 92 zu 
löschen, sofern nicht spezielle gesetzliche Vorschriften einen 
längeren Aufbewahrungszeitraum bestimmen. 
 

Sechster Titel 
Beamtenvertretung 

 
§ 94 

Vertretung durch Gewerkschaften und Berufsverbände 
 
Beamtinnen und Beamte können ihre Gewerkschaften und 
Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 

§ 95 
Beteiligung der Spitzenorganisationen 

(§ 53 Beamtenstatusgesetz) 
 
Die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften 
und Berufsverbände sind über die Verpflichtung nach § 53 
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes hinaus auch bei der Vorbe-
reitung sonstiger allgemeiner Regelungen der beamtenrechtli-
chen Verhältnisse zu beteiligen. 
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DRITTER TEIL 
Personalwesen 

 
§ 96 

Befugnisse des für das Dienstrecht zuständigen Ministeriums 
 
(1) Das für das Dienstrecht zuständige Ministerium kann 

1. Grundsätze des Personalwesens entwickeln, 

2. Untersuchungen über das Personalwesen anstellen, 

3. für landesweite und ressortübergreifende Auswertun-
gen Dateien über die Beamtinnen, Beamten, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes ein-
schließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-
ten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger sowie über Personen, die in einem ver-
gleichbaren Rechtsverhältnis zum Land Hessen stehen, 
führen.  

 
(2) Für die Dateien nach Abs. 1 Nr. 3 dürfen die in den Per-
sonalsystemen des Landes gespeicherten Daten, die für Auf-
gaben nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erforderlich sind, abgerufen 
werden. Die Daten dürfen für Verwaltungs- und Planungs-
zwecke automatisiert verarbeitet werden. Aggregierte Ergeb-
nisse dürfen obersten Landesbehörden übermittelt werden, 
wenn sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 
 
(3) Das für das Dienstrecht zuständige Ministerium kann 
abweichend von Abs. 1 Nr. 3 einer anderen Stelle die Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag übertra-
gen; im Übrigen gilt § 4 des Hessischen Datenschutzgeset-
zes. 
 

§ 97 
Direktorin oder Direktor des Landespersonalamts 

 
Die der Direktorin oder dem Direktor des Landespersonal-
amts übertragenen Aufgaben nimmt die Staatssekretärin oder 
der Staatssekretär des für das Dienstrecht zuständigen Minis-
teriums wahr. In dieser Funktion stehen ihr oder ihm Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Ministeriums zur Verfü-
gung, die auch in deren Vertretung oder in deren Auftrag 
tätig werden können. 
 

§ 98 
Landespersonalkommission, Aufgaben 

 
(1) Es wird eine Landespersonalkommission errichtet. Sie übt 
ihre Tätigkeit innerhalb der gesetzlichen Schranken unabhän-
gig und in eigener Verantwortung aus. 
 
(2) Die Landespersonalkommission hat außer den in 
§ 4 Abs. 4, § 19 Satz 2, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 2 und § 23 
Abs. 3 vorgesehenen Zuständigkeiten folgende Aufgaben: 

1. Anregungen zur Verbesserung des Personalwesens zu 
geben, 

2. bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der 
beamtenrechtlichen Verhältnisse mitzuwirken, 

3. Vorschläge zur Beseitigung von Mängeln in der 
Handhabung von beamtenrechtlichen Vorschriften zu 
machen. 
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§ 99 
Zusammensetzung 

 
(1) Die Landespersonalkommission besteht aus 18 Mitglie-
dern. Hiervon wird je ein Mitglied vom Ministerium des 
Innern und für Sport, vom Ministerium der Finanzen, vom 
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa, vom 
Kultusministerium und von der Staatskanzlei berufen. Zwei 
Mitglieder werden auf Vorschlag des Landesbezirks Hessen 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds und jeweils ein Mitglied 
auf Vorschlag des Landesverbands Hessen des Deutschen 
Beamtenbunds, des Hessischen Städtetags, des Hessischen 
Landkreistags und des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bunds von der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsi-
denten berufen. Vertreterinnen und Vertreter anderer Beam-
tenorganisationen können auf Antrag von der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden der Landespersonalkommission zu 
einzelnen Verhandlungspunkten beratend hinzugezogen wer-
den. Die übrigen sieben Mitglieder wählt der Landtag nach 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts. Sämtliche Mit-
glieder werden für die Dauer der Wahlperiode des Landtags 
berufen oder gewählt. 
 
(2) Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu beru-
fen oder zu wählen. Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus der Lan-
despersonalkommission aus, so tritt das berufene oder gewählte 
stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit an seine 
Stelle. 
 

§ 100 
Rechtsstellung der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder der Landespersonalkommission sind unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie üben ihre Tä-
tigkeit innerhalb dieser Schranken in eigener Verantwortung 
aus. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit dienstlich nicht gemaß-
regelt oder benachteiligt werden. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Landespersonalkommission ruht 
während der Dauer eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens. 
Sie ruht auch während der Dauer eines nach § 49 erlassenen 
Verbots der Führung der Dienstgeschäfte. 
 

§ 101 
Vorsitz, Geschäftsordnung 

 
Die Landespersonalkommission wählt aus ihren Mitgliedern 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und eine Stellvertrete-
rin oder einen Stellvertreter. Sie gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 
 

§ 102 
Verfahren, Sitzungen, Beschlüsse 

 
(1) Die Landespersonalkommission tritt nach Bedarf zusam-
men. Auf Verlangen der Ministerpräsidentin oder des Minis-
terpräsidenten ist eine Sitzung anzusetzen. Die oder der Vor-
sitzende bestimmt Zeit, Ort und Tagesordnung und leitet die 
Sitzungen. 
 
(2) Die Sitzungen der Landespersonalkommission sind nicht 
öffentlich. Die oder der Vorsitzende kann Beauftragten betei-
ligter Verwaltungen und anderen Personen die Anwesenheit 
gestatten. 
 
(3) Die Beauftragten der beteiligten Verwaltungen sind auf Ver-
langen zu hören. 
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(4) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Zur 
Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens zehn 
Mitgliedern erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 
(5) Bei Beschlüssen über Einzelfälle aus der Landesverwaltung 
sind die auf Vorschlag des Hessischen Städtetags, des Hessi-
schen Landkreistags und des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bunds berufenen Mitglieder nicht stimmberechtigt. 
 
(6) Die Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamts 
bereitet die Sitzungen vor und führt die Beschlüsse durch, 
soweit die Landespersonalkommission nichts anderes be-
stimmt. 
 

§ 103 
Beweiserhebung, Amtshilfe 

 
(1) Die Landespersonalkommission kann zur Durchführung 
ihrer Aufgaben in entsprechender Anwendung der für die Ver-
waltungsgerichte des Landes geltenden Vorschriften Beweise 
erheben. Zur Abnahme von Eiden ist sie nicht befugt. 
 
(2) Alle Dienststellen haben der Landespersonalkommission 
unentgeltlich Amtshilfe zu leisten und ihr auf Verlangen 
Auskünfte zu erteilen und Akten vorzulegen, soweit dies zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
 

VIERTER TEIL 
Beschwerdeweg, Rechtsschutz 

 
§ 104 

Anträge, Beschwerden 
 
(1) Beamtinnen und Beamte können Anträge und Beschwer-
den vorbringen. Hierbei haben sie den Dienstweg einzuhal-
ten. Der Beschwerdeweg bis zur obersten Dienstbehörde 
steht offen. 
 
(2) Richtet sich die Beschwerde gegen eine Vorgesetzte oder 
einen Vorgesetzten, so kann sie unmittelbar bei der oder dem 
nächsthöheren Vorgesetzten eingereicht werden. 
 

§ 105 
Vorverfahren 

(§ 54 Beamtenstatusgesetz) 
 
Eines Vorverfahrens nach § 54 Abs. 2 des Beamtenstatusge-
setzes bedarf es nicht bei versorgungsrechtlichen Entschei-
dungen im Bereich der Landesverwaltung. 
 

§ 106 
Zustellung von Verfügungen und Entscheidungen 

 
Verfügungen und Entscheidungen, die den Beamtinnen und 
Beamten oder den Versorgungsberechtigten nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes bekanntzugeben sind, sind zuzustel-
len, wenn durch sie eine Frist in Lauf gesetzt wird oder 
Rechte der Beamtinnen und Beamten oder der Versorgungs-
berechtigten durch sie berührt werden. 
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FÜNFTER TEIL 
Besondere Vorschriften für einzelne Beamtengruppen 

 
Erster Abschnitt 

Polizei 
 

§ 107 
Rechtsstellung 

 
(1) Für die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Welche Beamtengruppen zum Polizeivollzugsdienst gehö-
ren, wird durch die Laufbahnvorschriften bestimmt. 
 
(3) Die für das Dienstrecht der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, die Laufbahnen 
des Polizeivollzugsdienstes im Einvernehmen mit der Direk-
torin oder dem Direktor des Landespersonalamts abweichend 
von den §§ 14 bis 23 durch Rechtsverordnung zu regeln. 
 

§ 108 
Praktikum 

 
(1) Bewerberinnen und Bewerber für die Laufbahn des geho-
benen Polizeivollzugsdienstes, die den Abschluss einer Real-
schule oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand 
nachweisen, können vor dem Vorbereitungsdienst in einem 
Praktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife beschäftigt 
werden. 
 
(2) Das Praktikum wird durch die Einberufung als Praktikan-
tin oder Praktikant begründet und endet außer durch Tod mit 
der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf oder 
durch Entlassung. 
 
(3) Die Praktikantin oder der Praktikant steht in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Die für Beamtin-
nen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst gelten-
den Vorschriften dieses Gesetzes sowie die für sie maßge-
benden Vorschriften des Hessischen Beamtenversorgungsge-
setzes über die Unfallfürsorge finden entsprechende Anwen-
dung. 
 
(4) Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten 

1. eine Unterhaltsbeihilfe in Höhe von 50 Prozent des 
Anwärtergrundbetrags für das Eingangsamt, in das 
Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen Polizei-
vollzugsdienstes nach Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes unmittelbar eintreten, 

2. vermögenswirksame Leistungen in entsprechender 
Anwendung der für die Beamtinnen und Beamten gel-
tenden Vorschriften und 

3. eine Sonderzahlung. 

Die Gewährung der Unterhaltsbeihilfe kann von der Erfül-
lung von Auflagen abhängig gemacht werden. § 6 Abs. 1 des 
Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
(5) Das Nähere regeln die Laufbahnvorschriften. 
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§ 109 
Gemeinschaftsunterkunft, Gemeinschaftsverpflegung 

 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte können, 
wenn besondere Einsätze, Übungen oder Lehrgänge es erfor-
dern, verpflichtet werden, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu 
wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. 
Das Nähere regelt das für das Dienstrecht der Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zuständige Ministe-
rium. 
 

§ 110 
Vorläufige Dienstenthebung 

 
Bei einer vorläufigen Dienstenthebung von Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten nach dem Hessi-
schen Disziplinargesetz findet § 49 Abs. 2 entsprechende 
Anwendung. 
 

§ 111 
Polizeidienstunfähigkeit 

 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
sind dienstunfähig (§ 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes), 
wenn sie nach amtsärztlichem Gutachten den besonderen 
gesundheitlichen Anforderungen für den Polizeivollzugs-
dienst nicht mehr genügen und nicht zu erwarten ist, dass sie 
die volle Verwendungsfähigkeit innerhalb von zwei Jahren 
wiedererlangen (Polizeidienstunfähigkeit), es sei denn, die 
auszuübende Funktion erfordert bei Beamtinnen und Beamten 
auf Lebenszeit diese besonderen gesundheitlichen Anforde-
rungen auf Dauer nicht mehr uneingeschränkt. Zur Erstat-
tung von amtsärztlichen Gutachten sind auch die hierzu von 
der obersten Dienstbehörde bestimmten Polizeiärztinnen und 
Polizeiärzte sowie die Ärztinnen und Ärzte der Ämter für 
Versorgung und Soziales befugt. 
 
(2) Polizeidienstunfähige Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte können in ein Amt einer anderen 
Laufbahn versetzt werden, wenn sie persönlich die Eignung 
für die Laufbahn besitzen. Ohne ihre Zustimmung ist die 
Versetzung nur zulässig, wenn das neue Amt mit mindestens 
demselben Endgrundgehalt wie das bisherige Amt verbunden 
ist; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des 
Grundgehalts. Bei einem Laufbahnwechsel nach dem 50. 
Lebensjahr gilt die besondere Altersgrenze nach § 112. Im 
Übrigen ist § 26 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes 
anzuwenden. 
 

§ 112 
Eintritt in den Ruhestand im Polizeivollzugsdienst 

 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte auf 
Lebenszeit treten mit dem Ende des Monats, in dem sie das 
62. Lebensjahr vollendet haben (besondere Altersgrenze) in 
den Ruhestand. Sie können auf ihren Antrag in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet 
haben. 
 
(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte auf 
Lebenszeit, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, treten 
mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 
60. Lebensjahr vollendet haben. Für Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte auf Lebenszeit, die nach dem 
31. Dezember 1951 und vor dem 1. Januar 1964 geboren 
sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben: 
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Geburtsjahr 
Geburtsmonat 

Anhebung um 
Monate 

Altersgrenze 
Jahr Monat 

1952    
Januar 1 60 1 
Februar 2 60 2 
März 3 60 3 
April 4 60 4 
Mai 5 60 5 
Juni bis  
Dezember 

6 60 6 

1953 7 60 7 
1954 8 60 8 
1955 9 60 9 
1956 10 60 10 
1957 11 60 11 
1958 12 61 0 
1959 14 61 2 
1960 16 61 4 
1961 18 61 6 
1962 20 61 8 
1963 22 61 10 

 
(3) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte auf 
Lebenszeit, die im Schicht- oder Wechselschichtdienst, im 
Spezialeinsatzkommando, in einem mobilen Einsatzkomman-
do, in der Polizeihubschrauberstaffel oder in einer operativen 
Einheit im Außendienst mit regelmäßig wechselnder Arbeits-
zeit und regelmäßig wechselndem Arbeitsort mindestens 

1. 20 Jahre tätig gewesen sind, treten 24 Monate, 

2. 15 Jahre tätig gewesen sind, treten 18 Monate, 

3. 10 Jahre tätig gewesen sind, treten zwölf Monate 

vor Erreichen der für sie geltenden Altersgrenze, jedoch 
frühestens mit Ende des Monats, in dem sie das 60. Lebens-
jahr vollendet haben, in den Ruhestand. Der Polizeivollzugs-
beamtin oder dem Polizeivollzugsbeamten ist durch die per-
sonalverwaltende Stelle mindestens ein Jahr vor Erreichen 
der Altersgrenze mitzuteilen, ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 
(4) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte auf 
Lebenszeit, die am 1. Januar 2011 

1. sich in der Freistellungsphase im Rahmen einer Teil-
zeitbeschäftigung bis zum Ruhestand nach § 1 Abs. 6 
der Hessischen Arbeitszeitverordnung befinden oder 

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand beurlaubt sind, 

erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 60. Lebens-
jahrs. 
 
(5) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
auf Lebenszeit, denen vor dem 1. Januar 2011 Teilzeitbe-
schäftigung bis zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt wur-
de, ist auf Antrag die Teilzeitbeschäftigung bis zum Errei-
chen der jeweils geltenden Altersgrenze zu bewilligen. Ent-
sprechendes gilt für Beurlaubungen, die bis zum Eintritt in 
den Ruhestand bewilligt wurden. 
 
(6) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der Eintritt 
in den Ruhestand auf Antrag oder mit Zustimmung der Poli-
zeivollzugsbeamtin oder des Polizeivollzugsbeamten über die 
Altersgrenze hinaus um eine bestimmte Frist, die jeweils ein 
Jahr nicht übersteigen darf, hinausgeschoben werden, jedoch 
nicht länger als bis zum vollendeten 64. Lebensjahr. Die 
Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde. Der Antrag 
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nach Satz 1 ist spätestens sechs Monate vor Eintritt in den 
Ruhestand zu stellen. 
 

Zweiter Abschnitt 
Weitere besondere Beamtengruppen 

 
§ 113 

Feuerwehr 
 
Für die Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen 
Dienst gelten die §§ 107 und 110 bis 112 entsprechend. 
§ 112 Abs. 3 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass Beamtinnen 
und Beamte auf Lebenszeit im feuerwehrtechnischen Dienst 
entsprechende Zeiten im Schicht- oder Wechselschichtdienst 
tätig gewesen sind. Die Gemeinden können Beamtinnen und 
Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst, die sich im Beam-
tenverhältnis auf Probe befinden, unentgeltliche Heilfürsorge 
gewähren. 
 

§ 114 
Justiz 

 
Für die Beamtinnen und Beamten im Justizdienst, die im 
allgemeinen Vollzugsdienst, im Werkdienst oder im Kran-
kenpflegedienst im Justizvollzug tätig sind, gelten die §§ 111 
und 112 entsprechend. § 111 Abs. 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe, dass zur Erstattung von amtsärztlichen Gutachten auch 
die hierzu von der obersten Dienstbehörde bestimmten Ärz-
tinnen und Ärzte in den Justizvollzugsbehörden sowie die 
Ärztinnen und Ärzte der Ämter für Versorgung und Soziales 
befugt sind. Die besondere Altersgrenze bleibt entsprechend 
§ 111 Abs. 2 Satz 3 auch bei anderweitiger Verwendung 
innerhalb der Fachrichtung Justiz erhalten. § 112 Abs. 3 Satz 
1 gilt mit der Maßgabe, dass Beamtinnen und Beamte auf 
Lebenszeit im Justizdienst entsprechende Zeiten im Schicht- 
oder Wechselschichtdienst tätig gewesen sind. 
 

§ 115 
Hessischer Landtag 

 
Die Landtagsbeamtinnen und Landtagsbeamten sind Beam-
tinnen und Beamte des Landes. Ihre Ernennung, Entlassung 
und Versetzung in den Ruhestand wird durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landtags im Benehmen mit dem 
Präsidium des Landtags vorgenommen. Die Präsidentin oder 
der Präsident des Landtags ist oberste Dienstbehörde. Die 
Aufgaben der Direktorin oder des Direktors des Landesper-
sonalamts und der Landespersonalkommission werden vom 
Präsidium des Landtags wahrgenommen. 
 

SECHSTER TEIL 
Kostenerstattung bei Dienstherrnwechsel 

 
§ 116 

Erstattung von Studiengebühren 
 
(1) Wechselt eine Beamtin oder ein Beamter des gehobenen 
Dienstes in der allgemeinen Verwaltung oder des gehobenen 
Dienstes in der Deutschen Rentenversicherung Hessen in der 
Zeit vom Beginn ihres oder seines Vorbereitungsdienstes bis 
zum Ablauf von fünf Jahren nach ihrer oder seiner Ernen-
nung zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe in dieselbe 
oder eine entsprechende Laufbahn bei einem anderen Dienst-
herrn im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, so hat der 
neue Dienstherr dem bisherigen Dienstherrn die für das Stu-
dium der Beamtin oder des Beamten an der Verwaltungs-
fachhochschule angefallenen Gebühren zu erstatten. Dies gilt 
auch dann, wenn die ehemalige Beamtin oder der ehemalige 
Beamte beim neuen Dienstherrn in einem Arbeitsverhältnis 
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mindestens gleichwertig beschäftigt wird. Der neue Dienst-
herr hat dem bisherigen Dienstherrn einen Dienstherrnwech-
sel im Sinne von Satz 1 und 2 unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn 

1. der Ausbildungsdienstherr die Beamtin oder den 
Beamten nach der Ableistung des Vorbereitungsdiens-
tes aus Gründen, die die Beamtin oder der Beamte 
nicht zu vertreten hat, nicht in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe übernimmt, 

2. der Dienstherrnwechsel zur Vermeidung einer Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit er-
folgt oder 

3. zwischen dem Ausscheiden der Beamtin oder des 
Beamten aus dem bisherigen Dienstverhältnis und der 
Begründung eines neuen Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren liegt. 

 
(3) Ein mehrfacher Dienstherrnwechsel steht einer entspre-
chenden Anwendung des Abs. 1 nicht entgegen. 
 
(4) Der Erstattungsbetrag mindert sich für jedes volle Jahr, 
das die Beamtin oder der Beamte nach ihrer oder seiner Er-
nennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe bei ihrem 
oder seinem bisherigen Dienstherrn Dienst geleistet hat, um 
ein Fünftel. § 58 Abs. 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes 
bleibt unberührt. 
 

SIEBTER TEIL 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 117 

Verwaltungsvorschriften 
 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes und des Beamtensta-
tusgesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten erlässt das für das Dienstrecht zuständige Ministerium, 
soweit dieses Gesetz oder das Beamtenstatusgesetz nichts 
anderes bestimmt. 
 

§ 118 
Übergangsregelung zur Altersteilzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann auf 
Antrag, der sich bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken 
muss, Teilzeitbeschäftigung bewilligt werden, bei teilzeitbe-
schäftigten und begrenzt dienstfähigen Beamtinnen und 
Beamten (§ 37) mit der Hälfte der zuletzt festgesetzten 
Arbeitszeit, sonst mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeits-
zeit, höchstens jedoch mit der Hälfte der durchschnittlichen 
Arbeitszeit der letzten drei Jahre, wenn 

1. sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Teilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 2010 
beginnt und 

3. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen 

(Altersteilzeit). 
 
(2) Auf Bewilligung von Altersteilzeit nach Abs. 1 besteht 
kein Anspruch. Der Dienstherr kann von der Anwendung der 
Regelung absehen oder sie auf bestimmte Verwaltungsberei-
che beschränken. Im Bereich der Landesverwaltung kann von 
der Regelung erst Gebrauch gemacht werden, nachdem die 
Landesregierung dazu nähere Bestimmungen getroffen hat. 
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(3) Die Altersteilzeit nach Abs. 1 kann in der Weise bewilligt 
werden, dass 

1. durchgehend Teilzeitarbeit mit der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit geleistet wird (Teilzeitmodell) 
oder 

2. die zu erbringende Arbeitsleistung vollständig in der 
ersten Hälfte des Bewilligungszeitraums geleistet wird 
und die Beamtin oder der Beamte anschließend vom 
Dienst freigestellt wird (Blockmodell). 

 
(4) Änderungen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
nach der Hessischen Arbeitszeitverordnung gelten für die zu 
leistende Arbeitszeit entsprechend. 
 
(5) § 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 119 
Überleitung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten  

in den gehobenen Dienst 
 
(1) Mit Wirkung vom 1. August eines jeden Haushaltsjahres 
gelten Polizeihauptmeisterinnen, Polizeihauptmeister, Krimi-
nalhauptmeisterinnen und Kriminalhauptmeister, die zu die-
sem Zeitpunkt mindestens ein Jahr in eine Planstelle 

1. der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage eingewie-
sen waren, als zu Polizeioberkommissarinnen, Poli-
zeioberkommissaren, Kriminaloberkommissarinnen 
oder Kriminaloberkommissaren der Besoldungsgruppe 
A 10, 

2. der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst eingewie-
sen waren, als zu Polizeikommissarinnen, Polizei-
kommissaren, Kriminalkommissarinnen oder Krimi-
nalkommissaren der Besoldungsgruppe A 9 gehobener 
Dienst 

übergeleitet und in eine entsprechende Planstelle eingewie-
sen. Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 darf das erste Beförderungs-
amt des gehobenen Dienstes nicht vor Ablauf von zwei Jah-
ren nach der Überleitung verliehen werden. 
 
(2) Während eines Disziplinarverfahrens, das im Falle der 
Bestätigung der erhobenen Vorwürfe mindestens eine Kür-
zung der Dienstbezüge zur Folge hätte, wird die Überleitung 
nicht wirksam. Ist gegen die Beamtin oder den Beamten in 
einem Disziplinarverfahren unanfechtbar auf Kürzung der 
Dienstbezüge oder rechtskräftig auf Zurückstufung erkannt, 
wird die Überleitung erst nach Ablauf der in § 11 Abs. 4 und 
5 oder § 12 Abs. 3 und 4 des Hessischen Disziplinargesetzes 
bestimmten Frist mit Wirkung vom ersten Tag des folgenden 
Kalendermonats wirksam. 
 
(3) Die schriftliche Mitteilung über die Überleitung nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 steht der Aushändigung der Er-
nennungsurkunde gleich. 
 
(4) Den nach  

1. den Abs. 1 bis 3, 

2. Art. 4 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes über die Feststellung des Haushaltsplans des Lan-
des Hessen für die Haushaltsjahre 1990 und 1991, zur 
Änderung anderer Rechtsvorschriften und zur Rege-
lung der Überleitung vom mittleren in den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst vom 26. Juni 1991 (GVBl. I S. 
211), 
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3. dem Zweiten Polizeibeamtenüberleitungsgesetz vom 

18. Dezember 1991 (GVBl. I S. 411, 416), 

4. dem Dritten Polizeibeamtenüberleitungsgesetz vom 
18. Dezember 1992 (GVBl. I S. 643, 647), 

5. dem Polizeibeamtenüberleitungsabschlussgesetz vom 
21. Dezember 1993 (GVBl. I S. 712, 717), 

6. dem Überleitungsbeschleunigungsgesetz vom 25. 
November 1998 (GVBl. I S. 495) und 

7. dem Zweiten Überleitungsabschlussgesetz vom 30. 
April 2002 (GVBl. I S. 86), geändert durch Gesetz 
vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394), 

übergeleiteten Beamtinnen und Beamten kann künftig höchs-
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 im gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst verliehen werden. 
 

§ 120 
Weitergeltung von Vorschriften 

 
(1) Die Verordnung über die Zusatzversicherung der staatli-
chen Arbeiter und Angestellten in Hessen vom 24. Dezember 
1929 (Hess. Reg. Bl. 1930 S. 11) in der Fassung der Ver-
ordnung vom 16. Dezember 1933 (Hess. Reg. Bl. S. 251) ist 
mit den sich aus diesem Gesetz ergebenden Änderungen 
anzuwenden. 
 
(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die 
am [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes] unentgeltliche Heilfürsorge 
erhalten haben, erhalten diese weiter, solange ihnen Dienst-
bezüge zustehen. 
 

§ 121 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft:   

1. das Hessische Beamtengesetz in der Fassung vom 11. 
Januar 1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581) und 
Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622)3, 

2. das Anpassungsgesetz zum Hessischen Beamtengesetz 
vom 21. März 1962 (GVBl. S. 213)4, 

3. das Erste Gesetz zur Änderung des Hessischen Beam-
tengesetzes und der Hessischen Disziplinarordnung 
vom 14. Oktober 1966 (GVBl. I S. 311)5, 

4. das Dritte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften vom 21. Dezember 1988 (GVBl. I S. 409)6, 

5. das Zweite Überleitungsabschlussgesetz7, 

6. das Erstattungsgesetz vom 18. April 1937 (RGBl. I S. 
461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 
1974 (GVBl. I S. 361)8, 

7. die Durchführungsverordnung zum Erstattungsgesetz 
vom 29. Juni 1937 (RGBl. I S. 723)9, 

                                                   
3 Hebt auf FFN 320-20  
4 Hebt auf FFN 320-21 
5 Hebt auf FFN 320-28 
6 Hebt auf FFN 320-113 
7 Hebt auf FFN 321-48 
8 Hebt auf FFN 320-34 
9 Hebt auf FFN 320-35 
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8. die Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 

über die Rechtsstellung der Beamten und Angestellten 
im öffentlichen Dienste des Landes Hessen vom 
15. Juli 1952 (GVBl. S. 135)10. 

 
§ 122 

Inkrafttreten 
 
Die Verordnungsermächtigungen in § 23, § 59 Abs. 1 Satz 2, 
den §§ 70, 79, 80 und 107 Abs. 3 treten am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 
[einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Ver-
kündung des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes 
folgenden Kalendermonats] in Kraft. 
 
 
 

Artikel 211 
Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG) 

 
Inhaltsübersicht 
 

ERSTER TEIL 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Regelung durch Gesetz 

§ 3  Anspruch auf Besoldung 

§ 4  Weitergewährung der Besoldung bei Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand oder bei Abwahl von 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit 

§ 5  Besoldung bei mehreren Hauptämtern 

§ 6  Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

§ 7  Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer Versor-
gung durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtung 

§ 8  Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben 
vom Dienst 

§ 9  Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung 

§ 10  Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung 
§ 11  Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrechnungs- 

und Zurückbehaltungsrecht 

§ 12  Rückforderung von Bezügen 

§ 13  Verjährung von Ansprüchen 
§ 14  Ausgleichszulage bei Verleihung eines anderen Amtes 

§ 15  Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen 
oder bei Dienstherrenwechsel 

§ 16  Anpassung der Besoldung 
§ 17  Versorgungsrücklage 

§ 18  Dienstlicher Wohnsitz 

§ 19  Aufwandsentschädigungen 

§ 20  Sonstige Zuwendungen  
 

  

                                                   
10 Hebt auf FFN 320-9 
11 FFN 323-150 
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ZWEITER TEIL 
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hochschulen 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Grundsätze 
 
§ 21  Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

§ 22  Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt 
 

Zweiter Abschnitt 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

 
§ 23  Besoldungsordnungen A und B 

§ 24  Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf 
Zeit der Gemeinden, Landkreise, des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen und des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

§ 25  Eingangsämter für Beamtinnen und Beamte 
§ 26  Beförderungsämter 

§ 27  Obergrenzen für Beförderungsämter 

§ 28  Bemessung des Grundgehalts 

§ 29  Berücksichtigungsfähige Zeiten 

§ 30  Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

§ 31  Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 
 

Dritter Abschnitt 
Vorschriften für Professorinnen und Professoren  
sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und  
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen 

 
§ 32  Besoldungsordnung W 

§ 33  Bemessung des Grundgehalts 

§ 34  Berücksichtigungsfähige Zeiten 

§ 35  Leistungsbezüge 
§ 36  unbesetzt 

§ 37  Forschungs- und Lehrzulage 

§ 38  Verordnungsermächtigungen 

§ 39  Anrechnung des erhöhten Grundgehalts auf die Leis-
tungsbezüge 

 
Vierter Abschnitt 

Vorschriften für Richterinnen und Richter sowie  
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 
§ 40  Besoldungsordnung R 

§ 41  Bemessung des Grundgehalts 
 

DRITTER TEIL 
Familienzuschlag 

 
§ 42  Grundlage des Familienzuschlags 

§ 43  Familienzuschlag 
§ 44  Änderung des Familienzuschlags 
 

VIERTER TEIL 
Zulagen, Zuschläge und Vergütungen 

 
§ 45  Amts- und Stellenzulagen 

§ 46  Leistungsanreize, Leistungsanerkennung 

§ 47  Zulage für die Wahrnehmung herausgehobener befris-
teter Funktionen 
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§ 48  Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen 

Amtes 
§ 49  Zulage für besondere Erschwernisse 

§ 50  Mehrarbeitsvergütung 

§ 51  Arbeitszeitausgleichszahlung 

§ 52  Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher 

§ 53  Vollstreckungsvergütung für andere Vollstreckungsbe-
amtinnen und Vollstreckungsbeamte 

§ 54  Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit 

§ 55  Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

§ 56  Andere Zulagen und Vergütungen 
 

FÜNFTER TEIL 
Auslandsbesoldung 

 
§ 57  Auslandsdienstbezüge, Auslandsverwendungszu-

schlag, Kaufkraftausgleich 
 

SECHSTER TEIL 
Anwärterbezüge 

 
§ 58  Anwärterbezüge 

§ 59  Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahnprüfung 

§ 60  Anwärtersonderzuschläge 

§ 61  Unterrichtsvergütung für Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst 

§ 62  Anrechnung anderer Einkünfte 

§ 63  Kürzung der Anwärterbezüge 
 

SIEBENTER TEIL 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
§ 64  Vermögenswirksame Leistungen 

§ 65  Höhe der vermögenswirksamen Leistungen 

§ 66  Konkurrenzen 

§ 67  Anlage der vermögenswirksamen Leistungen 
 

ACHTER TEIL 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 68  Allgemeine Verwaltungsvorschriften und Zuständig-

keitsregelungen 

§ 69  Übergangsregelung bei Gewährung einer Versorgung 
durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Ein-
richtung 

§ 70  Übergangsvorschriften aus Anlass des Professorenbe-
soldungsreformgesetzes  

§ 71  Überleitungsvorschrift für die Beamtinnen und Beam-
ten im Geltungsbereich des Hessischen Besoldungs- 
und Versorgungsüberleitungsgesetzes 

§ 72  Überleitung von Bundesrecht in Landesrecht 

§ 73  Aufhebung bisherigen Rechts 
§ 74  Künftig wegfallende Ämter 

§ 75  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Anlagen 
 
Anlage I  Besoldungsordnungen A und B 
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Anlage II  Besoldungsordnung W 

Anlage III  Besoldungsordnung R 

Anlage IV  Grundgehaltssätze 

Anlage V  Familienzuschlag 
Anlage VI  Anwärtergrundbetrag 

Anlage VII  Amts- und Stellenzulagen sowie sonstige Zula-
gen 

Anlage VIII  Besoldungsordnung C 
Anlage IX  Stellenobergrenzen 

 
ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamtinnen, 
Beamten, Richterinnen und Richter des Landes und der Be-
amtinnen und Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehren-
beamten und ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 
 
(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 

1. Grundgehalt, 

2. Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren 
sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und 
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, 

3. Familienzuschlag, 

4. Zulagen, 

5. Vergütungen, 

6. Auslandsdienstbezüge. 
 
(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Bezüge: 

1. Anwärterbezüge, 

2. Sonderzahlungen,  

3. vermögenswirksame Leistungen, 

4. Auslandsverwendungszuschlag. 
 
(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
 

§ 2 
Regelung durch Gesetz 

 
(1) Die Besoldung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen 
und Richter wird durch Gesetz geregelt. 
 
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die der 
Beamtin, dem Beamten, der Richterin oder dem Richter eine 
höhere als die gesetzlich zustehende Besoldung verschaffen 
sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt für Versicherungs-
verträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen werden.  
 
(3) Die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter 
kann auf die gesetzlich zustehende Besoldung weder ganz 
noch teilweise verzichten; ausgenommen sind die vermö-
genswirksamen Leistungen. 
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§ 3 
Anspruch auf Besoldung 

 
(1) Die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 
haben Anspruch auf Besoldung. Der Anspruch entsteht mit 
dem Tag, an dem ihre Ernennung, Versetzung, Übernahme 
oder ihr Übertritt in den Dienst eines der in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Dienstherren wirksam wird. Bedarf es zur Verlei-
hung eines Amtes mit anderem Endgrundgehalt oder Grund-
gehalt keiner Ernennung oder wird die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder der Richter rückwirkend in eine Planstelle 
eingewiesen, so entsteht der Anspruch mit dem Tag, der in 
der Einweisungsverfügung bestimmt ist. Wird ein Amt auf-
grund einer Regelung nach § 24 eingestuft, so entsteht der 
Anspruch mit der Maßnahme, die der Einweisungsverfügung 
entspricht.  
 
(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des Tages, 
an dem die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der 
Richter aus dem Dienstverhältnis ausscheidet, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht für einen vol-
len Kalendermonat, so wird nur der Teil der Bezüge gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(4) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 1 Abs. 2 und 3 
sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 
abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen 
durchgeführt. Jeder Bezügebestandteil ist einzeln zu runden. 
 
(5) Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 werden 
monatlich im Voraus gezahlt. Die anderen Bezüge werden 
monatlich im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 
 
(6) Für die Zahlung der Besoldung nach § 1 Abs. 2 und 3 hat 
die Empfängerin oder der Empfänger auf Verlangen der 
zuständigen Behörde ein Konto im Inland anzugeben oder 
einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen kann. Die 
Übermittlungskosten, mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
schrift auf dem Konto der Empfängerin oder des Empfän-
gers, trägt der Dienstherr, die Kontoeinrichtungs-, Kontofüh-
rungs- oder Buchungsgebühren trägt die Empfängerin oder 
der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur 
zugestanden werden, wenn der Empfängerin oder dem Emp-
fänger die Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus 
wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann. 
 
(7) Werden Bezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so 
besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen. 
 

§ 4 
Weitergewährung der Besoldung bei Versetzung  

in den einstweiligen Ruhestand oder bei Abwahl von  
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit 

 
(1) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen und 
Beamte oder Richterinnen und Richter erhalten für den Mo-
nat, in dem ihnen die Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand mitgeteilt worden ist, und für die folgenden drei Mona-
te die Bezüge weiter, die ihnen am Tag vor der Versetzung 
zustanden. Änderungen beim Familienzuschlag sind zu be-
rücksichtigen. Aufwandsentschädigungen werden nur bis zum 
Beginn des einstweiligen Ruhestandes gezahlt. 
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(2) Beziehen die in den einstweiligen Ruhestand versetzten 
Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter 
Einkünfte aus einer sonstigen Verwendung, richtet sich die 
Anrechnung dieser Einkünfte nach den Regelungen über den 
Hinzuverdienst nach dem Hessischen Beamtenversorgungsge-
setz in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(3) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit 
abgewählt, so gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend; an die 
Stelle der Mitteilung über die Versetzung in den einstweili-
gen Ruhestand tritt die Mitteilung über die Abwahl oder der 
sonst bestimmte Beendigungszeitpunkt für das Beamtenver-
hältnis auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend für die Fälle des 
Eintritts in den einstweiligen Ruhestand kraft Gesetzes. 
 

§ 5 
Besoldung bei mehreren Hauptämtern 

 
Hat die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Richter 
mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde gleichzeitig 
mehrere besoldete Hauptämter inne, so wird die Besoldung 
aus dem Amt mit den höheren Dienstbezügen gewährt, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sind für diese 
Ämter Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgesehen, so werden 
die Dienstbezüge aus dem zuerst übertragenen Amt gezahlt, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  
 

§ 6 
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Bei Teilzeitbeschäftigung werden die Dienstbezüge und 
die Anwärterbezüge sowie die vermögenswirksamen Leistun-
gen im gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt. 
 
(2) Bei Altersteilzeit nach § 118 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag zu 
den Dienstbezügen gewährt. Zuschlag und Besoldung dürfen 
zusammen 83 Prozent der Nettobesoldung nicht überschrei-
ten, die nach der bisherigen Arbeitszeit, die für die Bemes-
sung der ermäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit 
zugrunde gelegt worden ist, zustehen würde. Steuerfreie 
Bezüge, Erschwerniszulagen und Vergütungen werden ent-
sprechend der tatsächlich geleisteten Tätigkeit während der 
Altersteilzeit gewährt. Im Falle einer Auslandsverwendung 
sind bei der Festsetzung des Mietzuschusses nach dem Fünf-
ten Teil die Dienstbezüge maßgeblich, die aufgrund der tat-
sächlich geleisteten Tätigkeit zustehen würden.  
 
(3) Für die Berechnung des Zuschlags findet die Verordnung 
über die Gewährung eines Zuschlags bei Altersteilzeit in der 
Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239) in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung. 
 

§ 7 
Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer Versorgung  

durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung 
 
(1) Erhält eine Beamtin, ein Beamter, eine Richterin oder ein 
Richter aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, 
werden die Dienstbezüge gekürzt. Die Kürzung beträgt 
1,79375 Prozent für jedes im zwischen- oder überstaatlichen 
Dienst vollendete Jahr; es verbleiben jedoch mindestens 40 
Prozent der Dienstbezüge. Bei Bezug der Höchstversorgung 
als Invaliditätspension aus dem Amt bei der zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung werden die Dienstbezüge um 60 
Prozent gekürzt. Der Kürzungsbetrag darf die von der zwi-
schen- oder überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung 
nicht übersteigen. 
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(2) Als Zeit im zwischen- oder überstaatlichen Dienst wird 
auch die Zeit gerechnet, in welcher die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder der Richter ohne Ausübung eines Amtes 
bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung einen 
Anspruch auf Vergütung oder sonstige Entschädigung hat 
und Ruhegehaltsansprüche erwirbt. Entsprechendes gilt für 
Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwi-
schen- oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der 
Berechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berücksichtigt 
werden. 
 
(3) Dienstbezüge im Sinne des Abs. 1 sind Grundgehalt, 
Familienzuschlag, Amtszulagen, ruhegehaltfähige Stellenzu-
lagen, Überleitungszulagen, ruhegehaltfähige Ausgleichszu-
lagen und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für die in § 1 
Abs. 2 Nr. 2 genannten Personen. 
 
(4) Treffen Ruhegehalt oder Versorgung für Hinterbliebene 
nach dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments 
vom 28. September 2005 (ABl. EU Nr. L 262 S. 1) mit 
Dienstbezügen nach § 1 Abs. 2 zusammen, so werden diese 
um 50 Prozent des Ruhegehalts- oder Versorgungsbetrags 
gekürzt. Es verbleiben jedoch mindestens 40 Prozent der 
Dienstbezüge. Bei Teilzeitbeschäftigung verringert sich der 
Umfang der Kürzung nach Satz 1 in dem gleichen Verhältnis 
wie die Arbeitszeit. 
 

§ 8 
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom 

Dienst 
 
Bleibt die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der Rich-
ter ohne Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern, so führt 
dies für die Zeit des Fernbleibens zu dem Verlust der Bezü-
ge. Dies gilt auch bei einem Fernbleiben vom Dienst für 
Teile eines Tages. Der Verlust der Bezüge ist festzustellen. 
 

§ 9 
Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung 

 
(1) Haben Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und 
Richter Anspruch auf Besoldung für eine Zeit, in der sie 
nicht zur Dienstleistung verpflichtet waren, kann ein infolge 
der unterbliebenen Dienstleistung für diesen Zeitraum erziel-
tes anderes Einkommen auf die Besoldung angerechnet wer-
den. Die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen 
und Richter sind zur Auskunft verpflichtet. In den Fällen 
einer vorläufigen Dienstenthebung aufgrund eines Diszipli-
narverfahrens gelten die besonderen Vorschriften des Diszi-
plinarrechts. 
 
(2) Erhält eine Beamtin, ein Beamter, eine Richterin oder ein 
Richter aus einer Verwendung nach § 20 des Beamtenstatus-
gesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert 
durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), ander-
weitig Bezüge, werden diese auf die Besoldung angerechnet. 
In besonderen Fällen kann die oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit dem für das Recht des öffentlichen Diens-
tes zuständigen Ministerium von der Anrechnung ganz oder 
teilweise absehen.  
 

§ 10 
Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung 

 
(1) Erhält eine Beamtin, ein Beamter, eine Richterin oder ein 
Richter Sachbezüge, so werden diese unter Berücksichtigung 
ihres wirtschaftlichen Wertes mit einem angemessenen Betrag 
auf die Besoldung angerechnet, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 
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(2) Die Beamtinnen und Beamten, die zum Tragen von 
Dienstkleidung verpflichtet sind, erhalten freie Dienstklei-
dung oder einen Bekleidungszuschuss. Die Beamtinnen und 
Beamten der Kriminalpolizei erhalten ein Kleidergeld. 
 
(3) Das zuständige Fachministerium erlässt im Einvernehmen 
mit dem für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen 
Ministerium Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der 
Abs. 1 und 2. Werden die Geschäftsbereiche mehrerer 
Fachministerien berührt, erlässt das für das Recht des öffent-
lichen Dienstes zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
diesen Ministerien die Verwaltungsvorschriften. 
 

§ 11 
Abtretung von Bezügen, Verpfändung,  

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Ansprüche auf Bezüge können, wenn gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, nur abgetreten oder verpfändet werden, 
soweit diese der Pfändung unterliegen. 
 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann der Dienstherr 
ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur in Höhe 
des pfändbaren Teils der Bezüge geltend machen. Dies gilt 
nicht, soweit gegen die Beamtin, den Beamten, die Richterin 
oder den Richter ein Anspruch auf Schadenersatz wegen 
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 
 

§ 12 
Rückforderung von Bezügen 

 
(1) Wird eine Beamtin, ein Beamter, eine Richterin oder ein 
Richter durch eine gesetzliche Änderung der Bezüge ein-
schließlich der Einreihung ihres oder seines Amtes in die 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen mit rückwir-
kender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbe-
träge nicht zu erstatten. 
 
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zuviel gezahl-
ter Bezüge nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der 
Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung 
steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass 
die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen 
müssen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen werden. 
§ 13 bleibt unberührt. 
 
(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode der Be-
amtin, des Beamten, der Richterin oder des Richters auf ein 
Konto bei einem Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als 
unter Vorbehalt erbracht. Das Geldinstitut hat sie der über-
weisenden Stelle zurückzuüberweisen, wenn diese sie als zu 
Unrecht erbracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur 
Rücküberweisung besteht nicht, soweit über den entspre-
chenden Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits an-
derweitig verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberwei-
sung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinstitut 
darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener 
Forderungen verwenden. 
 
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode der 
Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des Richters zu 
Unrecht erbracht worden sind, haben die Personen, die die 
Geldleistung in Empfang genommen oder über den entspre-
chenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag der überwei-
senden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach Abs. 3 von 
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dem Geldinstitut zurücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, 
das eine Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, 
dass über den entsprechenden Betrag bereits anderweitig 
verfügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlangen 
Namen und Anschrift der Personen, die über den Betrag 
verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaberinnen oder 
neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch gegen die 
Erben bleibt unberührt. 
 

§ 13 
Verjährung von Ansprüchen 

 
Ansprüche nach diesem Gesetz verjähren in einer regelmäßi-
gen Verjährungsfrist von drei Jahren. Im Übrigen finden die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjäh-
rung Anwendung. 
 

§ 14 
Ausgleichszulage bei Verleihung eines anderen Amtes 

 
Verringert sich während eines Dienstverhältnisses nach § 1 
Abs. 1 das Grundgehalt durch Verleihung eines anderen 
Amtes aus Gründen, die nicht von der Beamtin, dem Beam-
ten, der Richterin oder dem Richter zu vertreten sind, wird 
eine ruhegehaltfähige Ausgleichszulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt des neuen Amtes 
und dem Grundgehalt gewährt, das bei einem Verbleiben in 
dem bisherigen Amt zugestanden hätte. Veränderungen in der 
Bewertung des bisherigen Amtes bleiben unberücksichtigt. 
Satz 1 und 2 gelten entsprechend für Amtszulagen. Satz 1 bis 
3 gelten nicht, wenn ein Amt mit leitender Funktion im Be-
amtenverhältnis auf Probe nicht auf Dauer übertragen wurde 
oder wenn in der neuen Verwendung Auslandsdienstbezüge 
gezahlt werden. 
 

§ 15 
Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen  

oder bei Dienstherrenwechsel 
 
(1) Der Wegfall einer Stellenzulage aus dienstlichen Grün-
den, die nicht von der Beamtin, dem Beamten, der Richterin 
oder dem Richter zu vertreten sind, wird ausgeglichen, wenn 
die Stellenzulage zuvor in einem Zeitraum von sieben Jahren 
insgesamt mindestens fünf Jahre zugestanden hat. Die Aus-
gleichszulage wird auf den Betrag festgesetzt, der am Tag 
vor dem Wegfall zugestanden hat. Jeweils nach Ablauf eines 
Jahres vermindert sich die Ausgleichszulage ab Beginn des 
Folgemonats um 20 Prozent des nach Satz 2 maßgebenden 
Betrages. Erhöhen sich die Dienstbezüge wegen des An-
spruchs auf eine Stellenzulage, wird diese auf die Aus-
gleichszulage angerechnet. Bezugszeiten von Stellenzulagen, 
die bereits zu einem Anspruch auf eine Ausgleichszulage 
geführt haben, bleiben für weitere Ausgleichsansprüche un-
berücksichtigt. Bestand innerhalb des Zeitraumes nach Satz 1 
ein Anspruch auf mehrere Stellenzulagen für einen Gesamt-
zeitraum von mindestens fünf Jahren, ohne dass eine der 
Stellenzulagen allein für fünf Jahre zugestanden hat, gelten 
Satz 1 bis 5 mit der Maßgabe, dass die Stellenzulage mit dem 
jeweils niedrigsten Betrag ausgeglichen wird. Erfolgte der 
Wegfall einer Stellenzulage infolge einer Versetzung nach 
§ 26 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes, gelten Satz 1 
bis 6 mit der Maßgabe, dass sich der Bezugszeitraum der 
Stellenzulage nach Satz 1 auf zwei Jahre verkürzt.   
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn eine Ruhegehaltempfän-
gerin oder ein Ruhegehaltempfänger erneut in ein Beamten- 
oder Richterverhältnis berufen wird oder wenn im unmittel-
baren Zusammenhang mit einem Verwendungswechsel eine 
zuvor gewährte Stellenzulage nur noch mit einem geringeren 
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Betrag zusteht und die jeweilige Zulagenvorschrift keinen 
anderweitigen Ausgleich vorsieht. Abs. 1 gilt nicht, wenn in 
der neuen Verwendung Auslandsdienstbezüge gezahlt wer-
den. 
 
(3) Besteht an einer Versetzung einer Beamtin, eines Beam-
ten, einer Richterin oder eines Richters in den Geltungsbe-
reich des Gesetzes ein besonderes dienstliches Interesse, kann 
eine Ausgleichszulage gewährt werden, wenn die Bezüge aus 
der Verwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes insge-
samt hinter den Bezügen aus der bisherigen Verwendung 
zurückbleiben. Die Ausgleichszulage wird in Höhe des sich 
daraus ergebenden Unterschiedsbetrages gezahlt. Bezüge im 
Sinne des Satz 1 sind Grundgehalt, Amts- und Stellenzulagen 
einschließlich der Sonderzahlung oder ihnen entsprechende 
Leistungen. Satz 1 gilt nicht bei einer Verringerung der Be-
züge infolge Änderung des Beschäftigungsumfangs. Die 
Ausgleichszulage vermindert sich bei jeder Erhöhung der 
Dienstbezüge um den Erhöhungsbetrag. Die Ausgleichszula-
ge ist ruhegehaltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige Dienstbe-
züge ausgleicht. Die Entscheidung über die Gewährung der 
Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel trifft die oberste 
Dienstbehörde.  
 

§ 16 
Anpassung der Besoldung 

 
Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und 
unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbun-
denen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst. 
 

§ 17 
Versorgungsrücklage 

 
(1) Zur Sicherung der Versorgungsleistungen werden Ver-
sorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Verminde-
rung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen nach 
Abs. 2 gebildet. Damit wird zugleich das Besoldungs- und 
Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schritten von durch-
schnittlich 0,2 Prozent abgesenkt. 
 
(2) In der Zeit vom [einsetzen: Datum des ersten Tages nach 
der Verkündung des Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetzes] bis zum 31. Dezember 2017 werden die 
Anpassungen der Besoldung nach § 16 nach Abs. 1 Satz 2 
vermindert. Der Unterschiedsbetrag gegenüber der nicht 
nach Satz 1 verminderten Anpassung wird den Sondervermö-
gen nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 
15. Dezember 1998 (GVBl. I S. 526), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2002 (GVBl. I S. 797), zugeführt. 
Die Mittel der Sondervermögen dürfen nur zur Finanzierung 
künftiger Versorgungsausgaben verwendet werden. 
 
(3) Den Versorgungsrücklagen werden bis zum 31. Dezem-
ber 2017 zusätzlich 50 Prozent der Verminderung der Ver-
sorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 
2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3926) zugeführt. 
 

§ 18 
Dienstlicher Wohnsitz 

 
(1) Dienstlicher Wohnsitz der Beamtin, des Beamten, der 
Richterin oder des Richters ist der Ort, an dem die Behörde 
oder ständige Dienststelle ihren Sitz hat. 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde kann als dienstlichen Wohnsitz 
anweisen: 
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1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit der 

Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des Rich-
ters ist, 

2. den Ort, in dem die Beamtin, der Beamte, die Richte-
rin oder der Richter mit Zustimmung der übergeord-
neten Dienststelle wohnt oder 

3. einen Ort im Inland, wenn die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder der Richter im Ausland an der 
deutschen Grenze beschäftigt ist. 

Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete Stellen übertra-
gen. 
 

§ 19 
Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt werden, 
wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung finanzielle 
Aufwendungen entstehen, deren Übernahme der Beamtin, 
dem Beamten, der Richterin oder dem Richter nicht zugemu-
tet werden kann, und der Haushaltsplan Mittel dafür zur 
Verfügung stellt. Aufwandsentschädigungen in festen Beträ-
gen sind nur zulässig, wenn aufgrund tatsächlicher Anhalts-
punkte oder tatsächlicher Erhebungen nachvollziehbar ist, 
dass und in welcher Höhe dienstbezogene finanzielle Auf-
wendungen typischerweise entstehen. Sie werden im Einver-
nehmen mit dem für das Recht des öffentlichen Dienstes 
zuständigen Ministerium festgesetzt.  
 
(2) Die zuständige Fachministerin oder der zuständige Fach-
minister wird, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
ermächtigt, im Einvernehmen mit der für das Recht des öf-
fentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder dem hierfür 
zuständigen Minister durch Rechtsverordnung Vorschriften 
über die Gewährung von Dienstaufwandsentschädigungen an 
die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, der Gemeinde-
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts zu erlassen und dabei Höchstgrenzen fest-
zulegen. Diese Vorschriften dürfen von den für die Landes-
beamtinnen und Landesbeamten geltenden Bestimmungen nur 
insoweit abweichen, als dies wegen der Verschiedenheit der 
Verhältnisse sachlich notwendig ist. 
 
(3) Soweit Vorschriften nach Abs. 2 nicht erlassen worden 
sind, bedarf die Veranschlagung von Mitteln für Aufwands-
entschädigungen im Haushaltsplan oder in einem entspre-
chenden Plan der Gemeinden, Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
der Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde und des für 
das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministe-
riums. 
 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, für die Beamtinnen 
und Beamten nach § 24 durch Rechtsverordnung Vorschriften 
über die Gewährung von Dienstaufwandsentschädigungen 
unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und über die pau-
schale Abgeltung der Dienstreisen der Landrätinnen und 
Landräte und der hauptamtlichen Kreisbeigeordneten inner-
halb des Kreisgebietes zu erlassen. 
 
(5) Für die Zahlung der Aufwandsentschädigung gilt § 3 
Abs. 6 entsprechend. 
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§ 20 
Sonstige Zuwendungen 

 
Neben Besoldung und Aufwandsentschädigung dürfen die 
Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sonstige Geldzuwen-
dungen ihren Beamtinnen und Beamten nur nach den für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Regelungen 
gewähren. Sonstige Geldzuwendungen sind Geld- und geld-
werte Leistungen, die die Beamtinnen und Beamten unmittel-
bar oder mittelbar von ihrem Dienstherrn erhalten. 
 

ZWEITER TEIL 
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hochschulen 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Grundsätze 
 

§ 21 
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

 
Die Funktionen der Beamtinnen und Beamten sind nach den 
mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewer-
ten und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind nach ihrer Wer-
tigkeit unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange 
aller Dienstherren den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Eine 
Funktion kann bis zu drei Ämtern einer Laufbahngruppe, bei 
den obersten Dienstbehörden allen Ämtern einer Laufbahn-
gruppe zugeordnet werden. 
 

§ 22 
Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt 

 
(1) Das Grundgehalt der Beamtin, des Beamten, der Richte-
rin oder des Richters bestimmt sich nach der Besoldungs-
gruppe des verliehenen Amtes. Ist ein Amt noch nicht in 
einer Besoldungsordnung enthalten oder ist es mehreren 
Besoldungsgruppen zugeordnet, bestimmt sich das Grundge-
halt nach der Besoldungsgruppe, die in der Einweisungsver-
fügung bestimmt ist. Die Einweisung erfolgt in den Fällen, in 
denen das Amt in einer Besoldungsordnung noch nicht ent-
halten ist, im Einvernehmen mit dem für das Recht des öf-
fentlichen Dienstes zuständigen Ministerium; desgleichen 
bedarf bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts die Einweisung der Zustimmung der 
obersten Rechtsaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 
für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministe-
rium. Ist der Beamtin, dem Beamten, der Richterin oder dem 
Richter noch kein Amt verliehen worden, so bestimmt sich 
das Grundgehalt der Beamtin oder des Beamten nach der 
Besoldungsgruppe des Eingangsamtes, das Grundgehalt der 
Richterin, des Richters, der Staatsanwältin oder des Staats-
anwaltes nach der Besoldungsgruppe R 1. Soweit die Einstel-
lung in einem anderen als dem Eingangsamt erfolgt ist, be-
stimmt sich das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe des 
anderen Amtes. 
 
(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet oder 
richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer Besoldungs-
gruppe einschließlich der Gewährung von Amtszulagen nach 
einem gesetzlich festgelegten Bewertungsmaßstab, insbeson-
dere nach der Zahl der Planstellen, nach der Einwohnerzahl 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder nach der 
Schülerzahl einer Schule, so gibt die Erfüllung dieser Vo-
raussetzungen allein keinen Anspruch auf die Besoldung aus 
diesem Amt. 
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Zweiter Abschnitt 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

 
§ 23 

Besoldungsordnungen A und B 
 
(1) Die Ämter der Beamtinnen und Beamten und ihre Besol-
dungsgruppen werden in den Besoldungsordnungen geregelt. 
§ 24 bleibt unberührt.  
 
(2) Die Besoldungsordnung A (aufsteigende Gehälter) und 
die Besoldungsordnung B (feste Gehälter) sind in Anlage I 
enthalten. Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind 
in Anlage IV ausgewiesen. 
 

§ 24 
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit  

der Gemeinden, Landkreise, des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen  

und des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Ämter der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden, Landkreise, des Lan-
deswohlfahrtsverbandes Hessen und des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain unter Berücksichtigung der Einwohner-
zahl den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und 
B zuzuordnen. Für diese Beamtinnen und Beamten kann die 
Einstufung abweichend von § 28 geregelt werden.  
 

§ 25 
Eingangsämter für Beamtinnen und Beamte 

 
(1) Die Eingangsämter für Beamtinnen und Beamte sind 
folgenden Besoldungsgruppen zugewiesen: 

1. in Laufbahnen des mittleren nicht technischen Diens-
tes den Besoldungsgruppen A 5 oder A 6, in Laufbah-
nen des mittleren technischen Dienstes den Besol-
dungsgruppen A 6 oder A 7, 

2. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes der Besol-
dungsgruppe A 9, 

3. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungs-
gruppe A 13. 

Die Festlegung als Eingangsamt ist bei den Besoldungsgrup-
pen A 5 und A 7 in der Besoldungsordnung A gekennzeich-
net. 
 
(2) In Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in 
denen für die Befähigung ein mit einem Bachelor abgeschlos-
senen Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss 
gefordert wird, ist das Eingangsamt für Beamtinnen und 
Beamte, die für die Befähigung einen solchen Abschluss 
nachweisen, der Besoldungsgruppe A 10 zugewiesen. Beam-
tinnen und Beamten als Ärztinnen und Ärzte in der Landes-
verwaltung ist das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 14 
zuzuweisen. 
 
(3) Das Eingangsamt in Sonderlaufbahnen, bei denen  

1. die Ausbildung mit einer gegenüber dem nicht techni-
schen oder technischen Verwaltungsdienst besonders 
gestalteten Prüfung abgeschlossen wird oder die Able-
gung einer zusätzlichen Prüfung vorgeschrieben ist 
und 

2. im Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, die 
bei sachgerechter Bewertung zwingend die Zuweisung 
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des Eingangsamtes zu einer anderen Besoldungsgrup-
pe als nach Abs. 1 erfordern,  

ist der höheren Besoldungsgruppe, in die gleichwertige Äm-
ter eingereiht sind, zugewiesen, wenn dies in der Besol-
dungsordnung A gekennzeichnet ist. 
 

§ 26 
Beförderungsämter 

 
Beförderungsämter dürfen, außer in den Fällen des § 21 
Satz 3, nur eingerichtet werden, wenn sie sich von den Äm-
tern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit 
der zugeordneten Funktionen wesentlich abheben. 
 

§ 27 
Obergrenzen für Beförderungsämter 

 
(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung die in Anlage IX genannten Pro-
zentsätze als Obergrenzen nicht überschreiten. Die Prozent-
sätze beziehen sich auf die Gesamtzahl aller Planstellen bei 
einem Dienstherrn in der jeweiligen Laufbahngruppe, im 
höheren Dienst auf die Gesamtzahl der Planstellen in den 
Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 und B 2. Die für unbefris-
tet eingestellte Tarifbeschäftigte eines Dienstherrn ausge-
brachten gleichwertigen Stellen können mit der Maßgabe in 
die Berechnungsgrundlage einbezogen werden, dass eine 
entsprechende Anrechnung auf die jeweiligen Stellen für 
Beförderungsämter erfolgt. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen die Stellenobergrenzen 
nach Anlage IX in einzelnen Bereichen bei besonderem Be-
darf für die Dauer von bis zu fünf Jahren um jeweils bis zu 
25 Prozent überschritten werden. Der besondere Bedarf ist 
schriftlich gegenüber dem Landespersonalamt zu begründen. 
Die Direktorin oder der Direktor des Landespersonalamtes 
entscheidet über die Ausnahme. 
 
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht 

1. für die obersten Landesbehörden, 

2. für Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogisches 
Hilfspersonal an öffentlichen Schulen und Hochschu-
len,  

3. für Lehrkräfte an Verwaltungsfachhochschulen, 

4. für Laufbahnen, in denen aufgrund des § 25 Abs. 3 
das Eingangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zu-
gewiesen ist, 

5. für Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch Haus-
haltsbestimmung die Besoldungsaufwendungen höchs-
tens auf den Betrag festgelegt sind, der sich bei An-
wendung von Abs. 1 ergibt. 

 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktionen in 
Gemeinden und Landkreisen sowie für die sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die der Aufsicht des Landes unterstehen, von Abs. 1 abwei-
chende Stellenobergrenzen festzusetzen. Bei besonderem 
Bedarf dürfen diese Obergrenzen für die Dauer von bis zu 
fünf Jahren in einzelnen Bereichen um jeweils bis zu 25 Pro-
zent überschritten werden. Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht.  
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§ 28 
Bemessung des Grundgehalts 

 
(1) Das Grundgehalt in den Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnung A wird nach Stufen bemessen. Der Aufstieg in 
eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach der dienstlichen Erfah-
rung (Erfahrungszeiten).  
 
(2) Mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge 
wird ein Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, soweit nicht 
nach § 29 Abs. 1 Erfahrungszeiten anerkannt werden. Die 
Stufe wird mit Wirkung des Ersten des Monats festgesetzt, in 
dem die Ernennung wirksam wird. Die Stufenfestsetzung ist 
der Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. Satz 1 
und 2 gelten entsprechend bei Versetzung, Übernahme, 
Übertritt aus dem Bereich eines nicht unter § 1 fallenden 
Dienstherrn oder einer anderen statusrechtlichen Änderung, 
die erstmals mit einer Bemessung des Grundgehalts nach 
dieser Vorschrift verbunden ist. 
 
(3) Das Grundgehalt steigt nach Erfahrungszeiten von zwei 
Jahren in der Stufe 1, von jeweils drei Jahren in den Stufen 2 
bis 4 und von jeweils vier Jahren in den Stufen 5 bis 7. Zei-
ten ohne Anspruch auf Dienstbezüge verzögern den Aufstieg 
um diese Zeiten, soweit in § 29 Abs. 2 nichts anderes be-
stimmt ist. Die Zeiten sind auf volle Monate abzurunden. 
 
(4) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen, die aufgrund 
einer Leistungseinschätzung festgestellt werden, kann einer 
Beamtin oder einem Beamten der Besoldungsordnung A für 
den Zeitraum bis zum Erreichen der nächsten Stufe das 
Grundgehalt der nächsthöheren Stufe gezahlt werden (Leis-
tungsstufe). Die Landesregierung wird ermächtigt, das Nähe-
re durch Rechtsverordnung zu regeln. 
 
(5) Die Entscheidung nach Abs. 4 trifft die zuständige obers-
te Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Sie ist 
der Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen.  
 
(6) In der Probezeit nach § 10 des Beamtenstatusgesetzes 
erfolgt das Aufsteigen in den Stufen entsprechend den in 
Abs. 3 genannten Zeiträumen. Die Abs. 4 und 5 gelten nicht 
für Beamtinnen und Beamte auf Zeit sowie für Beamtinnen 
und Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe in Ämtern mit 
leitenden Funktionen nach § 4 des Hessischen Beamtengeset-
zes. 
 
(7) Für die Dauer ihrer vorläufigen Dienstenthebung verblei-
ben Beamtinnen und Beamte in der bisherigen Stufe. Führt 
das Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung aus dem 
Dienst oder endet das Dienstverhältnis nicht durch Entlas-
sung auf Antrag der Beamtin oder des Beamten oder infolge 
strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das Aufsteigen im 
Zeitraum ihrer vorläufigen Dienstenthebung nach Abs. 3. 
 

§ 29 
Berücksichtigungsfähige Zeiten 

 
(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden als Erfahrungs-
zeiten nach § 28 Abs. 2 Satz 1 anerkannt:  

1. Zeiten einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätig-
keit, die nicht Voraussetzung für den Erwerb der 
Laufbahnbefähigung sind, im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn nach § 30 Abs. 1 oder im 
Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten und ihren Verbänden, 
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2. Zeiten der Mitgliedschaft in der Bundesregierung oder 

einer Landesregierung, im Hessischen Landtag oder in 
der gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Lan-
des der Bundesrepublik Deutschland, des Bundes oder 
der Europäischen Union, sofern für die Zeit der Zu-
gehörigkeit zu den Parlamenten keine Anwartschaft 
oder kein Anspruch auf Altersentschädigung erworben 
und keine Versorgungsabfindung gewährt wird, 

3. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz in der 
Fassung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), geän-
dert durch Gesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 
678), wegen wehrdienst- oder zivildienstbedingter 
Verzögerung des Beginns eines Dienstverhältnisses 
auszugleichen sind, und 

4. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetz in der Fassung vom 1. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1625), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2854), soweit eine Erwerbs-
tätigkeit, die einem Dienst bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn entspricht, nicht ausgeübt 
werden konnte. 

Weitere Zeiten hauptberuflicher Tätigkeit, die nicht Voraus-
setzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, kön-
nen ganz oder teilweise anerkannt werden, soweit diese für 
die Verwendung förderlich sind. Förderlich nach Satz 2 sind 
insbesondere Tätigkeiten, die zu den Anforderungsprofilen 
des künftigen Dienstpostens in sachlichem Zusammenhang 
stehen oder durch die Kenntnisse oder Fertigkeiten erworben 
wurden, die für die Wahrnehmung der künftigen Dienstauf-
gabe von konkretem Interesse oder Nutzen sind. Mit Zu-
stimmung des für das Recht des öffentlichen Dienstes zustän-
digen Ministeriums kann von Satz 1 und 2 abgewichen wer-
den, wenn für die Zulassung zu einer Laufbahn besondere 
Voraussetzungen gelten. Zeiten nach Satz 1 und 2 werden 
durch Unterbrechungszeiten nach Abs. 2 nicht vermindert. 
Zusätzliche Qualifikationen, die nicht im Rahmen von Zeiten 
hauptberuflicher Tätigkeit erworben wurden, können in be-
sonderen Einzelfällen, insbesondere zur Deckung des Perso-
nalbedarfs, mit bis zu drei Jahren als Erfahrungszeiten im 
Sinne des § 28 Abs. 3 anerkannt werden. Die Entscheidun-
gen nach Satz 2 und 6 trifft die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle. Die Zeiten nach Satz 1 und 2 
werden auf volle Monate aufgerundet.  
 
(2) Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 2 wird der Aufstieg in 
den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert:  

1. Zeiten nach Abs. 1 Nr. 2 und 3,  

2. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für 
jedes Kind, 

3. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (El-
tern, Schwiegereltern, Ehegattinnen und Ehegatten, 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Geschwister 
oder Kinder) bis zu drei Jahren für jede nahe Angehö-
rige oder jeden nahen Angehörigen, 

4. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn 
die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle vor Beginn der Beurlaubung schriftlich an-
erkannt hat, dass der Urlaub dienstlichen Interessen 
oder öffentlichen Belangen dient, 

5. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungs-
übungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 53-5, veröffentlichten bereinigten 
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Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Febru-
ar 2009 (BGBl. I S. 160). 

 
(3) Zeiten, die nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. 
I S. 3020) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
berücksichtigt wurden, werden auf die Zeiten nach Abs. 2 
Nr. 2 oder 3 angerechnet. 
 

§ 30 
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

 
(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Geset-
zes sind der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie andere Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände. 
 
(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn stehen gleich:  

1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union die ausgeübte gleichartige Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Europäi-
schen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union und 

2. die von Vertriebenen sowie Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedlern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres 
Herkunftslandes. 

 
§ 31 

Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 
 
(1) § 29 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Zeiten einer Tätigkeit für 
das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Natio-
nale Sicherheit. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer sol-
chen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für 
Zeiten einer Tätigkeit als Angehörige oder Angehöriger der 
Grenztruppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. 
 
(2) Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, 
die aufgrund einer besonderen persönlichen Nähe zum Sys-
tem der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
übertragen war. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird 
insbesondere widerlegbar vermutet, wenn die Beamtin oder 
der Beamte  

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-
liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien 
Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system-
unterstützenden Partei oder Organisation innehatte,  

2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen 
Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat eines 
Bezirkes, als Vorsitzende oder Vorsitzender des Rates 
eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder in einer 
vergleichbaren Funktion tätig war,  

3. hauptamtlich Lehrende oder hauptamtlich Lehrender 
an den Bildungseinrichtungen der staatstragenden Par-
teien oder einer Massen- oder gesellschaftlichen Or-
ganisation war oder 

4. Absolventin oder Absolvent der Akademie für Staat 
und Recht oder einer vergleichbaren Bildungseinrich-
tung war. 
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Dritter Abschnitt 
Vorschriften für Professorinnen und Professoren sowie  

hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und  
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen 

 
§ 32 

Besoldungsordnung W 
 

Die Ämter der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
sind in der Besoldungsordnung W (Anlage II) geregelt. Die 
Grundgehaltssätze sind in der Anlage IV ausgewiesen. Satz 1 
und 2 gelten auch für hauptamtliche Leiterinnen und Leiter 
sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, die 
nicht Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sind. Die 
in den Besoldungsordnungen A und B geregelten Einstufun-
gen der Leitungsfunktionen an den Verwaltungsfachhoch-
schulen bleiben von Satz 3 unberührt. 
 

§ 33 
Bemessung des Grundgehalts 

 
(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungsordnung W 
nicht feste Gehälter vorsieht, nach Stufen bemessen. Der 
Aufstieg in eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach bestimmten 
Zeiten beruflicher Erfahrung (professorale Erfahrungszeiten).  

(2) Mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge 
setzt die Hochschule ein Grundgehalt der Stufe 1 fest, soweit 
nicht nach § 34 Abs. 1 professorale Erfahrungszeiten an-
erkannt werden. Die Stufe wird mit Wirkung zum Ersten des 
Monats festgesetzt, in dem die Ernennung wirksam wird. Die 
Stufenfestsetzung ist der Professorin oder dem Professor 
schriftlich mitzuteilen.  

(3) Das Grundgehalt steigt bis zur Endstufe im Abstand von 
fünf Jahren. Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezüge verzö-
gern den Aufstieg um diese Zeiten, soweit in § 34 Abs. 2 
nichts anderes bestimmt ist. Die Zeiten nach Satz 2 sind auf 
volle Monate abzurunden. 

(4) Wird aufgrund einer Leistungsbewertung festgestellt, dass 
die Leistung einer Professorin oder eines Professors nicht 
den mit dem Amt verbundenen Anforderungen entspricht, 
verbleibt sie oder er jeweils in der bisherigen Stufe (Auf-
stiegshemmung). Wird in der Folgezeit festgestellt, dass die 
Leistung wieder den mit dem Amt verbundenen Anforderun-
gen entspricht, endet die Aufstiegshemmung. 

(5) Die Entscheidung nach Abs. 4 trifft die Hochschule. Sie 
ist der Professorin oder dem Professor schriftlich mitzuteilen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschieben-
de Wirkung. 

(6) Eine Professorin oder ein Professor verbleibt in der bis-
herigen Stufe, sofern sie oder er vorläufig dem Dienst entho-
ben ist. Führt das Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung 
aus dem Dienst oder endet das Dienstverhältnis nicht durch 
Entlassung auf Antrag der Professorin oder des Professors 
oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das 
Aufsteigen im Zeitraum der vorläufigen Dienstenthebung 
nach Abs. 3 Satz 1. 
 

§ 34 
Berücksichtigungsfähige Zeiten 

 
(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden als Erfahrungs-
zeiten nach § 33 Abs. 1 Satz 2 anerkannt: 
 
1. Zeiten einer hauptberuflichen professoralen Tätigkeit 

an einer Hochschule, die nicht Zeiten der beruflichen 
Qualifizierung sind,  
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2. Zeiten einer hauptamtlichen Wahrnehmung von Funk-

tionen der Hochschulselbstverwaltung oder der Hoch-
schulleitung. 

Zeiten nach Satz 1 werden durch Unterbrechungszeiten nach 
Abs. 2 nicht vermindert. Die Zeiten nach Satz 1 werden auf 
volle Monate aufgerundet.  

(2) Abweichend von § 33 Abs. 3 Satz 2 wird der Aufstieg in 
den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert:  

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für 
jedes Kind, 

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (El-
tern, Schwiegereltern, Ehegattinnen und Ehegatten, 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Geschwister 
oder Kinder) bis zu drei Jahren für jede nahe Angehö-
rige oder jeden nahen Angehörigen, 

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn 
die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle vor Beginn der Beurlaubung schriftlich an-
erkannt hat, dass der Urlaub dienstlichen Interessen 
oder öffentlichen Belangen dient, 

4. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungs-
übungsgesetz. 

 
§ 35 

Leistungsbezüge 
 

(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden nach 
Maßgabe des Satz 2 bis 5 und der Abs. 2 bis 4 zusätzlich 
zum Grundgehalt variable Leistungsbezüge vergeben 

1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen 
(Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge), 

2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, 
Weiterbildung und Nachwuchsförderung (besondere 
Leistungsbezüge) sowie 

3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonde-
ren Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstverwal-
tung oder der Hochschulleitung (Funktionsleistungsbe-
züge). 

Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge sowie besondere Leis-
tungsbezüge können befristet oder unbefristet sowie als Ein-
malzahlung vergeben werden. Ein Wechsel der Besoldungs-
gruppe innerhalb der Hochschule gilt als Neuberufung. Funk-
tionsleistungsbezüge werden für die Dauer der Wahrnehmung 
der Funktion oder Aufgabe gewährt. Sie können auch für die 
hauptamtliche Wahrnehmung vergeben werden.  
 
(2) Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen 
den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der Be-
soldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies erforderlich ist, 
um die Professorin oder den Professor 

1. aus dem Bereich außerhalb der deutschen Hochschulen 
zu gewinnen oder um die Abwanderung in den Be-
reich außerhalb der deutschen Hochschulen abzuwen-
den, 

2. für eine Hochschule zu gewinnen oder die Abwande-
rung an eine andere deutsche Hochschule zu verhin-
dern, soweit bereits an der bisherigen Hochschule 
Leistungsbezüge bezogen werden, die den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Be-
soldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 
übersteigen. 
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Dies gilt entsprechend für hauptberufliche Leiterinnen und 
Leiter sowie Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschu-
len, die nicht Hochschullehrerin oder Hochschullehrer sind. 
 
(3) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge sowie besondere 
Leistungsbezüge sind bis zur Höhe von zusammen 40 Prozent 
des jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfähig, soweit sie un-
befristet gewährt und jeweils mindestens zwei Jahre bezogen 
worden sind; werden sie befristet gewährt, können sie bei 
wiederholter Vergabe für ruhegehaltfähig erklärt werden. Sie 
können über den Prozentsatz nach Satz 1 hinaus nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung nach § 38 für ruhegehaltfähig 
erklärt werden. 
 
(4) Funktionsleistungsbezüge sind ruhegehaltfähig in Höhe 
von 25 Prozent, soweit sie fünf Jahre bezogen worden sind, 
in Höhe von 50 Prozent, wenn sie mindestens fünf Jahre und 
zwei Amtszeiten bezogen worden sind. Tritt die Beamtin 
oder der Beamte wegen Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze während der Amtszeit in den Ruhestand, werden die 
Funktionsleistungsbezüge in voller Höhe ruhegehaltfähig, 
soweit sie mindestens fünf Jahre bezogen worden sind. Wird 
die Beamtin oder der Beamte während der Amtszeit wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt, gilt Satz 2 ent-
sprechend. 
 

§ 36 
– unbesetzt –  

 
§ 37 

Forschungs- und Lehrzulage 
 

(1) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mittel 
Dritter für Forschungsvorhaben oder Lehrvorhaben der 
Hochschule einwerben und diese Vorhaben durchführen, 
kann für die Dauer des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln 
eine nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt werden (For-
schungs- und Lehrzulage). Forschungs- und Lehrzulagen 
dürfen zusammen jährlich das Jahresgrundgehalt der Hoch-
schullehrerin oder des Hochschullehrers nur in Ausnahmefäl-
len überschreiten.  
 
(2) Eine Zulage für die Durchführung von Lehrvorhaben darf 
nur vergeben werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit 
der Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers nicht auf 
die jeweilige Regellehrverpflichtung angerechnet wird. 
 

§ 38 
Verordnungsermächtigungen 

 
(1) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder 
der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit der für das Recht des öffentlichen Dienstes zu-
ständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minister 
durch Rechtsverordnung Näheres zu den §§ 35 und 37 zu 
bestimmen sowie für den Bereich der Hochschulen nähere 
Bestimmungen zu der Übertragung eines Amtes der Besol-
dungsgruppe W 2 oder W 3 auf Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer in Ämtern der Besoldungsordnung C nach § 
70 zu treffen. 
 
(2) Die für die Aufsicht über die Hessische Hochschule für 
Polizei und Verwaltung zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen und der 
für Justiz zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister durch Rechtsverordnung für den Bereich der 
Verwaltungsfachhochschulen nähere Regelungen zu § 35 zu 
treffen. 
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§ 39 
Anrechnung des erhöhten Grundgehalts auf die  

Leistungsbezüge 
 

Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge, über die vor dem 1. 
Januar 2013 entschieden worden ist, verringern sich um den 
Betrag der Erhöhung des Grundgehalts am 1. Januar 2013. 
Sie bleiben mindestens zur Hälfte erhalten. 
 

Vierter Abschnitt 
Vorschriften für Richterinnen und Richter sowie  

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
 

§ 40 
Besoldungsordnung R 

 
Die Ämter der Richterinnen und Richter sowie der Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte und ihre Besoldungsgruppen 
sind in der Besoldungsordnung R (Anlage III) geregelt. Die 
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in Anlage IV 
ausgewiesen. 
 

§ 41 
Bemessung des Grundgehalts 

 
(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungsordnung 
nicht feste Gehälter vorsieht, nach Stufen bemessen. Das 
Aufsteigen in den Stufen erfolgt im Abstand von zwei Jahren 
bis zum Erreichen des Endgrundgehaltes. Zeiten ohne An-
spruch auf Dienstbezüge verzögern den Aufstieg um diese 
Zeiten; die Zeiten sind auf volle Monate abzurunden. 
 
(2) Mit der ersten Ernennung zur Richterin, zum Richter, zur 
Staatsanwältin oder zum Staatsanwalt mit Anspruch auf 
Dienstbezüge im Anwendungsbereich dieses Gesetzes wird 
ein Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, soweit nicht nach 
Abs. 3 Zeiten anerkannt werden. Die Stufe wird mit Wir-
kung vom Ersten des Monats festgesetzt, in dem die Ernen-
nung wirksam wird; die Stufenfestsetzung ist der Richterin, 
dem Richter, der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt 
schriftlich mitzuteilen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend bei 
Versetzung, Übernahme oder Übertritt aus dem Bereich eines 
nicht unter § 1 fallenden Dienstherrn oder einer anderen 
statusrechtlichen Änderung, die erstmals mit einer Bemes-
sung des Grundgehalts nach dieser Vorschrift verbunden ist. 
 
(3) Die §§ 29 und 31 sind entsprechend anzuwenden. Für die 
Verwendung förderlich im Sinne des § 29 Abs. 1 Satz 3 sind 
Tätigkeiten nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 des Deut-
schen Richtergesetzes vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. 
I S. 2515).  
 
(4) Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Stufen ruht für 
die Dauer einer vorläufigen Dienstenthebung. Führt ein Dis-
ziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder endet 
das Dienstverhältnis durch Entlassung auf Antrag der Richte-
rin, des Richters, der Staatsanwältin oder des Staatsanwaltes 
oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, so erlischt der 
Anspruch auch für die Zeit des Ruhens. 
 

DRITTER TEIL 
Familienzuschlag 

 
§ 42 

Grundlage des Familienzuschlags 
 
Der Familienzuschlag wird nach Anlage V gewährt. Seine 
Höhe richtet sich nach der Stufe, die den Familienverhältnis-
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sen der Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des Rich-
ters entspricht. Daneben erhalten Angehörige der Besol-
dungsgruppen A 4 und A 5 die in Anlage V ausgewiesenen 
Erhöhungsbeträge für Kinder.  
 

§ 43 
Familienzuschlag 

 
(1) Zur Stufe 1 gehören 

1. verheiratete und in Lebenspartnerschaft lebende Be-
amtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter,  

2. verwitwete Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter, die überlebende Lebenspartner sind,  

3. geschiedene Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie diejenigen, deren Ehe oder Lebenspart-
nerschaft aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn 
sie aus der Ehe oder der Lebenspartnerschaft zum 
Unterhalt mindestens in Höhe des ungekürzten Tabel-
lenbetrages des Familienzuschlags der Stufe 1 ver-
pflichtet sind und die Zahlung nachweislich leisten, 

4. andere Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Rich-
ter, die eine andere Person nicht nur vorübergehend in 
ihre Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt 
gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu ver-
pflichtet sind oder aus beruflichen oder gesundheitli-
chen Gründen ihrer Hilfe bedürfen; dies gilt bei ge-
setzlicher oder sittlicher Verpflichtung zur Unterhalts-
gewährung nicht, wenn für den Unterhalt der aufge-
nommenen Person Mittel zur Verfügung stehen, die, 
bei einem Kind einschließlich des gewährten Kinder-
geldes und des kinderbezogenen Teils des Familienzu-
schlags, das Sechsfache des Betrages der Stufe 1 über-
steigen; als in die Wohnung aufgenommen gilt ein 
Kind auch, wenn die Beamtin, der Beamte, die Rich-
terin oder der Richter es auf eigene Kosten anderwei-
tig untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche 
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll; bean-
spruchen mehrere aufgrund dieser Vorschrift oder 
einer vergleichbaren Regelung Anspruchsberechtigte 
einen Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine entspre-
chende Leistung, wird der Betrag der Stufe 1 nach der 
Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 

 
(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen gehören die Beam-
tinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der Stufe 1, 
denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde. Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen gehören auch 
die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der 
Stufe 1, die Kinder ihrer Lebenspartnerin oder ihres Lebens-
partners in ihren Haushalt aufgenommen haben, wenn andere 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter der Stufe 1 
bei sonst gleichem Sachverhalt zur Stufe 2 oder einer der 
folgenden Stufen gehörten. Die Stufe richtet sich nach der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder. 
 
(3) Ledige und geschiedene Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen und Richter sowie Beamtinnen, Beamte, Richterinnen 
und Richter, deren Ehe oder Lebenspartnerschaft aufgehoben 
oder für nichtig erklärt ist, denen Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
zusteht oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundes-
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kindergeldgesetzes zustehen würde, erhalten zusätzlich zum 
Grundgehalt den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 
und der Stufe des Familienzuschlags, der der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder entspricht. Dies gilt auch 
für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, deren 
Lebenspartnerschaft aufgehoben worden ist und die Kinder 
ihrer früheren Lebenspartnerin oder ihres früheren Lebens-
partners in ihren Haushalt aufgenommen haben, wenn Beam-
tinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die geschieden 
sind oder deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, 
bei sonst gleichem Sachverhalt den Unterschiedsbetrag er-
hielten. Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Steht die Ehegattin oder der Lebenspartner eines Beamten 
oder Richters oder der Ehegatte oder die Lebenspartnerin 
einer Beamtin oder einer Richterin als Beamtin, Beamter, 
Richterin, Richter, Soldatin oder Soldat im öffentlichen 
Dienst oder ist diese oder dieser aufgrund einer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt und stünde ihr oder ihm ebenfalls der 
Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen 
zu, so erhält die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder der 
Richter den Betrag der Stufe 1 zur Hälfte. § 6 findet auf den 
Betrag keine Anwendung, wenn eine oder einer der Verheira-
teten oder in Lebenspartnerschaft Lebenden vollbeschäftigt 
oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe-
rechtigt ist oder beide Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusam-
men mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäf-
tigung erreichen. 
 
(5) Stünde neben der Beamtin, dem Beamten, der Richterin 
oder dem Richter einer anderen Person, die im öffentlichen 
Dienst steht oder aufgrund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, der Familienzu-
schlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder eine 
entsprechende Leistung zu, so wird der auf das Kind entfal-
lende Betrag des Familienzuschlags der- oder demjenigen 
gewährt, wenn und soweit ihr oder ihm das Kindergeld nach 
dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des 
§ 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes vorrangig zu gewähren wäre. Einer ent-
sprechenden Leistung im Sinne des Satz 1 stehen die Kinder-
zulage nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst 
des Landes Hessen, die Besitzstandszulagen nach den Über-
leitungstarifverträgen zum Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst oder zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder oder einem zu diesen vergleichbaren Tarifvertrag, 
oder das Mutterschaftsgeld, soweit in dessen Berechnung 
kinderbezogene Entgeltbestandteile des öffentlichen Dienstes 
berücksichtigt werden, gleich. Auf das Kind entfällt derjenige 
Betrag, der sich aus der für die Anwendung des Einkommen-
steuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes maßgeben-
den Reihenfolge der Kinder ergibt. § 6 findet auf den Betrag 
keine Anwendung, wenn eine oder einer der Anspruchsbe-
rechtigten im Sinne des Satz 1 vollbeschäftigt oder nach be-
amtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 
mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und 
dabei zusammen mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei 
Vollbeschäftigung erreichen. 
 
(6) Öffentlicher Dienst im Sinne der Abs. 1, 4 und 5 ist die 
Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines Landes, einer Ge-
meinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; 
ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht 
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bei organisatorisch selbstständigen Einrichtungen, insbeson-
dere bei Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergär-
ten, Altersheimen, die Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 2 
erfüllt sind. Dem öffentlichen Dienst steht gleich die Tätig-
keit im Dienst  

1. einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung oder  

2. eines sonstigen Arbeitgebers, der die für den öffentli-
chen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträ-
ge wesentlich gleichen Inhaltes oder die darin oder in 
Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge getroffe-
nen Regelungen oder vergleichbare Regelungen an-
wendet,  

wenn der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körper-
schaften oder Verbände durch Zahlung von Beiträgen oder 
Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das für das 
Recht des öffentlichen Dienstes zuständige Ministerium oder 
die von ihm bestimmte Stelle. 
 
(7) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes nach Abs. 6 
dürfen die zur Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen 
personenbezogenen Daten erheben und untereinander austau-
schen. 
 

§ 44 
Änderung des Familienzuschlags 

 
Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an ge-
zahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis fällt. Er wird 
nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die Anspruchsvo-
raussetzungen an keinem Tage vorgelegen haben. Satz 1 und 
2 gelten entsprechend für die Zahlung von Teilbeträgen der 
Stufen des Familienzuschlags. 
 

VIERTER TEIL 
Zulagen, Zuschläge und Vergütungen 

 
§ 45 

Amts- und Stellenzulagen 
 
(1) Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen 
nach den Fußnoten zu den Besoldungsordnungen und Stellen-
zulagen nach den Vorbemerkungen der Besoldungsordnungen 
vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschieds-
betrages zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgrup-
pe der Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des Rich-
ters und dem Endgrundgehalt der nächsthöheren Besoldungs-
gruppe nicht übersteigen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Die Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehaltfä-
hig. Sie gelten als Bestandteil des Grundgehalts.  
 
(3) Die Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahr-
nehmung der herausgehobenen Funktionen gewährt werden. 
Sie sind widerruflich und nur ruhegehaltfähig, wenn dies 
gesetzlich bestimmt ist. 
 

§ 46 
Leistungsanreize, Leistungsanerkennung 

 
(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A kön-
nen zur Abgeltung von herausragenden besonderen Leistun-
gen Leistungsprämien, Leistungszulagen sowie Sonderurlaub 
in Höhe von bis zu drei Arbeitstagen je Kalenderjahr unter 
Weitergewährung der Besoldung erhalten. Satz 1 gilt nicht 
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für Beamtinnen und Beamte auf Zeit sowie Beamtinnen und 
Beamte, die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den 
Hessischen Rechnungshof vom 18. Juni 1986 (GVBl. I S. 
157), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2009 
(GVBl. I S. 95), richterliche Unabhängigkeit besitzen. Leis-
tungsprämien und Leistungszulagen sind nicht ruhegehaltfä-
hig. 
 
(2) Leistungsprämien und Leistungszulagen können nur im 
Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Regelungen gewährt 
werden.  
 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, das Nähere zur 
Vergabe von Leistungsprämien, Leistungszulagen und zur 
Gewährung des Sonderurlaubs durch Rechtsverordnung zu 
regeln. 
 
(4) Grundlage für die Entscheidung über die Gewährung von 
Leistungsanreizen sind leistungsorientierte Bewertungen oder 
Zielvereinbarungen. 
 
(5) Kommunalen Beamtinnen und Beamten können abwei-
chend von § 56 Leistungsvergütungen nach Maßgabe eines in 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung festgelegten betrieb-
lichen Systems gewährt werden. Als Leistungsvergütung ist 
ausschließlich die Gewährung einer Prämie oder einer nicht 
ruhegehaltfähigen Zulage zulässig. Voraussetzungen sind, 
dass das betriebliche System einheitlich für Beamtinnen und 
Beamte sowie Tarifbeschäftigte gilt und der Dienstherr keine 
Leistungsanreize nach Abs. 1 gewährt. Die Höhe der Beträge 
und die Dauer der Gewährung dürfen die in der Verordnung 
nach Abs. 3 gesetzten Grenzen nicht überschreiten. Das 
betriebliche System muss einen einheitlichen Maßstab für die 
Leistungsbewertungen in Form von Zielvereinbarungen oder 
einer systematischen Leistungsbewertung festlegen. Leis-
tungsvergütungen können nur im Rahmen bereitstehender 
Haushaltsmittel gewährt werden. Der jährliche Gesamtbetrag 
darf einen in der Betriebs- oder Dienstvereinbarung festzule-
genden Prozentsatz der im Vorjahr an die Beamtinnen und 
Beamten ausgezahlten Grundgehälter nicht übersteigen. Der 
Prozentsatz ist so festzulegen, dass für Beamtinnen und 
Beamte im gleichen Verhältnis Mittel für eine Leistungsver-
gütung zur Verfügung stehen wie für Tarifbeschäftigte. 
 

§ 47 
Zulage für die Wahrnehmung herausgehobener befristeter 

Funktionen 
 
(1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten außer in den 
Fällen des § 48 eine herausgehobene Funktion befristet über-
tragen, kann eine Zulage zu den Dienstbezügen gewährt 
werden. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung einer 
herausgehobenen Funktion, die üblicherweise nur befristet 
wahrgenommen wird. Die Zulage kann ab dem siebten Mo-
nat der ununterbrochenen Wahrnehmung bis zu einer Dauer 
von höchstens fünf Jahren gezahlt werden. 
 
(2) Die Zulage wird bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Grundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe 
und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertig-
keit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens 
jedoch der dritten folgenden Besoldungsgruppe, gewährt. Die 
Zulage vermindert sich bei jeder Beförderung um den jewei-
ligen Erhöhungsbetrag. Die §§ 14 und 15 finden keine An-
wendung. 
 
(3) Die Entscheidung über die Zahlung der Zulage trifft im 
Rahmen haushaltsrechtlicher Bestimmungen die oberste 
Dienstbehörde. 
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§ 48 
Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes 

 
(1) Werden einer Beamtin oder einem Beamten die Aufgaben 
eines höherwertigen Amtes vorübergehend vertretungsweise 
übertragen, wird nach sechs Monaten der ununterbrochenen 
Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Zulage gewährt, wenn 
in diesem Zeitpunkt die haushaltsrechtlichen und laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen für die Übertragung dieses Am-
tes vorliegen.  
 
(2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein höherwerti-
ges Amt zugewiesen, das aufgrund dieses Gesetzes nur mit 
zeitlicher Befristung übertragen und nicht im Wege der Be-
förderung verliehen werden kann, wird für die Dauer der 
Übertragung des Amtes eine Zulage gewährt. 
 
(3) Die Zulage nach Abs. 1 oder 2 wird in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt 
gewährt, der das höherwertige Amt zugeordnet ist. Auf die 
Zulage ist eine nach Nr. 13 der Vorbemerkungen zu den 
Besoldungsordnungen A und B zustehende Stellenzulage 
anzurechnen, wenn sie in dem höherwertigen Amt nicht zu-
stünde.  
 

§ 49 
Zulagen für besondere Erschwernisse 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Gewährung von Zulagen zur Abgeltung besonderer, 
bei der Bewertung des Amtes oder bei der Regelung der 
Anwärterbezüge nicht berücksichtigter Erschwernisse (Er-
schwerniszulagen) zu regeln. Die Zulagen sind widerruflich 
und nicht ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, inwie-
weit mit der Gewährung von Erschwerniszulagen ein beson-
derer Aufwand der Beamtin oder des Beamten, der Richterin 
oder des Richters mit abgegolten ist. 
 

§ 50 
Mehrarbeitsvergütung 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung für Beam-
tinnen und Beamte zu regeln, soweit die Mehrarbeit nach 
§ 61 des Hessischen Beamtengesetzes nicht innerhalb von 
zwölf Monaten durch entsprechende Dienstbefreiung ausge-
glichen wird. Die Vergütung darf nur für Beamtinnen und 
Beamte in Bereichen vorgesehen werden, in denen nach Art 
der Dienstverrichtung eine Mehrarbeit messbar ist. Die Höhe 
der Vergütung ist nach dem Umfang der tatsächlich geleiste-
ten Mehrarbeit festzusetzen und unter Zusammenfassung von 
Besoldungsgruppen zu staffeln. Für teilzeitbeschäftigte Be-
amtinnen und Beamte können abweichende Regelungen ge-
troffen werden.  
 

§ 51 
Arbeitszeitausgleichszahlung 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, die Gewährung einer 
Ausgleichszahlung in Höhe der zum Zeitpunkt des Aus-
gleichsanspruchs geltenden Sätze der Mehrarbeitsvergütung 
für Beamtinnen und Beamte zu regeln, bei denen ein Arbeits-
zeitausgleich aus einer langfristigen ungleichmäßigen Vertei-
lung der Arbeitszeit, während der eine von der für sie jeweils 
geltenden regelmäßigen Arbeitszeit abweichende Arbeitszeit 
festgelegt wurde, nicht oder nur teilweise möglich ist. 
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§ 52 
Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-

her 
 
(1) Die im Außendienst tätigen Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher erhalten eine Vergütung in Höhe eines 
Anteils der von ihnen vereinnahmten Gebühren und die von 
ihnen vereinnahmten Dokumentenpauschalen. Aus dieser 
Vergütung sind die Kosten für die Einrichtung und den Be-
trieb des von ihnen zu führenden Büros zu bestreiten; im 
Übrigen verbleibt die Vergütung den Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollziehern als Leistungsanreiz für ihre Ge-
richtsvollziehertätigkeit. Hilfskräften, die mit der Wahrneh-
mung einzelner Gerichtsvollziehergeschäfte beauftragt sind, 
werden die notwendigen Aufwendungen auf Nachweis erstat-
tet. 
 
(2) Mit der Vergütung sind auch die besonderen, für die 
Gerichtsvollziehertätigkeit typischen Aufwendungen abgegol-
ten. Typische Aufwendungen sind insbesondere die Aufwen-
dungen bei Nachtdienst. Die Abgeltung der mit dem Außen-
dienst verbundenen Fahrtkosten und sonstigen Mehraufwen-
dungen nach der Verordnung über die Abfindung bei Dienst-
reisen und Dienstgängen in Vollstreckungsangelegenheiten 
im Bereich der Justiz vom 9. Februar 2010 (GVBl. I S. 89) 
bleibt hiervon unberührt.  
 
(3) Einer Gerichtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher 
können auf Antrag erstattet werden  

1. die laufenden notwendigen Kosten des Geschäftsbe-
triebs, wenn sie oder er länger als zwei Wochen, ins-
besondere wegen Krankheit, an der Ausübung der Ge-
richtsvollziehertätigkeit gehindert ist oder  

2. die notwendigen und nachgewiesenen Aufwendungen 
aus Anlass der Erkrankung einer Bürokraft,  

wenn diese aus der Vergütung nach Abs. 1 der letzten sechs 
Monate nicht bestritten werden können.  
 
(4) Einer Gerichtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher 
kann auf Antrag eine besondere Vergütung festgesetzt wer-
den, wenn die nach Abs. 1 zustehende Vergütung aus Grün-
den, die die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher 
nicht zu vertreten hat, nicht ausreicht, die für die Gerichts-
vollziehertätigkeit erforderlichen Aufwendungen, insbesonde-
re für die Einrichtung und den Betrieb des Büros, zu bestrei-
ten. Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat 
den Anfall der entstandenen höheren Aufwendungen nachzu-
weisen und die Gründe für die Notwendigkeit darzulegen. 
 
(5) Die Vergütung ist nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Abs. 6 teilweise ruhegehaltfähig. 
 
(6) Die für die Justiz zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung  

1. im Einvernehmen mit der für das Recht des öffentli-
chen Dienstes zuständigen Ministerin oder dem hierfür 
zuständigen Minister 

 a)  die Höhe des nach Abs. 1 vorgesehenen Gebüh-
renanteils festzusetzen, 

 b)  die näheren Regelungen über die Ruhegehaltfähig-
keit der Vergütung zu treffen, 

2. die zuständigen Stellen für die Festsetzung der Vergü-
tung nach Abs. 1 und 4 und die Kostenerstattung nach 
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Abs. 3 zu bestimmen und nähere Regelungen zum 
Verfahren zu treffen. 

 
§ 53 

Vollstreckungsvergütung für andere  
Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte 

 
(1) Die für Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister und die für die Justiz zuständige Ministe-
rin oder der hierfür zuständige Minister werden jeweils für 
ihren Bereich ermächtigt, im Einvernehmen mit der für das 
Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister durch Rechtsverordnung 
die Gewährung einer Vergütung für die Vollziehungsbeam-
tinnen und Vollziehungsbeamten der Finanzverwaltung und 
die Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten der 
Justiz festzusetzen. Das für das Recht des öffentlichen Diens-
tes zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die Gewährung einer Vergütung für Beamtinnen 
und Beamte festzusetzen, die im Vollstreckungsdienst der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände im Außendienst tätig 
sind.  
 
(2) Maßstab für die Festsetzung der Vergütung sind die ver-
einnahmten Gebühren oder Beträge. Für die Vergütung kön-
nen Höchstsätze für die einzelnen Vollstreckungsaufträge 
sowie für das Kalenderjahr festgesetzt werden. Ein Teil der 
Vergütung kann für ruhegehaltfähig erklärt werden. Es kann 
bestimmt werden, inwieweit mit der Vergütung ein besonde-
rer Aufwand der Beamtin oder des Beamten mit abgegolten 
und dass zusätzlich die Anzahl der bearbeiteten Vollstre-
ckungsaufträge bei der Festsetzung zu berücksichtigen ist. 
 
(3) Für die Vollziehungsbeamtinnen und -beamten der Fi-
nanzverwaltung kann ein von Abs. 2 abweichender Maßstab 
festgelegt werden. 
 

§ 54 
Sonderzuschläge zur Sicherung der  

Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 
 
(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes dürfen nicht ruhegehaltfähige Son-
derzuschläge zu den Dienstbezügen nach der Besoldungsord-
nung A und der Besoldungsgruppe W 1 gewährt werden, 
wenn ein bestimmter Dienstposten andernfalls, insbesondere 
im Hinblick auf die fachliche Qualifikation sowie die Be-
darfs- und Bewerberlage, nicht anforderungsgerecht besetzt 
werden kann und die Deckung des Personalbedarfs dies im 
konkreten Fall erfordert. 
 
(2) Bei Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A 
darf der Sonderzuschlag monatlich 10 Prozent des Grundge-
halts der Stufe 1 ihrer Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 
Grundgehalt und Sonderzuschlag dürfen zusammen das End-
grundgehalt der entsprechenden Besoldungsgruppe nicht 
übersteigen. Bei Beamtinnen und Beamten der Besoldungs-
gruppe W 1 darf der Sonderzuschlag monatlich zehn Prozent 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 
Der Sonderzuschlag wird, wenn nichts anderes bestimmt ist, 
in fünf Schritten um jeweils 20 Prozent seines Ausgangsbe-
trages jährlich verringert, erstmals ein Jahr nach dem Entste-
hen des Anspruchs. Abweichend von Satz 4 kann der Son-
derzuschlag auch befristet bis zu drei Jahren gewährt werden; 
ergänzend kann dann festgelegt werden, dass er im Falle 
einer Beförderung auch vor Ablauf der Befristung wegfällt. 
Der Sonderzuschlag kann rückwirkend höchstens für drei 
Monate gewährt werden. Er kann nach vollständigem Weg-
fall erneut gewährt werden, wenn die Voraussetzungen des 
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Abs. 1 wieder oder noch vorliegen. § 6 Abs. 1 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Die Entscheidung über die Gewährung von Sonderzu-
schlägen trifft im Rahmen haushaltsrechtlicher Bestimmungen 
die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit der für das 
Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister.  
 

§ 55 
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 

 
(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beamtensta-
tusgesetzes erhalten Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter Dienstbezüge entsprechend § 6. Sie werden mindes-
tens in Höhe des Ruhegehalts gewährt, das bei Versetzung in 
den Ruhestand zustünde. 
 
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, zusätzlich zu den 
Dienstbezügen nach Abs. 1 durch Rechtsverordnung die 
Gewährung eines nicht ruhegehaltfähigen Zuschlages zu 
regeln. 
 

§ 56 
Andere Zulagen und Vergütungen 

 
Andere als die in diesem Teil geregelten Zulagen und Vergü-
tungen dürfen nur gewährt werden, soweit dies gesetzlich 
bestimmt ist. Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentli-
chen Dienst bleiben unberührt.  
 

FÜNFTER TEIL 
Auslandsbesoldung 

 
§ 57 

Auslandsdienstbezüge, Auslandsverwendungszuschlag,  
Kaufkraftausgleich 

 
(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die im 
Ausland verwendet werden, erhalten neben den Dienstbezü-
gen, die ihnen im Inland zustehen, Auslandsdienstbezüge in 
entsprechender Anwendung der für die Beamtinnen und 
Beamten des Bundes geltenden Bestimmungen in der jeweils 
geltenden Fassung. Auslandsdienstbezüge setzen sich zu-
sammen aus Auslandszuschlag nach § 53 des Bundesbesol-
dungsgesetzes und Mietzuschuss nach § 54 des Bundesbesol-
dungsgesetzes. Der Abordnung kann eine Verwendung im 
Ausland nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes gleichgestellt 
werden. 
 
(2) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter mit be-
sonderer Verwendung im Ausland erhalten neben den 
Dienstbezügen, die ihnen bei einer Verwendung im Inland 
zustehen, Auslandsverwendungszuschlag sowie eine Aus-
landsverpflichtungsprämie nach den für die Beamtinnen und 
Beamten des Bundes geltenden Bestimmungen der §§ 56 und 
57 des Bundesbesoldungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestimmungen über den Kaufkraftausgleich nach 
§ 55 des Bundesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
 
(4) Abweichend von § 53 Abs. 1 Satz 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes kann die oberste Dienstbehörde im Einver-
nehmen mit dem für das Recht des öffentlichen Dienstes 
zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen 
zur Sicherung einer anforderungsgerechten Besetzung von 
Dienstposten im Ausland oder bei außergewöhnlichen mate-
riellen oder immateriellen Belastungen zur Abgeltung dieser 
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Belastungen befristet einen Zuschlag bis zu 700 Euro monat-
lich festsetzen. 
 
(5) Ergeben sich während der Zeit der Auslandsverwendung 
der Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des Richters 
Änderungen der Grundgehaltsspannen nach der Tabelle zu 
§ 53 des Bundesbesoldungsgesetzes durch Bundesrecht, er-
halten Anspruchsberechtigte bei unveränderter Verwendung 
im Ausland bis zum Ablauf ihrer Verwendung den Auslands-
zuschlag in bisheriger Höhe, soweit dies für sie günstiger ist. 
 

SECHSTER TEIL 
Anwärterbezüge 

 
§ 58 

Anwärterbezüge 
 
(1) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst (Anwärterinnen und Anwärter) erhalten Anwärterbe-
züge. 
 
(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrundbe-
trag nach Anlage VI und die Anwärtersonderzuschläge. Da-
neben werden der Familienzuschlag und die vermögenswirk-
samen Leistungen gewährt. Zulagen und Vergütungen wer-
den nur gewährt, wenn dies gesetzlich besonders bestimmt 
ist. 
 
(3) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im Rahmen ihres 
Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, kann die Ge-
währung der Anwärterbezüge von der Erfüllung von Aufla-
gen abhängig gemacht werden. 
 

§ 59 
Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahnprüfung 

 
Endet das Beamtenverhältnis einer Anwärterin oder eines 
Anwärters kraft Rechtsvorschrift oder allgemeiner Verwal-
tungsanordnung mit dem Bestehen oder endgültigen Nichtbe-
stehen der Laufbahnprüfung, werden die Anwärterbezüge 
und der Familienzuschlag für die Zeit nach Ablegung der 
Prüfung bis zum Ende des laufenden Monats weitergewährt. 
Wird bereits vor diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Bezüge 
aus einer hauptberuflichen Tätigkeit bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn nach § 30 Abs. 1 oder bei einer Er-
satzschule erworben, so werden die Anwärterbezüge und der 
Familienzuschlag nur bis zum Tage vor Beginn dieses An-
spruchs belassen. 
 

§ 60 
Anwärtersonderzuschläge 

 
(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, kann die für das Recht des öffentli-
chen Dienstes zuständige Ministerin oder der hierfür zustän-
dige Minister oder die von ihr oder ihm bestimmte Stelle 
Anwärtersonderzuschläge gewähren. Sie sollen 70 Prozent 
des Anwärtergrundbetrages nicht übersteigen; sie dürfen 
höchstens 100 Prozent des Anwärtergrundbetrages betragen. 
 
(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht nur, 
wenn die Anwärterin oder der Anwärter 

1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
oder wegen schuldhaften Nichtbestehens der Lauf-
bahnprüfung ausscheidet und 

2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung mindestens fünf 
Jahre als Beamtin oder Beamter im öffentlichen Dienst 
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(§ 30) in der Laufbahn verbleibt, für die die Befähi-
gung erworben wurde, oder, wenn das Beamtenver-
hältnis nach Bestehen der Laufbahnprüfung endet, in 
derselben Laufbahn in ein neues Beamtenverhältnis im 
öffentlichen Dienst (§ 30) für mindestens die gleiche 
Zeit eintritt. 

 
(3) Werden die in Abs. 2 genannten Voraussetzungen aus 
Gründen, die die Beamtin, der Beamte, die frühere Beamtin 
oder der frühere Beamte zu vertreten hat, nicht erfüllt, ist der 
Anwärtersonderzuschlag in voller Höhe zurückzuzahlen. Der 
Rückzahlungsbetrag vermindert sich für jedes nach Bestehen 
der Laufbahnprüfung abgeleistete Dienstjahr um ein Fünftel. 
Die §§ 12 und 13 bleiben unberührt. 
 

§ 61 
Unterrichtsvergütung für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

 
Die für das Schulwesen zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der für das Recht des öffentli-
chen Dienstes zuständigen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister die Gewährung einer Unterrichtsvergü-
tung für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zu regeln. Die 
Unterrichtsvergütung darf nur vorgesehen werden, soweit die 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst über zehn Wochenstunden 
Ausbildungsunterricht oder selbstständigen Unterricht hinaus 
zusätzlich selbstständig Unterricht erteilt. Die Unterrichts-
vergütung darf zusammen mit dem Anwärtergrundbetrag das 
Grundgehalt der Stufe 1 einschließlich des Familienzuschlags 
des Amtes nicht übersteigen, das der Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst nach erfolgreichem Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes und bestandener Prüfung auf Probe übertragen 
werden soll. 
 

§ 62 
Anrechnung anderer Einkünfte 

 
(1) Erhält eine Anwärterin oder ein Anwärter ein Entgelt für 
eine Nebentätigkeit innerhalb oder für eine genehmigungs-
pflichtige Nebentätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
so wird das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, 
soweit es diese übersteigt. Als Anwärtergrundbetrag werden 
jedoch mindestens 30 Prozent des Grundgehalts der Stufe 1 
der Eingangsbesoldungsgruppe der Laufbahn gewährt. 
 
(2) Hat die Anwärterin oder der Anwärter einen arbeitsrecht-
lichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den Ausbildungs-
richtlinien vorgeschriebene Tätigkeit außerhalb des öffentli-
chen Dienstes, so wird das Entgelt auf die Anwärterbezüge 
angerechnet, soweit die Summe von Entgelt, Anwärterbezü-
gen und Familienzuschlag die Summe von Grundgehalt und 
Familienzuschlag übersteigt, die einer Beamtin oder einem 
Beamten mit gleichem Familienstand im Eingangsamt der 
entsprechenden Laufbahn in der Stufe 1 zusteht. 
 
(3) Übt eine Anwärterin oder ein Anwärter gleichzeitig eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst mit mindestens der Hälfte 
der dafür geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, gilt § 5 
entsprechend. 
 

§ 63 
Kürzung der Anwärterbezüge 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle kann den Anwärtergrundbetrag bis auf 30 Prozent des 
Grundgehalts, das einer Beamtin oder einem Beamten der 
entsprechenden Laufbahn in der Stufe 1 zusteht, herabsetzen, 
wenn die Anwärterin oder der Anwärter die vorgeschriebene 
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Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Ausbil-
dung aus einem von der Anwärterin oder dem Anwärter zu 
vertretenden Grunde verzögert. 
 
(2) Von der Kürzung ist abzusehen 

1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge 
genehmigten Fernbleibens oder Rücktritts von der 
Prüfung oder 

2. in besonderen Härtefällen. 
 
(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein 
sonstiger Leistungsnachweis nicht erbracht, so ist die Kür-
zung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes zu beschränken. 
 

SIEBENTER TEIL 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
§ 64 

Vermögenswirksame Leistungen 
 
(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter erhalten 
vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Vermö-
gensbildungsgesetz in der Fassung vom 4. März 1994 (BGBl. 
I S. 406), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2592), in der jeweils geltenden Fassung.  
 
(2) Vermögenswirksame Leistungen werden für die Kalen-
dermonate gewährt, in denen der oder dem Berechtigten 
Dienst- oder Anwärterbezüge zustehen und sie oder er diese 
Bezüge erhält. 
 
(3) Der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistungen 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die oder 
der Berechtigte die nach § 67 Abs. 1 erforderlichen Angaben 
mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate dessel-
ben Kalenderjahrs. 
 

§ 65 
Höhe der vermögenswirksamen Leistungen 

 
(1) Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 6,65 
Euro.  
 
(2) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst, deren Anwärterbezüge nebst Familienzuschlag der 
Stufe 1 den Betrag von 971,45 Euro monatlich nicht errei-
chen, erhalten monatlich 13,29 Euro. 
 
(3) Für die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen sind 
die Verhältnisse am Ersten des Kalendermonats maßgebend. 
Wird das Dienstverhältnis nach dem Ersten des Kalendermo-
nats begründet, ist für diesen Monat der Tag des Beginns des 
Dienstverhältnisses maßgebend. 
 
(4) Die vermögenswirksame Leistung ist bis zum Ablauf der 
auf den Monat der Mitteilung nach § 67 Abs. 1 folgenden 
drei Kalendermonate, danach monatlich im Voraus zu zahlen. 
 

§ 66 
Konkurrenzen 

 
(1) Die vermögenswirksame Leistung wird der oder dem 
Berechtigten im Kalendermonat nur einmal gewährt. 
 
(2) Bei mehreren Dienstverhältnissen ist das Dienstverhältnis 
maßgebend, aus dem die oder der Berechtigte einen An-
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spruch auf vermögenswirksame Leistungen hat. Sind solche 
Leistungen für mehrere Dienstverhältnisse vorgesehen, sind 
sie aus dem zuerst begründeten Verhältnis zu zahlen. 
 
(3) Erreicht die vermögenswirksame Leistung nach Abs. 2 
nicht den Betrag nach § 65 Abs. 1 oder 2, ist der Unter-
schiedsbetrag aus dem anderen Dienstverhältnis zu zahlen. 
 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend für vermögenswirk-
same Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis, auch 
wenn die Regelungen im Einzelnen nicht übereinstimmen. 
 

§ 67 
Anlage der vermögenswirksamen Leistungen 

 
(1) Die Berechtigten teilen ihren Dienststellen oder den nach 
Landesrecht bestimmten Stellen schriftlich die Art der ge-
wählten Anlage mit und geben hierbei, soweit dies nach der 
Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen oder Insti-
tut mit der Nummer des Kontos an, auf das die Leistung 
eingezahlt werden soll. 
 
(2) Für die vermögenswirksamen Leistungen nach diesem 
Gesetz und die vermögenswirksame Anlage von Teilen der 
Bezüge nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz sollen 
die Berechtigten möglichst dieselbe Anlageart und dasselbe 
Unternehmen oder Institut wählen. 
 
(3) Der Wechsel der Anlage bedarf im Falle des § 11 Abs. 3 
Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes nicht der 
Zustimmung der zuständigen Stelle, wenn die oder der Be-
rechtigte diesen Wechsel aus Anlass der erstmaligen Gewäh-
rung der vermögenswirksamen Leistungen verlangt. 
 

ACHTER TEIL 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 68 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften und Zuständigkeitsrege-
lungen 

 
(1) Das für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständige 
Ministerium erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften.  
 
(2) Die oberste Dienstbehörde ist zuständig für die Festset-
zung, Berechnung und Anordnung der Zahlung der Besol-
dung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 
sowie für die Rückforderung zu viel gezahlter Bezüge. Sie 
kann diese Befugnisse durch Rechtsvorschrift ganz oder teil-
weise auf andere Dienststellen übertragen. Soweit die Über-
tragung auf die Hessische Bezügestelle erfolgt, bedarf sie des 
Einvernehmens des für das Recht des öffentlichen Dienstes 
zuständigen Ministeriums.  
 

§ 69 
Übergangsregelung bei Gewährung einer Versorgung durch  

eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung 
 
Bei Zeiten im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1, die bis zum 
31. Dezember 1991 zurückgelegt sind, ist § 8 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
Februar 1991 (BGBl. 1991 I S. 293) anzuwenden. Für Zeiten 
ab dem 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 2002 beträgt 
die Kürzung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 1,875 Prozent. Für Zei-
ten ab dem 1. Januar 2003 bis zum [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 2 des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes] ist der Prozentsatz des § 7 
Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt mit dem jeweiligen in § 81 
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Abs. 2 und 3 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 
genannten Faktor anzuwenden. 
 

§ 70 
Übergangsvorschriften aus Anlass des 
 Professorenbesoldungsreformgesetzes 

 
(1) Für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung C 
findet § 77 Abs. 2 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung. 
 
(2) Das Grundgehalt für die in Abs. 1 genannten Beamtinnen 
und Beamten wird nach Stufen bemessen. Der Aufstieg in 
eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach jeweils zwei Jahren 
dienstlicher Erfahrung. 
 
(3) Die Höhe des Grundgehalts ergibt sich aus Anlage VIII. 
Die Zuordnung erfolgt betragsmäßig entsprechend dem am 
[einsetzen: Datum des letzten Tages des neunten auf die Ver-
kündung des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes 
folgenden Kalendermonats] zustehenden Grundgehalt. Der 
Aufstieg in die nächsthöhere Stufe erfolgt zu dem Zeitpunkt, 
zu dem das Grundgehalt nach § 77 Abs. 2 Satz 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 36 Abs. 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. 
I S. 3435) in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fas-
sung gestiegen wäre. Mit diesem Aufstieg beginnt die Zeit 
dienstlicher Erfahrung nach Abs. 2 Satz 2. 
 
(4) Hauptamtliche Lehrkräfte am Studienzentrum der Finanz-
verwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda erhalten für 
die Dauer der Verwendung eine Stellenzulage nach Anlage 
VIII. 
 

§ 71 
Überleitungsvorschrift für die Beamtinnen und Beamten  

im Geltungsbereich des Hessischen Besoldungs-  
und Versorgungsüberleitungsgesetzes 

 
Ansprüche auf Grundgehalt nach Anlage IV sind neben An-
sprüchen auf Grundgehalt nach Anlage 1 des Hessischen 
Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Art. 4 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] ausgeschlos-
sen. Der Anspruch auf Grundgehalt nach Anlage IV entsteht 
mit dem Erreichen einer Stufe des Grundgehalts nach den 
Vorschriften des Hessischen Besoldungs- und Versorgungs-
überleitungsgesetzes, soweit dort nichts anderes bestimmt ist. 
Bis zu diesem Zeitpunkt besteht ein Anspruch auf Grundge-
halt nach Anlage 1 des Hessischen Besoldungs- und Versor-
gungsüberleitungsgesetzes. 
 

§ 72 
Überleitung von Bundesrecht in Landesrecht 

 
(1) Für die Berechtigten nach § 1 Abs. 1 gelten 

1. die Verordnung über die Gewährung von Mehr-
arbeitsvergütung für Beamte in der Fassung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Anpassung der 
Besoldung und Versorgung in Hessen 2011/2012 so-
wie zur Änderung des Hessischen Sonderzahlungsge-
setzes vom 6. Oktober 2011 (GVBl. I S. 530), 

2. die Verordnung über die Gewährung von Erschwer-
niszulagen in der Fassung vom 3. Dezember 1998 
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(BGBl. I S. 3498) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 4 des Gesetzes zur 
Ersetzung von Bundesrecht auf dem Gebiet der Besol-
dung vom 6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302), geändert 
durch Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. I 
S. 290), 

3. die Verordnung über die Vergütung für Beamte im 
Vollstreckungsdienst in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 9) in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung, 

4. die Verordnung über die Gewährung einer Unter-
richtsvergütung für Lehramtsanwärter in der Fassung 
vom 18. Juli 1976 (BGBl. I S. 1828) in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung sowie 

5. die Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der Fassung 
vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239) in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung 

als Landesrecht fort. Abweichend von Satz 1 gilt die in Nr. 3 
genannte Verordnung nicht für die Beamtinnen und Beamten 
im Gerichtsvollzieherdienst fort. 
 
(2) Soweit durch dieses Gesetz Verordnungen geändert oder 
erlassen werden, bleibt die Befugnis der zuständigen Stellen, 
die Verordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unbe-
rührt. 
 

§ 73 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Es werden aufgehoben: 

1. die Verordnung über die Festsetzung von Zusätzen zu 
den Grundamtsbezeichnungen vom 5. September 2007 
(GVBl. I S. 598), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. November 2012 (GVBl. S. 422)12, 

2. die Verordnung über die Festsetzung von Obergrenzen 
für Beförderungsämter im mittleren Dienst bei den 
Justizvollzugsanstalten vom 2. November 2000 
(GVBl. I S. 512), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 29. November 2010 (GVBl. I S. 450)13,  

3. die Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 
des Besoldungsrechts vom 28. September 1976 
(GVBl. I S. 399), geändert durch Verordnung vom 
23. Januar 1979 (GVBl. I S. 33)14, 

4. die Vorschriften des Hessischen Anpassungsgesetzes 
zum 2. BesVNG vom 23. Dezember 1976 (GVBl. I S. 
547), geändert durch Gesetz vom 6. Juni 1978 
(GVBl. I S. 301)15, mit Ausnahme des Art. 3,  

5. die Vorschriften des Hessischen Besoldungsgesetzes in 
der Fassung vom 25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 
2012 (GVBl. S. 650)16, mit Ausnahme des § 1a und 
§ 7 Abs. 3,  

6. die Verordnung über die Gewährung von Zulagen für 
Ausbildungsbeauftragte an Studienseminaren für 
Lehrkräfte vom 17. Juni 2003 (GVBl. I S. 186), ge-

                                                   
12 Hebt auf FFN 320-181 
13 Hebt auf FFN 321-46 
14 Hebt auf FFN 323-57 
15 Hebt auf FFN 323-58 
16 Hebt auf FFN 323-59 
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ändert durch Verordnung vom 17. November 2008 
(GVBl. I S. 933)17,  

7. die Vorschriften des Gesetzes zur Ersetzung von Bun-
desrecht auf dem Gebiet der Besoldung vom 6. Juni 
2007 (GVBl. I S. 302), geändert durch Gesetz vom 
27. September 2012 (GVBl. S. 290)18, mit Ausnahme 
des § 4,  

8. die Vorschriften des Hessischen Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010 vom 18. 
Juni 2009 (GVBl. I S. 175), geändert durch Gesetz 
vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410), mit Aus-
nahme des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. i sowie der Anlage 13, 

9. die Vorschriften des Gesetzes über die Dienstauf-
wandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamten 
auf Zeit der Gemeinden, der Landkreise, des Landes-
wohlfahrtsverbandes Hessen und des Regionalverban-
des FrankfurtRheinMain in der Fassung vom 6. Fe-
bruar 1990 (GVBl. I S. 31), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622)19, 

10. das Hessische Professorenbesoldungsgesetz vom 12. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 647).  

 
§ 74 

Künftig wegfallende Ämter 
 
Künftig wegfallende Ämter sind im Anhang zu den Besol-
dungsordnungen der Anlage I aufgeführt. Diese Ämter dür-
fen nicht mehr verliehen werden. Inhaberinnen oder Inhabern 
eines künftig wegfallenden Amtes kann jedoch im Wege der 
Beförderung ein ebenfalls als künftig wegfallend bezeichnetes 
Amt verliehen werden, sofern nicht eine Beförderung in ein 
in den Besoldungsordnungen A und B ausgebrachtes Amt 
möglich ist. 
 

§ 75 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages 
des neunten auf die Verkündung des Zweiten Dienstrechtsmo-
dernisierungsgesetzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten  

1. § 19 Abs. 2 und 4, § 24, § 27 Abs. 4, § 28 Abs. 4, 
§ 46 Abs. 3, § 50 und § 55 Abs. 2 sowie §§ 32 bis 39 
am Tage nach der Verkündung, 

2. § 25 Abs. 2 Satz 2 und § 40 Satz 1 mit Ausnahme der 
Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 der Anlage III 
zum Hessischen Besoldungsgesetz am ersten Tag des 
auf die Verkündung folgenden Monats, 

3. § 70 Abs. 4, Vorbemerkung Nr. 11 Abs. 4 der Anla-
ge I zum Hessischen Besoldungsgesetz sowie Vorbe-
merkung Nr. 2 der Anlage III zum Hessischen Besol-
dungsgesetz mit Wirkung vom 1. April 2013 und 

4. die §§ 52 und 53 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 
2013  

in Kraft. 
 
(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 
außer Kraft. 

                                                   
17 Hebt auf FFN 323-134 
18 Hebt auf FFN 323-142 
19 Hebt auf FFN 321-29 
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Hessisches Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG) 
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20 FFN 320-197 
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Geltungsbereich 
Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten im Anwendungsbereich des Hessischen Beamtenge-
setzes. 
 

§ 2 
Versorgungsbezüge 

 
Versorgungsbezüge sind 

1. Leistungen, die nach diesem Gesetz versorgungsbe-
rechtigten Personen gewährt werden, 

2. monatliche Sonderzahlungen nach dem Hessischen 
Sonderzahlungsgesetz vom 22. Oktober 2003 (GVBl. I 
S. 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdaum und Fundstelle des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes], für versorgungsbe-
rechtigte Personen und 

3. Einmalzahlungen aufgrund besoldungs- und versor-
gungsrechtlicher Anpassungsgesetze für versorgungs-
berechtigte Personen. 

 
§ 3 

Regelung durch Gesetz 
 
(1) Die Versorgung wird durch Gesetz geregelt. 
 
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die eine 
höhere als die gesetzlich zustehende Versorgung verschaffen 
sollen, sind unwirksam. Das Gleiche gilt für Versicherungs-
verträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen werden. 
 
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder 
ganz noch teilweise verzichtet werden. 
 

ZWEITER TEIL 
Ruhegehalt, Bewertung der Dienstzeit 

 
§ 4 

Wartefrist und Berechnung des Ruhegehalts 
 
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn die Beamtin oder 
der Beamte 

1. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit nach den §§ 6, 8 bis 
10 und § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 von mindestens fünf 
Jahren abgeleistet hat oder 

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Be-
schädigung, die sie oder er sich ohne Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit bei Ausübung oder aus Veranlas-
sung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig ge-
worden ist. 

 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn 
des Ruhestandes, in den Fällen des § 4 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes in der Fassung vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Zweiten Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetzes] nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge 
gewährt werden. 
 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
berechnet. 
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§ 5 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

 
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 

1. das Grundgehalt, 

2. der Familienzuschlag nach § 55 Abs. 1 der Stufe 1 
und 

3. sonstige Bezüge, die im hessischen Besoldungsrecht 
als ruhegehaltfähig bezeichnet sind,  

die der Beamtin oder dem Beamten in den Fällen der Nr. 1 
und 3 zuletzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nr. 2 
nach dem hessischen Besoldungsrecht zustehen würden. Be-
messungsgrundlage sind die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, 
die bei Vollzeitbeschäftigung zum Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand zu zahlen gewesen wären. 
 
(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus einem Amt in den 
Ruhestand getreten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe 
ihrer oder seiner Laufbahn oder keiner Laufbahn angehört, 
und hat sie oder er die Dienstbezüge dieses oder eines min-
destens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand nicht mindestens zwei Jahre erhalten, so sind ruhege-
haltfähig nur die Bezüge des vorherigen Amtes. Hatte die 
Beamtin oder der Beamte vorher kein Amt inne, so setzt die 
oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für das 
Beamtenversorgungsrecht zuständigen Ministerium die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe 
fest. 
 
(3) Das Ruhegehalt einer Beamtin oder eines Beamten, die 
oder der früher ein mit höheren Dienstbezügen verbundenes 
Amt innehatte und diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhal-
ten hat, wird, sofern die Beamtin oder der Beamte in ein mit 
geringeren Dienstbezügen verbundenes Amt nicht lediglich 
auf ihren oder seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag 
übergetreten ist, nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienst-
bezügen des früheren Amtes und der gesamten ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit berechnet. 
 
(4) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der hessi-
schen Besoldungsordnung W die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesamten 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern die Beamtin oder der 
Beamte die Dienstbezüge des früheren Amtes mindestens 
zwei Jahre erhalten hat; hierbei ist die zum Zeitpunkt des 
Wechsels in die hessische Besoldungsordnung W erreichte 
Stufe des Grundgehaltes zugrunde zu legen. Auf die Zweijah-
resfrist wird der Zeitraum, in dem die Beamtin oder der 
Beamte Dienstbezüge aus einem Amt der hessischen Besol-
dungsordnung W erhalten hat, angerechnet. 
 
(5) In die Zweijahresfrist nach Abs. 2, 3 oder 4 einzurechnen 
ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt worden ist. Die Zweijahresfrist gilt nicht, wenn die 
Beamtin oder der Beamte vor Ablauf der Frist infolge von 
Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die sie 
oder er sich ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, in 
den Ruhestand getreten ist. 
 
(6) Das Ruhegehalt aus einem früheren Amt darf die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge des letzten Amtes nicht übersteigen. 
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§ 6 
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit 

 
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die die Beamtin oder 
der Beamte vom Tage ihrer oder seiner ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis an im Dienst eines inländischen öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Beamtenverhältnis zu-
rückgelegt hat. Dies gilt nicht für die Zeit 

1. in einem Neben- oder Ehrenamt, 

2. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder ohne An-
wärterbezüge; diese Zeit wird berücksichtigt, wenn 
spätestens bei Beendigung des Urlaubs schriftlich zu-
gesichert worden ist, dass dieser öffentlichen Belangen 
oder dienstlichen Interessen dient und 

3. eines ganztägigen schuldhaften Fernbleibens vom 
Dienst unter Verlust der Dienstbezüge. 

Die Kindererziehungszeit nach § 56 Abs. 3 für bis zum 
31. Dezember 1991 geborene Kinder ist bis zu dem Tag 
ruhegehaltfähig, an dem das Kind sechs Monate alt wurde. 
Die Altersteilzeit nach § 85b des Hessischen Beamtengesetzes 
in der Fassung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I S. 25), in der 
bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
des Art. 1 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] 
geltenden Fassung, ist zu neun Zehnteln der Arbeitszeit ru-
hegehaltfähig, die der Bemessung der ermäßigten Arbeitszeit 
während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. Die 
Zeit der eingeschränkten Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert durch Gesetz vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), ist mindestens im Umfang 
nach § 7 Abs. 4 ruhegehaltfähig. Beim Zusammentreffen von 
Altersteilzeit und begrenzter Dienstfähigkeit ist die Zeit der 
begrenzten Dienstfähigkeit während der Altersteilzeit zu neun 
Zehnteln ruhegehaltfähig, mindestens jedoch im Umfang 
nach Satz 5. 
 
(2) Nicht ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit  

1. in einem Beamtenverhältnis, das durch Verlust der 
Beamtenrechte nach § 24 Abs. 1 des Beamtenstatusge-
setzes oder durch Disziplinarurteil beendet worden ist, 

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wider-
ruf, das durch Entlassung wegen einer Handlung be-
endet worden ist, die im Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge 
zur Folge hätte, und  

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf 
Antrag der Beamtin oder des Beamten beendet worden 
ist, wenn 

 a)  ihr oder ihm ein Verfahren mit der Folge des Ver-
lustes der Beamtenrechte oder der Entfernung aus 
dem Dienst drohte oder 

 b)  der Antrag gestellt wurde, um einer drohenden 
Entlassung nach Nr. 2 zuvorzukommen. 

Die oberste Dienstbehörde kann im Einvernehmen mit dem 
für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Ministerium 
Ausnahmen zulassen. 
 
(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit 
stehen gleich 

1. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit, 

2. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, 
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3. die Zeit als parlamentarische Staatssekretärin oder 

parlamentarischer Staatssekretär bei einem Mitglied 
der Bundesregierung oder bei einem Mitglied einer 
Landesregierung, soweit entsprechende Voraussetzun-
gen vorliegen, 

4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte 
Dienstzeit, 

5. die Zeit des juristischen Vorbereitungsdienstes im 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis und 

6. auf Antrag die Zeit als Mitglied des Bundestages oder 
eines Landtages, soweit das jeweils einschlägige Ab-
geordnetengesetz dies vorsieht. 

 
§ 7 

Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und  
Zurechnungszeit 

 
(1) Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um 
die Zeit, die eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbe-
amter 

1. in einer ihre oder seine Arbeitskraft voll beanspru-
chenden entgeltlichen Beschäftigung als Beamtin, Be-
amter, Richterin, Richter, Berufssoldatin oder Berufs-
soldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 6 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 zurückgelegt hat, ohne einen neu-
en Versorgungsanspruch zu erlangen, oder 

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 4 zu-
rückgelegt hat. 

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit ist erst nach dem Ausschei-
den aus dem in Satz 1 genannten Dienst- oder Amtsverhältnis 
zu erhöhen. Die Neufestsetzung ist mit Wirkung vom Ersten 
des auf die Beendigung der Beschäftigung folgenden Monats 
vorzunehmen. Eine Neufestsetzung ist entbehrlich, wenn 
ohne die Zeit nach Satz 1 der Höchstruhegehaltssatz erreicht 
wird. 
 
(2) Die ruhegehaltfähige Zeit der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten in Ländern, in denen sie oder er gesund-
heitsschädigenden klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, ist 
doppelt zu berücksichtigen, wenn sie ununterbrochen mindes-
tens ein Jahr unabhängig vom Beschäftigungsumfang gedauert 
hat. 
 
(3) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin, eines Beamten, 
einer Richterin, eines Richters, einer Berufssoldatin oder 
eines Berufssoldaten aus dem früheren Bundesgebiet zum 
Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet im Zeitraum vom 
3. Oktober 1990 bis zum 31. Dezember 1995 ist doppelt als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen, wenn sie 
ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert und spätestens 
am 1. Januar 1995 begonnen hat. 
 
(4) Ist die Beamtin oder der Beamte vor Vollendung des 60. 
Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
getreten, wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres, 
soweit diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhege-
halts der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzu-
gerechnet (Zurechnungszeit). 
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§ 8 
Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeit 

 
Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der eine Beamtin 
oder ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 
berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen 
Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 
 

§ 9 
Nicht berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeit 

 
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der eine Beam-
tin oder ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenver-
hältnis 

1. nicht berufsmäßigen Wehrdienst in der Bundeswehr 
oder der Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik oder einen vergleich-
baren zivilen Ersatzdienst oder im Polizeivollzugs-
dienst geleistet hat oder 

2. sich aufgrund einer Krankheit oder Verwundung als 
Folge eines Dienstes nach Nr. 1 oder im Sinne des § 8 
im Anschluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer 
Heilbehandlung befunden hat. 

 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend. 
 

§ 10 
Zeit im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen 

Dienst 
 
Als ruhegehaltfähig soll auch folgende Zeit berücksichtigt 
werden, in der eine Beamtin oder ein Beamter vor der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis im privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
tätig war, sofern diese Tätigkeit zur Ernennung geführt hat: 

1. die Zeit einer hauptberuflichen, in der Regel einer 
Beamtin oder einem Beamten obliegenden oder später 
einer Beamtin oder einem Beamten übertragenen ent-
geltlichen Beschäftigung oder 

2. die Zeit einer für die Laufbahn der Beamtin oder des 
Beamten förderlichen hauptberuflichen Tätigkeit. 

Dies gilt auch für eine hauptberufliche Tätigkeit im Dienst 
von Einrichtungen, die von mehreren Dienstherren durch 
Staatsvertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung oder 
Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Aufgaben 
geschaffen worden sind. 
 

§ 11 
Sonstige Zeit 

 
(1) Die Zeit, während der eine Beamtin oder ein Beamter vor 
der Berufung in das Beamtenverhältnis 

1. hauptberuflich 

 a) im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesell-
schaften oder ihrer Verbände nach Art. 140 des 
Grundgesetzes, 

 b) im öffentlichen oder nicht öffentlichen Schuldienst 
im Rahmen einer Unterrichtserteilung mit Lehrbe-
fähigung, 

 c) im Dienst der Fraktionen des Bundestages oder der 
Landtage oder kommunaler Vertretungskörper-
schaften, 
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 d) im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder 

ihren Landesverbänden oder 

 e) im Dienst von Spitzenverbänden der Sozialversi-
cherung oder ihren Landesverbänden 

 tätig gewesen ist, 

2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst 
gestanden hat, 

3. hauptberuflich als Entwicklungshelferin oder Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 des Entwicklungshelfer-
gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2854), tätig gewesen ist oder 

4. nicht berufsmäßigen Wehrdienst im Dienst eines aus-
ländischen Staates geleistet hat, 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. 
In den Fällen des Satz 1 Nr. 1 und 2 muss die Tätigkeit in 
einem inneren Zusammenhang mit dem Beginn des Beamten-
verhältnisses stehen. In den Fällen des Satz 1 Nr. 3 gilt die 
zeitliche Begrenzung des Abs. 2 Satz 1. 
 
(2) Die Zeit, während der die Beamtin oder der Beamte vor 
der Berufung in das Beamtenverhältnis hauptberuflich beson-
dere Fachkenntnisse erworben hat, die die Voraussetzung für 
die Wahrnehmung ihres oder seines Amtes bilden, kann ins-
gesamt bis zu zehn Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit zur 
Hälfte berücksichtigt werden. In besonders begründeten Ein-
zelfällen kann die Zeit mit Zustimmung des für das Beamten-
versorgungsrecht zuständigen Ministeriums über diese Gren-
ze hinaus berücksichtigt werden. 
 

§ 12 
Ausbildungszeit 

 
(1) Die für die Übernahme in das Beamtenverhältnis vorge-
schriebene Mindestzeit 

1. der außer der allgemeinen Schulbildung abgeschlosse-
nen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und prakti-
sche Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prü-
fungszeit) und 

2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. 
Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der 
Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich. 
Die Anerkennung der Mindest- oder Regelstudienzeit einer 
Fachschul- oder Hochschulausbildung ist einschließlich der 
Prüfungszeit auf insgesamt drei Jahre begrenzt. Die Promo-
tionszeit kann bis zu zwei Jahren anerkannt werden. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte des Vollzugsdienstes und des 
feuerwehrtechnischen Dienstes kann die in einer praktischen 
Ausbildung und einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit 
verbrachte Zeit anstelle einer Berücksichtigung nach Abs. 1 
bis zu einer Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahr-
nehmung des Amtes förderlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Bei der Bemessung der vorgeschriebenen Mindest- oder 
Regelstudienzeit einer Fachschul- oder Hochschulausbildung 
sind für das Semester sechs Monate anzusetzen. Die Mindest- 
oder Regelstudienzeit im Sinne dieser Vorschrift beginnt ab 
Semesterbeginn mit dem Monatsersten. Sie verlängert sich 
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nicht um eine ruhegehaltfähige Zeit, die sich mit der Studien-
zeit überschneidet. 
 
(4) Bei anderen Bewerberinnen und Bewerbern nach § 19 des 
Hessischen Beamtengesetzes kann die Zeit nach Abs. 1 als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, wenn und soweit sie 
für die Laufbahn vorgeschrieben ist. Ist die Laufbahn der 
Fachrichtung der Beamtin oder des Beamten bei einem 
Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das Gleiche für die 
Zeit, die bei Gestaltung der Laufbahn mindestens vorge-
schrieben werden muss. 
 

§ 13 
Grundsätze der Bewertung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 

 
(1) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, die entgeltlich erbracht 
wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt 
sowie dem durch Ausbildung und Berufswahl geprägten Be-
rufsbild entspricht. Das Verhältnis von geleisteten Wochen-
stunden einer Teilzeitbeschäftigung zu denen einer Vollzeit-
beschäftigung muss mindestens 0,35 betragen; weitere Dezi-
malstellen bleiben unberücksichtigt. 
 
(2) Die Zeit einer Teilzeitbeschäftigung ist nur zu dem Teil 
ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Bei Altersteilzeit und 
begrenzter Dienstfähigkeit gilt § 6 Abs. 1 Satz 4 bis 6 ent-
sprechend. 
 
(3) Bei Unterbrechung einer Zeit gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
und 3 entsprechend.  
 
(4) Eine Zeit ist nicht ruhegehaltfähig, wenn für den Zeit-
raum eine Abfindung anstelle der Versorgung beim Aus-
scheiden gezahlt und diese nicht vor Eintritt des Versor-
gungsfalles zurückgezahlt wurde. Dies gilt nicht in Fällen des 
§ 6 Abs. 3 Nr. 4. 
 
(5) § 31 des Hessischen Besoldungsgesetzes und § 6 Abs. 2 
gelten entsprechend. 
 
(6) Die ruhegehaltfähige Zeit nach den §§ 8 bis 11 und 17 
Abs. 7 sowie § 18 Abs. 1, die die Beamtin oder der Beamte 
vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Art. 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zurückgelegt hat, wird nicht als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, wenn die allge-
meine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung er-
füllt ist und diese Zeit als rentenrechtliche Zeit berücksichti-
gungsfähig ist. Die Ausbildungszeit nach den §§ 12 und 17 
Abs. 7 ist nicht ruhegehaltfähig, wenn die allgemeine Warte-
zeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Dies 
gilt entsprechend für die Zeit im Sinne des Art. 2 des Renten-
Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2010 (BGBl. 
I S. 1864). Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzli-
che Rentenversicherung nicht erfüllt ist, kann die genannte 
Zeit im Rahmen der dort genannten Vorschriften insgesamt 
höchstens bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden. 
 
(7) Eine Doppelanerkennung gleicher Zeiträume nach ver-
schiedenen Rechtsvorschriften ist ausgeschlossen. Zunächst 
ist die Zeit nach § 6 vor der Zeit nach den §§ 8 und 9 zu 
berücksichtigen, danach folgt die Zeit nach den §§ 10 und 18 
Abs. 1 Satz 1 und 2. Erst dann ist die Zeit nach den Kann-
Vorschriften der §§ 11, 12 und 17 Abs. 7 sowie § 18 Abs. 1 
Satz 3 und 4 zu berücksichtigen. 
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(8) Bei einer Zeit, die nur begrenzt anerkennungsfähig ist, 
erfolgt die Berücksichtigung ab deren tatsächlichem Beginn. 
 
(9) Wird eine Versorgungsleistung bezogen, die nicht nach 
den Anrechnungsvorschriften dieses Gesetzes berücksichtigt 
werden kann und aus einer Tätigkeit der Kann-Vorschriften 
nach den §§ 11, 12 und 17 Abs. 7 sowie § 18 Abs. 1 Satz 3 
und 4 hervorgeht, erfolgt eine fiktive Anrechnung nach § 59. 
Die Zeit nach den Kann-Vorschriften wird monatsweise ge-
kürzt, bis kein Ruhensbetrag mehr verbleibt. 
 

§ 14 
Höhe des Ruhegehalts 

 
(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger 
Dienstzeit 1,79375 Prozent, insgesamt jedoch höchstens 
71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach § 5. 
Zur Ermittlung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre 
sind etwa anfallende Tage unter Benutzung des Nenners 365 
umzurechnen. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit ist, soweit sie 
nicht vom Beginn an gerechnet volle Jahre umfasst, nach 
Kalendertagen unter Berücksichtigung von Schalttagen zu 
berechnen. Bei der Zusammenfassung sind je 365 Tage - 
ohne Rücksicht darauf, ob die einzelne Dienstzeit Schalttage 
enthält - als ein Jahr anzusetzen. Eine zeitlich nicht zusam-
menhängende Dienstzeit und eine Dienstzeit mit unterschied-
lichem Anerkennungsumfang sind gesondert zu berechnen. 
 
(2) Ruhegehaltssatz, Versorgungsabschlagssatz und ruhege-
haltfähige Dienstzeit sind bis auf zwei Dezimalstellen zu 
berechnen. Dabei ist die zweite Stelle um eins zu erhöhen, 
wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern fünf bis neun ver-
bleiben würde. 
 
(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für jedes 
Jahr, um das die Beamtin oder der Beamte vor Ablauf des 
Monats, in dem sie oder er 

1. das 65. Lebensjahr vollendet, nach § 35 Satz 1 Nr. 1 
des Hessischen Beamtengesetzes in den Ruhestand 
versetzt wird, 

2. die für sie oder ihn geltende gesetzliche Altersgrenze 
erreicht, nach § 35 Satz 1 Nr. 2 oder § 112 Abs. 1 
Satz 2, auch in Verbindung mit § 113 oder § 114, des 
Hessischen Beamtengesetzes in den Ruhestand versetzt 
wird oder 

3. das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfähig-
keit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den 
Ruhestand versetzt wird; 

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den 
Fällen der Nr. 1 und 3 und 18,0 Prozent in den Fällen der 
Nr. 2 nicht übersteigen. Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine vor der 
Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt 
sie in den Fällen des Satz 1 Nr. 1 und 3 an die Stelle des 65. 
Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine 
nach Vollendung des 67. Lebensjahres liegende Altersgrenze, 
wird in den Fällen des Satz 1 Nr. 2 nur die Zeit bis zum 
Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem sie oder er das 67. 
Lebensjahr vollendet. Das Ruhegehalt ist nicht zu vermin-
dern, wenn zum Zeitpunkt eines Laufbahnwechsels Ab-
schlagsfreiheit bereits erreicht war. Das Ruhegehalt ist nicht 
zu vermindern, wenn die Beamtin oder der Beamte zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 

1. in den Fällen des Satz 1 Nr. 2 das 65. Lebensjahr 
vollendet und mindestens 45 Jahre oder 
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2. in den Fällen des Satz 1 Nr. 3 das 63. Lebensjahr 

vollendet und mindestens 40 Jahre 

mit berücksichtigungsfähiger Zeit zurückgelegt hat. Berück-
sichtigungsfähig ist 

1. die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach den §§ 6, 8 bis 
10; dieser steht eine Zeit nach den §§ 8 bis 10 gleich, 
die die Beamtin oder der Beamte vor dem 3. Oktober 
1990 in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet zurückgelegt hat, soweit sie nicht von § 13 
Abs. 5 erfasst wird; bei der Ermittlung der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit wird die Zeit einer Teilzeitbe-
schäftigung in vollem Umfang berücksichtigt, 

2. die Zeit einer der Beamtin oder dem Beamten zuzu-
ordnenden Erziehung eines Kindes nach § 56 Abs. 3 
bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr oder die 
Zeit der nicht erwerbsmäßigen Pflege nach § 56 
Abs. 6 Satz 1 und 

3. die Pflichtbeitragszeit nach § 15 Abs. 2 Satz 1, soweit 
sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit steht 
und wenn die Voraussetzung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 
erfüllt ist. 

Soweit sich bei der Berechnung nach Satz 7 Nr. 1 bis 3 ein 
Zeitraum überschneidet, ist die Zeit nur einmal zu berück-
sichtigen. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für am 1. Januar 2001 vor-
handene Beamtinnen und Beamte, die bis zum 16. November 
1950 geboren wurden und am 16. November 2000 schwerbe-
hindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 
2598), waren. 
 
(4) Das Ruhegehalt nach Anwendung von Abs. 3 beträgt 
mindestens 35 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
nach § 5. An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, 
wenn dies günstiger ist, 62 Prozent der jeweils ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 6; der Unterschiedsbetrag nach § 55 Abs. 1 bemisst sich 
aus der Besoldungsgruppe nach Satz 1. 
 
(5) Bei einer oder einem in den einstweiligen Ruhestand 
versetzten Beamtin oder Beamten beträgt das Ruhegehalt für 
die Dauer der Zeit, die die Beamtin oder der Beamte das 
Amt, aus dem sie oder er in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt worden ist, innehatte, mindestens sechs Monate und 
höchstens drei Jahre, 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sich die Beamtin oder der Beamte zur Zeit ihrer oder seiner 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand befunden hat. Das 
erhöhte Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die der Beamtin 
oder dem Beamten in diesem Zeitpunkt zustanden, nicht 
übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ru-
hegehalt darf nicht unterschritten werden.  
 
(6) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin oder der 
Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorange-
hendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits 
am 31. Dezember 1991 bestanden, bleibt der zu diesem Zeit-
punkt erreichte Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich 
die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des 
Ruhegehaltssatzes nach dem Beamtenversorgungsgesetz in 
der Fassung vom 12. Februar 1987 (BGBl. I S. 570, 1339) in 
der am 31. Dezember 1991 geltenden Fassung mit Ausnahme 
des § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3. Der sich nach Satz 
1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz steigt mit jedem Jahr, das 
vom 1. Januar 1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt an 
geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt 
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wird, um ein Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis 
zum Höchstsatz von 75 Prozent; § 14 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Bei der Anwendung von Satz 3 bleibt die Zeit bis zur 
Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
außer Betracht; anstatt § 7 Abs. 4 findet § 13 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung Anwendung. Der nach Satz 1 bis 4 ermit-
telte Ruhegehaltssatz wird um den Faktor 0,95667 vervielfäl-
tigt; § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. Er wird der Berechnung 
des Ruhegehalts zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der 
Ruhegehaltssatz, der sich ansonsten nach diesem Gesetz für 
die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. § 14 Abs. 3 
und 4 findet Anwendung. 
 
(7) Bei einer oder einem nach §§ 29, 30 Abs. 3 oder § 31 
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes erneut in das Beamtenver-
hältnis berufenen Beamtin oder Beamten bleibt das am Tag 
vor der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis zuste-
hende Ruhegehalt grundsätzlich gewahrt. Tritt die Beamtin 
oder der Beamte erneut in den Ruhestand, werden die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im 
Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht berechnet. 
Die Zeit des Ruhestands gilt nicht als Unterbrechung des 
Beamtenverhältnisses und ist nicht ruhegehaltfähig. Das Ru-
hegehalt vor der Reaktivierung wird nach Anwendung des 
jeweils geltenden Rechts für vorhandene versorgungsberech-
tigte Personen zum Zeitpunkt der erneuten Zurruhesetzung 
mit dem neu festgesetzten Ruhegehalt nach der Reaktivierung 
verglichen. In den Vergleich werden der jeweils geltende 
Kindererziehungs- und Pflegezuschlag, Versorgungsabschlag 
und die Mindestversorgung mit einbezogen. Das höhere 
Ruhegehalt bildet die Berechnungsgrundlage für die zukünf-
tige Zahlung und Anwendung der Anrechnungs- und Kür-
zungsvorschriften. 
 

§ 15 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehalts 

 
(1) Das nach § 14 Abs. 1 und 6, § 17 Abs. 2 oder § 41 
Abs. 3 Satz 1 berechnete Ruhegehalt erhöht sich vorüberge-
hend, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des Hessischen 
Beamtengesetzes in den Ruhestand getreten ist und sie oder 
er 

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60 
Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt hat, 

2. a) wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
worden ist oder 

 b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in 
den Ruhestand getreten ist oder auf Antrag vor Er-
reichen dieser Altersgrenze in den Ruhestand ver-
setzt wurde und die besondere Altersgrenze er-
reicht hat und 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht 
erreicht hat. 

 
(2) Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt 0,95667 Prozent 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf Kalender-
monate der für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 1 
Nr. 1 anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeit, soweit sie nicht 
von Abs. 3 erfasst wird, vor Begründung des Beamtenver-
hältnisses zurückgelegt wurde und nicht als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt worden ist. Der hiernach berechnete Ruhege-
haltssatz darf 66,97 Prozent nicht überschreiten. In den Fäl-
len des § 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt, das sich nach An-
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wendung des Satzes 1 und 2 ergibt, entsprechend zu vermin-
dern. Erst danach erfolgt die Anwendung von § 14 Abs. 4 
oder § 41 Abs. 3. Für die Berechnung nach Satz 1 sind ver-
bleibende Kalendermonate unter Benutzung des Nenners 12 
umzurechnen; § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Entgeltpunkte für die Pflichtbeitragszeit für Kindererzie-
hung nach § 70 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
in der Fassung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 
3384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
2012 (BGBl. I S. 2781), und nicht erwerbsmäßige Pflege 
nach § 166 Abs. 2 in Verbindung mit § 70 Abs. 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch, werden mit dem aktuellen Ren-
tenwert vervielfältigt und erhöhen zusätzlich das Ruhegehalt. 
§ 56 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats 
weg, in dem die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte die Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des Hes-
sischen Beamtengesetzes erreicht. Sie endet vorher, wenn die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 

1. aus der anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeit eine 
Versichertenrente einer inländischen oder ausländi-
schen Alterssicherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, oder 

2. in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a nicht mehr 
dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihr 
oder ihm der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird. 

§ 40 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 
 
(5) Die Erhöhung des Ruhegehalts wird auf Antrag vorge-
nommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach 
Eintritt in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum 
Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag 
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Erhöhung 
vom Beginn des Antragsmonats an ein. 
 

DRITTER TEIL 
Versorgung besonderer Beamtengruppen 

 
§ 16 

Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamtinnen und Beamte 
 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten auf Lebenszeit oder 
einer Beamtin oder einem Beamten auf Probe, die oder der 
vor Ableistung einer ruhegehaltfähigen Dienstzeit von fünf 
Jahren nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 wegen Dienstunfähigkeit oder 
Erreichens der für sie oder ihn geltenden Altersgrenze entlas-
sen ist, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhege-
halts bewilligt werden. 
 
(2) Über die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrags ist grund-
sätzlich erst nach Durchführung der Nachversicherung nach 
§ 8 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entscheiden. 
Ein Unterhaltsbeitrag kann nur bewilligt werden, soweit dies 
nach der wirtschaftlichen Lage der Beamtin oder des Beam-
ten bei Antragstellung geboten ist; dabei sind subsidiäre Leis-
tungen nicht zu berücksichtigen. Ebenso soll die Dauer der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit angemessen berücksichtigt wer-
den; es erfolgt grundsätzlich eine Kürzung für jedes fehlende 
Jahr bezogen auf die Wartezeit von fünf Jahren um 20 Pro-
zent; die Mindestversorgung kann dabei unterschritten wer-
den. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 finden auf Beamtenverhältnisse auf 
Probe in Ämtern mit leitender Funktion nach § 4 des Hessi-
schen Beamtengesetzes keine Anwendung. Aus diesen Beam-
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tenverhältnissen ergibt sich kein selbstständiger Anspruch auf 
Versorgung. Die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 17 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

 
(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit und 
ihrer Hinterbliebenen entsprechend, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die eine ruhege-
haltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, 
beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach 
einer Amtszeit von acht Jahren als Beamtin oder Beamter auf 
Zeit 33,48345 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamtin 
oder Beamter auf Zeit um 1,91333 Prozent der ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 71,75 
Prozent. Als Amtszeit rechnet hierbei auch die Zeit bis zur 
Dauer von fünf Jahren, die eine Beamtin oder ein Beamter 
auf Zeit im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat. § 14 
Abs. 3 findet Anwendung. 
 
(3) Führen Beamtinnen oder Beamte auf Zeit nach Ablauf 
ihrer Amtszeit ihr bisheriges Amt unter erneuter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Zeit oder durch Wiederwahl für 
die folgende Amtszeit weiter, gilt das Beamtenverhältnis als 
nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für Beamtinnen 
oder Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne 
Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges Amt 
unter erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
gewählt werden. 
 
(4) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf Zeit wegen 
Dienstunfähigkeit entlassen, gelten die §§ 16 und 32 entspre-
chend. 
 
(5) Bei einer oder einem wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzten Wahlbeamtin oder Wahlbeamten auf 
Zeit ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn sie 
oder er nach Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit ihr oder sein 
Amt weitergeführt hatte, obwohl sie oder er nicht gesetzlich 
dazu verpflichtet war und mit Ablauf ihrer oder seiner Amts-
zeit bereits eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung ist anzuwen-
den. 
 
(6) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit 
abgewählt, erhält sie oder er bis zum Ablauf ihrer oder seiner 
Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt in den Ruhestand 
oder der Entlassung längstens bis zu diesem Zeitpunkt, Ver-
sorgung mit der Maßgabe, dass das Ruhegehalt während der 
ersten fünf Jahre 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sich die Beamtin oder der Beamte zur Zeit ihrer oder seiner 
Abwahl befunden hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige Dienst-
zeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, in der eine Wahlbeam-
tin oder ein Wahlbeamter auf Zeit Versorgung nach Satz 1 
erhält, höchstens jedoch bis zu fünf Jahren; das Höchstruhe-
gehalt nach Abs. 2 darf nicht überschritten werden. 
 
(7) Zeiten nach den §§ 10 bis 12 können für Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte auf Zeit als ruhegehaltfähig anerkannt wer-
den, soweit sie für die Wahrnehmung des Wahlamtes förder-
lich sind. Der Umfang der Zeiten nach Satz 1 ist insgesamt 
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auf die ruhegehaltfähige Zeit nach § 6 bis zum Ende des 
Wahlamtes zu begrenzen. 
 
(8) Für die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, deren Beam-
tenverhältnis auf Zeit seit dem 31. Dezember 1991 ununter-
brochen fortbesteht, ist § 66 Abs. 2, 4 und 6 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 

§ 18 
Hochschulbeamtinnen und Hochschulbeamte 

 
(1) Für Professorinnen und Professoren ist die Zeit der 
hauptberuflichen Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hoch-
schule nach der Habilitation oder sonstiger gleichwertiger 
wissenschaftlicher Leistungen ruhegehaltfähig. Als ruhege-
haltfähig gilt auch die zur Vorbereitung für die Promotion 
benötigte Zeit bis zu zwei Jahren. Zeiten für die Erbringung 
der Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger 
wissenschaftlicher Leistungen können bis zu drei Jahren 
berücksichtigt werden, es sei denn die Habilitationsordnung 
schreibt eine andere Mindestzeit vor. Die nach erfolgreichem 
Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Ernennung zur 
Professorin oder zum Professor liegende Zeit einer hauptbe-
ruflichen Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erwor-
ben wurden, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind, soll im Falle des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des Zweiten Dienstrechtsmo-
dernisierungsgesetzes], als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren in vollem 
Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 können in der 
Regel insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden. 
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für Hochschuldozentinnen, 
Hochschuldozenten, Oberassistentinnen, Oberassistenten, 
Oberingenieurinnen, Oberingenieure sowie wissenschaftliche 
und künstlerische Assistentinnen und Assistenten. 
 
(3) Die §§ 69 und 91 des Hessischen Beamtenversorgungsge-
setzes in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes] geltenden Fassung finden für die dort genann-
ten Hochschulbeamtinnen und Hochschulbeamten und ihre 
Hinterbliebenen weiterhin Anwendung. Dabei treten an die 
Stelle der Vorschriften des Hessischen Beamtenversorgungs-
gesetzes in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes] geltenden Fassung die entsprechenden Vor-
schriften dieses Gesetzes. 
 

§ 19 
Übergangsgeld für entlassene Beamtinnen und Beamte 

 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter mit Dienstbezügen, die 
oder der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält als 
Übergangsgeld nach vollendeter einjähriger Beschäftigungs-
zeit das Einfache und bei längerer Beschäftigungszeit für 
jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt 
höchstens das Sechsfache der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge. § 4 Abs. 1 findet keine Anwendung. 
 
(2) Für die in § 18 Abs. 2 genannten Personen beträgt das 
Übergangsgeld abweichend von Abs. 1 für ein Jahr Dienst-
zeit das Einfache, insgesamt höchstens das Sechsfache der 
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Besoldung nach § 1 Abs. 2 und 3 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes des letzten Monats. 
 
(3) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener 
hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienste desselben 
Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der 
Dienstherr übernommen hat, sowie im Falle der Versetzung 
die entsprechende Zeit im Dienste des früheren Dienstherrn; 
die vor einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge liegende Be-
schäftigungszeit wird mit berücksichtigt. Zeiten mit einer 
Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind nur zu dem 
Teil anzurechnen, der dem Verhältnis der ermäßigten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 
 
(4) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte wegen eines Verhaltens 
im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Be-
amtenstatusgesetzes entlassen wird,  

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 16 bewilligt wird,  

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
angerechnet wird,  

4. die Beamtin oder der Beamte mit der Berufung in ein 
Richterverhältnis oder mit der Ernennung zur Beamtin 
oder zum Beamten auf Zeit entlassen wird oder 

5. die Beamtin oder der Beamte auf Zeit einer gesetzli-
chen Verpflichtung, ihr oder sein Amt nach Ablauf 
der Amtszeit unter erneuter Berufung in das Beamten-
verhältnis weiterzuführen, nicht nachkommt. 

 
(5) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der 
Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge gezahlt. Es ist 
längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem die 
Beamtin oder der Beamte die für ihr oder sein Beamtenver-
hältnis bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim 
Tod der Beamtin oder des Beamten ist der noch nicht ausge-
zahlte Betrag ihren oder seinen Hinterbliebenen in einer 
Summe zu zahlen. 
 
(6) § 57 ist entsprechend anzuwenden. 
 

§ 20 
Übergangsgeld für entlassene politische Beamtinnen und 

Beamte 
 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der aus einem 
Amt im Sinne des § 7 Abs. 1 des Hessischen Beamtengeset-
zes nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Über-
gangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sie oder er sich zur Zeit ihrer oder seiner Entlassung befun-
den hat. § 4 des Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entspre-
chend. 
 
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die die 
Beamtin oder der Beamte das Amt, aus dem sie oder er ent-
lassen worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von 
sechs Monaten, längstens für die Dauer von drei Jahren, 
gewährt. 
 
(3) § 19 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 und § 57 gelten ent-
sprechend. 
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§ 21 
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 

 
(1) Beamtinnen und Beamte des Vollzugsdienstes und des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, die vor Erreichen der Regel-
altersgrenze wegen Erreichens der besonderen Altersgrenze 
in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt 
einen Ausgleich in Höhe von 4 091 Euro. Dieser Betrag 
verringert sich um jeweils ein Fünftel für jedes Jahr, das über 
das Erreichen der besonderen Altersgrenze hinaus oder das 
vor Erreichen der besonderen Altersgrenze aufgrund einer 
Zurruhesetzung auf Antrag nicht abgeleistet wird. Der Aus-
gleich ist bei Eintritt in den Ruhestand in einer Summe zu 
zahlen. Der Ausgleich wird nicht neben einer einmaligen 
(Unfall-)Entschädigung im Sinne des § 49 gewährt. 
 
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
gegen die Beamtin oder den Beamten ein Verfahren auf 
Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, das nach 
§ 24 des Beamtenstatusgesetzes zum Verlust der Beamten-
rechte führen könnte, oder ist gegen die Beamtin oder den 
Beamten Disziplinarklage erhoben worden, darf der Aus-
gleich erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens und nur gewährt werden, wenn kein Verlust der Versor-
gungsbezüge eingetreten ist. Die disziplinarrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. 
 
(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von Urlaub 
bis zum Eintritt in den Ruhestand nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 des 
Hessischen Beamtengesetzes nicht gewährt. 
 

VIERTER TEIL 
Hinterbliebenenversorgung 

§ 22 
Bezüge für den Sterbemonat 

 
(1) Den Erben einer verstorbenen Beamtin oder eines ver-
storbenen Beamten, einer Ruhestandsbeamtin oder eines 
Ruhestandsbeamten, einer entlassenen Beamtin oder eines 
entlassenen Beamten verbleiben für den Sterbemonat die 
Bezüge der oder des Verstorbenen. Dies gilt auch für eine für 
den Sterbemonat gewährte Aufwandsentschädigung. 
 
(2) Die an die Verstorbene oder den Verstorbenen noch nicht 
gezahlten Teile der Bezüge für den Sterbemonat können statt 
an die Erben auch an die in § 23 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten 
Hinterbliebenen gezahlt werden. 
 

§ 23 
Sterbegeld 

 
(1) Beim Tod einer Beamtin oder eines Beamten mit Dienst-
bezügen oder einer Beamtin oder eines Beamten auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst erhalten der überlebende Ehegatte 
oder Lebenspartner, die überlebende Ehegattin oder Lebens-
partnerin oder ein Abkömmling der Beamtin oder des Beam-
ten Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen 
der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge der oder des 
Verstorbenen ausschließlich der Sonderzahlung, der Aus-
landskinderzuschläge, des Auslandsverwendungszuschlags 
und der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 5 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
beim Tod einer Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhestandsbe-
amten oder einer entlassenen Beamtin oder eines entlassenen 
Beamten, die oder der im Sterbemonat einen Unterhaltsbei-
trag erhalten hat; an die Stelle der Dienstbezüge tritt das 
Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 55 Abs. 1. 
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(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Abs. 1 nicht 
vorhanden, so ist Sterbegeld auf Antrag zu gewähren 

1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, 
Geschwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn sie zur 
Zeit des Todes der Beamtin oder des Beamten mit die-
ser oder diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt ha-
ben oder wenn die oder der Verstorbene ganz oder 
überwiegend für deren Lebensunterhalt aufgekommen 
ist, 

2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krank-
heit oder der Bestattung getragen haben, bis zur Höhe 
ihrer Aufwendungen, höchstens jedoch in Höhe des 
Sterbegeldes nach Abs. 1 Satz 2 und 3. 

 
(3) Stirbt eine Witwe, ein Witwer, eine hinterbliebene Le-
benspartnerin, ein hinterbliebener Lebenspartner, eine frühe-
re Ehefrau eines Beamten, ein früherer Ehemann einer Beam-
tin, eine frühere Lebenspartnerin einer Beamtin oder ein 
früherer Lebenspartner eines Beamten, der oder dem im 
Zeitpunkt des Todes Witwengeld oder Witwergeld oder ein 
Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die Kinder der Beamtin 
oder des Beamten Sterbegeld, wenn sie berechtigt sind, Wai-
sengeld oder einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn 
sie zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft der oder 
des Verstorbenen gehört haben. Abs. 1 Satz 2 erster Halbsatz 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Dienstbezüge das Witwengeld oder Witwergeld oder der 
Unterhaltsbeitrag tritt. 
 
(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so 
ist für die Bestimmung der Zahlungsempfängerin oder des 
Zahlungsempfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den 
Abs. 1 und 2 maßgebend; bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes kann von dieser Reihenfolge abgewichen oder das 
Sterbegeld aufgeteilt werden. 
 

§ 24 
Witwengeld oder Witwergeld 

 
(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit oder der Witwer 
einer Beamtin auf Lebenszeit, die oder der die Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat, oder eines Ruhestandsbeamten 
oder einer Ruhestandsbeamtin erhält Witwengeld oder Wit-
wergeld. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ehe mit der oder dem Verstorbenen nicht mindes-
tens drei Monate gedauert hat, es sei denn, dass der 
Tod durch ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, 
plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis 
eingetreten ist oder 

2. die Ehe erst nach dem Eintritt der Beamtin oder des 
Beamten in den Ruhestand geschlossen worden ist und 
die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte zur 
Zeit der Eheschließung die Regelaltersgrenze nach 
§ 33 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes 
erreicht hatte. 

 
(2) Abs. 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf Probe 
oder den Witwer einer Beamtin auf Probe, der oder die an 
den Folgen einer Dienstbeschädigung nach § 28 Abs. 1 des 
Beamtenstatusgesetzes verstorben ist oder dem oder der die 
Entscheidung nach § 42 Abs. 2 des Hessischen Beamtenge-
setzes zugestellt war. 
 
(3) Für einen Anspruch auf Witwengeld oder Witwergeld 
gelten als Witwe oder Witwer auch eine überlebende Lebens-
partnerin oder ein überlebender Lebenspartner, als Ehe-



- 119 - 
  
schließung auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft, 
als Ehe auch eine Lebenspartnerschaft, und als Ehegattin 
oder Ehegatte auch eine Lebenspartnerin oder ein Lebens-
partner. Der Auflösung oder Nichtigkeit einer erneuten Ehe 
entspricht die Aufhebung oder Auflösung einer erneuten 
Lebenspartnerschaft. 
 

§ 25 
Höhe des Witwengeldes oder Witwergeldes 

 
(1) Das Witwengeld oder Witwergeld beträgt  

1. bei Eheschließung vor dem 1. Januar 2002, wenn  

 a) mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 
geboren ist, 60 Prozent,  

 b) kein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, 
55 Prozent, 

2. bei Eheschließung ab dem 1. Januar 2002 55 Prozent 

des Ruhegehaltes, das die oder der Verstorbene erhalten hat 
oder hätte erhalten können, wenn sie oder er am Todestag in 
den Ruhestand getreten wäre. Das Witwengeld oder Witwer-
geld beträgt mindestens 60 Prozent des Ruhegehaltes nach 
§ 14 Abs. 4 Satz 2. § 14 Abs. 5 und § 15 finden keine An-
wendung. Änderungen des Mindestruhegehaltes nach § 14 
Abs. 4 sind zu berücksichtigen.  
 
(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als 20 Jahre jünger 
als der oder die Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind 
nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld oder Witwer-
geld nach Abs. 1 für jedes angefangene Jahr des Altersunter-
schiedes über 20 Jahre um fünf Prozent gekürzt, jedoch 
höchstens um 50 Prozent. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe 
werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem 
gekürzten Betrag fünf Prozent des Witwengeldes oder Wit-
wergeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht 
ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld oder Witwergeld 
darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld oder Mindestwit-
wergeld nach Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4 zurück-
bleiben. 
 
(3) Von dem nach Abs. 2 gekürzten Witwengeld oder Wit-
wergeld ist auch bei der Anwendung des § 31 auszugehen. 
 
(4) Der Prozentsatz nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und 
Nr. 2 erhöht sich um die nach § 56 Abs. 2 und 3 der Witwe 
oder dem Witwer zuzuordnende Zeit einer Kindererziehung 
auf 

1. 56 Prozent bei vollendeten 18 Monaten, 

2. 57 Prozent bei vollendeten 36 Monaten, 

3. 58 Prozent bei vollendeten 72 Monaten, 

4. 59 Prozent bei vollendeten 108 Monaten und 

5. 60 Prozent bei 144 oder mehr vollendeten Monaten. 

§ 78a Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend. 
 

§ 26 
Witwenabfindung oder Witwerabfindung 

 
(1) Eine Witwe oder ein Witwer, die oder der Anspruch auf 
Witwengeld oder Witwergeld oder auf einen Unterhaltsbei-
trag hat, erhält im Falle einer Wiederverheiratung oder der 
Neubegründung einer Lebenspartnerschaft eine Witwenabfin-
dung oder Witwerabfindung. 
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(2) Die Witwenabfindung oder Witwerabfindung beträgt das 
Vierundzwanzigfache des für den Monat, in dem sich die 
Witwe oder der Witwer wiederverheiratet, nach Anwendung 
der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften zu 
zahlenden Betrages des Witwengeldes oder Witwergeldes 
oder Unterhaltsbeitrages. Eine Kürzung nach § 31 und die 
Anwendung der §§ 57 und 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bleiben 
außer Betracht. Ein neben dem Witwengeld oder Witwergeld 
oder Unterhaltsbeitrag gezahlter Unterschiedsbetrag nach 
§ 55 Abs. 1 bleibt unberücksichtigt. Die Abfindung ist in 
einer Summe zu zahlen. 
 
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder Witwergeld oder 
auf Unterhaltsbeitrag nach § 34 Abs. 3 wieder auf, so ist die 
Witwenabfindung oder Witwerabfindung, soweit sie für eine 
Zeit berechnet ist, die nach dem Wiederaufleben des An-
spruchs auf Witwengeld oder Witwergeld oder Unterhaltsbei-
trag liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen zurück-
zufordern. 
 

§ 27 
Unterhaltsbeitrag bei fehlender Witwengeldberechtigung  

oder Witwergeldberechtigung 
 
(1) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die 
besonderen Umstände des Falles keine volle oder teilweise 
Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe des 
Witwengeldes oder Witwergeldes zu gewähren.  
 
(2) Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemes-
senem Umfang anzurechnen. Erwerbs- und Erwerbsersatz-
einkommen sind die in § 18a Abs. 2 bis 3 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 1976 (BGBl. I S. 
3845), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2474), aufgezählten Einkommensarten, Leistun-
gen aus eigenem Recht aus einer betrieblichen Altersversor-
gung einschließlich der Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes sowie Leistungen aus Zusatz- und Sonderversor-
gungssystemen des in Art. 3 des Einigungsvertrages vom 31. 
August 1990 (BGBl. 1990 II S. 889), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114), genannten 
Gebiets mit Ausnahme des Dienstbeschädigungsausgleichs 
oder der Dienstbeschädigungsteilrente. Vor der Anrechnung 
sind Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen um Werbungs-
kosten zu mindern. Ferner bleiben 

1. vom Erwerbseinkommen 50 Prozent der jeweiligen 
amtsunabhängigen Mindestwitwenversorgung monat-
lich voll und von dem darüber hinausgehenden Betrag 
die Hälfte und 

2. vom Erwerbsersatzeinkommen 30 Prozent der amts-
unabhängigen Mindestwitwenversorgung anrechnungs-
frei. 

Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder wird 
auf ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen verzichtet 
oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung 
oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu berücksich-
tigen, der ansonsten zu zahlen wäre. 
 

§ 28 
Unterhaltsbeitrag für Geschiedene 

 
(1) Der geschiedenen Ehefrau eines verstorbenen Beamten 
oder dem geschiedenen Ehemann einer verstorbenen Beam-
tin, die oder der im Falle des Fortbestehens der Ehe Witwen-
geld oder Witwergeld erhalten hätte, ist auf Antrag ein 
Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, als sie oder er im 
Zeitpunkt des Todes des Beamten oder der Beamtin gegen 
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diesen oder diese einen Anspruch auf schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleich nach § 1587f Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach 
§ 1587a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung hatte. Der 
Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 

1. solange die geschiedene Ehefrau oder der geschiedene 
Ehemann erwerbsgemindert im Sinne des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch ist oder mindestens ein wai-
sengeldberechtigtes Kind erzieht oder 

2. wenn sie oder er das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kindes steht die 
Sorge für ein waisengeldberechtigtes Kind mit körperlichen 
oder geistigen Gebrechen gleich. Der nach Satz 1 festgestell-
te Betrag ist in einem Prozentsatz des Witwengeldes oder 
Witwergeldes festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf 
Sechstel des nach § 63 gekürzten Witwengeldes oder Wit-
wergeldes nicht übersteigen. § 26 gilt entsprechend. 
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend bei einer aufgehobenen oder für 
nichtig erklärten Ehe oder Lebenspartnerschaft und bei ver-
storbenen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten. 
 
(3) Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen an geschiedene 
Ehegatten richtet sich nach den bis zum 31. Dezember 1976 
geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften, wenn die Ehe vor 
dem 1. Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig 
erklärt worden ist. 
 
(4) § 22 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. Juli 1989 geltenden Fassung findet Anwendung, 
wenn ein Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989 rechts-
hängig geworden ist oder die Ehegatten bis zum 31. Juli 1989 
eine Vereinbarung nach § 1587o des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung ge-
troffen haben. 
 

§ 29 
Waisengeld 

 
(1) Die Kinder einer verstorbenen Beamtin oder eines ver-
storbenen Beamten auf Lebenszeit, einer verstorbenen Ruhe-
standsbeamtin, eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, einer 
verstorbenen Beamtin oder eines verstorbenen Beamten auf 
Probe, die oder der an den Folgen einer Dienstbeschädigung 
nach § 28 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes verstorben ist 
oder der oder dem die Entscheidung nach § 42 Abs. 2 des 
Hessischen Beamtengesetzes zugestellt war, erhalten Waisen-
geld, wenn die Beamtin oder der Beamte die Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat. 
 
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder einer verstorbenen 
Ruhestandsbeamtin oder eines verstorbenen Ruhestandsbeam-
ten, wenn das Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind 
begründet wurde und die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe-
standsbeamte in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war 
und die Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch 
ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Waisengeldes bewil-
ligt werden. 
 

§ 30 
Höhe des Waisengeldes 

 
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf Prozent 
und für die Vollwaise 20 Prozent des Ruhegehaltes, das die 
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oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, 
wenn sie oder er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre. § 14 Abs. 5 und § 15 finden keine Anwendung. Ände-
rungen des Mindestruhegehaltes nach § 14 Abs. 4 sind zu 
berücksichtigen.  
 
(2) Wenn die Mutter oder der Vater des Kindes des oder der 
Verstorbenen nicht zum Bezug von Witwengeld oder Wit-
wergeld berechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbeitrag in 
Höhe des Witwengeldes oder Witwergeldes erhält, wird das 
Waisengeld nach dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf 
zuzüglich des Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwengel-
des oder Witwergeldes und des Waisengeldes nach dem Satz 
für Halbwaisen nicht übersteigen. 
 
(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus 
Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur das 
höchste Waisengeld gezahlt. 
 

§ 31 
Zusammentreffen von Hinterbliebenenversorgungen 

 
(1) Witwengeld oder Witwergeld und Waisengeld dürfen 
weder einzeln noch zusammen den Betrag des ihrer Berech-
nung zugrunde zu legenden Ruhegehaltes übersteigen. Ergibt 
sich an Witwengeld oder Witwergeld und Waisengeld zu-
sammen ein höherer Betrag, so werden die einzelnen Bezüge 
im gleichen Verhältnis gekürzt. 
 
(2) Nach dem Ausscheiden einer oder eines Witwengeldbe-
rechtigten, Witwergeldberechtigten oder Waisengeldberech-
tigten erhöht sich das Witwengeld, Witwergeld oder Waisen-
geld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgen-
den Monats an insoweit, als sie nach Abs. 1 noch nicht den 
vollen Betrag nach § 25 oder § 30 erhalten. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn neben Wit-
wengeld, Witwergeld oder Waisengeld ein Unterhaltsbeitrag 
nach § 28 gewährt wird. 
 
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 27 Abs. 1 gelten für die An-
wendung der Abs. 1 bis 3 als Witwengeld oder Witwergeld. 
Unterhaltsbeiträge nach § 29 Abs. 2 dürfen nur insoweit 
bewilligt werden, als sie allein oder zusammen mit Hinter-
bliebenenbezügen die in Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Höchst-
grenze nicht übersteigen. 
 

§ 32 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von entlassenen  

Beamtinnen und Beamten 
 
(1) Der Witwe oder dem Witwer, der geschiedenen Ehefrau 
oder dem geschiedenen Ehemann (§ 28) und den Kindern 
einer Beamtin oder eines Beamten, der oder dem nach § 16 
ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte bewilligt 
werden können, kann die in den §§ 24, 25 und 27 bis 31 
vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe 
als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. 
 
(2) § 26 gilt entsprechend. 
 

§ 33 
Beginn der Zahlungen 

 
(1) Die Zahlung des Witwengeldes, Witwergeldes und Wai-
sengeldes sowie eines Unterhaltsbeitrages nach den § 27 oder 
§ 29 Abs. 2 beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kin-
der, die nach diesem Zeitpunkt geboren werden, erhalten 
Waisengeld vom Ersten des Geburtsmonats an. 
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(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 28 beginnt 
mit dem Ersten des Monats, in dem eine der in § 28 Abs. 1 
Satz 2 genannten Voraussetzungen eintritt, frühestens jedoch 
mit Ablauf des Sterbemonats. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung 
eines Unterhaltsbeitrages nach § 32. 
 

§ 34 
Erlöschen der Hinterbliebenenversorgung 

 
(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und Waisen auf Ver-
sorgungsbezüge erlischt 

1. für jede Berechtigte oder jeden Berechtigten mit dem 
Ende des Monats, in dem sie oder er stirbt, 

2. für jede Witwe oder jeden Witwer außerdem mit dem 
Ende des Monats, in dem sie oder er sich verheiratet, 

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, 
in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet, 

4. für jede Berechtigte oder jeden Berechtigten, die oder 
der durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes im ordentlichen Strafverfahren we-
gen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätzli-
chen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensver-
rat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der 
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist, mit 
der Rechtskraft des Urteils. 

Entsprechendes gilt, wenn die oder der Berechtigte aufgrund 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 
18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den 
Fällen des Satz 1 Nr. 4 und des Satz 2 gilt § 47 sinngemäß. 
Die §§ 31 und 32 des Hessischen Beamtengesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 
 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres auf Antrag gewährt, solange die in § 32 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1, 2 des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom 19. Oktober 
2002 (BGBl. I S.2002, 4210) in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung genannten Voraussetzungen gegeben sind. 
Im Falle einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines 
eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; soweit ein 
eigenes Einkommen der Waise das Zweifache des Mindest-
vollwaisengeldes nach § 14 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 30 Abs. 1 übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisen-
geld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 55 Abs. 1 
angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das 27. 
Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 

1. die Behinderung bei Vollendung des 27. Lebensjahres 
bestanden hat oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5 
des Einkommensteuergesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung ergebenden Zeitpunkt einge-
treten ist, wenn die Waise sich in verzögerter Schul- 
oder Berufsausbildung befunden hat, und 

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte 
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden 
Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht 
unterhaltspflichtig ist und sie nicht unterhält. 



- 124 - 
  
Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
auf Antrag auch dann gewährt, wenn die Waise vor Ablauf 
des Monats, in dem sie das 27. Lebensjahr vollendet, entwe-
der den Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S.687) in der 
jeweils geltenden Fassung leistet oder sich in einer Über-
gangszeit von höchstens vier Monaten zwischen einem Aus-
bildungsabschnitt und der Ableistung des Bundesfreiwilligen-
dienstes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz befindet. 
 
(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich wieder verheiratet 
und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Wit-
wengeld oder Witwergeld wieder auf; ein von der Witwe 
oder dem Witwer infolge Auflösung der Ehe erworbener 
neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist auf 
das Witwengeld oder Witwergeld und den Unterschiedsbetrag 
nach § 55 Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte 
Leistung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder 
wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder 
Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der 
ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht die 
Nichtigerklärung gleich. 
 

FÜNFTER TEIL 
Unfallfürsorge 

 
§ 35 

Anspruchsberechtigung 
 
(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter durch einen Dienst-
unfall verletzt, so wird ihr oder ihm oder den Hinterbliebe-
nen Unfallfürsorge nach den §§ 38 bis 52 gewährt. 
 
(2) Unfallfürsorge nach den §§ 39, 40 und 44 wird auch dem 
Kind einer Beamtin gewährt, das durch deren Dienstunfall 
während der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. 
Satz 1 gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Ein-
wirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, 
bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 36 Abs. 3 
zu verursachen. 
 

§ 36 
Dienstunfall 

 
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, 
plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körper-
schaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder 
infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören 
auch 

1. Dienstreisen und die dienstliche Tätigkeit am Bestim-
mungsort, 

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und 

3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem 
ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Übernahme die 
Beamtin oder der Beamte nach § 72 des Hessischen 
Beamtengesetzes verpflichtet ist, oder Nebentätigkei-
ten, deren Wahrnehmung im Zusammenhang mit den 
Dienstgeschäften erwartet wird, sofern die Beamtin 
oder der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Un-
fallversicherung nach § 2 des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S.2447), in der jeweils geltenden Fassung 
versichert ist. 

 
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst 
zusammenhängenden Weges zur und von der Dienststelle. 
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Hat die Beamtin oder der Beamte wegen der Entfernung der 
ständigen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in 
dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Satz 1 auch für den 
Weg von und zur Familienwohnung. Der Zusammenhang mit 
dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die Beamtin 
oder der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der 
Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang ab-
weicht, weil 

1. ihr oder sein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S.1030), in der je-
weils geltenden Fassung, das mit ihr oder ihm in 
einem Haushalt lebt, wegen ihrer oder seiner berufli-
chen Tätigkeit oder der beruflichen Tätigkeit beider 
Eheleute fremder Obhut anvertraut wird oder 

2. sie oder er mit anderen berufstätigen oder in der ge-
setzlichen Unfallversicherung versicherten Personen 
gemeinsam ein Fahrzeug für den Weg zur und von der 
Dienststelle benutzt. 

Ein Unfall, den die oder der Verletzte bei Durchführung des 
Heilverfahrens nach § 39 oder auf einem hierzu notwendigen 
Weg erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls. 
 
(3) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
nach der Art der dienstlichen Verrichtung der Gefahr der 
Erkrankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt 
ist, an einer solchen Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, 
es sei denn, dass die Beamtin oder der Beamte sich die 
Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat. Die Er-
krankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets als 
Dienstunfall, wenn sie durch gesundheitsschädigende Ver-
hältnisse verursacht worden ist, denen die Beamtin oder der 
Beamte am Ort ihres oder seines dienstlich angeordneten 
Aufenthalts im Ausland besonders ausgesetzt war. Die in 
Betracht kommenden Krankheiten bestimmen sich nach der 
Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Okto-
ber 1997 (BGBl. I S. 2623), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 11. Juni 2009 (BGBl. I S. 1273), in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Landesregierung wird ermächtigt, in 
einer Rechtsverordnung abweichende Regelungen zu treffen. 
 
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist 
ein Körperschaden gleichzusetzen, den eine Beamtin oder ein 
Beamter außerhalb des Dienstes erleidet, wenn sie oder er im 
Hinblick auf das pflichtgemäße dienstliche Verhalten oder 
wegen der Eigenschaft als Beamtin oder Beamter angegriffen 
wird. Gleiches gilt für einen Körperschaden, den eine Beam-
tin oder ein Beamter im Ausland erleidet, wenn sie oder er 
bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen sie oder 
er am Ort des dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Aus-
land besonders ausgesetzt war, angegriffen wird. 
 
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch 
gewährt werden, wenn eine Beamtin oder ein Beamter, die 
oder der zur Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen 
Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beurlaubt wor-
den ist und in Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen 
Körperschaden erleidet. 
 

§ 37 
Meldung und Untersuchungsverfahren 

 
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach diesem 
Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Ausschlussfrist 
von einem Jahr nach dem Eintritt des Unfalls bei der oder 
dem Dienstvorgesetzten der oder des Verletzten zu melden. 



- 126 - 
  
§ 38 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch 
dann als gewahrt, wenn der Unfall bei einer Polizeidienststel-
le gemeldet worden ist. 
 
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur 
gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre ver-
gangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass 
mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge 
begründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet werden 
können oder dass Berechtigte durch außerhalb des Willens 
liegende Umstände gehindert worden sind, den Unfall zu 
melden. Die Meldung muss, nachdem mit der Möglichkeit 
einer den Anspruch auf Unfallfürsorge begründenden Folge 
des Unfalls gerechnet werden konnte oder das Hindernis für 
die Meldung weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten 
erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fällen vom Tag 
der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von Härten kann 
sie auch von einem früheren Zeitpunkt an gewährt werden. 
 
(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der 
gemeldet oder von Amts wegen bekannt wird, sofort zu 
untersuchen. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und 
ob die oder der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. Die Entscheidung ist der oder dem Verletzten oder den 
Hinterbliebenen schriftlich bekanntzugeben. 
 
(4) Unfallfürsorge nach § 35 Abs. 2 Satz 1 wird nur gewährt, 
wenn der Unfall der Beamtin innerhalb der Fristen nach den 
Abs. 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall anerkannt wor-
den ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 35 Abs. 2 
Satz 3 ist innerhalb eines Jahres vom Tag der Geburt an von 
den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Abs. 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Zehnjahresfrist am Tag der Geburt zu 
laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Möglich-
keit einer Schädigung durch einen Dienstunfall der Mutter 
während der Schwangerschaft gerechnet werden konnte oder 
das Hindernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von 
drei Monaten gestellt werden. 
 

§ 38 
Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen 

 
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige 
mitgeführte Gegenstände beschädigt oder zerstört worden 
oder abhanden gekommen, so soll dafür Ersatz geleistet wer-
den. Anträge auf Gewährung von Sachschadensersatz nach 
Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem 
Unfall besondere Kosten entstanden, so ist der Beamtin oder 
dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu er-
setzen. 
 

§ 39 
Heilverfahren 

 
(1) Bei einem Dienstunfall besteht Anspruch auf Erstattung 
der angemessenen Kosten für 

1. die notwendige ärztliche Behandlung, 

2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und anderen 
Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatzstücken, or-
thopädischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg 
der Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen er-
leichtern sollen, 

3. die notwendige Pflege, 

4. die notwendige Haushaltshilfe, 
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5. außergewöhnlichen Kleider- und Wäscheverschleiß, 

6. die Überführung und Bestattung, wenn die oder der 
Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls verstorben 
ist. 

 
(2) Die oder der Verletzte ist verpflichtet, sich einer Kran-
kenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen, 
wenn diese nach einer ärztlichen Stellungnahme zur Siche-
rung des Heilerfolgs notwendig ist. Die ärztliche Stellung-
nahme ist von der für die Durchführung des Heilverfahrens 
zuständigen Dienstbehörde anzufordern. 
 
(3) Die oder der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztli-
chen Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit 
einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit der oder 
des Verletzten verbunden ist. Gleiches gilt für eine Operation 
dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit bedeutet. 
 
(4) Die Durchführung regelt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung. 
 

§ 40 
Unfallausgleich 

 
(1) Verursacht der Dienstunfall einen Grad der Schädigungs-
folgen von mindestens 25 für länger als sechs Monate, so 
erhält die oder der Verletzte, solange dieser Zustand andau-
ert, neben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder 
dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe 
der Grundrente nach § 31 des Bundesversorgungsgesetzes in 
der Fassung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2012 (BGBl. I 
S. 1391), in der jeweils geltenden Fassung auf Antrag ge-
währt. 
 
(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allgemeinen 
Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen, die durch 
als Schädigungsfolge anerkannten körperlichen, geistigen 
oder seelischen Gesundheitsstörungen bedingt sind, in allen 
Lebensbereichen zu beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstun-
falls ein abschätzbarer Grad von Schädigungsfolgen bereits 
bestanden, so ist für die Berechnung des Unfallausgleichs 
vom individuellen Grad der Schädigungsfolgen der oder des 
Verletzten, der unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstunfalls 
bestand, auszugehen und zu ermitteln, inwieweit sich der 
vorbestehende Grad der Schädigungsfolgen auf den dienstun-
fallbedingten Grad der Schädigungsfolgen auswirkt. Beruht 
der frühere Grad der Schädigungsfolgen auf einem Dienstun-
fall, so kann ein einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt 
werden. Für äußere Körperschäden können Mindestgrade 
festgelegt werden. 
 
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den 
Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend gewesen 
sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Die Beamtin 
oder der Beamte ist verpflichtet, jede Änderung der maßge-
benden Verhältnisse mitzuteilen und sich auf Anordnung der 
obersten Dienstbehörde durch eine von ihr bestimmte Stelle 
ärztlich untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehörde 
kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen. 
 
(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Kranken-
hausbehandlung oder Heilanstaltspflege, einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge sowie in Fällen, in denen das Ruhegehalt 
ruht, gewährt. Der Unfallausgleich wird nicht neben einem 
Unterhaltsbeitrag gewährt. 
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(5) Auf Dienstunfälle, die sich vor dem 1. Januar 1992 er-
eignet haben, findet § 35 des Beamtenversorgungsgesetzes in 
der am 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. 
 

§ 41 
Unfallruhegehalt 

 
(1) Ist die Beamtin oder der Beamte infolge des Dienstunfalls 
dienstunfähig geworden und in den Ruhestand versetzt wor-
den, so erhält sie oder er Unfallruhegehalt. Dabei richtet sich 
das Grundgehalt der nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 
oder Abs. 3 maßgebenden Besoldungsgruppe nach der Stufe, 
die die Beamtin oder der Beamte bis zum Eintritt in den Ru-
hestand wegen Erreichens der jeweils geltenden Altersgrenze 
hätte erreichen können. 
 
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts einer oder 
eines vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand 
versetzten Beamtin oder Beamten wird der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 7 
Abs. 4 hinzugerechnet. 
 
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 erhöht sich um 20 
Prozent. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 66,67 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und darf 75 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht überstei-
gen. Es darf nicht hinter 72 Prozent der jeweils ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 6 zurückbleiben. 
 

§ 42 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

 
(1) Setzt sich eine Beamtin oder ein Beamter bei Ausübung 
einer Diensthandlung einer damit verbundenen besonderen 
Lebensgefahr aus und erleidet infolge dieser Gefährdung 
einen Dienstunfall, so sind bei der Bemessung des Unfallru-
hegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe zugrunde 
zu legen, wenn sie oder er infolge dieses Dienstunfalls 
dienstunfähig geworden und in den Ruhestand versetzt wor-
den ist und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand infol-
ge des Dienstunfalls der Grad der Schädigungsfolgen mindes-
tens 50 beträgt. Dabei bemessen sich die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge der Beamtin oder des Beamten mindestens nach 
der Besoldungsgruppe 

1. A 9 bei einem Einstieg in die Laufbahn des mittleren 
Dienstes in einem Amt der Besoldungsgruppe A 6, 

2. A 12 für die Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes, 

3. A 16 für die Laufbahngruppe des höheren Dienstes. 

Die Entscheidung über die Gewährung eines erhöhten Unfall-
ruhegehalts trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle.  
 
(2) Unfallruhegehalt nach Abs. 1 wird auch gewährt, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 

1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen 
Angriff oder 

2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne 
des § 36 Abs. 4 

einen Dienstunfall mit den in Abs. 1 genannten Folgen erlei-
det. 
 
(3) Unfallruhegehalt nach Abs. 1 wird auch gewährt, wenn 
eine Beamtin oder ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein 
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diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 50 erleidet 
und sie oder er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem 
gleichstehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in 
den Ruhestand versetzt worden ist und im Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des 
diesem gleichstehenden Ereignisses ein Grad der Schädi-
gungsfolgen von mindestens 50 vorliegt. 
 

§ 43 
Unfallunterhaltsbeitrag für entlassene Beamtinnen  

und Beamte 
 
(1) Eine durch Dienstunfall verletzte frühere Beamtin oder 
ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, deren 
oder dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt in den 
Ruhestand geendet hat, erhält neben den Kosten für das Heil-
verfahren nach § 39 für die Dauer einer durch den Dienstun-
fall verursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhaltsbei-
trag. 
 
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt 

1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66,67 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Abs. 4, 

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von wenigstens 
20 den der Minderung entsprechenden Teil des Unter-
haltsbeitrags nach Nr. 1. 

 
(3) Im Falle des Abs. 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbeitrag, 
solange aus Anlass des Unfalls unverschuldet Arbeitslosigkeit 
besteht, bis auf den Betrag nach Abs. 2 Nr. 1 erhöht werden. 
 
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich nach 
§ 5 Abs. 1. Bei einer früheren Beamtin oder einem früheren 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die 
Dienstbezüge zugrunde zu legen, die sie oder er bei der Er-
nennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe zuerst 
erhalten hätte; Gleiches gilt für eine frühere Polizeivollzugs-
beamtin oder einen früheren Polizeivollzugsbeamten auf 
Widerruf mit Dienstbezügen. Bei Entlassung wegen Dienst-
unfähigkeit infolge des Dienstunfalls gilt § 41 Abs. 1 Satz 2 
entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für eine frühere Beamtin 
oder einen früheren Beamten auf Widerruf, die oder der ein 
Amt innehatte, das die Arbeitskraft nur nebenbei beanspruch-
te, ist nach billigem Ermessen festzusetzen. 
 
(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit 
infolge des Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unter-
haltsbeitrag nach Abs. 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestun-
fallruhegehalt nach § 41 Abs. 3 Satz 3 zurückbleiben. Ist die 
Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge 
eines Dienstunfalls der in § 42 bezeichneten Art entlassen 
worden und hat im Zeitpunkt der Entlassung infolge des 
Dienstunfalls der Grad der Schädigungsfolgen mindestens 50 
betragen, treten an die Stelle des Mindestunfallruhegehalts 80 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer Anwendung 
des § 42 ergibt. Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(6) § 40 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für eine durch 
Dienstunfall verletzte frühere Ruhestandsbeamtin oder einen 
durch Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten 
nach Verlust der Beamtenrechte oder Aberkennung des Ru-
hegehalts. 
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§ 44 
Unfallunterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen 

Kindes 
 
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Falle des § 35 Abs. 2 Satz 
1 und 2 für die Dauer der durch einen Dienstunfall der Mut-
ter verursachten Grad der Schädigungsfolgen gewährt 

1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Min-
destunfallwaisengelds nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
in Verbindung mit § 41 Abs. 3 Satz 3, 

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 
20 in Höhe eines des Grades der Schädigungsfolgen 
entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrags nach 
Nr. 1. 

 
(2) § 40 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei 
Minderjährigen wird der Grad der Schädigungsfolgen nach den 
Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit glei-
chem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sorgeberech-
tigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu ermöglichen. 
 
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. 
Lebensjahres 30 Prozent, danach bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres 50 Prozent der Sätze nach Abs. 1; er ist auf den 
vollen Satz zu erhöhen, wenn die minderjährige Person den 
Lebensunterhalt allein bestreiten muss. Der Anspruch auf 
Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als während einer Heimpfle-
ge von mehr als einem Kalendermonat Pflegekosten nach 
§ 39 Abs. 1 Nr. 3 erstattet werden. 
 
(4) § 43 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(5) Bei gleichzeitigem Anspruch auf Unterhaltsbeitrag und 
Waisengeld nach diesem Gesetz wird nur der höhere Versor-
gungsbezug gezahlt. 
 

§ 45 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

 
(1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der Unfallru-
hegehalt erhalten hätte, eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter, die oder der Unfallruhegehalt erhielt, an 
den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so erhalten die 
Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenversorgung mit der 
Maßgabe, dass 

1. das Witwengeld oder Witwergeld 60 Prozent des Un-
fallruhegehalts nach §§ 41 oder 42 beträgt, 

2. das Waisengeld für jedes waisengeldberechtigte Kind 
nach § 29 30 Prozent des Unfallruhegehalts beträgt; es 
wird auch elternlosen Enkelkindern gewährt, deren 
Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder über-
wiegend durch die Verstorbene oder den Verstorbenen 
bestritten wurde. 

 
(2) Sind die Unfallfolgen nicht Todesursache, so steht den 
Hinterbliebenen nur Versorgung nach dem Vierten Teil zu; 
diese Bezüge sind aber unter Zugrundelegung des Unfallru-
hegehalts zu berechnen. 
 
(3) § 24 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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§ 46 
Unfallunterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden 

Linie 
 
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur 
Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch die Ver-
storbene oder den Verstorbenen nach § 45 Abs. 1 bestritten 
wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbei-
trag von zusammen 30 Prozent des Unfallruhegehalts zu 
gewähren, mindestens jedoch 40 Prozent des in § 41 Abs. 3 
Satz 3 genannten Betrags. Sind mehrere Personen dieser Art 
vorhanden, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den 
Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen Eltern-
teils treten dessen Eltern. 
 

§ 47 
Unfallunterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

 
(1) Ist in den Fällen des § 43 die frühere Beamtin oder der 
frühere Beamte, die frühere Ruhestandsbeamtin oder der 
frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen des Dienstunfalls 
verstorben, so erhalten die Hinterbliebenen einen Unterhalts-
beitrag in Höhe des Witwengelds, Witwergelds oder Waisen-
gelds, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zu-
grundelegung des Unterhaltsbeitrags nach § 43 Abs. 2 Nr. 1 
ergibt. 
 
(2) Ist die frühere Beamtin oder der frühere Beamte, die 
frühere Ruhestandsbeamtin oder der frühere Ruhestandsbe-
amte nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so 
kann den Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe 
des Witwengelds, Witwergelds oder Waisengelds bewilligt 
werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter 
Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den die oder 
der Verstorbene im Zeitpunkt des Todes erhalten hat. 
 
(3) Für die Hinterbliebenen einer an den Unfallfolgen ver-
storbenen Beamtin oder eines an den Unfallfolgen verstorbe-
nen Beamten gilt Abs. 1 entsprechend, soweit nicht Unfall-
Hinterbliebenenversorgung nach § 45 zu gewähren ist. 
 
(4) § 26 gilt entsprechend. 
 

§ 48 
Höchstgrenzen der Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

 
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen nach den §§ 45 bis 
47 darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt oder Unter-
haltsbeitrag) nicht übersteigen, die die oder der Verstorbene 
erhalten hat oder hätte erhalten können. Abweichend von 
Satz 1 sind in den Fällen des § 42 als Höchstgrenze mindes-
tens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
übernächsten anstelle der von der oder dem Verstorbenen 
tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde zu legen. 
§ 31 ist entsprechend anzuwenden. Der Unfallausgleich nach 
§ 40 sowie der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit nach § 43 
Abs. 3 bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbei-
trags nach § 47 als auch bei der vergleichenden Berechnung 
nach § 31 außer Betracht. 
 

§ 49 
Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung 
 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der einen 
Dienstunfall der in § 42 bezeichneten Art erleidet, erhält 
neben einer beamtenrechtlichen Versorgung bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses eine einmalige Unfallentschädigung 
von 80 000 Euro, wenn infolge des Dienstunfalls in diesem 
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Zeitpunkt ein Grad der Schädigungsfolgen bei ihr oder ihm 
von wenigstens 50 besteht. 
 
(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Folgen eines 
Dienstunfalls der in § 42 bezeichneten Art verstorben, wird 
ihren oder seinen Hinterbliebenen eine einmalige Unfallent-
schädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewährt: 

1. die Witwe oder der Witwer sowie die versorgungsbe-
rechtigten Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe 
von insgesamt 60 000 Euro; 

2. sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 nicht 
vorhanden, so erhalten die Eltern und die in Nr. 1 be-
zeichneten, nicht versorgungsberechtigten Kinder eine 
Entschädigung in Höhe von insgesamt 20 000 Euro; 

3. sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 und 2 
nicht vorhanden, so erhalten die Großeltern und Enkel 
eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 10 000 
Euro. 

 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine Beamtin 
oder ein Beamter 

1. als Angehörige oder Angehöriger des besonders ge-
fährdeten fliegenden Personals während des Flug-
dienstes, 

2. als Taucherin oder Taucher während des besonders 
gefährlichen Tauchdienstes, 

3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der 
Ausbildung, 

4. als Angehörige oder Angehöriger des besonders ge-
fährdeten Munitionsuntersuchungspersonals während 
des dienstlichen Umgangs mit Munition, 

5. als Angehörige oder Angehöriger eines Polizeiver-
bands des Landes Hessen für besondere polizeiliche 
Einsätze bei einer besonders gefährlichen Diensthand-
lung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder 

6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas-
ten bei einem Drehflügler 

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Ver-
hältnisse des Dienstes nach den Nr. 1 bis 6 zurückzuführen 
ist. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung den Personenkreis in Satz 1 und die zum Dienst im 
Sinne von Satz 1 gehörenden dienstlichen Verrichtungen 
näher zu bestimmen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für 
andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren 
Dienstpflichten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 bezeich-
neten Art gehören. 
 
(4) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter oder eine andere Angehörige oder ein anderer An-
gehöriger des öffentlichen Dienstes einen Einsatzunfall oder 
ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 50 erlei-
det. 
 
(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschädi-
gung nach Maßgabe des Abs. 2, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter oder eine andere Angehörige oder ein anderer An-
gehöriger des öffentlichen Dienstes an den Folgen eines Ein-
satzunfalls oder eines diesem gleichstehenden Ereignisses im 
Sinne des § 50 verstorben ist. 
 
(6) Für die einmalige Entschädigung nach den Abs. 4 oder 5 
gelten § 36 Abs. 5 und § 50 Abs. 4 entsprechend. Besteht 
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aufgrund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine ein-
malige Unfallentschädigung nach den Abs. 1 bis 3 als auch 
auf eine einmalige Entschädigung nach den Abs. 4 oder 5, 
wird nur die einmalige Entschädigung gewährt. 
 
(7) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, für die 
der Dienstherr die Beiträge gezahlt hat, ist auf die einmalige 
Unfallentschädigung nach den Abs. 1 bis 4 anzurechnen. 
 

§ 50 
Einsatzversorgung 

 
(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann 
gewährt, wenn eine Beamtin oder ein Beamter aufgrund eines 
in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls 
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des § 36 
bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine gesund-
heitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). Eine besondere 
Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, die aufgrund 
eines Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer 
über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem 
auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im 
Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets auf 
Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine Ver-
wendung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheits-
gebiets auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar 
gesteigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung im 
Ausland beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet und 
endet mit dem Verlassen des Einsatzgebiets. 
 
(2) Gleiches gilt, wenn bei einer Beamtin oder einem Beam-
ten eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf 
gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich 
abweichende Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne 
des Abs. 1 zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitli-
che Schädigung bei einer dienstlichen Verwendung im Aus-
land auf einen Unfall oder eine Erkrankung im Zusammen-
hang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft 
zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass die Beamtin oder 
der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängen-
den Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen 
ist. 
 
(3) § 36 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich die 
Beamtin oder der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der 
Gefährdung ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschlep-
pung, Gefangenschaft oder sonstige Einflussbereichsentzie-
hung herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss eine 
unbillige Härte wäre. 
 

§ 51 
Schadensausgleich in besonderen Fällen 

 
(1) Schäden, die einer Beamtin oder einem Beamten oder 
einer anderen Angehörigen oder einem anderen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes während einer besonderen Verwen-
dung im Sinne des § 50 Abs. 1 infolge von besonderen, vom 
Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, insbesondere 
infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, 
Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen oder als Folge der 
Ereignisse nach § 50 Abs. 2 entstehen, werden ihr oder ihm 
in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden 
der Beamtin oder des Beamten oder einer anderen Angehöri-
gen oder eines anderen Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amtsträger, Ein-
richtungen oder Maßnahmen, wenn sie oder er von dem 
Gewaltakt in Ausübung des Dienstes oder wegen ihrer oder 



- 134 - 
  
seiner Eigenschaft als Beamtin oder Beamter oder Angehöri-
ge oder Angehöriger des öffentlichen Dienstes betroffen ist. 
 
(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 50 Abs. 1 
wird einer Beamtin oder einem Beamten oder einer anderen 
Angehörigen oder einem anderen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch für Schäden 
infolge von Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die 
sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richten, gewährt. 
 
(3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter oder eine andere An-
gehörige oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes an den Folgen des schädigenden Ereignisses der in 
Abs. 1 und 2 bezeichneten Art verstorben, wird ein angemes-
sener Ausgleich gewährt 

1. der Witwe, dem Witwer sowie den versorgungsbe-
rechtigten Kindern, 

2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten 
Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nr. 1 bezeichne-
ten Art nicht vorhanden sind. 

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird natürli-
chen Personen gewährt, die durch die Beamtin oder den 
Beamten oder die andere Angehörige oder den anderen An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes im Versicherungsvertrag 
begünstigt sind. Sind Versicherungsansprüche zur Finanzie-
rung des Erwerbs von Wohneigentum an eine juristische 
Person oder an mehrere juristische Personen abgetreten wor-
den, wird der Ausgleich für die ausgefallene Versicherung an 
diese gezahlt, wenn die Abtretung durch die Beamtin oder 
den Beamten oder die andere Angehörige oder den anderen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes dazu gedient hat, eine 
natürliche Person oder mehrere natürliche Personen von 
Zahlungspflichten aufgrund der Finanzierung des Wohn-
eigentums freizustellen. 
 
(4) Der Schadensausgleich nach Abs. 1 bis 3 wird nur einmal 
gewährt. Wird er aufgrund derselben Ursache nach § 63b des 
Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 16. Sep-
tember 2009 (BGBl. I S. 3054), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1583), vorgenommen, 
sind die Abs. 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienstlicher 
Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusammen-
hang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft 
entstanden sind oder darauf beruhen, dass die oder der Ge-
schädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden 
Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist. 
 
(6) Für den Schadensausgleich gelten § 36 Abs. 5 und § 50 
Abs. 4 entsprechend. 
 

§ 52 
Unfallfürsorge für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

 
Erleidet die Ehrenbeamtin oder der Ehrenbeamte einen 
Dienstunfall nach § 36, so hat sie oder er Anspruch auf Leis-
tungen nach § 39. Außerdem kann Ersatz von Sachschäden 
nach § 38 und von der obersten Dienstbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle, für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
des Landes Hessen im Einvernehmen mit dem für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständigen Ministerium oder der von 
ihm bestimmten Stelle, ein nach billigem Ermessen festzuset-
zender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das Gleiche gilt 
für ihre oder seine Hinterbliebenen. 
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§ 53 
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 

 
(1) Die verletzte Beamtin oder der verletzte Beamte und ihre 
oder seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstun-
falls gegen den Dienstherrn nur die in den §§ 35 bis 52 gere-
gelten Ansprüche. Ist die Beamtin oder der Beamte nach dem 
Dienstunfall in den Dienstbereich eines anderen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
versetzt worden, so richten sich die Ansprüche gegen diesen; 
das Gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder 
der Übernahme bei der Umbildung von Körperschaften. Satz 
1 gilt in den Fällen, in denen eine Beamtin oder ein Beamter 
aus dem Dienstbereich eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu 
einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
setzt wird mit der Maßgabe, dass die Vorschriften dieses 
Gesetzes Anwendung finden. 
 
(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner gesetzli-
cher Vorschriften können gegen einen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder gegen 
die in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend 
gemacht werden, wenn der Dienstunfall  

1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer 
solchen Person verursacht worden oder 

2. bei der Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr 
eingetreten ist. 

Im Falle von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, die der Beamtin 
oder dem Beamten und ihren oder seinen Hinterbliebenen 
nach diesem Gesetz gewährt werden, auf diese weitergehen-
den Ansprüche anzurechnen; der Dienstherr, der Leistungen 
nach diesem Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz 
dieser Leistungen gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Bundesgebiet. 
 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben unbe-
rührt. 
 
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach 
diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermögens-
schadens gewährt werden, sind solche Geldleistungen anzu-
rechnen, die wegen desselben Schadens von anderer Seite 
erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere Geldleistun-
gen, die von Drittstaaten oder von zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veranlasst wer-
den. Nicht anzurechnen sind Leistungen privater Schadens-
versicherungen, die auf Beiträgen der Beamtinnen oder 
Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
beruhen. 
 

§ 54 
Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

 
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn die oder der 
Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 
 
(2) Hat die oder der Verletzte eine die Heilbehandlung be-
treffende Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wich-
tigen Grund nicht befolgt und wird dadurch die Dienst- oder 
Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, so kann die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die Unfall-
fürsorge insoweit versagen. Die oder der Verletzte ist auf 
diese Folgen schriftlich hinzuweisen. 
 
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorgevor-
schriften wird im Falle des § 27 Abs. 1 nicht gewährt. 
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SECHSTER TEIL 
Gemeinsame Vorschriften 

 
Erster Abschnitt 

Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag und Kindererziehungszu-
schlag 

 
§ 55 

Familienzuschlag und Ausgleichsbetrag 
 
(1) Auf den Familienzuschlag finden die für die Beamtinnen 
und Beamten geltenden Vorschriften des hessischen Besol-
dungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
der Stufe 1 und der nach dem Besoldungsrecht in Betracht 
kommenden Stufe des Familienzuschlags wird neben dem 
Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach 
den Verhältnissen der Beamtin oder Ruhestandsbeamtin oder 
des Beamten oder Ruhestandsbeamten für die Stufen des 
Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben dem 
Witwengeld oder Witwergeld gezahlt, soweit die Witwe oder 
der Witwer Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat 
oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskinder-
geldgesetzes in der Fassung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 
142, 3177), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2592), haben würde; soweit hiernach ein 
Anspruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht, wird er 
neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den 
Stufen des Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder zu 
berücksichtigen wäre, wenn die Beamtin oder Ruhestandsbe-
amtin oder der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch lebte. 
Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der 
Unterschiedsbetrag auf die Anspruchsberechtigten nach der 
Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen auf-
geteilt. 
 
(2) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag ge-
zahlt, der dem Betrag für das erste Kind nach § 66 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn 

1. in der Person der Waise die Voraussetzungen des § 32 
Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erfüllt 
sind, 

2. Ausschlussgründe nach § 65 des Einkommensteuerge-
setzes nicht vorliegen, 

3. keine Person vorhanden ist, die nach § 62 des Ein-
kommensteuergesetzes oder nach § 1 des Bundeskin-
dergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und 

4. die Waise keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 
Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. 

Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung der §§ 57 und 
58 nicht als Versorgungsbezug. Im Falle des § 58 wird er nur 
zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 
 

§ 56 
Kindererziehungs- und Pflegezuschlag 

 
(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein nach dem 
31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, wird neben 
dem Ruhegehalt für jeden Monat einer ihr oder ihm zuzuord-
nenden Kindererziehungszeit ein Kindererziehungszuschlag 
nach Maßgabe dieses Gesetzes gezahlt. Dies gilt nicht, wenn 
die Beamtin oder der Beamte wegen der Erziehung des Kin-
des in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig nach § 3 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch war und die allgemeine Wartezeit für eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.  
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(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats 
der Geburt und endet nach 36 Kalendermonaten, spätestens 
jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erziehung 
endet. 
 
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem 
Elternteil nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 
und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch vom 11. Dezem-
ber 1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246), gilt § 56 Abs. 2 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 
 
(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags nach den 
Abs. 1 und 2 beträgt für 36 Monate Kindererziehungszeit für 
das erste Kind 80 Euro, für die Besoldungsgruppen bis A 8 
85 Euro. Der Betrag in Satz 1 erhöht sich für das zweite 
Kind um fünf Euro, für jedes weitere Kind um jeweils zehn 
Euro. Für jedes nach Abs. 3 zugeordnete pflegebedürftige 
Kind, das nach § 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht erwerbsmäßig gepflegt wurde, erhöhen sich die Beträge 
in Satz 1 und 2 um 50 Cent für jedes vollendete Jahr der 
Pflege bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für anteilige 
Monate gilt § 14 Abs. 2 entsprechend. Satz 1 bis 4 gelten 
nicht für den Fall des Abs. 1 Satz 2, wenn die allgemeine 
Wartezeit nicht erfüllt ist; die Höhe des Kindererziehungszu-
schlags bemisst sich dann nach § 15 Abs. 3. 
 
(5) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor der Berufung in 
ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes 
Kind erzogen, gelten die Abs. 1 bis 4 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf Kalendermo-
nate nach Ablauf des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 
und 249a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. 
 
(6) War eine Beamtin oder ein Beamter nach § 3 Satz 1 
Nr. 1a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil sie oder er eine pflegebedürftige Person nicht 
erwerbsmäßig gepflegt hat, erhält sie oder er für die Zeit der 
Pflege einen Pflegezuschlag neben dem Ruhegehalt. Dies gilt 
nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt ist. Die Höhe des Pflegezuschlags 
ergibt sich aus der Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch für die Zeit der Pflege der nach Satz 1 ermittelten 
Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert.  
 
(7) Für die Anwendung von Anrechnungs- und Kürzungsvor-
schriften nach § 14 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 25 Abs. 2, den 
§§ 27, 31, 34 Abs. 2 und 3, den §§ 43, 44, 46, 48 sowie den 
§§ 57 bis 63 und 77 gilt der Kindererziehungs- und Pflegezu-
schlag als Teil des Ruhegehalts oder der Hinterbliebenenver-
sorgung. Der Zuschlag für Kindererziehung und Pflege ist 
Bemessungsgrundlage für die Anteilssätze der Hinterbliebe-
nenversorgung. Die Höchstgrenzen nach den §§ 57 bis 60 
sind um den Kindererziehungs- und Pflegezuschlag entspre-
chend zu erhöhen. 
 

Zweiter Abschnitt 
Anrechnungen und Kürzungen 

 
§ 57 

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit  
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

 
(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen nach Abs. 4, erhalten sie daneben 
ihre Versorgungsbezüge nur unter Berücksichtigung der in 
Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenze. Die Versorgungsbezüge 
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ruhen in Höhe von 50 Prozent des Betrages, um den sie und 
das Einkommen diese Höchstgrenze übersteigen. Satz 1 und 
2 finden nur bis zum Ablauf des Monats Anwendung, in dem 

1. Ruhestandesbeamtinnen oder Ruhestandsbeamte die 
für sie geltende gesetzliche Altersgrenze für den Ein-
tritt in den Ruhestand,  

2. Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit im Ruhe-
stand die Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 
des Hessischen Beamtengesetzes oder  

3. Hinterbliebene die Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 
oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes  

erreicht haben.  
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, Wit-
wen und Witwer die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich 
das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in 
Höhe des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 6, zuzüglich des jeweils zustehenden Unter-
schiedsbetrages nach § 55 Abs. 1, 

2. für Waisen 40 Prozent des Betrages, der sich nach 
Nr. 1 unter Berücksichtigung des ihnen zustehenden 
Unterschiedsbetrags nach § 55 Abs. 1 ergibt. 

 
(3) Der oder dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein 
Betrag in Höhe von 20 Prozent des Versorgungsbezuges zu 
belassen.  
 
(4) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus einer selbstständigen 
oder nicht selbstständigen Tätigkeit. Nicht als Erwerbseinkom-
men gelten Aufwandsentschädigungen, ein Unfallausgleich 
(§ 40) sowie Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach Art und Um-
fang Nebentätigkeiten im Sinne des § 74 Abs. 1 Nr. 1 des Hes-
sischen Beamtengesetzes entsprechen. Erwerbsersatzeinkom-
men sind nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch Leistungen, die aufgrund oder in entspre-
chender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurz-
fristig erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen. 
Die Berücksichtigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzein-
kommens erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in 
Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, 
geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. 
 

§ 58 
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 

 
(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
nach Abs. 4 an neuen Versorgungsbezügen 

1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 

2. eine Witwe, ein Witwer oder eine Waise Witwengeld, 
Witwergeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versor-
gung, 

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt oder eine 
ähnliche Versorgung, 

4. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
Witwengeld, Witwergeld oder eine ähnliche Versor-
gung, 

so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die früheren 
Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Abs. 2 
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bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Ge-
samtversorgung nicht hinter der früheren Versorgung zu-
rückbleiben. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten in Fällen des Abs. 1 Satz 1 

1. Nr. 1 das Ruhegehalt, das sich unter Zugrundelegung 
der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, aus der sich das frühere Ruhege-
halt berechnet, ergibt, 

2. Nr. 2 das Witwengeld, Witwergeld oder Waisengeld, 
das sich aus dem Ruhegehalt nach Nr. 1 ergibt, 

3. Nr. 3 und 4 71,75 Prozent, in den Fällen des § 41 75 
Prozent, in den Fällen des § 42 80 Prozent der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das dem Witwengeld 
oder Witwergeld zugrunde liegende Ruhegehalt be-
misst. 

Die Höchstgrenze erhöht sich um den Unterschiedsbetrag 
nach § 55 Abs. 1. Ist bei einem an der Ruhensregelung nach 
Abs. 1 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt oder 
das dem Witwengeld oder Witwergeld zugrunde liegende 
Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag gemindert oder 
um einen Versorgungsaufschlag erhöht, ist dies bei der Be-
rechnung der Höchstgrenze entsprechend zu berücksichtigen.  
 
(3) Im Falle des Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder 4 ist mindestens 
ein Betrag in Höhe von 20 Prozent des Witwengeldes oder 
Witwergeldes zu belassen. 
 
(4) Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung 
im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausge-
nommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der Verwendung 
im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öf-
fentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband 
im Sinne des Satz 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zu-
schüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Voraus-
setzungen des Satz 1 oder 2 vorliegen, entscheidet auf Antrag 
der zuständigen Stelle oder der oder des Versorgungsberech-
tigten das für das Beamtenversorgungsrecht zuständige Mi-
nisterium. 
 

§ 59 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 

 
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum 
Erreichen der in Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. 
Als Renten gelten 

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, 

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo-
bei für Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehalts-
empfänger ein dem Unfallausgleich nach § 40 entspre-
chender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einem 
Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben zwei Drit-
tel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungsfolgen 
von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt, 
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4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-

einrichtung oder aus einer befreienden Lebensversi-
cherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst min-
destens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in die-
ser Höhe geleistet hat, 

mit Ausnahme des Kinderzuschusses.  
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte der 
Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 55 Abs. 1 ergeben würde, 
wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden 

 a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ru-
hegehalt berechnet, 

 b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalles abzüglich von Zeiten 
nach § 13 Abs. 6, zuzüglich der Zeiten, um die 
sich die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht, und 
der bei der Rente berücksichtigten Zeiten einer 
rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder 
Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungsfalles, 

2. für Witwen und Witwer der Betrag, der sich als Wit-
wengeld oder Witwergeld zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 55 Abs. 1, für Waisen der Betrag, der 
sich als Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetra-
ges nach § 55 Abs. 1, wenn dieser neben dem Wai-
sengeld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt nach Nr. 1 
ergeben würde. 

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag 
gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhe-
gehalt entsprechend festzusetzen. 
 
(3) Wird eine Rente im Sinne des Abs. 1 nicht beantragt oder 
auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleis-
tung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an 
die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungsträger im 
Falle einer Verrentung ansonsten zu zahlen wäre. Dies gilt 
nicht, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte innerhalb von drei Monaten nach Zufluss den Kapital-
betrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an den 
Dienstherrn abführt. Die Anrechnung nach Satz 1 und 2 ist 
ab dem Zeitpunkt durchzuführen, zu dem die gesetzliche 
Altersgrenze für den Bezug der Rente erreicht ist und sie 
ohne Zu- oder Abschläge wegen späterer oder vorzeitiger 
Inanspruchnahme gezahlt werden könnte. Die Kapitalbeträge 
nach Satz 2 sind um die Vomhundertsätze der allgemeinen 
Anpassungen der Bezüge hessischer Versorgungsberechtigter 
zu erhöhen oder zu vermindern, die sich nach dem Zeitpunkt 
der Entstehung des Anspruchs auf die Kapitalbeträge bis zur 
Gewährung von Versorgungsbezügen ergeben. Der Verren-
tungsbetrag nach Satz 2 errechnet sich bezogen auf den Mo-
nat aus dem Verhältnis zwischen dem nach Satz 4 dynami-
sierten Kapitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich 
aus dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach der vom 
Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Bewer-
tungsgesetzes vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579), 
in der jeweils geltenden Fassung im Bundessteuerblatt Teil I 
veröffentlichten Tabelle ergibt. Satz 1 bis 6 gelten nicht für 
die am 1. Oktober 1994 vorhandenen Versorgungsberechtig-
ten, wenn die Zahlung einer Abfindung oder die Erklärung 
des Verzichts auf Rente vor dem 1. Oktober 1994 erfolgt ist. 
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(4) Als Renten im Sinne des Abs. 1 gelten nicht 

1. Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, 
die auf § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
am 31. August 2009 geltenden Fassung oder § 1 des 
Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs-
ausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. April 2009 (BGBl. 
I S. 700), in der am 31. August 2009 geltenden Fas-
sung oder auf dem Versorgungsausgleichsgesetz vom 
3. April 2009 (BGBl. I S. 700), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768), be-
ruhen, sowie Zuschläge oder Abschläge beim Renten-
splitting unter Ehegatten nach § 76c des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, 

2. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten 
nach Abs. 2 Nr. 1 Hinterbliebenenrenten aus einer 
Beschäftigung oder Tätigkeit der Ehegattin oder des 
Ehegatten und 

3. bei Witwen, Witwern und Waisen nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Renten aufgrund einer eigenen Beschäftigung 
oder Tätigkeit. 

 
(5) Bei der Ermittlung der nach Abs. 1 anzusetzenden Rente 
bleibt der Teil der Rente außer Ansatz, der auf freiwilligen 
Beitragsleistungen oder auf einer Höherversicherung beruht. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber mindestens die Hälfte 
der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
 
(6) Den in Abs. 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende 
wiederkehrende Geldleistungen gleich, die aufgrund der 
Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geleistet 
werden oder die von einem ausländischen Versicherungsträ-
ger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland wirksa-
men zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Abkommen 
gewährt werden. 
 
(7) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenverhältnis, das 
vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, sind die Abs. 1 bis 
6 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der zu berücksichti-
gende Rentenbetrag um 40 Prozent gemindert wird. 
 

§ 60 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung  

aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung 
 
(1) Erhält eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, 
ruht das Ruhegehalt nach diesem Gesetz nach Anwendung von 
§ 14 Abs. 3 in Höhe des Betrages, um den die Summe aus der 
genannten Versorgung und dem deutschen Ruhegehalt die in 
Abs. 2 genannte Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in 
Höhe des Betrages, der einer Minderung des Prozentsatzes von 
1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Dienst entspricht; der Unterschiedsbetrag nach § 55 
Abs. 1 ruht in Höhe von 2,39167 Prozent für jedes Jahr im 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 14 Abs. 1 
Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbe-
züge ruhen in voller Höhe, wenn die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die Höchstver-
sorgung aus ihrem oder seinem Amt bei der zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwen-
dung des Satz 1 wird die Zeit, in welcher die Beamtin oder der 
Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf 
Vergütung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhegehalts-
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ansprüche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst gerechnet. Entsprechendes gilt für Zeiten 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Be-
rechnung des Ruhegehaltes wie Dienstzeiten berücksichtigt 
werden. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 58 Abs. 2 bezeichneten 
Höchstgrenzen sinngemäß; dabei ist als Ruhegehalt dasjenige 
Ruhegehalt nach diesem Gesetz zugrunde zu legen, das sich 
unter Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung im öffentli-
chen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der 
Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der nächsthöheren Besoldungsgruppe ergibt. 
 
(3) Verzichtet die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbe-
amtin oder der Ruhestandsbeamte bei ihrem oder seinem 
Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung auf eine Versorgung 
oder wird an deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung 
oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet Abs. 1 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Versorgung 
der Betrag tritt, der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen 
wäre; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrages, weil kein 
Anspruch auf laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei 
einer Verrentung des Kapitalbetrages ergebende Betrag zu-
grunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Beamtin, der 
Beamte, die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Verwendung 
oder der Berufung in das Beamtenverhältnis den Kapitalbe-
trag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an seinen 
Dienstherrn abführt. § 59 Abs. 3 Satz 6 gilt entsprechend. 
 
(4) Hat die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte schon vor ihrem oder seinem 
Ausscheiden aus dem zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlun-
gen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischen-
staatliche oder überstaatliche Einrichtung diesen durch Auf-
rechnung oder in anderer Form verringert, ist die Zahlung 
nach Abs. 3 in Höhe des ungekürzten Kapitalbetrages zu 
leisten. 
 
(5) Bei Zahlung von Hinterbliebenenbezügen durch die zwi-
schenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung ruhen die 
Hinterbliebenenbezüge nach diesem Gesetz in Höhe des Be-
trages, der sich unter Anwendung der Abs.1 und 2 nach dem 
entsprechenden Anteilsatz ergibt. Abs. 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz, Abs. 3, 4 und 6 finden entsprechende Anwendung. 
 
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht 
übersteigen. Der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestands-
beamten ist mindestens ein Betrag in Höhe von 20 Prozent 
des Ruhegehaltes nach diesem Gesetz zu belassen. Satz 2 gilt 
nicht, wenn die Unterschreitung der Mindestbelassung darauf 
beruht, dass 

1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe des Be-
trages ruht, der einer Minderung des Prozentsatzes um 
1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Dienst entspricht, oder 

2. Abs. 1 Satz 3 anzuwenden ist. 
 
(7) Für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene Versorgungsfäl-
le und für am 1. Januar 1999 vorhandene Beamtinnen und 
Beamte findet § 69c Abs. 5 des Hessischen Beamtenversor-
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gungsgesetzes in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Inkrafttreten des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmo-
dernisierungsgesetzes] geltenden Fassung Anwendung. 
 

§ 61 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit  

Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach dem  
Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments 

 
Treffen Entschädigung, Übergangsgeld, Ruhegehalt oder 
Versorgung für Hinterbliebene nach dem Beschluss des 
Europäischen Parlaments vom 28. September 2005 zur An-
nahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla-
ments, 2005/684/EG, Euratom (ABl. EU Nr. L 262 S. 1) 
(Abgeordnetenstatut) mit Bezügen nach diesem Gesetz zu-
sammen, so gelten die Anrechnungs- und Ruhensbestimmun-
gen des § 29 des Abgeordnetengesetzes in der Fassung vom 
21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2218), in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß. Dabei tritt an die Stel-
le des Ruhens oder der Kürzung der Bezüge nach dem Abge-
ordnetenstatut ein Ruhen oder eine Kürzung der Bezüge nach 
diesem Gesetz in jeweils entsprechender Höhe. 
 

§ 62 
Allgemeines 

 
(1) Bei Ansprüchen auf Versorgung nach § 43 ist bei den 
Ruhensberechnungen nach den §§ 57 bis 60 mindestens ein 
Betrag als Versorgung zu belassen, der unter Berücksichti-
gung des Grades der Schädigungsfolgen infolge des Dienst-
unfalles dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn 
wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz zusteht. 
 
(2) Die Höchstgrenzen nach den §§ 57 bis 60 sind in den 
Fällen des § 5 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Sonderzahlungs-
gesetzes um die nach den §§ 5 und 6 des Hessischen Sonder-
zahlungsgesetzes zu zahlenden Beträge zu erhöhen. 
 
(3) Der Anwendung der §§ 57 bis 61 gehen sonstige Anrech-
nungs- und Kürzungsvorschriften vor, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(4) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen 
mit Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen ist § 57 zu-
nächst auf den neueren und dann auf den früheren Versor-
gungsbezug anzuwenden. Beim früheren Versorgungsbezug 
ist dem Einkommen der nicht ruhende Teil des neueren Ver-
sorgungsbezugs hinzuzurechnen. Die Berechnungsreihenfolge 
ist umzukehren, soweit dies für die Versorgungsberechtigten 
günstiger ist. Die Versorgungsberechtigten dürfen dadurch 
nicht besser gestellt werden, als sie ohne Bezug von Er-
werbs- oder Erwerbsersatzeinkommen stünden. 
 
(5) Beim Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen und Renten ist bei 
der Berechnung nach § 57 als Versorgungsbezug die nach 
§ 59 verbleibende Gesamtversorgung zu berücksichtigen. 
 
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen 
mit einer Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug 
nach § 59 und danach der frühere Versorgungsbezug unter 
Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezugs 
nach § 58 zu berechnen. Der hiernach gekürzte frühere Ver-
sorgungsbezug ist unter Berücksichtigung des gekürzten 
neueren Versorgungsbezugs nach § 59 zu berechnen; für die 
Berechnung der Höchstgrenze nach § 59 Abs. 2 ist die Zeit 
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bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu berücksich-
tigen. 
 
(7) Der Ruhensbetrag nach § 60 ist von den nach Maßgabe 
der §§ 57 bis 59 und 61 verbleibenden Versorgungsbezügen 
abzuziehen. 
 
(8) Bei der Ermittlung des Höchstgrenzensatzes nach den 
§§ 58 bis 60 ist das Recht anzuwenden, das bei der Ermitt-
lung des Ruhegehaltssatzes zugrunde lag. 
 

§ 63 
Kürzung der Versorgungsbezüge nach dem Versorgungsaus-

gleich 
 
(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts 

1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung oder 

2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz 

übertragen oder begründet worden, werden nach Wirksam-
keit dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der aus-
gleichspflichtigen Person oder ihrer Hinterbliebenen nach 
Anwendung von Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften um 
den nach Abs. 2 oder 3 berechneten Betrag gekürzt. 
 
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich 
aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung des Fami-
liengerichts begründeten Anwartschaften oder übertragenen 
Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder vermindert sich 
um die Prozentsätze der nach dem Ende der Ehezeit eingetre-
tenen Erhöhungen oder Verminderungen der beamtenrechtli-
chen Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind. Berechnungsgrundlage bleibt die Besoldungsgruppe am 
Ende der Ehezeit. 
 
(3) Das Ruhegehalt, das die ausgleichspflichtige Person im 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Familienge-
richts über den Versorgungsausgleich erhält, wird erst ge-
kürzt, wenn aus der Versicherung der ausgleichsberechtigten 
Person eine Rente gewährt wird. Die Kürzung nach Abs. 2 
ist in Höhe der Differenz der beiderseitigen Ausgleichswerte 
aus den Anrechten im Sinne des § 32 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes, aus denen die ausgleichspflichtige Person 
eine laufende Versorgung bezieht, auszusetzen. 
 
(4) Der Kürzungsbetrag für die Hinterbliebenen berechnet 
sich aus dem Kürzungsbetrag nach Abs. 2 für das Ruhege-
halt, das die Beamtin oder der Beamte erhalten hat oder hätte 
erhalten können, wenn sie oder er am Todestag in den Ruhe-
stand getreten wäre, nach den Anteilssätzen der Hinterblie-
benenversorgung. Das einer Vollwaise zu gewährende Wai-
sengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetz-
lichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung der 
ausgleichsberechtigten Person nicht erfüllt sind. 
 
(5) In den Fällen des Abs. 3 und des § 5 des Gesetzes zur 
Regelung von Härten im Versorgungsausgleich vom 21. 
Februar 1983 (BGBl. I S. 105) in der bis zum 31. August 
2009 geltenden Fassung und der §§ 33 und 34 des Versor-
gungsausgleichsgesetzes steht die Zahlung des Ruhegehalts 
der ausgleichspflichtigen Person für den Fall rückwirkender 
oder erst nachträglich bekannt werdender Rentengewährung 
an die ausgleichsberechtigte oder an die ausgleichspflichtige 
Person unter dem Vorbehalt der Rückforderung. 
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(6) In Härtefällen kann auf Antrag der ausgleichspflichtigen 
Person die Kürzung entsprechend den §§ 37 und 38 des Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes entfallen, wenn  

1. die Voraussetzung nach § 37 Abs. 2 des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes nicht erfüllt ist und 

2. die Kürzungsdauer des Ruhegehalts die Bezugsdauer 
der Anrechte aus dem Versorgungsausgleich um das 
Doppelte überschritten hat oder ein Betrag in entspre-
chender Höhe durch die ausgleichspflichtige Person an 
den Dienstherrn gezahlt wurde. 

 
(7) Die Kürzung nach Abs. 1 kann die ausgleichspflichtige 
Person ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbe-
trags an den Dienstherrn abwenden. Als voller Kapitalbetrag 
wird der Betrag angesetzt, der aufgrund der Entscheidung 
des Familiengerichts zur Begründung der Anwartschaft auf 
die bestimmte Rente zu leisten gewesen wäre. Für die Dy-
namisierung des Kapitalbetrags bis zum Tag der Zahlung gilt 
Abs. 2 entsprechend. Bei teilweiser Zahlung vermindert sich 
die Kürzung der Versorgungsbezüge in dem entsprechenden 
Verhältnis. 
 
(8) Bei einem Versorgungsausgleich nach Aufhebung einer 
Lebenspartnerschaft nach § 20 des Lebenspartnerschaftsge-
setzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696), gelten 
die Abs. 1 bis 7 entsprechend. 
 

Dritter Abschnitt 
Verfahren 

 
§ 64 

Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge 
 
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge 
fest, bestimmt die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungs-
empfänger und entscheidet über die Berücksichtigung von 
Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewil-
ligung von Versorgungsbezügen aufgrund von Kannvor-
schriften. Sie kann diese Befugnisse im Einvernehmen mit 
dem für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Ministe-
rium auf andere Stellen übertragen. 
 
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungsbe-
zügen aufgrund von Kannvorschriften dürfen erst beim Eintritt 
des Versorgungsfalles getroffen werden; vorherige Zusiche-
rungen sind unwirksam. Ob Zeiten aufgrund der §§ 10 bis 12, 
des § 17 Abs. 7 und des § 18 Abs. 1 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in der Regel bei der 
Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden; diese 
Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichblei-
bens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. 
 
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenhei-
ten, die eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausge-
hende Bedeutung haben, sind von dem für das Beamtenver-
sorgungsrecht zuständigen Ministerium zu treffen. 
(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen Zeit-
punkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamtinnen und 
Beamten. 
 
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit 
gezahlt, so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen. 
 
(6) Haben Versorgungsberechtigte ihren Wohnsitz oder dau-
ernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs des 
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Grundgesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge 
von der Bestellung einer oder eines Empfangsbevollmächtig-
ten im Geltungsbereich des Grundgesetzes abhängig machen. 
 
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat die Empfän-
gerin oder der Empfänger auf Verlangen der zuständigen 
Behörde ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die 
Überweisung erfolgen kann. Die Übermittlungskosten mit 
Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto der 
Empfängerin oder des Empfängers trägt die die Versor-
gungsbezüge zahlende Stelle; bei einer Überweisung der 
Versorgungsbezüge auf ein im Ausland geführtes Konto trägt 
die Empfängerin oder der Empfänger die Kosten und die 
Gefahr der Übermittlung der Versorgungsbezüge sowie die 
Kosten einer Meldung nach § 59 der Außenwirtschaftsver-
ordnung in der Fassung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 
1934, 2493), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Januar 
2013 (Banz. 2013, AT 29.1.2013), in der jeweils geltenden 
Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Bu-
chungsgebühren trägt die Empfängerin oder der Empfänger. 
Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur zugestanden 
werden, wenn der Empfängerin oder dem Empfänger die 
Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem 
Grund nicht zugemutet werden kann. 
 
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die 
sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden 
und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen werden je-
weils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versor-
gungsbestandteil ist einzeln zu runden. 
 

§ 65 
Versorgungsauskunft 

 
Die zuständige Dienstbehörde hat der Beamtin oder dem 
Beamten auf schriftlichen Antrag eine Auskunft zum An-
spruch auf Versorgungsbezüge nach der Sach- und Rechtsla-
ge zum Zeitpunkt der Antragstellung zu erteilen. Die Aus-
kunft steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechts-
änderungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zugrunde liegenden Daten. 
 

§ 66 
Mitteilungspflicht für statistische Zwecke 

 
Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der Fassung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August 2009 
(BGBl. I S. 2814), die Dienstvorgesetzte im Sinne des § 3 
Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes sind, übermitteln 
dem für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Ministe-
rium die Daten 

1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Hauptdia-
gnoseklassen und 

2. zur Person und letzten Beschäftigung der oder des 
Betroffenen, die zur statistischen Auswertung erfor-
derlich sind. 

Soweit entsprechende Daten nicht vorliegen, können bei 
anderen als den in Satz 1 genannten Stellen, insbesondere 
solchen, die mit der ärztlichen Begutachtung beauftragt wur-
den, Angaben zu Gründen einer Versetzung in den Ruhestand 
erhoben werden. 
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§ 67 
Anzeigepflicht 

 
(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungsbezüge 
anweisenden Stelle (Pensionsbehörde) jede Verwendung einer 
versorgungsberechtigten Person unter Angabe der gewährten 
Bezüge, ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder die 
Zahlungseinstellung sowie die Gewährung einer Versorgung 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
(2) Die versorgungsberechtigte Person ist verpflichtet, der 
Pensionsbehörde 

1. die Verlegung des Wohnsitzes,  

2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften, die 
sich auf die Höhe der Versorgungsbezüge auswirken 
könnten, 

3. im Fall einer Verwitwung die Verheiratung oder Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft und 

4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 

unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Pensionsbehör-
de ist die versorgungsberechtigte Person verpflichtet, Nach-
weise vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher Nachwei-
se oder Auskünfte, die für die Versorgungsbezüge erheblich 
sind, durch Dritte zuzustimmen. Dies gilt insbesondere für 
Lebensbescheinigungen, wenn der Wohnsitz ins Ausland 
verlegt wurde oder sonstige Umstände einen Identitätsnach-
weis erfordern. 
 
(3) Die Auszahlung der Bezüge kann ganz oder teilweise so 
lange hinausgeschoben werden, bis die nach Abs. 2 erforder-
lichen Auskünfte erteilt sind. Die Entscheidung trifft die 
Pensionsbehörde. Kommt die versorgungsberechtigte Person 
der ihr nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 auferlegten Verpflich-
tung schuldhaft nicht nach, so kann ihr die Versorgung ganz 
oder teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen werden. Beim 
Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung ganz 
oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entscheidung 
trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle. 
 

§ 68 
Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit 

 
(1) Eine verschollene Beamtin, Ruhestandsbeamtin oder 
sonstige Versorgungsempfängerin oder ein verschollener 
Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Versorgungs-
empfänger erhält die ihr oder ihm zustehenden Bezüge bis 
zum Ablauf des Monats, in dem die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, dass ihr oder sein 
Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 
 
(2) Vom Ersten des Monats an, der dem in Abs. 1 bezeichne-
ten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im Falle des 
Todes der oder des Verschollenen Witwengeld, Witwergeld 
oder Waisengeld erhalten würden oder einen Unterhaltsbei-
trag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 22 und 23 gelten 
nicht. 
 
(3) Kehrt die oder der Verschollene zurück, so lebt ihr oder 
sein Anspruch auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche 
Gründe entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind 
längstens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach 
Abs. 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind 
anzurechnen. 
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(4) Liegen die Voraussetzungen des § 8 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes vor, so können die nach Abs. 2 gezahlten 
Bezüge von der Beamtin oder dem Beamten zurückgefordert 
werden. 
 
(5) Wird die oder der Verschollene für tot erklärt oder die 
Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde 
über den Tod der oder des Verschollenen ausgestellt, so ist 
die Hinterbliebenenversorgung von dem Ersten des auf die 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstel-
lung der Sterbeurkunde folgenden Monats an unter Berück-
sichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu festzuset-
zen. 
 

§ 69 
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehal-

tungsrecht 
 
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können nur insoweit 
abgetreten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung 
unterliegen. 
 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann der 
Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungsbezüge 
geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen die Versor-
gungsberechtigte oder den Versorgungsberechtigten ein An-
spruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter 
Handlung besteht. 
 
(3) Ansprüche auf  

1. Sterbegeld nach § 23,  

2. Erstattung der Kosten des Heilverfahrens und der 
Pflege nach § 39,  

3. Unfallausgleich nach § 40, 

4. einmalige Unfallentschädigung nach § 49 und  

5. Schadensausgleich in besonderen Fällen nach § 51 

können nicht gepfändet, abgetreten oder verpfändet werden. 
Forderungen des Dienstherrn gegen die Verstorbene oder den 
Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehensgewährungen 
sowie aus Überzahlungen von Dienst- oder Versorgungsbe-
zügen können auf das Sterbegeld angerechnet werden. 
 
(4) Die Zahlung von Versorgungsbezügen kann von der Ab-
gabe einer Abtretungserklärung über Sozialleistungen nach 
§ 53 Abs. 2 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ab-
hängig gemacht werden, wenn zu erwarten ist, dass es wegen 
auf die Versorgungsbezüge anzurechnender Sozialleistungen 
zu einer Rückforderung kommen kann. 
 

§ 70 
Rückforderung von Versorgungsbezügen 

 
(1) Werden Versorgungsberechtigte durch eine gesetzliche 
Änderung der Versorgungsbezüge rückwirkend schlechter 
gestellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 
 
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel gezahl-
ter Versorgungsbezüge nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der 
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich 
war, dass die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte 
erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billig-
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keitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abge-
sehen werden. 
 
(3) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
gilt mit Ausnahme des Abs. 4a Satz 1 entsprechend.  
 

§ 71 
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 

 
Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst nach 
§ 58 Abs. 4 verwendet, so sind ihre Bezüge aus dieser Be-
schäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu 
bemessen. Das gleiche gilt für eine aufgrund der Beschäfti-
gung zu gewährende Versorgung. 
 

Vierter Abschnitt 
Erlöschen und Entzug der Versorgungsbezüge 

 
§ 72 

Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung 
 
(1) Eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter, 

1. gegen die oder den wegen einer vor Beendigung des 
Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Entschei-
dung ergangen ist, die nach § 24 des Beamtenstatusge-
setzes zum Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, 
oder 

2. die oder der wegen einer nach Beendigung des Beam-
tenverhältnisses begangenen Tat durch ein deutsches 
Gericht im Geltungsbereich des Grundgesetzes im or-
dentlichen Strafverfahren 

 a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren oder 

 b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten  

 verurteilt worden ist,  

verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung ihre oder seine 
Rechte als Ruhestandsbeamtin oder Ruhestandsbeamter. 
Entsprechendes gilt, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der 
Ruhestandsbeamte aufgrund einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts gemäß Art. 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt hat. 
 
(2) Die §§ 31 und 32 des Hessischen Beamtengesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 
 

§ 73 
Erlöschen der Versorgungsbezüge bei  
Ablehnung einer erneuten Berufung 

 
Kommt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 29 
Abs. 2, auch in Verbindung mit § 30 Abs. 3 Satz 2 des Beam-
tenstatusgesetzes, schuldhaft nicht nach, obwohl sie oder er auf 
die Folgen eines solchen Verhaltens schriftlich hingewiesen 
worden ist, so verliert sie oder er für diese Zeit ihre oder seine 
Versorgungsbezüge. Die oberste Dienstbehörde stellt den 
Verlust der Versorgungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche 
Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen. 
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§ 74 
Entzug von Hinterbliebenenversorgung 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängerinnen und 
Empfängern von Hinterbliebenenversorgung die Versorgungs-
bezüge auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich 
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes betätigt haben; § 47 gilt sinngemäß. Die 
diese Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in einem 
Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche 
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und 
die oder der Versorgungsberechtigte zu hören ist.  
 
(2) § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt. 
 

Fünfter Abschnitt 
Gleichstehende Tatbestände 

 
§ 75 

Gleichstehende Tatbestände 
 
Für die Anwendung des Sechsten Teils gelten 

1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 16 als Ruhegehalt, 

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 43 als Ruhegehalt, außer 
für die Anwendung des § 72, 

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 32 als Witwengeld, Wit-
wergeld oder Waisengeld, 

4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 47 und 34 Abs. 1 
Satz 3 als Witwengeld, Witwergeld oder Waisengeld, 
außer für die Anwendung des § 34 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 und Satz 2, 

5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 27 Abs. 1 und § 46 als 
Witwengeld oder Witwergeld, 

6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 28 als Witwengeld oder 
Witwergeld, außer für die Anwendung des § 63, 

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 29 Abs. 2 als Waisen-
geld, 

8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 44 als Waisengeld, 

9. ein Unterhaltsbeitrag nach § 32 des Hessischen Beam-
tengesetzes, § 34 Abs. 1 Satz 4, den §§ 52 und 72 
Abs. 2 als Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld oder 
Waisengeld, 

10. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergeset-
zes oder einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift 
nicht im Amt befindlichen Richterinnen und Richter 
sowie Mitglieder einer obersten Rechnungsprüfungs-
behörde als Ruhegehalt, 

11. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 
Satz 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes gewährt 
werden, als Ruhegehalt, 

12. ein Altersgeld des Siebenten Teils als Ruhegehalt, ein 
Witwenaltersgeld oder Witweraltersgeld als Witwen-
geld oder Witwergeld und ein Waisenaltersgeld als 
Waisengeld; bei der Anwendung des § 58 gilt das Al-
tersgeld stets als neuer Versorgungsbezug, es sei 
denn, mehrere Altersgelder treffen zusammen. Glei-
ches gilt für dem Altersgeld vergleichbare Leistungen. 

Die Empfängerinnen und Empfänger dieser Versorgungsbe-
züge gelten als Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, 
Witwen, Witwer oder Waisen. 
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SIEBTER TEIL 
Altersgeld 

 
§ 76 

Anspruchsvoraussetzungen 
 
(1) Nach der Entlassung aus einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder auf Zeit nach § 29 Abs. 1 des Hessischen 
Beamtengesetzes entsteht ein Anspruch auf Altersgeld, wenn 
eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren 
abgeleistet wurde. Es muss sich dabei um eine Zeit nach § 6 
handeln, die bei dem letzten Dienstherrn in einem Beamten-
verhältnis auf Probe, Zeit oder Lebenszeit erbracht wurde. 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit erhalten ein Altersgeld nur, 
wenn sie nach Ende ihrer Amtszeit in den Ruhestand getreten 
wären. 
 
(2) Der Anspruch auf Zahlung des Altersgeldes ruht bis zum 
Ersten des Monats, in dem die berechtigte Person 

1. die Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des 
Hessischen Beamtengesetzes erreicht oder 

2. a) teilweise erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 1 oder  

 b) voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch  

 ist; dabei gelten die §§ 103 und 104 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

Bei einer Erwerbsminderung auf Zeit verschiebt sich der 
Beginn des Anspruchs um sieben Monate. 
 
(3) Das Altersgeld wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist 
innerhalb von drei Monaten nach Erfüllung der Vorausset-
zungen nach Abs. 2 zu stellen. Bei einer späteren Antrags-
stellung wird das Altersgeld ab dem Ersten des Antragsmo-
nats gewährt. Die Zahlung des Altersgeldes nach Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 endet mit Ablauf des Monats, in dem die Erwerbs-
minderung nicht mehr vorliegt. 
 
(4) Auf Antrag kann eine Nachversicherung innerhalb von 
sechs Monaten nach der Entlassung und vor Beginn der Zah-
lung eines Altersgeldes nach Abs. 2 durchgeführt werden. 
 
(5) Der Altersgeldanspruch erlischt bei 

1. einer erneuten Verbeamtung durch denselben Dienst-
herrn, 

2. einer Nachversicherung nach § 8 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch oder 

3. einem Vorliegen von Aufschubgründen nach § 184 
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 

 
§ 77 

Berechnungsgrundlagen 
 
(1) Zur Ermittlung der Höhe des Altersgeldes sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes zur Ermittlung des Ruhegehalts 
entsprechend anzuwenden, sofern nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Das Altersgeld nimmt ab Entstehung des An-
spruchs an den jeweiligen Versorgungsanpassungen teil. 
 
(2) Bei der Gewährung eines Altersgeldes aufgrund teilweiser 
Erwerbsminderung sind die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und der Kindererziehungs- und Pflegezuschlag nach § 56 um 
die Hälfte zu vermindern. 
 
(3) § 7 ist nicht anzuwenden. 
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(4) Die Anerkennung der Dienstzeit nach den §§ 11, 12 und 
17 Abs. 7 sowie § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 ist auf die Dauer 
der ruhegehaltfähigen Zeit nach § 76 Abs. 1 Satz 2 begrenzt. 
 
(5) Bei der Gewährung eines Altersgeldes aufgrund einer 
Erwerbsminderung ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 entsprechend 
anzuwenden. 
 
(6) Eine Mindestversorgung nach § 14 Abs. 4 wird nicht 
gewährt. 
 
(7) Bei der Gewährung eines Altersgeldes aufgrund einer 
Erwerbsminderung oder des Todes kann auf Antrag ein er-
höhtes Altersgeld gewährt werden. Dies entspricht der Diffe-
renz zwischen der Summe aus Altersgeld und Leistungen aus 
anderen Alterssicherungssystemen gegenüber dem fiktiven 
Rentenanspruch, der sich aus einer Nachversicherung erge-
ben hätte. Die Auskunft über die Höhe des Rentenanspruchs 
im Fall einer fiktiven Nachversicherung nach der Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis ist beim zuständigen Rentenversi-
cherungsträger der gesetzlichen Rentenversicherung einzuho-
len. 
 
(8) Für die Berechnung des Altersgeldes ist der Fünfte Teil 
nicht anzuwenden. Die Gewährung von Unfallfürsorgeleis-
tungen bleibt von dem Anspruch und der Zahlung von Al-
tersgeld unberührt, es erfolgt jedoch eine Anrechnung nach 
§ 58. 
 
(9) Für die Hinterbliebenen der altersgeldberechtigten Perso-
nen ist der Vierte Teil mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. an die Stelle des Witwengeldes oder Witwergeldes tritt 
das Witwenaltersgeld oder Witweraltersgeld, 

2. an die Stelle des Waisengeldes tritt das Waisenalters-
geld, 

3. ein Anspruch auf Mindesthinterbliebenenversorgung 
nach § 25 Abs. 1 Satz 2 besteht nicht und 

4. § 23 findet keine Anwendung. 
 
(10) Der Sechste Teil ist mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den: 

1. § 55 findet keine Anwendung, 

2. eine Mindestbelassung nach § 57 Abs. 3, § 58 Abs. 3, 
§ 59 Abs. 7 und § 60 Abs. 9 wird nicht gewährt und 

3. an die Stelle des § 57 tritt die entsprechende Anwen-
dung des 

 a) § 96a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bei 
Anspruch eines Altersgeldes aufgrund Erwerbs-
minderung und 

 b) § 97 Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch bei der Gewährung eines Hinter-
bliebenenaltersgeldes. 

 
ACHTER TEIL 

Übergangsvorschriften 
 

§ 78 
Vorhandene versorgungsberechtige Personen 

 
Die Rechtsverhältnisse der am [einsetzen: Datum des Tages 
des Inkrafttretens des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] vorhandenen versorgungsberechtigten 
Personen regeln sich nach dem Hessischen Beamtenversor-
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gungsgesetz in der am [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes] geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben: 

1. die Anrechnung von weiteren Versorgungsleistungen 
erfolgt nach § 13 Abs. 9 dieses Gesetzes, wenn ent-
sprechende Versorgungsleistungen am [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 3 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] noch 
nicht bezogen werden, 

2. die Mindestversorgungsbezüge und die Mindestunfall-
versorgungsbezüge bestimmen sich nach den §§ 14 
Abs. 4, 41 Abs. 3 Satz 2 und 3 und 43 Abs. 2 Nr. 1 
dieses Gesetzes, 

3. § 14 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 ist nicht anzuwenden, 

4. die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehalts be-
stimmt sich mit Ausnahme von Abs. 1 Nr. 1 und 2 
nach § 15 dieses Gesetzes; die vorübergehende Ge-
währung von Zuschlägen bestimmt sich nach § 15 
Abs. 3 dieses Gesetzes, 

5. die Unterhaltsbeiträge für entlassene Beamtinnen und 
Beamte regeln sich nach § 16 dieses Gesetzes, 

6. die Vorschriften der Hinterbliebenenversorgung (Vier-
ter Teil) dieses Gesetzes sind mit Ausnahme von § 24 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 25 Abs. 4 anzuwenden, 

7. die Vorschriften der Unfallfürsorge (Fünfter Teil) 
dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des § 37 Abs. 1 
anzuwenden, 

8. die gemeinsamen Vorschriften (Sechster Teil) dieses 
Gesetzes sind mit Ausnahme der §§ 56 und 60 anzu-
wenden, 

9. die §§ 83 und 84 dieses Gesetzes sind anzuwenden. 
 

§ 79 
Vorhandene politische Beamtinnen und Beamte 

 
Für Beamtinnen und Beamte, denen erstmals vor dem 1. 
Januar 1999 ein Amt im Sinne des § 7 Abs. 1 des Hessischen 
Beamtengesetzes übertragen wurde, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3, die §§ 6, 7 und § 14 Abs. 6 des Beamtenversorgungs-
gesetzes in der in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung Anwendung. 
 

§ 80 
Anhebung des Ruhestandseintrittsalters 

 
(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 31. Dezember 
2010 nach § 35 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Beamtengesetzes 
in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 mit fol-
genden Maßgaben anzuwenden: 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, 
wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, die 
Vollendung des 63. Lebensjahres. 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres 
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor 
dem 1. Januar 1964 geboren sind, das Erreichen fol-
genden Lebensalters: 

Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monat 

31. Januar 1952  63 1 
29. Februar 1952  63 2 
31. März 1952  63 3 
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30. April 1952  63 4 
31. Mai 1952  63 5 
31. Dezember 1952  63 6 
31. Dezember 1953  63 7 
31. Dezember 1954  63 8 
31. Dezember 1955  63 9 
31. Dezember 1956  63 10 
31. Dezember 1957  63 11 
31. Dezember 1958  64 0 
31. Dezember 1959  64 2 
31. Dezember 1960  64 4 
31. Dezember 1961  64 6 
31. Dezember 1962  64 8 
31. Dezember 1963  64 10 

 
3. Für am 1. Januar 2011 vorhandene Beamtinnen und 

Beamte, die von der Regelung nach § 33 Abs. 7 des 
Hessischen Beamtengesetzes erfasst sind, gilt § 14 
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fas-
sung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033) 
in der am 31. August 2006 geltenden Fassung. 

 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 31. Dezember 
2010 nach § 35 Satz 1 Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes 
in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren 
sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres. 

2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1948 
und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Errei-
chen folgenden Lebensalters: 

Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monat 

31. Januar 1949  65 1 
28. Februar 1949  65 2 
31. Dezember 1949  65 3 

3. Für am 1. Januar 2011 vorhandene Beamtinnen und 
Beamte, die von der Regelung nach § 33 Abs. 7 des 
Hessischen Beamtengesetzes erfasst sind, gilt § 14 
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung. 

 
(3) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 31. Dezember 
2010 wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstun-
fall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 
mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres 
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhe-
stand versetzt werden, die Vollendung des 63. Le-
bensjahres. 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres 
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor 
dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, 
das Erreichen folgenden Lebensalters: 

Zeitpunkt der 
Versetzung in den  
Ruhestand vor dem 

Lebensalter 
Jahr Monat 

1. Februar 2012  63 1 
1. März 2012  63 2 
1. April 2012  63 3 
1. Mai 2012  63 4 
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1. Juni 2012  63 5 
1. Januar 2013  63 6 
1. Januar 2014  63 7 
1. Januar 2015  63 8 
1. Januar 2016  63 9 
1. Januar 2017  63 10 
1. Januar 2018  63 11 
1. Januar 2019  64 0 
1. Januar 2020  64 2 
1. Januar 2021  64 4 
1. Januar 2022  64 6 
1. Januar 2023  64 8 
1. Januar 2024  64 10 

Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in 
den Ruhestand versetzt werden, gilt § 14 Abs. 3 Satz 6 Nr. 2 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Angabe "40" die 
Angabe "35" tritt. 
 

NEUNTER TEIL 
Schlussvorschriften 

 
§ 81 

Verwaltungsvorschriften 
 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allge-
meinen Verwaltungsvorschriften erlässt das für das Beamten-
versorgungsrecht zuständige Ministerium. 
 

§ 82 
Versorgungszuschlag 

 
In den Fällen einer Beurlaubung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 ist ein 
Versorgungszuschlag in Höhe von 30 Prozent der ohne die 
Beurlaubung zustehenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
zuzüglich Sonderzahlung zu erheben; das für das Beamten-
versorgungsrecht zuständige Ministerium kann im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen Ausnahmen von 
der Zahlung des Versorgungszuschlags zulassen. Bei Abord-
nungen ohne Versetzungsabsicht ist vom aufnehmenden 
Dienstherrn an den abgebenden Dienstherrn ein Versor-
gungszuschlag zu zahlen. Für den Fall einer Abordnung mit 
Versetzungsabsicht, bei der die Versetzung nicht erfolgt, ist 
der Versorgungszuschlag nachzuerheben. Bei einer Abord-
nung ohne Versetzungsabsicht, die im unmittelbaren An-
schluss eine Versetzung nach sich zieht, ist der Versorgungs-
zuschlag an den aufnehmenden Dienstherrn zurückzuerstat-
ten. 
 

§ 83 
Verteilung der Versorgungslasten 

 
Die Verteilung der Versorgungslasten bei landesinternen 
Dienstherrenwechseln erfolgt nach Maßgabe des Staatsver-
trags über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- 
und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag) vom 16. Dezember 2009 
bis 26. Januar 2010 in Verbindung mit dem Gesetz zu dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 17. September 
2010 (GVBl. I S. 286). 
 

§ 84 
Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung  

in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis in dem  
in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 

 
Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
oder eine Richterin oder ein Richter im Ruhestand eines 
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Dienstherrn im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand vom 2. Oktober 1990 auf Grund einer zwischen 
dem 3. Oktober 1990 und dem 31. Dezember 1999 erfolgten 
Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei 
einem Dienstherrn in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet gegen diesen einen weiteren Versorgungs-
anspruch, so erstattet der frühere Dienstherr dem neuen 
Dienstherrn die Versorgungsbezüge in dem Umfang, in dem 
die beim früheren Dienstherrn entstandenen Versorgungsan-
sprüche infolge der Ruhensvorschrift des § 58 nicht zur Aus-
zahlung gelangen, sofern die Ruhestandsbeamtin oder der 
Ruhestandsbeamte oder die Richterin oder der Richter im 
Ruhestand im Zeitpunkt der Berufung in das neue öffentlich- 
rechtliche Dienstverhältnis das 50. Lebensjahr vollendet 
hatte. 
 

§ 85 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Das Hessische Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung 
vom 28. Januar 2011 (GVBl. I S. 98) und die durch § 1 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Überleitung des Beamtenver-
sorgungsgesetzes vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410, 
413, 606) übergeleitete  

1. Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung in der 
Fassung vom 19. März 1993 (BGBl. S. 369) und 

2. Verordnung zur Durchführung des § 31 des Beamten-
versorgungsgesetzes (Bestimmung von Krankheiten 
für die beamtenrechtliche Unfallfürsorge) vom 20. Ju-
ni 1977 (BGBl. I S. 1004)  

werden aufgehoben. 
 

§ 86 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des Tages des 
ersten Tages des neunten auf die Verkündung des Zweiten 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes folgenden Kalendermo-
nats] in Kraft.  
 
(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember [einset-
zen: Jahr des Inkrafttretens des Zweiten Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetzes zuzüglich fünf Jahre] außer Kraft. 
 
 

Artikel 421 
Hessisches Besoldungs- und  

Versorgungsüberleitungsgesetz (HBesVÜG) 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Dieses Gesetz gilt für Personen im Geltungsbereich des § 1 
Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Art. 2 des Zweiten 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] und des § 1 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Art. 3 des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes], die am [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] und am Vortag in einem Rechtsverhältnis 
als Beamtin, Beamter, Richterin, Richter, Versorgungsemp-
fängerin oder Versorgungsempfänger zu einem der dort ge-
nannten Dienstherren stehen.  
 
                                                   
21 FFN 
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§ 2 
Überleitung in die Besoldungsordnungen 

 
(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, deren 
Ämter am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] 
in den Bundesbesoldungsordnungen A, B und R des Bundes-
besoldungsgesetzes in der Fassung vom 6. August 2002 
(BGBl. I S. 3020) in der am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung sowie in den Hessischen Besoldungsordnungen A und B 
des Hessischen Besoldungsgesetzes in der Fassung vom 25. 
Februar 1998 (GVBl. I S. 50) in der am [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 2 des Zweiten 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] geltenden Fassung 
ausgebracht sind, werden in die ihren bisherigen Ämtern 
entsprechenden Ämter und Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnungen A, B und R des Hessischen Besoldungsge-
setzes übergeleitet.  
 
(2) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter, denen 
Ämter der Besoldungsordnungen übertragen worden sind, die 
nicht in das Hessische Besoldungsgesetz in der am [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Art. 2 des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes] geltenden Fassung übernom-
men worden sind, bekleiden diese Ämter weiter. Ihre Besol-
dung bemisst sich nach der Besoldungsgruppe, die der Besol-
dungsgruppe entspricht, der das Amt in den Besoldungsord-
nungen bisher zugeordnet war. 
 
(3) Soweit sich nach der Überleitung Änderungen von Amts-
bezeichnungen ergeben, führen die Beamtinnen, Beamten, 
Richterinnen und Richter die neuen Amtsbezeichnungen.  
 
(4) Die Beamtinnen und Beamten in den Ämtern der Besol-
dungsgruppe A 3 werden in Ämter der Besoldungsgruppe A 
4 übergeleitet und in entsprechende Planstellen eingewiesen. 
Die Beamtinnen und Beamten in der Laufbahn des Justiz-
wachtmeisterdienstes in den Ämtern  

1. der Besoldungsgruppe A 3 werden in Ämter der Besol-
dungsgruppe A 5, 

2. der Besoldungsgruppe A 4 werden in Ämter der Besol-
dungsgruppe A 5, 

3. der Besoldungsgruppe A 5 werden in Ämter der Besol-
dungsgruppe A 6 

übergeleitet und in entsprechende Planstellen eingewiesen. 
Ärztinnen und Ärzte der hessischen Landesverwaltung in 
Ämtern der Besoldungsgruppe A 13 werden in Ämter der 
Besoldungsgruppe A 14 übergeleitet und in entsprechende 
Planstellen eingewiesen. Die Mitteilung über die Einweisung 
in die Planstelle steht der Aushändigung der Ernennungs-
urkunde nach § 9 Abs. 4 des Hessischen Beamtengesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Art. 
1 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] gleich. 
 

§ 3 
Zuordnung zu den Stufen und Überleitungsstufen des  

Grundgehalts in den Besoldungsgruppen der  
Besoldungsordnung A 

 
(1) Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen nach 
einer Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung A werden 
auf der Grundlage des am [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] maßgeblichen Amtes mit dem für [einset-
zen: Angabe des Kalendermonats mit Jahreszahl vor dem 
Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
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rungsgesetzes] zustehenden Grundgehalt nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 6 den Stufen oder Überleitungsstufen des Grund-
gehalts der Anlage 1 zugeordnet. Satz 1 gilt entsprechend für 
Beurlaubte ohne Anspruch auf Dienstbezüge. Bei ihnen sind 
für die Zuordnung die Grundgehaltssätze zugrunde zu legen, 
die bei einer Beendigung der Beurlaubung am [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 4 des Zwei-
ten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] maßgebend wären. 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend in den Fällen des § 43 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes und des § 30 Abs. 1 
des Hessischen Abgeordnetengesetzes vom 18. Oktober 1989 
(GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 
März 2010 (GVBl. I S. 114). Satz 1 gilt in den Fällen des § 2 
Abs. 4 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Zuordnung zu der 
Stufe oder Überleitungsstufe des Grundgehalts der Anlage 1 
erfolgt, in der sich die Beamtin oder der Beamte befinden 
würde, wenn sie oder er am [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] in ein Amt der Besoldungsgruppe A 4 
übergeleitet worden wäre. Satz 5 gilt in den Fällen des § 2 
Abs. 4 Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
(2) Die Zuordnung erfolgt zu der Stufe oder Überleitungsstu-
fe des Grundgehalts der Anlage 1 der entsprechenden Besol-
dungsgruppe, die dem im [einsetzen: Angabe des Kalender-
monats mit Jahreszahl vor dem Inkrafttreten des Art. 4 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] zustehenden 
Grundgehalt entspricht. Ist eine Zuordnung nach Satz 1 nicht 
möglich, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe oder Überlei-
tungsstufe des Grundgehalts der Anlage 1 der entsprechenden 
Besoldungsgruppe mit dem nächsthöheren Betrag. 
 
(3) Wird im Zeitraum von vier Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Ernennung durch Verleihung eines Am-
tes einer höheren Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung 
A wirksam, erfolgt die Zuordnung mit dem Wirksamwerden 
dieser Ernennung zu der Stufe oder Überleitungsstufe des 
Grundgehalts, in der sich die Ernannten befinden würden, 
wenn die Ernennung am [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] wirksam gewesen wäre. 
 
(4) Bei Teilzeitbeschäftigten ist für die Zuordnung zu den 
Stufen oder Überleitungsstufen nach Anlage 1 das Grundge-
halt maßgebend, das bei Vollzeitbeschäftigung zustehen wür-
de. 
 
(5) Stehen nicht für alle Tage oder für keinen Tag im [einset-
zen: Angabe des Kalendermonats mit Jahreszahl vor dem 
Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes] Dienstbezüge zu, ist bei der Zuordnung zu 
den Stufen oder Überleitungsstufen nach Anlage 1 das 
Grundgehalt maßgebend, das für den vollen Monat zustehen 
würde. 
 
(6) In den Fällen des § 28 Abs. 7 Satz 2 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes werden die Betroffenen so gestellt, als ob 
ein Fall des § 28 Abs. 7 Satz 1 des Hessischen Besoldungs-
gesetzes nicht vorgelegen hätte. 
 

§ 4 
Aufstieg in eine Stufe des Grundgehalts in den  
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 

 
(1) Mit einer Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts der 
Anlage 1 beginnt die für den Aufstieg maßgebende Erfah-
rungszeit nach § 28 Abs. 3 und 4 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes. Bei der Zuordnung zu der Stufe 1 auf der 
Grundlage des Grundgehalts der Besoldungsgruppen A 4 und 
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A 6 wird nach Ablauf der Erfahrungszeit die Stufe 3 erreicht. 
Abweichend von § 28 Abs. 3 des Hessischen Besoldungsge-
setzes verkürzt sich die maßgebende Erfahrungszeit um je-
weils ein Jahr bei der Zuordnung 

1. zu den Stufen 1 und 3 auf der Grundlage des Grund-
gehalts der Besoldungsgruppe A 4 für den jeweiligen 
Aufstieg in die Stufen 4 bis 8,  

2. zu den Stufen 3 bis 6 auf der Grundlage des Grundge-
halts der Besoldungsgruppe A 5 für den jeweiligen 
Aufstieg in die Stufen 4 bis 7 und 

3. zu der Stufe 1 auf der Grundlage des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppen A 8 und A 9 jeweils für den Auf-
stieg in die Stufe 3. 

Satz 2 und 3 Nr. 1 gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 4 
Satz 1. Satz 2 und 3 Nr. 2 gilt nicht in den Fällen des § 2 
Abs. 4 Satz 2. 
 
(2) Bei einer Zuordnung zu einer Überleitungsstufe wird die 
zugehörige Stufe des Grundgehalts zu dem Zeitpunkt er-
reicht, zu dem das Grundgehalt nach § 27 Abs. 2 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung gestiegen wäre. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass 
bei der Zuordnung  

1. zu der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 der Besol-
dungsgruppen A 4, A 5 und A 7, 

2. zu der Überleitungsstufe 2 zu der Stufe 1 der Besol-
dungsgruppe A 7, 

3. zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 2 der Besol-
dungsgruppe A 5, 

4. zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 4 der Besol-
dungsgruppen A 15 und A 16 sowie 

5. zu der Überleitungsstufe zu den Stufen 5 bis 7 der 
Besoldungsgruppen A 4, A 15 und A 16 

bei dem ersten Aufstieg nicht die der Überleitungsstufe zuge-
hörige Stufe des Grundgehalts, sondern die nächsthöhere 
Stufe erreicht wird. In den Fällen der Zuordnung zu der 
Überleitungsstufe zu der Stufe 2 in den Besoldungsgruppen A 
13 und A 14 wird die Stufe 2 des Grundgehalts spätestens 
nach zwei Jahren erreicht. Mit dem Aufstieg in die jeweilige 
Stufe des Grundgehalts beginnt die für den Aufstieg maßge-
bende Erfahrungszeit nach § 28 Abs. 3 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes. Satz 2 Nr. 1 und 5 gilt nicht in den Fällen 
des § 2 Abs. 4 Satz 1. Satz 2 Nr. 1 und 3 gilt nicht in den 
Fällen des § 2 Abs. 4 Satz 2. Satz 3 gilt nicht in den Fällen 
des § 2 Abs. 4 Satz 3. 
 
(3) In den Fällen einer Zuordnung 

1. zu der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 der Besol-
dungsgruppe A 12 auf der Grundlage des Grundge-
halts der Stufe 3 nach § 27 Abs. 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung sowie zu der Überleitungsstufe 2 zu der Stufe 
1 der Besoldungsgruppen A 13 und A 14, 

2. zu der jeweiligen Überleitungsstufe zu den Stufen 2 
und 3 der Besoldungsgruppen A 11 und A 12, 

3. zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 3 der Besol-
dungsgruppen A 15 und A 16 sowie zu der jeweiligen 
Überleitungsstufe zu den Stufen 3 und 4 der Besol-
dungsgruppen A 13 und A 14, 

4. zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 5 der Besol-
dungsgruppe A 13 sowie 
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5. zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 6 der Besol-

dungsgruppen A 8 bis A 12 und A 14 

wird nach Erreichen der zugehörigen Stufe des Grundgehalts 
der Betrag aus der Überleitungsstufe zu der nächsten Stufe 
gezahlt. Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. Abs. 2 Satz 4 ist 
anzuwenden. Satz 1 Nr. 1, 3 und 5 gilt nicht in den Fällen 
des § 2 Abs. 4 Satz 3. 
 
(4) Für die Besoldungsgruppe A 12 wird nach Erreichen der 
Stufe 1 nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 beim Aufstieg in die Stufe 2 
der Betrag aus der Überleitungsstufe zu der Stufe 3 gezahlt.  
 
(5) Die maßgebende Erfahrungszeit nach Abs. 2 Satz 4 ver-
kürzt sich abweichend von § 28 Abs. 3 des Hessischen Be-
soldungsgesetzes um ein Jahr  

1. in der Besoldungsgruppe A 4 in den Fällen des Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 jeweils für den Aufstieg in die Stufen 3 
bis 8, 

2. in der Besoldungsgruppe A 5 in den Fällen des Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 und 3 jeweils für den Aufstieg in die Stu-
fen 3 bis 7, 

3. in der Besoldungsgruppe A 6 jeweils für den Aufstieg 
in die Stufen 3 bis 6 und bei der Zuordnung zu der 
jeweiligen Überleitungsstufe zu den Stufen 5 und 6 
jeweils für den Aufstieg in die Stufe 7, 

4. in der Besoldungsgruppe A 7 in den Fällen des Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 jeweils für den Aufstieg in die Stufen 3 
und 4, bei der Zuordnung zu der Überleitungsstufe zu 
der Stufe 3 für den Aufstieg in die Stufe 4 und bei der 
Zuordnung zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 6 für 
den Aufstieg in die Stufe 7, 

5. in der Besoldungsgruppe A 8 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 auf der Grund-
lage des Grundgehalts der Stufe 2 nach § 27 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung für den Aufstieg in die Stufe 
3, 

6. in der Besoldungsgruppe A 9 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 auf der Grund-
lage des Grundgehalts der Stufe 2 nach § 27 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung für den Aufstieg in die Stufe 
3, 

7. in der Besoldungsgruppe A 10 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 und bei der Zu-
ordnung zu der jeweiligen Überleitungsstufe zu den 
Stufen 2 und 3 jeweils für den Aufstieg in die Stufen 3 
und 4, 

8. in der Besoldungsgruppe A 11 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 auf der Grund-
lage des Grundgehalts der Stufe 3 nach § 27 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung für den Aufstieg in die Stufe 
3, 

9. in der Besoldungsgruppe A 13 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 2 zu der Stufe 1 und bei der Zu-
ordnung zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 2 je-
weils für den Aufstieg in die Stufe 3 und bei der Zu-
ordnung zu der jeweiligen Überleitungsstufe zu den 
Stufen 3 und 4 jeweils für den Aufstieg in die Stufe 6, 

10. in der Besoldungsgruppe A 14 bei der Zuordnung zu 
der Überleitungsstufe 2 zu der Stufe 1 und bei der Zu-
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ordnung zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 2 je-
weils für den Aufstieg in die Stufe 3 und bei der Zu-
ordnung zu der jeweiligen Überleitungsstufe zu den 
Stufen 3 bis 5 jeweils für den Aufstieg in die Stufe 6 
sowie 

11. in den Besoldungsgruppen A 15 und A 16 bei der 
Zuordnung zu der Überleitungsstufe 1 zu der Stufe 1 
jeweils für den Aufstieg in die Stufen 3 und 6 und bei 
der Zuordnung zu der Überleitungsstufe zu der Stufe 3 
jeweils für den Aufstieg in die Stufen 4 und 6. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 4 Satz 1. 
Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 4 
Satz 2. Satz 1 Nr. 10 gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 4 
Satz 3.  
 

§ 5 
Zuordnung zu den Stufen des Grundgehalts  

in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
 
(1) Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen nach 
den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 werden auf der Grund-
lage des am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttre-
ten des Art. 4 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgeset-
zes] maßgeblichen Amtes mit dem ihnen zu diesem Zeitpunkt 
zustehenden Grundgehalt betragsmäßig der Stufe des Grund-
gehalts der Anlage IV zum Hessischen Besoldungsgesetz 
zugeordnet.  
 
(2) Abs. 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger von 
Dienstbezügen nach der Besoldungsgruppe R 1, die am [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 4 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] der Stufe 1 
zugeordnet sind, mit der Maßgabe, dass mit der Zuordnung 
das höhere Grundgehalt der Stufe 1 der Anlage IV zum Hes-
sischen Besoldungsgesetz gewährt wird. Der Aufstieg in die 
nächsthöhere Stufe erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Grundgehalt nach § 38 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung gestiegen wäre. Satz 
1 und 2 gilt für die Empfängerinnen und Empfänger von 
Dienstbezügen nach der Besoldungsgruppe R 2 Stufe 3 ent-
sprechend. 
 

§ 6 
Überleitung von versorgungsberechtigten Personen 

 
(1) Versorgungsberechtigte Personen mit ruhegehaltfähigen 
Bezügen nach 

1. dem Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung der  

 a) Besoldungsordnung A sowie der Besoldungsgrup-
pen R 1 und R 2 werden den betragsmäßig ent-
sprechenden Stufen des Grundgehalts der Anlage 
IV, 

 b) Besoldungsordnung C werden den betragsmäßig 
entsprechenden Stufen des Grundgehalts der Anla-
ge VIII, 

 c) Besoldungsordnungen B und der Besoldungsgrup-
pen R 3 bis R 8 werden den Grundgehältern der 
Anlage IV, 

2. dem Hessischen Professorenbesoldungsgesetz vom 12. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 647) in der am [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 2 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] gelten-
den Fassung der 
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 a) Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden den 

betragsmäßig entsprechenden Stufen des Grundge-
halts der Anlage IV, 

 b) Besoldungsgruppen W 1, W L1 bis W L3 werden 
den Grundgehältern der Anlage IV, 

3. den Zwischenbesoldungsgruppen der Besoldungsord-
nung A des Hessischen Besoldungsgesetzes in der am 
1. November 1974 geltenden Fassung werden den be-
tragsmäßig entsprechenden Stufen des Grundgehalts 
der Anlage IV, 

4. den Zwischenbesoldungsgruppen der Besoldungsord-
nung R des Gesetzes über die Amtsbezüge der Richter 
und Staatsanwälte vom 4. März 1970 (GVBl. I S. 201) 
werden den betragsmäßig entsprechenden Stufen des 
Grundgehalts der Anlage IV 

des Hessischen Besoldungsgesetzes zugeordnet. An die Stelle 
der bisherigen Stufe des Grundgehalts tritt die Stufe, deren 
Betrag dem bisherigen Grundgehalt entspricht. Dies gilt auch 
für Differenzbeträge unter einem Euro. Wenn dies nicht der 
Fall ist, wird die Stufe des nächstniedrigeren Betrags zuge-
ordnet und ein Ausgleichsbetrag in Höhe des Unterschieds zu 
dem bisherigen Betrag gezahlt. Wenn es keinen niedrigeren 
Betrag gibt, wird die Stufe 1 zugeordnet und ein Ausgleichs-
betrag in Höhe des Unterschieds zu dem bisherigen Betrag 
abgezogen. In den Vergleich nach Satz 2 bis 5 ist die Über-
leitungszulage nach Art. 14 § 1 Abs. 1 des Reformgesetzes 
vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung mit einzubeziehen. Für die 
künftig wegfallenden Bundesbesoldungsgruppen A 2 und A 3 
der Bundesbesoldungsordnung A erfolgt die Zuordnung in 
die Besoldungsgruppe A 4. Satz 2 bis 6 gelten entsprechend. 
Die Endstufe ist für die bisherige Besoldungsgruppe A 2 
künftig Stufe drei und für A 3 Stufe fünf der Besoldungs-
gruppe A 4 mit einem entsprechenden Ausgleichsbetrag. Die 
Zuordnung zu den einzelnen Besoldungsgruppen und Stufen 
ergibt sich aus den Anlagen 2 und 3. Versorgungsberechtigte 
Personen mit ruhegehaltfähigen Bezügen der Besoldungs-
gruppen der Besoldungsordnung H des Hessischen Besol-
dungsgesetzes in der am 1. November 1974 geltenden Fas-
sung werden den betragsmäßig entsprechenden Stufen des 
Grundgehalts der Anlage 3 zugeordnet. 
 
(2) Folgende Bestandteile der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge werden zu einem Bezug zusammengefasst: 

1. der Zuschlag zum Grundgehalt (Erhöhungszuschlag) 
nach Art. 5 § 1 Abs. 1 oder Art. 6 § 1 Abs. 1 des 
Siebten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339) 
nach Maßgabe des Art. 2 Abs. 4 des Bundesbesol-
dungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1998 vom 
6. August 1998 (BGBl. I S. 2026) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, 

2. der Anpassungszuschlag nach § 71 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in der am 31. Dezember 1983 gel-
tenden Fassung nach Maßgabe des Art. 32 des Haus-
haltsbegleitgesetzes 1984 vom 22. Dezember 1983 
(BGBl. I S. 1532) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung, 

3. der Strukturausgleich nach Art. 1 § 6 des Bundesbe-
soldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1991 
vom 21. Februar 1992 (BGBl. I S. 266) nach Maßga-
be des Bundesbesoldungs- und -versor-
gungsanpassungsgesetzes 1998 in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung, 
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4. der Anpassungszuschlag nach § 69b Abs. 2 Satz 5 des 

Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes in der am 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem  Inkrafttreten 
des Art. 3 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetzes] geltenden Fassung. 

 
(3) Folgende ruhegehaltfähige Zulagen werden zu einem 
Bezug zusammengefasst: 

1. nach dem Hessischen Besoldungsgesetz in der am 1. 
November 1974 geltenden Fassung 

 a) die Stellenzulagen nach Anlage 4 Nr. 1, 

 b) die Amtszulagen nach Anlage 4 Nr. 2 und 

 c) die Unterrichtspauschale nach Anlage 4 Nr. 3, 

2. die Stellenzulagen nach dem Bundesbesoldungsgesetz 

 a) in der am 31. Dezember 1989 geltenden Fassung 
nach Anlage 4 Nr. 4, 

 b) in der am 31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
nach Anlage 4 Nr. 5, 

 c) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 81 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes nach Anlage 4 Nr. 6 und 

 d) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung nach 
Anlage 4 Nr. 7, 

3. die Stellenzulage des Hessischen Besoldungsgesetzes 
in der am [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten des Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] geltenden Fassung nach Anlage 4 
Nr. 8 und 

4. die Amtszulage des Hessischen Besoldungsgesetzes in 
der am 4. Juli 1999 geltenden Fassung nach Anlage 4 
Nr. 9. 

 
(4) Folgende Bestandteile der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge werden zu einem Bezug zusammengefasst: 

1. die ruhegehaltfähigen Stellenzulagen des Gesetzes über 
die Amtsbezüge der Richter und Staatsanwälte vom 4. 
März 1970 (GVBl. I S. 201) in der am 1. Januar 1970 
geltenden Fassung nach Anlage 5 Nr. 1, 

2. die ruhegehaltfähigen Sonderzuschüsse zu der Besol-
dungsgruppe H 4 nach Nr. 1 der Besoldungsordnung 
H des Hessischen Besoldungsgesetzes in der am 1. 
November 1974 geltenden Fassung, 

3. die ruhegehaltfähige Überleitungszulage nach Art. IX 
§ 11 des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Län-
dern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173) in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung, 

4. die Amtszulagen des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 28. Februar 1991 geltenden Fassung nach Anlage 
5 Nr. 2, 

5. die ruhegehaltfähigen Stellenzulagen des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung nach Anlage 5 Nr. 3, 

6. die Amtszulagen des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung nach Anlage 5 
Nr. 4, 

7. die ruhegehaltfähigen Sonderzuschüsse nach Nr. 2 der 
Vorbemerkungen der Anlage II des Bundesbesol-
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dungsgesetzes in der am 22. Februar 2002 geltenden 
Fassung, 

8. die ruhegehaltfähigen Leistungsbezüge nach § 5 des 
Hessischen Professorenbesoldungsgesetzes in der am 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des 
Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgeset-
zes] geltenden Fassung und § 1 des Gesetzes zur 
Überleitung von Versorgungsberechtigten der Besol-
dungsgruppen W 2 und W 3 vom 12. Dezember 2012 
(GVBl. S. 650), 

9. die ruhegehaltfähigen Ausgleichszulagen nach § 13 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung, 

10. die ruhegehaltfähige Zulage für Gerichtsvollzieher 
nach § 12 der Vollstreckungsvergütungsverordnung 
vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, 

11. der Unterschiedsbetrag nach § 15a des Hessischen 
Beamtenversorgungsgesetzes in der am [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Art.3 des 
Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] gelten-
den Fassung und 

12. die Amtszulagen des Hessischen Besoldungsgesetzes 
in der am [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten des Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes] geltenden Fassung nach Anlage 5 
Nr. 5. 

 
(5) Folgende Versorgungsbezüge werden als Ausgleichsbe-
trag weitergeführt: 

1. der Mindestbelassungsbetrag des Versorgungsbezugs 
nach Art. 2 § 2 Abs. 3 Buchst. b des Zweiten Haus-
haltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. 
I S. 1523) in der am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung und 

2. der Erhöhungsbetrag zum Unterschiedsbetrag für zwei 
und mehr berücksichtigungsfähige Kinder aufgrund 
der Neufestsetzung der amtsunabhängigen Mindest-
versorgung nach § 78 Nr. 4 des Hessischen Beamten-
versorgungsgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des Art. 3 des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes], 

solange die Voraussetzungen für die Zahlung ununterbrochen 
vorliegen. 
 

§ 7 
Übergangsregelungen aus Anlass des  

Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes 
 
(1) § 14 des Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entspre-
chend, wenn ein Anspruch auf eine ruhegehaltfähige Aus-
gleichszulage wegen der Verringerung des Grundgehalts oder 
des Verlusts der Amtszulage während eines Dienstverhältnis-
ses nach § 1 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes bis 
zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des 
Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] 
entstanden ist.  
 
(2) Nicht ruhegehaltfähige, während eines Dienstverhältnis-
ses nach § 1 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes ent-
standene Ausgleichszulagen nach den Vorschriften des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung, die am [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten des Art. 2 des Zweiten Dienstrechtsmodernisie-
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rungsgesetzes] zugestanden haben oder wegen Beurlaubung 
nicht zugestanden haben, werden auf den an diesem Tag 
maßgebenden Betrag festgesetzt und nach § 15 Abs. 1 Satz 3 
und 4 des Hessischen Besoldungsgesetzes vermindert. Dies 
gilt auch für Ausgleichszulagen, die ruhegehaltfähige Stellen-
zulagen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
ausgleichen. 
 
(3) Soweit durch das Hessische Besoldungsgesetz Zulagen 
nicht mehr zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen gehören, 
sind für Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen, 
die bis zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand treten oder 
versetzt werden, die bisherigen Vorschriften über die Ruhe-
gehaltfähigkeit dieser Zulagen in der am [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des Zweiten Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
Dies gilt nicht, wenn die Zulage nach dem [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des Zweiten Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetzes] erstmals gewährt wird.  
 

§ 8 
Anwendung bisherigen Rechts 

 
Es finden weiter Anwendung 

1. das Erste Gesetz zur Vereinheitlichung und Neurege-
lung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 
18. März 1971 (BGBl. I S. 208) in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung, 

2. das Zweite Gesetz zur Vereinheitlichung und Neure-
gelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173) in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung mit Ausnahme des 
Art. X sowie 

3. die Verordnung zur Überleitung in die im Zweiten 
Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern geregelten 
Ämter und über die künftig wegfallenden Ämter vom 
1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 2608) in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung mit der Maßgabe der 
Änderungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. j und § 2 
Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2011/2012 vom 6. Oktober 
2011 (GVBl. I S. 530).  

 
§ 9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des 
neunten auf die Verkündung des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. Es 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember [einsetzen: Jahreszahl acht 
Jahre nach Inkrafttreten des Art. 4 des Zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetzes] außer Kraft. 
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Artikel 522 
Gesetz zur Regelung der Überleitung vom mittleren  

in den gehobenen Justizvollzugsdienst 
- Justizvollzugsbeamtenüberleitungsgesetz (JVBeamtÜG) 

 
§ 1 

Überleitungsregelung und Stellenbesetzung 
 
(1) Mit Wirkung zum 1. Februar eines jeden Haushaltsjahres 
können abweichend von den laufbahnrechtlichen Bestimmun-
gen Beamtinnen und Beamten des  

1. allgemeinen Vollzugdienstes sowie des mittleren Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes auf Planstellen des ge-
hobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes, 

2. Werkdienstes auf Planstellen des gehobenen techni-
schen Dienstes 

Ämter der Besoldungsgruppe A 10 verliehen werden, sofern 
sie zu diesem Zeitpunkt mindestens ein Jahr in eine Planstelle 
der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage eingewiesen wa-
ren. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes 
und des mittleren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes dürfen 
auf den im jeweiligen Haushaltsplan in der Übersicht über 
die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Vollzugs- 
und Verwaltungsdienstes mit Beamten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und des mittleren Vollzugs- und Verwaltungs-
dienstes gesondert ausgewiesenen Planstellen des gehobenen 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes geführt werden. Beam-
tinnen und Beamte des Werkdienstes dürfen auf Planstellen 
des gehobenen technischen Dienstes geführt werden. 
 
(3) Den nach Abs. 1 übergeleiteten Beamtinnen und Beamten 
kann künftig höchstens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 
verliehen werden. 
 

§ 2 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Das Justizvollzugsbeamtenüberleitungsabschlussgesetz vom 
21. Dezember 1993 (GVBl. I S. 712, 717) wird aufgehoben. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des 
neunten auf die Verkündung des Zweiten Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetzes folgenden Kalendermonats] in Kraft. 
 
 

Artikel 623 
Änderung des Hessischen Disziplinargesetzes 

 
Das Hessische Disziplinargesetz vom 21. Juli 2006 (GVBl. I 
S. 394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 65 wie 
folgt gefasst: 

 "§ 65    Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch 
Urteil" 

  

                                                   
22 FFN 
23 Ändert FFN 325-30 
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1a. Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

 "Frühere Beamtinnen und frühere Beamte, die mit 
Anspruch auf Altersgeld ausgeschieden sind, gelten 
als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte im 
Sinne dieses Gesetzes; das Altersgeld gilt als Ruhege-
halt." 

2. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b und Abs. 2 wird die 
Angabe "§ 90 des Hessischen Beamtengesetzes" je-
weils durch "§ 55 des Hessischen Beamtengesetzes" 
ersetzt. 

3. In § 8 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe "und § 42 
Abs. 4 sowie § 43 des Hessischen Beamtengesetzes" 
durch "sowie § 29 Abs. 4 und 5 des Hessischen Be-
amtengesetzes" ersetzt. 

4. In § 18 Abs. 4 wird die Angabe "§ 42 Abs. 4 oder 
§ 43 in Verbindung mit § 42 Abs. 4 des Hessischen 
Beamtengesetzes" durch "§ 29 Abs. 4 oder § 29 
Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 des Hessischen Be-
amtengesetzes" ersetzt. 

5. § 19 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe "§ 107e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 
und 3 des Hessischen Beamtengesetzes" wird 
durch "§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sowie Satz 2 und 
3 des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 b) Folgender Satz wird angefügt: 

  "Nach Fristablauf ist die Beamtin oder der Beamte 
auf das Antragsrecht nach § 91 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes hinzuwei-
sen." 

6. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird die Angabe "§ 17 oder nach § 18" 
durch "§§ 17 oder 18" ersetzt. 

 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  "Gleiches gilt, wenn feststeht, dass das einer Ru-
hestandsbeamtin oder einem Ruhestandsbeamten 
zur Last gelegte Dienstvergehen den Ausspruch 
einer Disziplinarmaßnahme nach §§ 14 oder 15 
nicht rechtfertigt." 

7. § 24 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes" durch "§ 8 des Hessischen 
Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

 b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

  "(3) Mit der Durchführung der Ermittlungen können 
die Dienstvorgesetzten Bedienstete der eigenen Be-
hörde oder anderer Behörden im Einvernehmen mit 
deren Behördenleitungen betrauen. Für die Durch-
führung der Ermittlungen sind sie im Hauptamt so 
weit zu entlasten, dass die Ermittlungen ohne Ver-
zögerung geführt werden können. Die mit der 
Durchführung betrauten Bediensteten anderer Be-
hörden unterliegen insoweit der Weisungsbefugnis 
der oder des für das Disziplinarverfahren zuständi-
gen Dienstvorgesetzten." 

8. In § 26 Abs. 1 wird die Angabe "§ 9 des Bundesbe-
soldungsgesetzes" durch "§ 8 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes" ersetzt. 
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9. In § 36 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe "§ 59 Abs. 1 

des Beamtenversorgungsgesetzes" durch "§ 73 Abs. 1 
des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes" ersetzt. 

10. In § 43 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 wird die Angabe 
"und § 42 Abs. 4 sowie § 43 des Hessischen Beam-
tengesetzes" jeweils durch "sowie § 29 Abs. 4 oder 5 
des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

11. In § 44 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe "§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes" durch "§ 8 des Hessischen 
Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

12. In § 45 wird die Absatzbezeichnung "(3)" durch "(2)" 
ersetzt. 

13. § 50 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  "Hierzu wird beim Verwaltungsgericht Wiesbaden 
eine Kammer für Disziplinarsachen und beim Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof ein Senat für Dis-
ziplinarsachen gebildet." 

 b) Satz 3 und 4 werden aufgehoben. 

14. § 52 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 wird die Angabe "§ 15 des Bundesbesol-
dungsgesetzes" durch "§ 18 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes" ersetzt. 

 b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach der Angabe "28" ein 
Komma und die Angabe "32" eingefügt. 

15. In § 62 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes" durch "§ 8 des Hessischen 
Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

16. § 65 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  "Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch 
Urteil" 

 b) Als neuer Abs. 1 wird eingefügt: 

  "(1) Das Gericht entscheidet über die Klage, wenn 
das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise 
abgeschlossen wird, aufgrund mündlicher Ver-
handlung durch Urteil." 

 c) Die bisherigen Abs. 1 bis 3 werden Abs. 2 bis 4. 

17. § 80 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "gilt § 49 des 
Hessischen Beamtengesetzes" durch "gelten § 24 
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes und § 31 Abs. 2 
bis 4 des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "13. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3574)" durch "8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1864)" ersetzt. 

18. § 82 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 "(1) In gerichtlichen Disziplinarverfahren werden 
Gebühren nach der Anlage erhoben. Im Übrigen sind 
die für Kosten in Verfahren vor den Gerichten der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit geltenden Vorschriften des 
Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden." 

19. § 84 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe "§ 14 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes" durch 
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"§ 14 Abs. 1 des Hessischen Beamtenversorgungs-
gesetzes" ersetzt. 

 b) In Abs. 3 wird die Angabe "das 65. Lebensjahr 
vollendet" durch die Wörter "die gesetzliche Al-
tersgrenze erreicht" ersetzt. 

 c) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe "§ 59 des Beam-
tenversorgungsgesetzes" durch "§ 73 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes" ersetzt. 

20. Dem § 90 wird als Abs. 10 angefügt: 

 "(10) Die am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des 
Art. 5 des 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes] bei 
dem Verwaltungsgericht Kassel anhängigen Diszipli-
narverfahren gehen auf das Verwaltungsgericht Wies-
baden über." 

21. Als Anlage wird angefügt: 

 
 

Artikel 724 
Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 

 
Das Hessische Personalvertretungsgesetz vom 24. März 1988 
(GVBl. I S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift des Gesetzes wird folgende Fußnote 
angefügt: 

 "1 Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richt-
linie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und An-
hörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Ge-
meinschaft - Gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission zur Ver-
tretung der Arbeitnehmer (ABl. EG Nr. L 80 S. 29)." 

2. In der Übersicht wird die Angabe zum Zehnten Ab-
schnitt des Zweiten Teils wie folgt gefasst: 

 "Zehnter Abschnitt 

 Deutsche Rentenversicherung Hessen § 110" 

3. In § 8 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter "Landesversi-
cherungsanstalt Hessen" durch "Deutschen Rentenver-
sicherung Hessen" ersetzt. 

4. In § 27 Satz 2 werden die Wörter "Angestellten oder 
Arbeiters" durch das Wort "Arbeitnehmers" ersetzt. 

5. In § 63 Abs. 1 wird die Angabe "§ 110 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" durch "§ 95 des Hessischen 
Beamtengesetzes" ersetzt. 

6. § 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) Buchst. b wird wie folgt gefasst: 

   "b)  Beförderung, Verleihung eines ande-
ren Amtes mit anderer Amtsbezeich-
nung beim Wechsel der Laufbahn-
gruppe, Laufbahnwechsel," 
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  bb) Buchst. h wird wie folgt gefasst: 

   "h)  Entlassung, sofern sie nicht kraft 
Gesetzes oder auf eigenen Antrag er-
folgt," 

  cc) Buchst. i wird wie folgt gefasst: 

   "i)  Ablehnung eines Antrags auf Teil-
zeitbeschäftigung nach § 62 oder 63 
des Hessischen Beamtengesetzes oder 
Beurlaubung nach § 64 oder 65 des 
Hessischen Beamtengesetzes," 

 b) Nr. 2 Buchst. f wird wie folgt gefasst: 

  "f)  Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung nach § 13 
Abs. 2 des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes und in den Fällen, in denen 
Beamten nach § 62 oder 63 des Hessischen 
Beamtengesetzes Teilzeitbeschäftigung oder 
nach § 64 oder 65 des Hessischen Beamten-
gesetzes Urlaub bewilligt werden kann," 

7. § 79 wird wie folgt geändert: 

 a) In Nr. 1 Buchst. c wird die Angabe "§ 19a des 
Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 4 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 b) In Nr. 2 Buchst. a werden die Wörter "die sonsti-
gen Beamten" durch das Wort "Beamte" ersetzt. 

8. In § 81 Abs. 2 werden vor den Wörtern "Arbeitsplatz- 
und Dienstpostenbewertung" die Wörter "Grundsätzen 
der" eingefügt. 

 
9. Die Überschrift des Zehnten Abschnitts des Zweiten 

Teils wird wie folgt gefasst: 

 "Zehnter Abschnitt 
 Deutsche Rentenversicherung Hessen" 

 
10. Die §§ 119 bis 121 werden aufgehoben. 
 
 

Artikel 825 
Änderung des Gesetzes über die Bezüge der  

Mitglieder der Landesregierung 
 
Das Gesetz über die Bezüge der Mitglieder der Landesregie-
rung vom 27. Juli 1993 (GVBl. I S. 339), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nr. 1 wird die Angabe "Anlage 1 zu § 1 
des Hessischen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2009/2010 vom 18. 
Juni 2009 (GVBl. I S. 175)" durch "Besol-
dungsordnung B der Anlage I zum Hessi-
schen Besoldungsgesetz" ersetzt. 

  bb) In Nr. 2 wird die Angabe "Anlage 2 zu § 1 
des Hessischen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2009/2010 vom 18. 
Juni 2009 (GVBl. I S. 175)" durch "Anlage 
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V zum Hessischen Besoldungsgesetz" er-
setzt. 

 b) In Abs. 7 wird die Angabe "§ 8a des Hessischen 
Besoldungsgesetzes" durch "§ 64 Abs. 2 des Hes-
sischen Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe "§ 50 des Beam-
tenversorgungsgesetzes" durch "§ 55 des Hessischen 
Beamtenversorgungsgesetzes" ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   "Bezieht ein ehemaliges Mitglied der Lan-
desregierung Erwerbseinkommen aus einer 
Beschäftigung oder Tätigkeit außerhalb des 
öffentlichen Dienstes im Sinne des § 57 
Abs. 4 Satz 1 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes oder Erwerbsersatzein-
kommen im Sinne des § 57 Abs. 4 Satz 2 
des Hessischen Beamtenversorgungsgeset-
zes, so wird dieses insoweit auf das Über-
gangsgeld oder das Ruhegehalt angerechnet, 
als es zusammen mit dem Übergangsgeld 
oder dem Ruhegehaltsgeld die ruhegehalts-
fähigen Amtsbezüge übersteigt; § 57 Abs. 4 
Satz 3 und 4 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes gilt entsprechend." 

  bb) In Satz 2 wird die Angabe "§ 53 Abs. 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes" durch "§ 62 
Abs. 2 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetzes" ersetzt. 

 b) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe "§ 55 des Beam-
tenversorgungsgesetzes" durch "§ 59 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes" ersetzt. 

4. In § 10 Abs. 2 wird die Angabe "§ 103 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" durch "§ 57 des Hessischen 
Beamtengesetzes" ersetzt. 

 
 

Artikel 926 
Änderung des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes 

 
Das Hessische Versorgungsrücklagengesetz vom 15. Dezem-
ber 1998 (GVBl. I S. 526), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2002 (GVBl. I S. 797), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort "Bundesbesol-
dungsgesetz" durch die Wörter "Hessisches Besol-
dungsgesetz" geändert. 

2. In § 2 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe "§ 14a Abs. 2, 
2a und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes" durch "§ 17 
Abs. 2 und 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes" er-
setzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 14a Abs. 2 
und 2a des Bundesbesoldungsgesetzes" durch 
"§ 17 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes" 
ersetzt. 

                                                   
26 Ändert FFN 320-152 



- 172 - 
  
 b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "§ 14a Abs. 3 

des Bundesbesoldungsgesetzes" durch "§ 17 
Abs. 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes" er-
setzt. 

4. § 7 wird wie folgt gefasst:  

 "§ 7 
 Verwendung des Sondervermögens 

 Die Rücklage nach § 17 Abs. 2 und 3 des Hessischen 
Beamtengesetzes kann ab dem 1. Januar 2018 durch 
das Hessische Ministerium der Finanzen mit Zustim-
mung des Haushaltsausschusses verwendet werden. 
Die jährliche Entnahmehöhe darf 1/15 des am 31. De-
zember 2017 bestehenden Bestandes der jeweiligen 
Rücklage nicht überschreiten. Die Rücklage nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 soll nicht vor dem 1. Januar 2018 ver-
wendet werden. Die Entnahme von Mitteln aus dem 
Sondervermögen gemäß Satz 3 ist durch Gesetz zu re-
geln. Die Mittel der Versorgungsrücklagen sind dem 
Zweck des § 3 entsprechend zu verwenden." 

 
 

Artikel 1027 
Änderung des Hessischen Richtergesetzes 

 
Das Hessische Richtergesetz in der Fassung vom 11. März 
1991 (GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 

1. In der Übersicht wird die Angabe zum Sechsten Ab-
schnitt wie folgt gefasst: 

 "Sechster Abschnitt:  Staatsanwälte 76 
bis 78b" 

2. In § 2 werden die Wörter "mit Ausnahme des Vierten 
Abschnitts des Hessischen Beamtengesetzes" gestri-
chen. 

3. Nach § 2a wird als § 2b eingefügt: 

 "§ 2b 
 Dienstliche Beurteilung 

 Die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung der Richter regelt das Ministerium der 
Justiz, für Integration und Europa durch Richtlinien." 

4. In § 7a Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "zwölf" durch 
die Angabe "14" ersetzt. 

5. § 7b wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Abs. 1 wird als neuer Abs. 2 eingefügt: 

  "(2) Einem Richter ist in Bereichen, in denen ein 
Stellenüberhang abgebaut werden soll, nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres auf Antrag, der sich 
auf die Dauer bis zum Beginn des Ruhestandes er-
strecken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge zu be-
willigen." 

 b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und in Satz 1 
wird nach der Angabe "Abs. 1" die Angabe "und 
2" eingefügt. 

 c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt 
geändert: 

  aa) In Satz 1 wird das Wort "zwölf" durch die 
Angabe "14" ersetzt. 
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  bb) In Satz 2 wird nach der Angabe "Abs. 1" 

die Angabe "und 2" eingefügt und das Wort 
"zwölf" durch die Angabe "14" ersetzt. 

 d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

6. Nach § 78a wird als § 78b eingefügt: 

"§ 78b 
 Dienstliche Beurteilung der Staatsanwälte 

 Abweichend von § 59 des Hessischen Beamtengeset-
zes gilt für die dienstliche Beurteilung der Staatsan-
wälte § 2b entsprechend." 

 
 

Artikel 1128 
Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes 

 
§ 60 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2012 (GVBl. S. 227), wird wie folgt geändert: 

1. In Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 "Die Hochschulen sind auch zuständig, soweit die 
oberste Dienstbehörde bei beamtenrechtlichen Aus-
nahmeregelungen als das für die Dienstaufsicht zu-
ständige Ministerium das Einvernehmen erklären 
muss." 

2. In Abs. 3 werden vor dem Wort "angewandt" die 
Wörter "mit Ausnahme der Vorschriften über die Be-
urteilung" eingefügt. 

3. Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 2 wird die Angabe "§ 86 Abs. 2 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" durch "§ 68 Abs. 2 des 
Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 b) In Satz 3 wird die Angabe "§ 85 des Hessischen 
Beamtengesetzes" durch "den §§ 60 und 61 des 
Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 
 

Artikel 1229 
Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes 

 
Das Verwaltungsfachhochschulgesetz vom 12. Juni 1979 
(GVBl. I S. 95), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. No-
vember 2011 (GVBl. I S. 679), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 3 werden das Komma nach dem Wort 
"aus" und die Angabe "soweit sich die Ausbildung 
nach § 22 Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes 
richtet" gestrichen. 

 b) In Abs. 4 wird die Angabe "§ 22 Abs. 2 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" durch die Wörter "Vor-
bereitungsdienstes für die Laufbahn des gehobenen 
Dienstes" ersetzt. 

 c) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe "nach § 22 
Abs. 2 des Hessischen Beamtengesetzes" durch die 
Wörter "des Vorbereitungsdienstes" ersetzt. 

2. § 22a wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird aufgehoben. 
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 b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 2 und 3. 

 c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und in Satz 1 
wird die Angabe "Abs. 3 und 4" durch "Abs. 2 
und 3" ersetzt. 

3. Dem § 23 wird als Abs. 4 angefügt: 

 "(4) Auf beamtete Professoren werden die für Beamte 
allgemein geltenden Vorschriften des Hessischen Be-
amtengesetzes und des Beamtenstatusgesetzes vom 17. 
Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert durch Gesetz 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), angewandt, 
soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist." 

 
 

Artikel 1330 
Änderung des Hessischen Sonderzahlungsgesetzes 

 
Das Hessische Sonderzahlungsgesetz vom 22. Oktober 2003 
(GVBl. I S. 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Ok-
tober 2011 (GVBl. I S. 531), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 5 wird die Angabe "§§ 23a, 187a 
des Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 108 des 
Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

2. § 5 Abs.1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

  "1. die monatlich zustehenden Dienstbezüge ein-
schließlich des ruhegehaltfähigen Teils der Vergü-
tung für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
zieher nach § 52 Abs. 5 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes mit Ausnahme der Auslandsdienst-
bezüge, Zulagen und Vergütungen nach den §§ 46, 
47, 49 bis 53 und 56 des Hessischen Besoldungs-
gesetzes sowie sonstiger Einmalzahlungen," 

 b) In Nr. 6 wird die Angabe "§ 50 Abs. 1 Satz 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes" durch "§ 55 Abs. 1 
Satz 2 des Hessischen Beamtenversorgungsgeset-
zes" und die Angabe "§§ 50a bis 50e des Beam-
tenversorgungsgesetzes" durch "§ 56 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes" ersetzt. 

3. In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "A 2" durch "A 
4" ersetzt. 

4. § 9 wird aufgehoben. 

5. Der bisherige § 10 wird § 9 und das Wort "Bundesbe-
soldungsgesetzes" wird durch die Wörter "Hessischen 
Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

6. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden §§ 10 und 11. 
 
 

Artikel 1431 
Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 

 
Das Hessische Lehrerbildungsgesetz in der Fassung vom 28. 
September 2011 (GVBl. I S. 590), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 581), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 38 wird wie folgt geändert: 

 a) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt: 
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  "(5) Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungs-

dienst kann die pädagogische Ausbildung unter 
Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung aus familiä-
ren Gründen nach § 63 Abs. 2 des Hessischen Be-
amtengesetzes erfolgen." 

 b) Die bisherigen Abs. 5 bis 7 werden Abs. 6 bis 8. 

2. In § 40 Nr. 6 wird nach der Angabe "§ 38 Abs. 4" die 
Angabe "und zu den näheren Bedingungen der Teil-
zeitbeschäftigung nach § 38 Abs. 5" eingefügt. 

 
 

Artikel 1532 
Änderung des Hessischen Gesetzes über die  

öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
§ 56 Abs. 4 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung in der Fassung vom 14. Januar 2005 
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. De-
zember 2012 (GVBl. S. 581), wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 1633 
Änderung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-

Gesetzes 
 
§ 7 Satz 1 des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes 
vom 13. Juni 2000 (GVBl. I S. 294), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie 
folgt gefasst: 

"Für die Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes finden 
entsprechende Anwendung: 

1. § 33 Abs. 1, § 34 Satz 3, die §§ 36, 37, 42 und 48 des 
Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S 1010), geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160), 

2. § 45 des Beamtenstatusgesetzes, soweit Kleidungsstü-
cke oder sonstige Gegenstände aufgrund eines auf äu-
ßerer Einwirkung beruhenden plötzlichen, örtlich und 
zeitlich bestimmbaren Ereignisses, das in Ausübung 
oder in Folge des Dienstes eingetreten ist, beschädigt, 
zerstört oder abhanden gekommen sind, 

3. die §§ 48, 51 und 56 des Hessischen Beamtengesetzes 
sowie 

4. § 56 des Hessischen Gesetzes über die öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung." 

 
 

Artikel 1734 
Änderung des Hessischen Brand- und Katastrophen-

schutzgesetzes 
Das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz in der 
Fassung vom 3. Dezember 2010 (GVBl. I S. 502), geändert 
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden die Wörter "Einsatzdienstes der 
Berufsfeuerwehren" durch "feuerwehrtechnischen 
Dienstes" ersetzt. 
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 b) In Satz 2 werden die Wörter "Einsatzdienstes der 

Berufsfeuerwehr" durch "feuerwehrtechnischen 
Dienstes" ersetzt. 

2. In § 13 Abs. 5 Satz 6 werden die Wörter "Einsatz-
dienstes der Berufsfeuerwehr" durch "feuerwehrtech-
nischen Dienstes" und wird die Angabe "§ 197 Abs. 1 
Satz 1 des Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 113 
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Beamtengesetzes" er-
setzt. 

 
 

Artikel 1835 
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

 
In § 130 Abs. 3 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), wird die Angabe "§ 74 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 49 Abs. 1 
des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 
 
 

Artikel 1936 
Änderung des Gesetzes über die Aufwandsentschädigung  

und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeister  
und der ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden 
 
In § 8 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Aufwandentschä-
digung und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeister 
und der ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden vom 
7. Oktober 1970 (GVBl. I S. 635), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114), wird die An-
gabe "§ 136 Abs. 1 und 2 des Hessischen Beamtengesetzes" 
durch "§ 23 Abs. 1 und 2 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetzes" ersetzt. 
 
 

Artikel 2037 
Änderung des Datenverarbeitungsverbundgesetzes 

 
In § 2 Abs. 2 des Datenverarbeitungsverbundgesetzes in der 
Fassung vom 4. April 2007 (GVBl. I S. 258), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), 
wird die Angabe "§§ 31 bis 36 des Hessischen Beamtenge-
setzes" durch "§§ 27 und 41 des Hessischen Beamtengeset-
zes" ersetzt. 
 
 

Artikel 2138 
Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung  

der Verwaltungsgerichtsordnung 
 
In § 7 Abs. 5 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 27. Oktober 
1997 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird die Angabe "§ 182 
des Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 54 Abs. 2 Satz 1 
des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160)," ersetzt. 
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Artikel 2239 
Änderung des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes 

 
§ 2e des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2004 (GVBl. I S. 488, 491), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Juni 2011 (GVBl. I S. 302), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 "Dienstherrnfähigkeit, Personalübernahme" 

2. Als neuer Abs. 2 wird eingefügt: 

 "(2) Im Fall der Errichtung einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts nach § 2c Abs. 1 Satz 1 zur Wahrneh-
mung von Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des zugelassenen kommunalen Trägers in ent-
sprechender Anwendung des § 27 des Hessischen Be-
amtengesetzes in den Dienst der Anstalt des öffentli-
chen Rechts zu übernehmen." 

3. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und in Satz 1 wer-
den nach dem Wort "Versorgungsempfänger" die 
Wörter "sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" 
eingefügt. 

 
 

Artikel 2340 
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes 

 
Das Juristenausbildungsgesetz in der Fassung vom 15. März 
2004 (GVBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

 "Sie oder er erhält eine Amtszulage in Höhe von fünf 
Prozent des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 4, 
sofern die Aufgabe nicht neben einem gleich oder hö-
her besoldeten Hauptamt wahrgenommen wird." 

2. In § 27 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "§ 72, § 92 
Abs. 2 und § 98 des Hessischen Beamtengesetzes" 
durch "die §§ 47 und 80 des Hessischen Beamtenge-
setzes sowie § 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes" 
ersetzt. 

3. In § 38 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

 "§ 3 Abs. 6 Satz 4 gilt entsprechend." 
 
 

Artikel 2441 
Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Rechtsstellung  

von Lebenspartnerschaften und zur Änderung des  
Hessischen Abgeordnetengesetzes 

 
In das Gesetz zur Anpassung der Rechtsstellung von Lebens-
partnerschaften und zur Änderung des Hessischen Abgeord-
netengesetzes vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114) wird 
nach Art. 25 als Art. 25a eingefügt: 
 

"Artikel 25a 
Ansprüche auf rückwirkende Leistungsgewährung 
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Lebenspartnerinnen und Lebenspartner haben rückwirkend ab 
dem Zeitpunkt der Begründung der Lebenspartnerschaft oder 
des Todes der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners An-
spruch auf Leistungen aufgrund der in den Art. 1 bis 3, 12 
bis 14, 17 bis 21 genannten Rechtsvorschriften nach Maßga-
be des jeweils anwendbaren Rechts." 
 
 

Artikel 2542 
Änderung der Hessischen Arbeitszeitverordnung 

 
Die Hessische Arbeitszeitverordnung in der Fassung vom 15. 
Dezember 2009 (GVBl. I S. 758, 760), geändert durch Ge-
setz vom 25. November 2010 (GVBl. I S. 410), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1a wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

  "Bei auf Krankheit beruhender Unfähigkeit zur 
Erfüllung der Dienstpflicht sowie bei Abwesenheit 
vom Dienst wegen Kur oder Heilbehandlung wird 
ab Beginn der siebten Woche keine Zeit gutge-
schrieben; das Gleiche gilt bei Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen nach § 6." 

 b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "§ 85b Abs. 3 
Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes" durch 
"§ 118 Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen Beamtenge-
setzes" ersetzt. 

2. § 16 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 2643 
Änderung der Dienstjubiläumsverordnung 

 
Die Dienstjubiläumsverordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 
2010 (GVBl. I S. 410), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nr. 1 und Nr. 2 wird die Angabe "§ 29 
des Bundesbesoldungsgesetzes" jeweils 
durch "§ 30 des Hessischen Besoldungsge-
setzes" ersetzt. 

  bb) In Nr. 4 wird die Angabe "§ 29 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes" durch "§ 30 
Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes" 
ersetzt. 

 b) In Abs. 3 Nr. 5 wird die Angabe "§ 30 des Bun-
desbesoldungsgesetzes" durch "§ 31 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

2. § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 

 "3.  gegen die innerhalb der letzten drei Jahre vor 
dem Jubiläumstag die Disziplinarmaßnahme der 
Kürzung der Dienstbezüge oder des Ruhegehalts 
oder gegen die innerhalb der letzten sieben Jahre 
vor dem Jubiläumstag die Disziplinarmaßnahme 
der Zurückstufung verhängt worden ist oder vo-
raussichtlich verhängt worden wäre, wenn nicht 
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die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes vorgelegen hätten." 

3. In § 6 Satz 1 wird das Wort "nach" durch die Wörter 
"bei Vollendung" ersetzt. 

 
 

Artikel 2744 
Änderung der Hessischen Mutterschutz- und  

Elternzeitverordnung 
 
Die Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung vom 
8. Dezember 2011 (GVBl. I S. 758, 2012 S. 10, 340) wird 
wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift der Verordnung wird folgende Fuß-
note angefügt: 

 "1 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtli-
nie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über 
die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG; ABl. EG Nr. L 348 S. 1), 
geändert durch Richtlinie 2007/30/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 
(ABl. EU Nr. L 165 S. 21)." 

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt: 

 "Bei der Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher nach § 52 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes sind 16 Prozent des Durch-
schnitts dieser Vergütung der letzten drei Monate vor 
Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft ein-
getreten ist, maßgebend." 

3. In § 4 Abs. 3 wird die Angabe "§ 39 Abs. 3 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" durch "§ 28 des Hessischen 
Beamtengesetzes" ersetzt. 

4. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 2 wird das Wort "Dienstzeit" durch das 
Wort "Arbeitszeit" ersetzt. 

 b) Es wird folgender Satz angefügt: 

   Vorbereitungsdienst die wöchentliche Arbeitszeit 
nicht weniger als die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit betragen." 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  "Dies gilt nicht für Zeiten einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach § 8 Abs. 1." 

 b) In Abs. 2 wird nach der Angabe "Abs. 1" die 
Angabe "Satz 1" eingefügt. 

 c) In Abs. 3 wird die Angabe "§ 39 Abs. 3 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" durch "§ 28 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" ersetzt. 

6. § 10 wird aufgehoben. 

7. Der bisherige § 11 wird § 10. 

8. Der bisherige § 12 wird § 11 und wie folgt geändert: 

                                                   
44 Ändert FFN 320-194 



- 180 - 
  
 a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und die Anga-

be "Die §§ 10 und 11 gelten" wird durch "§ 10 
gilt" ersetzt. 

 b) Als Abs. 2 wird angefügt: 

  "(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Probe, die 
bis zum [einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes] eine Teilzeitbeschäftigung angetreten ha-
ben, gilt § 9 Abs. 1 in der bis zum [einsetzen: Tag 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung fort." 

9. Der bisherige § 13 wird § 12 und Satz 2 wird aufge-
hoben. 

 
 

Artikel 2845 
Änderung der Hessischen Urlaubsverordnung 

 
Die Hessische Urlaubsverordnung vom 12. Dezember 2006 
(GVBl. I S. 671), geändert durch Gesetz vom 25. November 
2010 (GVBl. I S. 410), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung "(1)" ge-
strichen. 

 b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

2. § 17 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 2946 
Änderung der Hessischen Verordnung über die Gewäh-

rung eines Zuschlags zu den Dienstbezügen bei begrenzter 
Dienstfähigkeit 

 
Die Hessische Verordnung über die Gewährung eines Zu-
schlags zu den Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfähigkeit 
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. S. 659) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 wird die Angabe "§ 72a Abs. 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes" durch "§ 55 Abs. 1 des Hessischen 
Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "§ 72a Abs. 1 
Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes" durch "§ 55 
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes" 
und die Angabe "§ 72a Abs. 1 Satz 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes" durch "§ 55 Abs. 1 Satz 2 des Hes-
sischen Besoldungsgesetzes" ersetzt. 

 
 

Artikel 3047 
Änderung der Feuerwehrlaufbahnverordnung 

 
Die Feuerwehrlaufbahnverordnung vom 21. Dezember 1994 
(GVBl. I S. 823, 1995 I S. 84), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Überschrift und in § 1 Abs. 1 werden die Wör-
ter "Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehren" jeweils 
durch "feuerwehrtechnischen Dienstes" ersetzt. 
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2. In § 2 werden die Wörter "Einsatzdienst der Berufs-

feuerwehren" durch "feuerwehrtechnische Dienst" er-
setzt. 

3. In § 3 Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe "§ 34 Abs. 1 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I 
S. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1014)" durch "§ 37 Abs. 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)" ersetzt. 

4. § 5 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

5. In § 9 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe "§ 19a Abs. 2 
Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 15 
Abs. 4 Nr. 1 des Hessischen Beamtengesetzes" er-
setzt. 

6. In § 12 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter "Einsatz-
dienstes der Berufsfeuerwehren" durch "feuerwehr-
technischen Dienstes" ersetzt. 

 
 

Artikel 3148 
Änderung der Kommunalen Dienstaufsichtsverordnung 

 
Die Kommunale Dienstaufsichtsverordnung vom 10. August 
1998 (GVBl. I S. 306), geändert durch Gesetz vom 5. März 
2009 (GVBl. I S. 95), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 wird die Angabe "§ 74 Abs. 1 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" durch "§ 49 Abs. 1 des 
Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

 b) In Abs. 3 wird die Angabe "§ 15 Abs. 2 des Hes-
sischen Beamtengesetzes" durch "§ 12 Abs. 2 des 
Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "§ 86 Abs. 1 
Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes" durch 
"§ 68 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Beamtengeset-
zes" ersetzt. 

 b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nr. 1 wird die Angabe "§ 41 Abs. 1 des 
Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 29 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes" 
ersetzt. 

  bb)  In Nr. 2 wird die Angabe "§§ 52, 53 des 
Hessischen Beamtengesetzes" durch "§ 36 
Abs. 3 und 4 des Hessischen Beamtengeset-
zes" ersetzt. 

  cc)  In Nr. 3 wird die Angabe "§ 75 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" durch "§ 3 Abs. 6 
des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

  dd)  In Nr. 4 wird die Angabe "§ 109 des Hessi-
schen Beamtengesetzes" durch "§ 59 Abs. 2 
des Hessischen Beamtengesetzes" ersetzt. 

  ee)  In Nr. 5 wird die Angabe "§ 45 des Beam-
tenversorgungsgesetzes" durch "§ 37 des 
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes" 
ersetzt. 
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Artikel 32 
Zuständigkeitsvorbehalt 

 
Soweit durch dieses Gesetz Rechtsverordnungen geändert 
werden, bleibt die Befugnis der zuständigen Stellen, die Ver-
ordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 
 
 

Artikel 33 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des 
neunten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten  

1. Art. 1 § 23 Abs. 1 und 2, § 59 Abs. 1 Satz 2, die 
§§ 70, 79, 80 und 107 Abs. 3, Art. 2 § 19 Abs. 2 und 
4, § 24, § 27 Abs. 4, § 28 Abs. 4, die §§ 32 bis 39, 
§ 46 Abs. 3, die §§ 50 und 55 Abs. 2 sowie Art. 24 
am Tage nach der Verkündung, 

2. Art. 2 § 25 Abs. 2 Satz 2 und § 40 Satz 1 mit Aus-
nahme der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 der 
Anlage III zum Hessischen Besoldungsgesetz sowie 
Art. 23 Nr. 1 am ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden Monats, 

3. Art. 2 § 70 Abs. 4, Vorbemerkung Nr. 11 Abs. 4 der 
Anlage I zum Hessischen Besoldungsgesetz sowie 
Vorbemerkung Nr. 2 der Anlage III zum Hessischen 
Besoldungsgesetz mit Wirkung vom 1. April 2013 und 

4. Art. 2 §§ 52 und 53 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2013 

in Kraft. 
 
 
 



 

 

 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Innenausschusses 
zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und der FDP  
für ein Zweites Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in  
Hessen (Zweites Dienstrechtmodernisierungsgesetz - 2. DRModG) 
Drucksache 18/6558 

hierzu: 

Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
Drucksache 18/7206 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von 

CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE, den Gesetzentwurf unter Berücksich-
tigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und der 
FDP, Drucks. 18/7206 - und damit in der aus der Anlage ersicht-
lichen Fassung -, in zweiter Lesung anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 126. Ple-

narsitzung am 14. Dezember 2012 und der Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/7206, am 
9. April 2013 überwiesen worden. 

 
 2. Der Innenausschuss hat am 7. März 2013 zu dem Gesetzent-

wurf sowie zu dem Gesetzentwurf Drucks. 18/6256 eine öf-
fentliche mündliche Anhörung durchgeführt. 

 
 3. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung 

am 11. April 2013 beraten und die unter A wiedergegebene 
Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. 

 
Zuvor war der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP, Drucks. 18/7206, mit den Stimmen von CDU und 
FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Enthaltung von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen worden. 

 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE, zu dem Änderungsan-
trag der Fraktionen der CDU und der FDP, Drucks. 18/7206, 
eine schriftliche Anhörung durchzuführen, wurde mit den 
Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimme der LINKEN 
bei Enthaltung von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
abgelehnt. 

 
Wiesbaden, 11. April 2013 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Dr. Frank Blechschmidt Horst Klee 
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Anlage I 
 

Besoldungsordnungen A und B 
 

V o r b e m e r k u n g e n  
 

I. Amtsbezeichnungen 

 

1. Allgemeines 

Die in der Besoldungsordnung A gesperrt gedruckten Amtsbezeichnungen sind Grundamtsbezeichnungen.  

2. Zusätze zu den Grundamtsbezeichnungen 

(1) Den Grundamtsbezeichnungen werden die folgenden Zusätze beigefügt: 

 

 Grundamtsbezeichnung Zusatz zur Grundamtsbezeichnung 

1. Sekretärin, Sekretär, Obersekretärin,  
Obersekretär, Hauptsekretärin, Hauptsekretär 

im Justizvollzugsdienst 
im Justizwachtmeisterdienst 
Justiz-  
Steuer- 
Technische, Technischer 

2. Amtsinspektorin, Amtsinspektor,  
Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor 

im Justizvollzugsdienst 
Steuer- 
Technische, Technischer 

3. Inspektorin, Inspektor 
Oberinspektorin, Oberinspektor 
Amtfrau, Amtmann 

Brand- 
Forst- 
Justiz- 
Steuer- 
Technische, Technischer 

4. Amtsrätin, Amtsrat  
Oberamtsrätin, Oberamtsrat 

Brand- 
Forst- 
Technische, Technischer 

5. Rätin, Rat, Oberrätin, Oberrat Archäologie- 
Archiv- 
Bau- 
Berg- 
Bergvermessungs- 
Bibliotheks- 
Biologie- 
Brand- 
Chemie- 
Eich- 
Forst- 
Gartenbau- 
Geologie- 
Gewerbe- 
Kriminal- 
Landwirtschafts- 
Magistrats- 
Medizinal- 
Pharmazie- 
Polizei- 
Psychologie- 
Regierungs- 
Schul- 



 

Sparkassen- 
Vermessungs- 
Verwaltungs- 
Veterinär- 
Wissenschaftliche, Wissenschaftlicher 

6. Direktorin, Direktor Archäologie- 
Archiv- 
Bau- 
Berg- 
Bergvermessungs- 
Bibliotheks- 
Biologie- 
Brand- 
Chemie- 
Eich- 
Forst- 
Gartenbau- 
Geologie- 
Gewerbe- 
Kriminal- 
Landwirtschafts- 
Magistrats- 
Medizinal- 
Museums- 
Pharmazie- 
Polizei- 
Psychologie- 
Regierungs- 
im Sparkassendienst 
Vermessungs- 
Verwaltungs- 
Veterinär- 
Wissenschaftliche, Wissenschaftlicher 

7. Leitende Direktorin, Leitender Direktor Archäologie- 
Archiv- 
Bau- 
Berg- 
Bibliotheks- 
Brand-  in einer Stadt mit mehr 

als 180 000 
Einwohnerinnen und 
Einwohnern 

Chemie- 
Eich- 
Forst- 
Gartenbau-  in einer Stadt mit mehr 

als 180 000 
Einwohnerinnen und  

   Einwohnern 
Geologie- 
Gewerbe- 
Kriminal- 
Landwirtschafts- 
Magistrats- 
Medizinal- 
Museums- 
Pharmazie- 
Polizei- 
Psychologie- 
Regierungs- 
im Sparkassendienst 
Vermessungs- 



 

Verwaltungs- 
Veterinär-. 

Soweit der Zusatz zur Grundamtsbezeichnung mit einem Bindestrich abschließt, wird er mit der Grundamtsbezeichnung zu 
einem Wort verbunden. In Nr. 7 werden die Attribute "Leitende, Leitender" dem verbundenen Wort unmittelbar vorangestellt. 

(2) Die Beamtinnen und Beamten der obersten Landesbehörden führen die für ihre Laufbahn geltende Amtsbezeichnung. 
Abweichend von Satz 1 führen die Beamtinnen und Beamten im höheren Dienst ab Besoldungsgruppe A 16 die für den 
Ministerialbereich geltenden Amtsbezeichnungen.  

 

II. Stellenzulagen 

3. Zulagen für Beamtinnen und Beamte der Fliegerstaffel der hessischen Polizei 

(1) Beamtinnen und Beamte erhalten 

1. als Polizeiluftfahrzeugführerin oder Polizeiluftfahrzeugführer mit dem Besitz einer gültigen Erlaubnis zum Führen  
eines Luftfahrzeuges  

2. als sonstige ständige Polizeiluftfahrzeugbesatzungsangehörige  

eine Stellenzulage nach Anlage VII, wenn sie entsprechend verwendet werden. 

(2) Die zuletzt gewährte Stellenzulage wird nach Beendigung der Verwendung für fünf Jahre weitergewährt, wenn die 
Beamtin oder der Beamte 

1.  mindestens fünf Jahre in einer Tätigkeit nach Abs. 1 verwendet worden ist oder 

2. bei der Verwendung nach Abs. 1 einen Dienstunfall im Flugdienst oder eine durch die Besonderheit dieser 
Verwendung bedingte gesundheitliche Schädigung erlitten hat und dadurch die weitere Verwendung nach Abs. 1 
ausgeschlossen ist.  

Danach verringert sich die Stellenzulage auf 50 Prozent. 

(3) Hat die Beamtin oder der Beamte einen Anspruch auf eine Stellenzulage nach Abs. 2 und wechselt in eine weitere 
Verwendung über, mit der ein Anspruch auf eine geringere Stellenzulage nach Abs. 1 verbunden ist, so wird zusätzlich zu der 
geringeren Stellenzulage der Unterschiedsbetrag zu der Stellenzulage nach Abs. 2 gewährt. Nach Beendigung der weiteren 
Verwendung wird die Stellenzulage nach Abs. 2 Satz 1 nur weitergewährt, soweit sie noch nicht vor der weiteren 
Verwendung bezogen und auch nicht während der weiteren Verwendung durch den Unterschiedsbetrag zwischen der 
geringeren Stellenzulage und der Stellenzulage nach Abs. 2 abgegolten worden ist. Der Berechnung der Stellenzulage nach 
Abs. 2 Satz 2 wird die höhere Stellenzulage zugrunde gelegt. 

(4) Die Stellenzulage nach Abs. 1 ist in Höhe von 50 Prozent ruhegehaltfähig, wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen 
worden ist oder das Dienstverhältnis durch Tod oder Dienstunfähigkeit infolge eines durch die Verwendung erlittenen 
Dienstunfalls oder einer durch die Besonderheiten dieser Verwendung bedingten gesundheitlichen Schädigung beendet 
worden ist. 

(5) Beamtinnen und Beamte erhalten eine Stellenzulage nach Anlage VII, wenn sie die Nachprüferlaubnis besitzen und als 
Nachprüferin oder Nachprüfer eines Polizeiluftfahrzeugs verwendet werden. Die Zulage wird nicht gewährt, wenn eine andere 
Prüferlaubnis die Nachprüferlaubnis lediglich einschließt. 

(6) Beamtinnen und Beamte in einer sonstigen Verwendung als flugzeugtechnisches Personal erhalten eine Stellenzulage nach 
Anlage VII.  

4. Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder anderer Länder sowie bei obersten Gerichts 
     höfen des Bundes 

(1) Beamtinnen und Beamte erhalten während der Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder eines Landes sowie 
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes eine Stellenzulage nach dem Besoldungsrecht des Bundes oder des Landes in der 
Höhe, in der sie der Bund oder das Land ihren Beamtinnen und Beamten für diese Verwendung gewährt, wenn sie durch den 
Bund oder das Land erstattet wird. Sie bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt. 



 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben Auslandsdienstbezügen gewährt. Die Stellenzulage wird neben Stellenzulagen nach 
den Nr. 3 und 5 bis 7 nur gewährt, soweit sie diese übersteigt. § 15 des Hessischen Besoldungsgesetzes findet bei Beendigung 
der Verwendung keine Anwendung. 

5. Zulage für Beamtinnen und Beamte beim Landesamt für Verfassungsschutz Hessen 

Beamtinnen und Beamte, die beim Landesamt für Verfassungsschutz Hessen verwendet werden, erhalten eine Stellenzulage 
(Sicherheitszulage) nach Anlage VII. 

6. Zulage für Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben 

(1) Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sowie die Beamtinnen und Beamten des 
Steuerfahndungsdienstes erhalten eine Stellenzulage nach Anlage VII, soweit ihnen Dienstbezüge nach der 
Besoldungsordnung A zustehen. Die Zulage erhalten unter den gleichen Voraussetzungen auch Beamtinnen und Beamte auf 
Widerruf, die Vorbereitungsdienst leisten. 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzulage nach Nr. 5 gewährt. 

(3) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten des jeweiligen Dienstes, insbesondere der mit dem Posten- und 
Streifendienst sowie dem Nachtdienst verbundene Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit abgegolten. 

7. Zulage für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr 

(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A im Einsatzdienst der Feuerwehr erhalten eine Stellenzulage nach 
Anlage VII. Die Zulage erhalten unter den gleichen Voraussetzungen auch Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhältnis auf 
Widerruf, die Vorbereitungsdienst leisten. 

(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten des Einsatzdienstes der Feuerwehr, insbesondere der mit dem 
Nachtdienst verbundene Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr, mit abgegolten. 

8. Zulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten 

Beamtinnen und Beamte in Ämtern der Besoldungsordnung A bei Justizvollzugseinrichtungen, in abgeschlossenen 
Vorführbereichen der Gerichte sowie in geschlossenen Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen Krankenanstalten, die 
ausschließlich dem Vollzug von Maßregeln der Sicherung und Besserung dienen, und in Abschiebehafteinrichtungen erhalten 
eine Stellenzulage nach Anlage VII. Die Zulage erhalten unter den gleichen Voraussetzungen Beamtinnen und Beamte auf 
Widerruf, die Vorbereitungsdienst leisten. Die Stellenzulage wird für Beamtinnen und Beamte in Abschiebehafteinrichtungen 
nicht neben einer Stellenzulage nach Nr. 6 gewährt. 
  



 

9. Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin  
     oder staatlich geprüfter Techniker 

Beamtinnen und Beamte in Laufbahnen des mittleren Dienstes, in denen die Meisterprüfung oder die Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich geprüfter Techniker vorgeschrieben ist, erhalten, wenn sie die Prüfung bestanden 
haben, eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

10. Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung 

(1) Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes und des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung erhalten für die Zeit 
ihrer überwiegenden Verwendung im Außendienst der Steuerprüfung eine Stellenzulage nach Anlage VII. Satz 1 gilt auch für 
die Prüfungsbeamtinnen und -beamten der Finanzgerichte, die überwiegend im Außendienst tätig sind. 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzulage nach Nr. 6 gewährt. 

(3) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu Abs. 1 erlässt die für Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister im Einvernehmen mit der für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen Ministerin oder dem 
hierfür zuständigen Minister. 

11. Zulagen für Lehrkräfte mit besonderer Funktion 

(1) Lehrkräfte erhalten für die Dauer einer Verwendung als Ausbildungsbeauftragte an einem Studienseminar eine 
Stellenzulage nach Anlage VII. 

(2) Lehrkräfte erhalten für die Dauer einer Verwendung als pädagogische Leiterin oder pädagogischer Leiter einer Förderstufe 
an Grund,- Haupt,- Realschulen und Gymnasien eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

(3) Förderschulrektorinnen oder Förderschulrektoren einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 
Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern erhalten bei 
gleichzeitiger Leitung eines mit der Schule verbundenen Heimes eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

(4) Hauptamtliche Lehrkräfte am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda sowie an der 
Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel erhalten für die Dauer der Verwendung eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

12. Zulage für Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung 

Oberpfleger und Oberschwestern, Oberinnen und Pflegevorsteher sowie Erste Oberinnen und Erste Pflegevorsteher erhalten bei 
Bestellung zu Mitgliedern der Krankenhausbetriebsleitung für die Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage nach Anlage VII. 

13. Allgemeine Stellenzulage 

(1) Eine das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage VII erhalten Beamtinnen und Beamte  

1.  des mittleren Dienstes in Laufbahnen, deren Eingangsamt den Besoldungsgruppen A 5 oder A 6 zugeordnet ist, des 
mittleren technischen Dienstes, des mittleren Krankenpflegedienstes, des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes bei den 
Justizvollzugsanstalten, des mittleren Feuerwehrdienstes, der Gerichtsvollzieherlaufbahn und des nach § 22 der 
Verordnung über die Laufbahnen des hessischen Polizeivollzugsdienstes vom 27. September 2002 (GVBl. I S. 629), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Dezember 2009 (GVBl. I S. 751), fortbestehenden mittleren 
Polizeivollzugsdienstes  

a) in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8, 

b) in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10, 

2.  des gehobenen Dienstes in Laufbahnen, deren Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 9 oder nach § 25 Abs. 2 Satz 1 des 
Hessischen Besoldungsgesetzes der Besoldungsgruppe A 10 zugeordnet ist, sowie ihnen gleichgestellte Beamtinnen und 
Beamte und 

3.  des höheren Verwaltungsdienstes einschließlich der Beamtinnen und Beamten besonderer Fachrichtungen, Akademische 
Rätinnen und Räte, Studienrätinnen und -räte sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte in der Besoldungsgruppe A 
13. 

(2) In den Fällen des § 48 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes ist nur Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b, Nr. 2 und 3 mit den 
in Anlage VII angegebenen Beträgen zu berücksichtigen. 



 

 
 

III. Einstufung von Ämtern  
 

14. Maßgebliche Schülerzahl 

Soweit sich die Einreihung der Ämter der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie ihrer Vertreterinnen und Vertreter in die 
Besoldungsgruppen nach der Schülerzahl an der Schule bestimmt, sind für das jeweilige Schuljahr die Ergebnisse der 
amtlichen Schulstatistik maßgebend. Bei Änderung der Schülerzahl sind Ernennungen und Einweisungen in Planstellen nicht 
vorzunehmen und Amtszulagen nicht zu gewähren, wenn abzusehen ist, dass die Änderung der Schülerzahl nicht über die 
Dauer von drei Schuljahren Bestand haben wird. § 22 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes bleibt unberührt. 

15. Einstufung an Gesamtschulen ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern  

Bei der Einstufung der Leiterinnen und Leiter und deren ständiger Vertreterinnen und Vertreter sowie der Pädagogischen 
Leiterinnen und Leiter von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern ist nur die 
Schülerzahl von der Klasse fünf an zu berücksichtigen. 

16. Förderstufen an Grundschulen 

Sind Förderstufen an Grundschulen eingerichtet, gelten diese Schulen als Grund- und Hauptschulen. 

17. Maßgebliche Einwohnerzahl 

Soweit die Einreihung der Ämter in die Besoldungsgruppen sich nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner eines 
Bezirks bestimmt, ist die zum 30. Juni vom Statistischen Landesamt ermittelte "Wohnbevölkerung" jeweils vom Beginn des 
folgenden Kalenderjahres an maßgebend. 

 

 

 
B e s o l d u n g s o r d n u n g e n   

 

Besoldungsordnung A 

 

 

Besoldungsgruppe A 51 

Justizhauptwachtmeisterin  

Justizhauptwachtmeister  

Gestütoberwärterin  

Gestütoberwärter  

H a u p t w a r t i n 2, 3 

H a u p t w a r t 2, 3 

O b e r a m t s m e i s t e r i n 2, 4 

O b e r a m t s m e i s t e r 2, 4 

Sattelmeisterin2 

Sattelmeister2 

----- 

1 Als Eingangsbesoldungsgruppe für Laufbahnen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes in der Laufbahn des 
Justizwachtmeisterdienstes. 



 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 

3 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

4 Erhält bei Einsatz im Sitzungsdienst der Gerichte eine Amtszulage nach Anlage VII. 

 

Besoldungsgruppe A 6 
Erste Justizhauptwachtmeisterin1 

Erster Justizhauptwachtmeister1 

Feldschutzmeisterin  

Feldschutzmeister  

H a u p t w a r t i n 2 

H a u p t w a r t 2 

Justizvollstreckungssekretärin  

Justizvollstreckungssekretär  

O b e r a m t s m e i s t e r i n 2 

O b e r a m t s m e i s t e r 2 

Sattelmeisterin2 

Sattelmeister2 

Sekre tär in3 

Sekre tär3 

W e r k m e i s t e r i n 3 

W e r k m e i s t e r 3 
----- 

1 Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Laufbahnen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes. 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. 

3 Als Eingangsamt. 

 

Besoldungsgruppe A 7 

Brandmeisterin1 

Brandmeister1 

Feldschutzobermeisterin  

Feldschutzobermeister  

Justizvollstreckungsobersekretärin  

Justizvollstreckungsobersekretär 

Krankenschwester1 

Krankenpfleger1 

Kriminalmeisterin7 

Kriminalmeister7 

Obersattelmeisterin 

Obersattelmeister  

O b e r s e k r e t ä r i n 2, 3 

O b e r s e k r e t ä r 2, 3 

O b e r w e r k m e i s t e r i n 4, 5 

O b e r w e r k m e i s t e r 4, 5 



 

Polizeimeisterin7 

Polizeimeister7 

Stationsschwester6  

Stationspfleger6  

----- 

1 Als Eingangsamt. 

2 Auch als Eingangsamt für Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes. 

3 Als Eingangsamt für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten. 

4 Auch als Eingangsamt. 

5 Als Eingangsamt für die Laufbahn des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten. 

6 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

7 Gemäß § 23 der Verordnung über die Laufbahnen des hessischen Polizeivollzugsdienstes. 

 

Besoldungsgruppe A 8 

Abteilungsschwester  

Abteilungspfleger  

Feldschutzhauptmeisterin  

Feldschutzhauptmeister  

Gerichtsvollzieherin1 

Gerichtsvollzieher1 

Hauptsattelmeisterin  

Hauptsattelmeister  

H a u p t s e k r e t ä r i n 2  

H a u p t s e k r e t ä r 2  

H a u p t w e r k m e i s t e r i n   

H a u p t w e r k m e i s t e r   

Justizvollstreckungshauptsekretärin  

Justizvollstreckungshauptsekretär  

Kriminalobermeisterin3 

Kriminalobermeister3 

Oberbrandmeisterin 

Oberbrandmeister 

Polizeiobermeisterin3 

Polizeiobermeister3 

----- 

1 Als Eingangsamt. 

2 Als Endamt im Justizwachtmeisterdienst. Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Laufbahnen nach § 15 Abs. 2 
Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes. 

3 Gemäß § 23 der Verordnung über die Laufbahnen des hessischen Polizeivollzugsdienstes. 

 

Besoldungsgruppe A 9 

A m t s i n s p e k t o r i n 1 

A m t s i n s p e k t o r 1 

B e t r i e b s i n s p e k t o r i n 1 



 

B e t r i e b s i n s p e k t o r 1 

Erste Hauptsattelmeisterin 

Erster Hauptsattelmeister  

Feldschutzkommissarin  

Feldschutzkommissar  

Hauptbrandmeisterin1 

Hauptbrandmeister1 

I n s p e k t o r i n  

I n s p e k t o r   

Kriminalhauptmeisterin1, 3 

Kriminalhauptmeister1, 3 

Kriminalkommissarin  

Kriminalkommissar  

Lehrwerkmeisterin  

Lehrwerkmeister  

Obergerichtsvollzieherin1 

Obergerichtsvollzieher1 

Oberin2 

Pflegevorsteher2 

Oberschwester  

Oberpfleger  

Polizeihauptmeisterin1, 3 

Polizeihauptmeister1, 3 

Polizeikommissarin 

Polizeikommissar 
 
----- 

1 Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis 
zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage VII ausgestattet werden. 

2 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

3 Gemäß § 23 der Verordnung über die Laufbahnen des hessischen Polizeivollzugsdienstes. 

Besoldungsgruppe A 101 

Erste Oberin2 

Erster Pflegevorsteher2 

Fachlehrerin  

- für arbeitstechnische Fächer3, 4 

- für musisch-technische Fächer3, 4 

Fachlehrer  

- für arbeitstechnische Fächer3, 4 

- für musisch-technische Fächer3, 4 

Feldschutzoberkommissarin 

Feldschutzoberkommissar 

Kriminaloberkommissarin 



 

Kriminaloberkommissar  

O b e r i n s p e k t o r i n   

O b e r i n s p e k t o r  

Polizeioberkommissarin  

Polizeioberkommissar  
----- 

1 Als Eingangsbesoldungsgruppe für Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in denen für die Befähigung ein mit einem 
Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert wird, wenn die Beamtin oder der 
Beamte für die Befähigung einen solchen Abschluss nachweist. 

2 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

3 Als Eingangsamt. 

4 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 

 

Besoldungsgruppe A 11 

A m t f r a u  

A m t m a n n  

Kriminalhauptkommissarin1 

Kriminalhauptkommissar1 

Polizeihauptkommissarin1 

Polizeihauptkommissar1 

Fachlehrerin2 

Fachlehrer2 

Fachlehrerin  

- für arbeitstechnische Fächer3, 4 

- für musisch-technische Fächer3, 4 

- sozialpädagogischer Richtung4 

Fachlehrer  

- für arbeitstechnische Fächer3, 4 

- für musisch-technische Fächer3, 4 

- sozialpädagogischer Richtung4 

 
----- 

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 

2 Mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, beim Fehlen laufbahnrechtlicher 
Vorschriften, gefordert wird, als Eingangsamt. 

3 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 10. 

4 In diese Besoldungsgruppe können nur Beamtinnen und Beamte eingestuft werden, die nach Abschluss der Ausbildung eine 
achtjährige Lehrtätigkeit oder eine dreijährige Dienstzeit seit Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Fachlehrerin 
oder Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 10 verbracht haben. 

 

Besoldungsgruppe A 12 

Amtsanwältin1 

Amtsanwalt1 

A m t s r ä t i n  

A m t s r a t  



 

Kriminalhauptkommissarin2 

Kriminalhauptkommissar2 

Polizeihauptkommissarin2 

Polizeihauptkommissar2 

Rechnungsrätin  

- als Prüfungsbeamtin beim Hessischen Rechnungshof  

Rechnungsrat   

- als Prüfungsbeamter beim Hessischen Rechnungshof  

Fachlehrerin3 

Fachlehrer3 

Fachlehrerin für arbeitstechnische Fächer  

- als Koordinatorin für Fachpraxis an beruflichen Schulen  

Fachlehrer für arbeitstechnische Fächer  

- als Koordinator für Fachpraxis an beruflichen Schulen  

Konrektorin  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule4 

Konrektor  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule4 

Lehrerin 

- an allgemeinbildenden Schulen1 

Lehrer 

- an allgemeinbildenden Schulen1 

----- 

1 Als Eingangsamt, bei Lehrerinnen und Lehrern soweit nicht anderweitig eingereiht. 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 

3 Mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung, wenn sie vorgeschrieben ist oder, beim Fehlen laufbahnrechtlicher 
Vorschriften, gefordert wird. In diese Besoldungsgruppe können nur Beamtinnen und Beamte eingestuft werden, die nach 
Abschluss der Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung eine achtjährige Lehrtätigkeit oder eine dreijährige Dienstzeit seit 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Fachlehrerin oder Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 11 verbracht 
haben. 

4 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

 

Besoldungsgruppe A 131 

Akademische Rätin  

- als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule  

Akademischer Rat  

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule  

Ä r z t i n 2 

A r z t 2 

Direktorin einer Volkshochschule2 

Direktor einer Volkshochschule2 



 

Erste Kriminalhauptkommissarin 

Erster Kriminalhauptkommissar  

Erste Polizeihauptkommissarin 

Erster Polizeihauptkommissar  

Förderschullehrerin3 

Förderschullehrer3 

Hauptlehrerin im Justizvollzugsdienst4 

Hauptlehrer im Justizvollzugsdienst4 

Konrektorin  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern4 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

 - Haupt- und Realschule, 

 - Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und 
der Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer  

 - Hauptschule,  

 - Realschule, 

 - Grund- und Hauptschule,  

 - Haupt- und Realschule, 

 - Grund-, Haupt- und Realschule oder 

 - Mittelstufenschule2, 5 

Konrektor  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern4 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

 - Haupt- und Realschule,  

 - Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und 
der Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4  

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer  

 - Hauptschule,  

 - Realschule,  

 - Grund- und Hauptschule,  

 - Haupt- und Realschule, 

 - Grund-, Haupt- und Realschule oder 

 - Mittelstufenschule2, 5 

Konservatorin  



 

Konservator  

Kustodin  

Kustos  

Lehrerin 

- mit der Befähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen6, 7, 12 

- als Pädagogische Mitarbeiterin  

Lehrer  

- mit der Befähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen6, 7, 12 

- als Pädagogischer Mitarbeiter  

Oberamtsanwältin8 

Oberamtsanwalt8 

O b e r a m t s r ä t i n 9 

O b e r a m t s r a t 9 

Oberlehrerin im Justizvollzugsdienst 

Oberlehrer im Justizvollzugsdienst 

Oberrechnungsrätin  

- als Prüfungsbeamtin beim Hessischen Rechnungshof  

Oberrechnungsrat  

- als Prüfungsbeamter beim Hessischen Rechnungshof  

R ä t i n 10 

R a t 10 

Rektorin 

- einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern  

- einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern4 

Rektor  

- einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern  

- einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern4 

Studienleiterin an einer Volkshochschule  

Studienleiter an einer Volkshochschule  

Studienrätin  

- im Hochschuldienst11 

- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien12 

- mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen12 

Studienrat  

- im Hochschuldienst11 

- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien12 

- mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen12 

Verwaltungsstudienrätin  

Verwaltungsstudienrat  
----- 

1 Für Beamtinnen und Beamte des gehobenen technischen Dienstes können für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der für technische Beamtinnen und 
Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage VII ausgestattet werden. 



 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 

3 Höchstens 30 Prozent der Förderschullehrerinnen und -lehrer erhalten als Abteilungsleiterinnen und -leiter oder als 
Stufenleiterinnen und -leiter eine Amtszulage nach Anlage VII. 

4 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

5 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

6 Als Eingangsamt. 

7 Gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen nach  dem Gesetz über das 
Lehramt an öffentlichen Schulen vom 3. März 1992 (GVBl. I S. 106) in der vor dem 1. Januar 2005 geltenden Fassung sowie für 
Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien, deren Ausbildung vor dem 1. Juli 1975 geregelt war. 

8 Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines Amtsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der Stellen für 
Oberamtsanwältinnen und -anwälte mit einer Amtszulage nach Anlage VII ausgestattet werden. 

9 Für Beamtinnen und Beamte der Rechtspflegerlaufbahn können für Funktionen der Rechtspflegerinnen und -pfleger bei Gerichten 
und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis 
zu 20 Prozent der für Rechtspflegerinnen und -pfleger ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage 
nach Anlage VII ausgestattet werden. 

10 Gilt auch am Landesschulamt mit einem durch Staats- oder Masterprüfung oder eine gleichwertige Hochschulprüfung 
abgeschlossenen Studium.  

11 Mit einem durch Staats- oder Masterprüfung abgeschlossenen Studium. 

12 Bei einer der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung. 

 
  



 

Besoldungsgruppe A 14 

Akademische Oberrätin  

- als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule  

Akademischer Oberrat  

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule  

Ä r z t i n 1 

A r z t 1 

Chefärztin2 

Chefarzt2 

Direktorin einer Volkshochschule1 

Direktor einer Volkshochschule1 

Förderschulkonrektorin 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 

 - mit mehr als 100 bis zu 200 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer sonstigen Förderschule 

 - mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben9 

Förderschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 

 - mit mehr als 100 bis zu 200 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer sonstigen Förderschule 

 - mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben9 

Förderschulrektorin 

- einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 
 - mit bis zu 100 Schülerinnen und Schülern3 
 - mit mehr als 100 bis zu 200 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- einer sonstigen Förderschule 
 - mit bis zu 60 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern3, 4 

Förderschulrektor 

- einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 
 - mit bis zu 100 Schülerinnen und Schülern3 
 - mit mehr als 100 bis zu 200 Schülerinnen und Schülern3, 4 

- einer sonstigen Förderschule 
 - mit bis zu 60 Schülerinnen und Schülern3 

 - mit mehr als 60 bis zu 120 Schülerinnen und Schülern3, 4 

Konrektorin 



 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr 
als 360 Schülerinnen und Schülern 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe 
und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 Schülerinnen und Schülern4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer  

 - Hauptschule, 

 - Realschule, 

 - Grund- und Hauptschule, 

 - Haupt- und Realschule, 

 - Grund-, Haupt- und Realschule oder 

 - Mittelstufenschule1 

Konrektor 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer  

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer  

 - Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe 
und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 Schülerinnen und Schülern4 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer  

 - Hauptschule,  

 - Realschule,  

 - Grund- und Hauptschule,  

 - Haupt- und Realschule,  

 - Grund-, Haupt- und Realschule oder 

 - Mittelstufenschule1 

Oberärztin5 



 

Oberarzt5 

Oberkonservatorin  

Oberkonservator  

Oberkustodin  

Oberkustos  

O b e r r ä t i n 6, 10 

O b e r r a t 6, 10 

Oberstudienrätin  

- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien8 

- mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen8 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben  

- im Hochschuldienst7 

Oberstudienrat  

- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien8 

- mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen8 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben  

- im Hochschuldienst7 

Rektorin 

- als Ausbildungsleiterin  

- als Ausbildungsleiterin und ständige Vertreterin der Direktorin oder des Direktors eines Studienseminars für 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen 

Rektor  

- als Ausbildungsleiter 

- als Ausbildungsleiter und ständiger Vertreter der Direktorin oder des Direktors eines Studienseminars für 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen  

Rektorin  

- einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

- einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule,  

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und 
der Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

  



 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

Rektor  

- einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

- einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und 
der Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule,  

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern4 

Rektorin als Leiterin einer überregionalen Ausbildungsstätte für Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt  

Rektor als Leiter einer überregionalen Ausbildungsstätte für Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt  

Rektorin an einer Gesamtschule 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben  

Rektor an einer Gesamtschule 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben  

Verwaltungsoberstudienrätin  

Verwaltungsoberstudienrat 
----- 

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 

2 Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 

3 Für die Berechnung der Schülerzahlen sonderpädagogischer Beratungs- und Förderzentren werden die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der Förderschule und zur Hälfte die Zahl der von 
dem sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrum geförderten Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen zugrunde 
gelegt. 

4 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

5 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15. 

6 Gilt auch am Landesschulamt mit einem durch Staats- oder Masterprüfung oder eine gleichwertige Hochschulprüfung 
abgeschlossenen Studium. 

7 Mit einem durch Staats- oder Masterprüfung abgeschlossenen Studium. 

8 Bei einer der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung. 



 

9 Gilt auch für Leiterinnen und Leiter eines sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrums an einer allgemeinen Schule; 
soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13, Fußnote 3. 

10 Als Eingangsamt für die Ärztinnen und Ärzte in der hessischen Landesverwaltung. 

 

Besoldungsgruppe A 15 

Akademische Direktorin  

- als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule  

Akademischer Direktor  

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule  

Chefärztin1 

Chefarzt1 

D e k a n i n 2 

D e k a n 2 

D i r e k t o r i n   

D i r e k t o r   

Direktorin am Landesschulamt 

Direktor am Landesschulamt 

Direktorin an einer Gesamtschule 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule mit Oberstufe4 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 
Schülerinnen und Schülern  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 
Schülerinnen und Schülern4 

Direktor an einer Gesamtschule 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule mit Oberstufe4 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 
Schülerinnen und Schülern  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 
Schülerinnen und Schülern4 

Direktorin einer Gesamtschule  

- als Leiterin einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 Schülerinnen und Schülern4 

Direktor einer Gesamtschule  

- als Leiter einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 Schülerinnen und 
 Schülern4 

Direktorin eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen  

Direktor eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen  

Förderschulrektorin 

- einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern5 

- einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern5 

Förderschulrektor  

- einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern5 

- einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern5 

Hauptkonservatorin  



 

Hauptkonservator  

Hauptkustodin  

Hauptkustos  

Kanzlerin der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg a. d. Fulda  

Kanzler der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege in Rotenburg a. d. Fulda  

Museumsdirektorin und Professorin 

Museumsdirektor und Professor  

Oberärztin3 

Oberarzt3 

Professorin bei der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein 

Professor bei der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein 

Rektorin  

- einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 bis zu 770 Schülerinnen und Schülern 

- einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule, 

 - Haupt- und Realschule, 

 - Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe 
und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 770 Schülerinnen und Schülern4 

Rektor 

- einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

- einer  

- Grund-, Haupt- und Realschule,  

- Haupt- und Realschule, 

- Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der 
Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 bis zu 770 Schülerinnen und Schülern 

- einer 

 - Grund-, Haupt- und Realschule, 

 - Haupt- und Realschule, 

 - Realschule oder 

- Mittelstufenschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe 
und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 770 Schülerinnen und Schülern4 

Studiendirektorin  

- als Beraterin für Schulen6 



 

- als Fachleiterin oder Seminarlehrerin an Studienseminaren oder Seminarschulen6 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben6 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters  

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern7 

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4, 7 

 - eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums  

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

 - eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums4 

 - eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen4 

- als Leiterin  

 - einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern7 

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4, 7 

 - eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums4 

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters eines Berufspädagogischen Fachseminars  

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder 
an beruflichen Schulen  

Studiendirektor 

- als Berater für Schulen6 

- als Fachleiter oder Seminarlehrer an Studienseminaren oder Seminarschulen6 

- zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben6 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters  

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern7 

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4, 7 

 - eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums  

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

 - eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums4 

 - eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen4 

- als Leiter 

 - einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern7 

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4, 7 

 - eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums4 

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines Berufspädagogischen Fachseminars  

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder an 
beruflichen Schulen  

Verwaltungsstudiendirektorin 

- als Studienleiterin der Verwaltungsseminare Frankfurt am Main, Kassel und Wiesbaden des Hessischen 
Verwaltungsschulverbandes4 

- als Studienleiterin des Verwaltungsseminars Darmstadt des Hessischen Verwaltungsschulverbandes  

Verwaltungsstudiendirektor  



 

- als Studienleiter der Verwaltungsseminare Frankfurt am Main, Kassel und Wiesbaden des Hessischen 
Verwaltungsschulverbandes4 

- als Studienleiter des Verwaltungsseminars Darmstadt des Hessischen Verwaltungsschulverbandes  
----- 

1 Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16. 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 

3 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 

4 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII.  

5 Für die Berechnung der Schülerzahlen sonderpädagogischer Beratungs- und Förderzentren werden die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der Förderschule und zur Hälfte die Zahl der von 
dem sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrum geförderten Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen zugrunde 
gelegt. 

6 Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der planmäßigen Beamtinnen und Beamten in der Laufbahn der Studienrätinnen und -räte. 

7 Bei Schulen mit Teilzeitunterricht gelten 2,5 Unterrichtsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Teilzeitunterricht als eine Person. 

 

Besoldungsgruppe A 161 

Abteilungsdirektorin 

Abteilungsdirektor  

Chefärztin2 

Chefarzt2 

D e k a n i n 3 

D e k a n 3 

Direktorin an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung  

- als Fachbereichsleiterin4 

Direktor an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung  

- als Fachbereichsleiter4 

Direktorin einer Gesamtschule 

- als Leiterin einer Gesamtschule mit Oberstufe   

- als Leiterin einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern   

Direktor einer Gesamtschule 

- als Leiter einer Gesamtschule mit Oberstufe  

- als Leiter einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern  

Kanzlerin der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung  

Kanzler der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung 

Landeskonservatorin  

Landeskonservator  

Leitende Akademische Direktorin  

- als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule5 

Leitender Akademischer Direktor  

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule5 

L e i t e n d e  D i r e k t o r i n  

L e i t e n d e r  D i r e k t o r  

Leitende Direktorin am Landesschulamt 

Leitender Direktor am Landesschulamt 

http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/323_Besoldung/323-59-BesoldungsG/Sonstiges/fussanlageIA16_2.htm
http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/323_Besoldung/323-59-BesoldungsG/Sonstiges/fussanlageIA16_2.htm


 

Leitende Direktorin am Landesschulamt 

- als Leiterin eines Staatlichen Schulamtes8 

Leitender Direktor am Landesschulamt 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes8 

Ministerialrätin6 

Ministerialrat6 

Museumsdirektorin und Professorin  

Museumsdirektor und Professor 

Oberstudiendirektorin 

- als Leiterin eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen  

- als Leiterin eines Studienkollegs für ausländische Studierende  

- als Leiterin  

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern7 

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 

 - eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums 

 - eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen  

Oberstudiendirektor  

- als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen  

- als Leiter eines Studienkollegs für ausländische Studierende  

- als Leiter 

 - einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern7 

 - eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 

 - eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums 

 - eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen  

Vizepräsidentin der IT-Stelle der hessischen Justiz 

Vizepräsident der IT-Stelle der hessischen Justiz 
----- 

1 Für die Leiterinnen und Leiter von besonders großen und besonders bedeutenden unteren Verwaltungsbehörden sowie die 
Leiterinnen und Leiter von Mittelbehörden oder Oberbehörden können nach Maßgabe des Haushalts Planstellen der 
Besoldungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage nach Anlage VII ausgestattet werden. Die Zahl der mit der Amtszulage nach Satz 1 
ausgestatteten Planstellen darf 30 Prozent der Zahl der Planstellen der Besoldungsgruppe A 16 für Leiterinnen und Leiter unterer 
Verwaltungsbehörden, Mittelbehörden oder Oberbehörden nicht überschreiten. 

2 Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15. 

3 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15. 

4 Amt wird nur mit zeitlicher Befristung übertragen und kann nicht im Wege der Beförderung verliehen werden. Amt im Sinne des 
§ 48 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes. 

5 Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 

6 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 

7 Bei Schulen mit Teilzeitunterricht gelten 2,5 Unterrichtsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Teilzeitunterricht als eine Person. 

8 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

 

 

 

Besoldungsordnung B 



 

 

Besoldungsgruppe B 2 

Abteilungsdirektorin 

- als Leiterin einer Abteilung des Landesschulamtes 

- als Leiterin einer großen und bedeutenden Abteilung  

 - bei einer Mittelbehörde des Landes 

 - bei einer sonstigen Dienststelle oder Einrichtung, wenn deren Leiterin oder Leiter 
  mindestens in Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist   

- als Vertreterin der Leiterin oder des Leiters der Landeszentralabteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am 
Main  

- bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main   

Abteilungsdirektor  

- als Leiter einer Abteilung des Landesschulamtes 

- als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung  

 - bei einer Mittelbehörde des Landes 

 - bei einer sonstigen Dienststelle oder Einrichtung, wenn deren Leiterin oder Leiter mindestens in 
Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist  

- als Vertreter der Leiterin oder des Leiters der Landeszentralabteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main  

- bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main 

Direktorin der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  

Direktor der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  

Direktorin an einer Verwaltungsfachhochschule 

- als Koordinatorin für ressortüberschreitende Aus- und Fortbildung  

Direktor an einer Verwaltungsfachhochschule 

- als Koordinator für ressortüberschreitende Aus- und Fortbildung  

Direktorin der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  

Direktor der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  

Direktorin der Hessischen Landesfeuerwehrschule  

Direktor der Hessischen Landesfeuerwehrschule  

Direktorin einer kommunalen Versorgungskasse1 

Direktor einer kommunalen Versorgungskasse1 

Landesbranddirektorin 

Landesbranddirektor 

Leitende Medizinaldirektorin 

- als Dezernentin und Landestuberkuloseärztin bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen   

- als Leiterin des Ärztlichen Gutachtenprüfdienstes und zugleich Leiterin einer Ärztlichen 
 Gutachtenprüfdienststelle bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen  

Leitender Medizinaldirektor  

- als Dezernent und Landestuberkulosearzt bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen   

- als Leiter des Ärztlichen Gutachtenprüfdienstes und zugleich Leiter einer Ärztlichen Gutachtenprüfdienststelle bei 
der Deutschen Rentenversicherung Hessen  

Ministerialrätin2, 3 

- bei einer obersten Landesbehörde  

Ministerialrat2, 3 



 

- bei einer obersten Landesbehörde  

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Südhessen  

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen 

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Westhessen 

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Westhessen 

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Südosthessen  

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Südosthessen  

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Mittelhessen 

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen 

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Nordhessen  

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen 

Präsidentin der Polizeiakademie Hessen 

Präsident der Polizeiakademie Hessen 

Rektorin der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung4 

Rektor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung4 

Vizepräsidentin des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung 

Vizepräsident des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung  

Vizepräsidentin des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums  

Vizepräsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums  
----- 

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 

2 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 

3 Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 sowie für 
Ministerialrätinnen und Ministerialräte in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für 
Leitende Ministerialrätinnen und Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte 
ausgebrachten Planstellen nicht überschreiten. 

4 Amt wird nur mit zeitlicher Befristung übertragen und kann nicht im Wege der Beförderung verliehen werden. Amt im Sinne des 
§ 48 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes. 

Besoldungsgruppe B 3 

Abteilungsdirektorin 

- als Vertreterin der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Hessen-Forst  

Abteilungsdirektor 

- als Vertreter der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Hessen-Forst  

Direktorin der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten  

Direktor der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten  

Direktorin einer kommunalen Versorgungskasse1 

Direktor einer kommunalen Versorgungskasse1 

Direktorin der Branddirektion in Frankfurt am Main 

Direktor der Branddirektion in Frankfurt am Main 

Direktorin der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein  

Direktor der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein 

Direktorin der Museumslandschaft Hessen Kassel 

Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel 

Direktorin der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 



 

Direktor der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 

Finanzpräsidentin  

- als Leiterin einer Abteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main  

Finanzpräsident  

- als Leiter einer Abteilung bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main  

Landeskriminaldirektorin 

Landeskriminaldirektor 

Leitende Baudirektorin  

- als Leiterin einer großen und bedeutenden Organisationseinheit bei der Stadt Frankfurt am Main5 

Leitender Baudirektor  

- als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit bei der Stadt Frankfurt am Main5 

Leitende Magistratsdirektorin  

- als Leiterin einer großen und bedeutenden Organisationseinheit bei der Stadt Frankfurt am Main5 

Leitender Magistratsdirektor  

- als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit bei der Stadt Frankfurt am Main5 

Leitende Medizinaldirektorin 

- als Dezernentin und Landesvertrauensärztin bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen  

- als Leiterin des Dezernats Medizinalwesen bei der Hauptverwaltung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  

- als Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt am Main  

Leitender Medizinaldirektor 

- als Dezernent und Landesvertrauensarzt bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen  

- als Leiter des Dezernats Medizinalwesen bei der Hauptverwaltung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  

- als Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt am Main  
  



 

Leitende Ministerialrätin2 

- bei einer obersten Landesbehörde 

 - als Leiterin einer Abteilung3 

 - als Vertreterin einer Abteilungsleiterin oder eines Abteilungsleiters3, 4 

Leitender Ministerialrat2 

- bei einer obersten Landesbehörde 

 - als Leiter einer Abteilung3 

 - als Vertreter einer Abteilungsleiterin oder eines Abteilungsleiters3, 4 

Ministerialrätin 

- bei einer obersten Landesbehörde1, 2 

Ministerialrat 

- bei einer obersten Landesbehörde1, 2 

Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main  

Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main  

Präsidentin der IT-Stelle der hessischen Justiz 

Präsident der IT-Stelle der hessischen Justiz 

Präsidentin des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen  

Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 

Regierungsvizepräsidentin des Regierungspräsidiums Gießen 

Regierungsvizepräsident des Regierungspräsidiums Gießen 

Regierungsvizepräsidentin des Regierungspräsidiums Kassel  

Regierungsvizepräsident des Regierungspräsidiums Kassel  

Vizepräsidentin der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 

Vizepräsident der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 

Vizepräsidentin des Hessischen Landeskriminalamtes 

Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamtes 

Vizepräsidentin des Landesschulamtes 

Vizepräsident des Landesschulamtes 
----- 

1 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16, B 2. 

2 Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 sowie für 
Ministerialrätinnen und Ministerialräte in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für 
Leitende Ministerialrätinnen und Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte 
ausgebrachten Planstellen nicht überschreiten. 

3 Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 

4 Dieses Amt kann auch mehreren Beamtinnen oder Beamten übertragen werden, soweit es in großen und bedeutenden Abteilungen 
erforderlich ist, die Stellenvertretungsfunktion aufzuteilen. 

5 Die Zahl der Planstellen für die Ämter Leitende Baudirektorin oder Leitender Baudirektor und Leitende Magistratsdirektorin oder 
Leitender Magistratsdirektor darf insgesamt höchstens 10 betragen. 

 
  



 

Besoldungsgruppe B 4 

Direktorin der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung  

Direktor der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung  

Inspekteurin der Hessischen Polizei  

Inspekteur der Hessischen Polizei  

Landespolizeivizepräsidentin  

Landespolizeivizepräsident 

Leitende Ministerialrätin als Vertreterin der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten 

Leitender Ministerialrat als Vertreter der oder des Hessischen Datenschutzbeauftragten 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Südhessen 

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Westhessen  

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen  

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Südosthessen 

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südosthessen 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Mittelhessen 

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Nordhessen 

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Osthessen 

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Osthessen 

Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamtes   

Präsident des Hessischen Statistischen Landesamtes   

Präsidentin des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums  

Präsident des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums  

Präsidentin des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung  

Präsident des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung  

Regierungsvizepräsidentin des Regierungspräsidiums Darmstadt 

Regierungsvizepräsident des Regierungspräsidiums Darmstadt 

 

Besoldungsgruppe B 5 

Direktorin beim Hessischen Rechnungshof 

- als Abteilungsleiterin  

Direktor beim Hessischen Rechnungshof 

- als Abteilungsleiter  

Direktorin des Hessischen Landeslabors  

Direktor des Hessischen Landeslabors  

Direktorin des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen  

Direktor des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen  
  



 

Ministerialdirigentin  

- als Leiterin der Präsidialabteilung beim Hessischen Rechnungshof 

Ministerialdirigent 

- als Leiter der Präsidialabteilung beim Hessischen Rechnungshof 

Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main  

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main  

Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen  

Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen  

Präsidentin des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie  

Präsident des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie  

Präsidentin des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation  

Präsident des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation  

Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamtes  

Präsident des Hessischen Landeskriminalamtes 

 

Besoldungsgruppe B 6 

Direktorin des Hessischen Baumanagements  

Direktor des Hessischen Baumanagements 

Direktorin des Hessischen Immobilienmanagements  

Direktor des Hessischen Immobilienmanagements 

Landespolizeipräsidentin 

Landespolizeipräsident 

Leiterin der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union  

Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union  

Ministerialdirigentin 

- bei einer obersten Landesbehörde 

 - als Leiterin einer großen oder bedeutenden Abteilung  

 - als Leiterin einer Hauptabteilung  

Ministerialdirigent 

- bei einer obersten Landesbehörde 

 - als Leiter einer großen oder bedeutenden Abteilung  

 - als Leiter einer Hauptabteilung  

Präsidentin der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 

Präsident der Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement 

Präsidentin des Landesschulamtes 

Präsident des Landesschulamtes 

 

Besoldungsgruppe B 7 

Oberfinanzpräsidentin der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main  

Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main  

Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Gießen  

Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Gießen  



 

Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Kassel 

Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Kassel 

Vizepräsidentin des Hessischen Rechnungshofes  

Vizepräsident des Hessischen Rechnungshofes 

 

Besoldungsgruppe B 8 

Direktorin beim Hessischen Landtag  

Direktor beim Hessischen Landtag  

Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Darmstadt  

Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Darmstadt  

 

Besoldungsgruppe B 9 

Präsidentin des Hessischen Rechnungshofes1 

Präsident des Hessischen Rechnungshofes1 

Staatssekretärin1 

Staatssekretär1 
----- 

1 Erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

 

Besoldungsgruppe B 10 

unbesetzt  

 

Besoldungsgruppe B 11 

unbesetzt 



 

Anhang  
 

Anhang zu den Hessischen Besoldungsordnungen 

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen 

 
Besoldungsgruppe A 4 

A m t s m e i s t e r i n 1 

A m t s m e i s t e r 1 

Gestütwärterin 

Gestütwärter  

O b e r w a r t i n 2  

O b e r w a r t 2 
----- 

1 Erhält bei Einsatz im Sitzungsdienst der Gerichte eine Amtszulage von 63,08 Euro. 

2  Erhält eine Amtszulage von 34,21 Euro. 

 

Besoldungsgruppe A 10 

Jugendleiterin im Schuldienst1 

Jugendleiter im Schuldienst1 

----- 

1  Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss. 

 

Besoldungsgruppe A 12 

Fachschuloberlehrerin 

Fachschuloberlehrer 

Fachlehrerin für arbeitstechnische Fächer 

- als Fachleiterin an einem berufspädagogischen Seminar1 

Fachlehrer für arbeitstechnische Fächer 

- als Fachleiter an einem berufspädagogischen Seminar1 

Zweite Konrektorin  

- einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern2 

Zweiter Konrektor  

- einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern2 

 

----- 

1 Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss. 

2 Erhält eine Amtszulage von 147,91 Euro. 

 
  

http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/323_Besoldung/323-59-BesoldungsG/Sonstiges/fussanhangA10_2.htm


 

Besoldungsgruppe A 13 

Polizeifachschulhauptlehrerin1 

Polizeifachschulhauptlehrer1 

Realschullehrerin  

- mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung2 

Realschullehrer  

- mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung2 

Rektorin an einer Gesamtschule 

- als Leiterin der Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiterin der Grundstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern3 

Rektor an einer Gesamtschule 

- als Leiter der Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiter der Grundstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern3 

Studienrätin4 

- am Institut für Qualitätsentwicklung  

Studienrat4 

- am Institut für Qualitätsentwicklung  

Zweite Konrektorin 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern5 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, 
Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schüler angehören3 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, 
Realschulzweig und der Förderstufe bis zu 180 Schülerinnen und Schüler angehören5 

Zweiter Konrektor 

- einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern5 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, 
Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schüler angehören3 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, 
Realschulzweig und der Förderstufe bis zu 180 Schülerinnen und Schüler angehören5 

----- 

1 Erhält eine Amtszulage von 139,80 Euro. 

2 Als Eingangsamt.   

3  Erhält eine Amtszulage von 177,43 Euro. 

4  Mit einem durch Staats- oder Hochschulprüfung abgeschlossenen Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule. 

5  Erhält eine Amtszulage von 88,75 Euro. 

 

Besoldungsgruppe A 14 

Oberstudienrätin 

- am Institut für Qualitätsentwicklung1 

Oberstudienrat 

- am Institut für Qualitätsentwicklung1 

Oberstudienrätin  

- als Leiterin einer Förderstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 

- als Leiterin einer Schulstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 



 

- als Leiterin eines Schulzweiges mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 

Oberstudienrat  

- als Leiter einer Förderstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 

- als Leiter einer Schulstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 

- als Leiter eines Schulzweiges mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Gesamtschule2 

Realschulkonrektorin 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer 

- Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

- Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern3 

Realschulkonrektor 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer 

- Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

- Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern3 

Realschulrektorin 

- einer Realschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern 

- einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern3 

Realschulrektor 

- einer Realschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern 

- einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern3 

Rektorin an einer Gesamtschule  

- als Leiterin einer Förderstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiterin einer Förderstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiterin einer Schulstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiterin einer Schulstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiterin eines Schulzweiges mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiterin eines Schulzweiges mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

Rektor an einer Gesamtschule  

- als Leiter einer Förderstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiter einer Förderstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiter einer Schulstufe mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiter einer Schulstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern  

- als Leiter eines Schulzweiges mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern4 

- als Leiter eines Schulzweiges mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern 

Schulrätin  

- als Schulaufsichtsbeamtin auf Kreisebene5 

Schulrat  

- als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene5 

Zweite Förderschulkonrektorin 

- einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 
Schülerinnen und Schülern6 

Zweiter Förderschulkonrektor 

- einer Schule für Lernhilfe mit mehr als 300 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 150 
Schülerinnen und Schülern6 



 

Zweite Konrektorin 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, dem 
Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 360 Schülerinnen und Schüler angehören 

- einer Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

Zweiter Konrektor 

- einer Grund-, Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, sofern dem Hauptschulzweig, dem 
Realschulzweig und der Förderstufe mehr als 360 Schülerinnen und Schüler angehören 

- einer Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

Zweite Realschulkonrektorin 

- einer Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

Zweiter Realschulkonrektor 

- einer Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 

 

----- 

1  Mit einem durch Staats- oder Hochschulprüfung abgeschlossenen Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule. 

2 Erhält eine Amtszulage von 139,80 Euro. 

3 Erhält eine Amtszulage von 177,43 Euro. 

4 Erhält eine Amtszulage von 146,01 Euro. 

5 Erhält eine Amtszulage von 163,45 Euro. 

6  Für die Berechnung der Schülerzahlen sonderpädagogischer Beratungs- und Förderzentren werden die Schüler mit festgestelltem 
sonderpädagogischen Förderbedarf in der Förderschule und zur Hälfte die Zahl der von dem sonderpädagogischen Beratungs- und 
Förderzentrum geförderten Schüler an allgemeinen Schulen zugrunde gelegt. 

 

Besoldungsgruppe A 15 

Direktorin 

- am Amt für Lehrerbildung  

- am Institut für Qualitätsentwicklung  

- an einem Staatlichen Schulamt  

Direktor 

- am Amt für Lehrerbildung  

- am Institut für Qualitätsentwicklung  

- an einem Staatlichen Schulamt 

Schulamtsdirektorin 

- als Schulaufsichtsbeamtin auf Kreisebene  

Schulamtsdirektor  

- als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene  

Kanzlerin  

- der Fachhochschule Fulda  

Kanzler  

- der Fachhochschule Fulda  

Pädagogische Leiterin an einer Gesamtschule 

- mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern1 

- ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 Schülerinnen und Schülern 

Pädagogischer Leiter an einer Gesamtschule 



 

- mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern1 

- ohne Oberstufe mit bis zu 1 000 Schülerinnen und Schülern 

Realschulrektorin einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 

Realschulrektor einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 

Studiendirektorin 

- an einem Studienkolleg für ausländische Studierende  

Studiendirektor 

- an einem Studienkolleg für ausländische Studierende  

----- 

1 Erhält eine Amtszulage von 139,80 Euro. 

 

Besoldungsgruppe A 16 

Direktorin am Institut für Qualitätsentwicklung 

- als ständige Vertreterin der Direktorin oder des Direktors des Instituts für Qualitätsentwicklung 

Direktor am Institut für Qualitätsentwicklung 

- als ständiger Vertreter der Direktorin oder des Direktors des Instituts für Qualitätsentwicklung 

Direktorin des Amts für Lehrerbildung 

Direktor des Amts für Lehrerbildung 

Leitende Direktorin am Amt für Lehrerbildung 

Leitender Direktor am Amt für Lehrerbildung 

Leitende Direktorin am Institut für Qualitätsentwicklung 

Leitender Direktor am Institut für Qualitätsentwicklung 

Leitende Schulamtsdirektorin  

- als leitende Schulaufsichtsbeamtin auf Kreisebene, der mindestens sechs weitere Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamte 
unterstellt sind  

- als Schulaufsichtsbeamtin auf Kreisebene, der ausschließlich die Aufsicht über Gymnasien, Gesamtschulen mit Oberstufe 
oder berufliche Schulen obliegt  

Leitender Schulamtsdirektor  

- als leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene, dem mindestens sechs weitere Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamte 
unterstellt sind  

- als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene, dem ausschließlich die Aufsicht über Gymnasien, Gesamtschulen mit Oberstufe 
oder berufliche Schulen obliegt  

 

Besoldungsgruppe B 2 

Direktorin des Instituts für Qualitätsentwicklung 

Direktor des Instituts für Qualitätsentwicklung 

Präsidentin der Fachhochschule Fulda 

Präsident der Fachhochschule Fulda 
  



 

Anlage II 
 

Besoldungsordnung W 
 

ERSTER TEIL  
V o r b e m e r k u n g e n  

 

1. Zuordnung von Hochschullehrämtern 

Die Ämter der Professorinnen und Professoren an Hochschulen werden nach Maßgabe des Haushalts den Besoldungsgruppen 
W 2 oder W 3 zugeordnet. 

2. Zuordnung von Leitungsfunktionsämtern 

Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten der Universitäten und Fachhochschulen werden der Besoldungsgruppe W L3, 
die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten der Kunsthochschulen und der Hochschule Geisenheim, der Kanzlerinnen und 
Kanzler der Universitäten, der hauptamtlichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie der hauptamtlichen Dekaninnen 
und Dekane der Hochschulen werden der Besoldungsgruppe W L2, die Ämter der Kanzlerinnen und Kanzler der 
Kunsthochschulen, Fachhochschulen und Hochschule Geisenheim werden der Besoldungsgruppe W L1 zugeordnet. Den 
Amtsbezeichnungen ist jeweils ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, welcher die Amtsinhaberin oder der 
Amtsinhaber angehört. Die in den Besoldungsordnungen A und B des Hessischen Besoldungsgesetzes geregelten 
Einstufungen der Leitungsfunktionen an den Verwaltungsfachhochschulen bleiben von Satz 1 und 2 unberührt. 

3. Zulagen 

(1) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erhalten während der Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder 
eines Landes sowie bei obersten Gerichtshöfen des Bundes eine Stellenzulage nach dem Besoldungsrecht des Bundes oder des 
Landes in der Höhe, in der sie der Bund oder das Land ihren Beamtinnen und Beamten für diese Verwendung gewährt, wenn 
sie durch den Bund oder das Land erstattet wird. Sie bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt. 

(2) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Besoldungsgruppe W 1 erhalten, wenn sie sich in Forschung und Lehre 
weiterqualifiziert haben (§ 64 Abs. 4 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2012 (GVBl. S. 227), ab dem Zeitpunkt der ersten Verlängerung des 
Beamtenverhältnisses auf Zeit eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach Anlage VII. 

4. Dienstbezüge für Professorinnen als Richterinnen und Professoren als Richter 

Professorinnen und Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt einer Richterin oder eines Richters der 
Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 ausüben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die Dienstbezüge aus ihrem Amt als 
Professorin oder Professor und eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach Anlage VII.  

 

 
ZWEITER TEIL  

B e s o l d u n g s o r d n u n g  W  

 
 
Besoldungsgruppe W 1 

Juniorprofessorin 1) 

Juniorprofessor 1) 

----- 

1) Nach § 64 des Hessischen Hochschulgesetzes an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule. 

Besoldungsgruppe W 2 

Professorin 1)  



 

- an einer Fachhochschule -  

Professor 1)  

- an einer Fachhochschule - 

Professorin an einer Kunsthochschule 1) 

Professor an einer Kunsthochschule 1)  

Universitätsprofessorin 1)  

Universitätsprofessor 1) 

----- 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 

 

Besoldungsgruppe W 3 

Professorin 1)  

- an einer Fachhochschule -  

Professor 1)  

- an einer Fachhochschule - 

Professorin an einer Kunsthochschule 1) 

Professor an einer Kunsthochschule 1)  

Universitätsprofessorin 1)  

Universitätsprofessor 1) 

----- 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2. 

 
Besoldungsgruppe W L1 

Kanzlerin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main  

Kanzler der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main  

Kanzlerin der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Kanzler der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Kanzlerin der Hochschule Darmstadt  

Kanzler der Hochschule Darmstadt  

Kanzlerin der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Kanzler der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Kanzlerin der Hochschule Fulda  

Kanzler der Hochschule Fulda  

Kanzlerin der Hochschule Geisenheim 

Kanzler der Hochschule Geisenheim 

Kanzlerin der Technischen Hochschule Mittelhessen 

Kanzler der Technischen Hochschule Mittelhessen 

Kanzlerin der Hochschule RheinMain  

Kanzler der Hochschule RheinMain  

 
Besoldungsgruppe W L2 

Dekanin1)  

- als hauptamtliche Dekanin eines Fachbereichs nach § 45 Abs. 3 des 
Hessischen Hochschulgesetzes 

Dekan1)   



 

- als hauptamtlicher Dekan eines Fachbereichs nach § 45 Abs. 3 des 
Hessischen Hochschulgesetzes 

Kanzlerin der Technischen Universität Darmstadt   

Kanzler der Technischen Universität Darmstadt  

Kanzlerin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Kanzler der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Kanzlerin der Justus Liebig-Universität Gießen  

Kanzler der Justus Liebig-Universität Gießen  

Kanzlerin der Universität Kassel  

Kanzler der Universität Kassel  

Kanzlerin der Philipps-Universität Marburg  

Kanzler der Philipps-Universität Marburg  

Präsidentin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main  

Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main  

Präsidentin der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Präsident der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Präsidentin der Hochschule Geisenheim 

Präsident der Hochschule Geisenheim 

Vizepräsidentin der Technischen Universität Darmstadt  

Vizepräsident der Technischen Universität Darmstadt  

Vizepräsidentin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Vizepräsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Vizepräsidentin der Justus Liebig-Universität Gießen  

Vizepräsident der Justus Liebig-Universität Gießen  

Vizepräsidentin der Universität Kassel  

Vizepräsident der Universität Kassel  

Vizepräsidentin der Philipps-Universität Marburg   

Vizepräsident der Philipps-Universität Marburg  

Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
am Main  

Vizepräsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
am Main  

Vizepräsidentin der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Vizepräsident der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main  

Vizepräsidentin der Hochschule Geisenheim 

Vizepräsident der Hochschule Geisenheim 

Vizepräsidentin der Hochschule Darmstadt  

Vizepräsident der Hochschule Darmstadt  

Vizepräsidentin der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Vizepräsident der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Vizepräsidentin der Hochschule Fulda  

Vizepräsident der Hochschule Fulda  

Vizepräsidentin der Technischen Hochschule Mittelhessen  

Vizepräsident der Technischen Hochschule Mittelhessen  

Vizepräsidentin der Hochschule RheinMain  



 

Vizepräsident der Hochschule RheinMain  

----- 

1) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf den Fachbereich und die 
Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin angehört. 

 
Besoldungsgruppe W L3 

Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt  

Präsident der Technischen Universität Darmstadt  

Präsidentin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Präsidentin der Justus Liebig-Universität Gießen  

Präsident der Justus Liebig-Universität Gießen  

Präsidentin der Universität Kassel  

Präsident der Universität Kassel  

Präsidentin der Philipps-Universität Marburg  

Präsident der Philipps-Universität Marburg 

Präsidentin der Hochschule Darmstadt  

Präsident der Hochschule Darmstadt  

Präsidentin der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Präsident der Fachhochschule Frankfurt am Main  

Präsidentin der Hochschule Fulda  

Präsident der Hochschule Fulda  

Präsidentin der Technischen Hochschule Mittelhessen 

Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen 

Präsidentin der Hochschule RheinMain  

Präsident der Hochschule RheinMain 

  



 

Anlage III 
 

 

Besoldungsordnung R 
 

ERSTER TEIL  
V o r b e m e r k u n g  

 
Zulagen 

 
1. Zulage für die Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes sowie bei obersten Behörden des Bundes oder  
    anderer Länder 
 

(1) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erhalten während der Verwendung bei obersten 
Gerichtshöfen des Bundes sowie bei obersten Behörden des Bundes oder eines Landes eine Stellenzulage nach dem 
Besoldungsrecht des Bundes oder des Landes in der Höhe, in der sie der Bund oder das Land ihren Richterinnen und Richtern 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten für diese Verwendung gewährt, wenn sie durch den Bund oder das Land erstattet 
wird. Sie bleibt bei sonstigen Besoldungsleistungen unberücksichtigt. 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben Auslandsdienstbezügen gewährt. § 15 des Hessischen Besoldungsgesetzes findet bei 
Beendigung der Verwendung keine Anwendung. 

 
2. Zulage für die Verwendung am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda 

Hauptamtliche Lehrkräfte am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda erhalten für die Dauer 
der Verwendung eine Stellenzulage nach Anlage VII. 
 
 
 

ZWEITER TEIL  
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R  

 

 

Besoldungsgruppe R 1 

Richterin am Amtsgericht 

Richter am Amtsgericht 

Richterin am Arbeitsgericht 

Richter am Arbeitsgericht 

Richterin am Landgericht 

Richter am Landgericht  

Richterin am Sozialgericht 

Richter am Sozialgericht 

Richterin am Verwaltungsgericht 

Richter am Verwaltungsgericht 

Direktorin des Amtsgerichts1 

Direktor des Amtsgerichts1 

Direktorin des Arbeitsgerichts1 

Direktor des Arbeitsgerichts1 



 

Direktorin des Sozialgerichts1 

Direktor des Sozialgerichts1 

Staatsanwältin2 

Staatsanwalt2 

 

----- 

1 An einem Gericht mit höchstens 3 Planstellen für Richterinnen oder Richter; erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

2 Erhält als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Amtszulage nach Anlage VII; anstatt einer Planstelle für eine Oberstaatsanwältin als 
Abteilungsleiterin oder für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter können bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstellen für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Planstelle für eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder einen Staatsanwalt als 
Gruppenleiter und bei einer Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 2 Planstellen für 
Staatsanwältinnen als Gruppenleiterinnen und Staatsanwälte als Gruppenleiter ausgebracht werden. 

 

Besoldungsgruppe R 2 

Richterin am Amtsgericht  

- als weitere aufsichtführende Richterin1 

- als die ständige Vertreterin einer Direktorin oder eines Direktors2, 3 

Richter am Amtsgericht  

- als weiterer aufsichtführender Richter1 

- als der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors2, 3 

Richterin am Arbeitsgericht  

- als weitere aufsichtführende Richterin1 

- als die ständige Vertreterin einer Direktorin oder eines Direktors2 

Richter am Arbeitsgericht  

- als weiterer aufsichtführender Richter1 

- als der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors2 

Richterin am Hessischen Finanzgericht 

Richter am Hessischen Finanzgericht 

Richterin am Hessischen Landessozialgericht 

Richter am Hessischen Landessozialgericht 

Richterin am Oberlandesgericht  

Richter am Oberlandesgericht  

Richterin am Hessischen Verwaltungsgerichtshof  

Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

Richterin am Sozialgericht 

- als weitere aufsichtführende Richterin1 

- als die ständige Vertreterin einer Direktorin oder eines Direktors2 

Richter am Sozialgericht 

- als weiterer aufsichtführender Richter1 

- als der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors2 

Vorsitzende Richterin am Landgericht 

Vorsitzender Richter am Landgericht 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht 



 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 

Direktorin des Amtsgerichts4, 5 

Direktor des Amtsgerichts4, 5 

Direktorin des Arbeitsgerichts4 

Direktor des Arbeitsgerichts4 

Direktorin des Sozialgerichts4 

Direktor des Sozialgerichts4 

Vizepräsidentin des Amtsgerichts6 

Vizepräsident des Amtsgerichts6 

Vizepräsidentin des Arbeitsgerichts6 

Vizepräsident des Arbeitsgerichts6 

Vizepräsidentin des Landgerichts7 

Vizepräsident des Landgerichts7 

Vizepräsidentin des Sozialgerichts6 

Vizepräsident des Sozialgerichts6 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts7 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts7 

Oberstaatsanwältin  

- als Abteilungsleiterin bei einer Staatsanwaltschaft8 

- als Hauptabteilungsleiterin bei einer Staatsanwaltschaft9 

- als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft  

- als Leiterin einer Amtsanwaltschaft10 

- als die ständige Vertreterin der Leiterin oder des Leiters einer Amtsanwaltschaft11 

Oberstaatsanwalt  

- als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft8 

- als Hauptabteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft9 

- als Dezernent bei einer Generalstaatsanwaltschaft  

- als Leiter einer Amtsanwaltschaft10 

- als der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Amtsanwaltschaft11 

Leitende Oberstaatsanwältin  

- als Leiterin einer Staatsanwaltschaft12 

Leitender Oberstaatsanwalt  

- als Leiter einer Staatsanwaltschaft12 

 
  



 

----- 

1 An einem Gericht mit 15 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter. Bei 22 Planstellen für Richterinnen und Richter und 
auf je 7 weitere Planstellen für Richterinnen und Richter kann für weitere aufsichtführende Richterinnen und Richter je eine 
Planstelle für Richterinnen oder Richter der Besoldungsgruppe R 2 ausgebracht werden. 

2 An einem Gericht mit 8 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter. 

3  An einem Gericht mit Zentralstellenfunktion als Zentrales Mahngericht für Hessen. 

4 An einem Gericht mit 4 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter; erhält an einem Gericht mit 8 und mehr Planstellen für 
Richterinnen und Richter eine Amtszulage nach Anlage VII. 

5 Erhält als Leiterin oder Leiter eines Gerichts mit Zentralstellenfunktion als Zentrales Mahngericht für Hessen eine Amtszulage 
nach Anlage VII. 

6 Als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 
4; erhält an einem Gericht mit 16 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter eine Amtszulage nach Anlage VII. 

7 Erhält als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 
oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage VII. 

8 Auf je 4 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kann eine Planstelle für eine Oberstaatsanwältin als 
Abteilungsleiterin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter ausgebracht werden; erhält als die ständige Vertreterin oder 
der ständige Vertreter einer Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden Oberstaatsanwalts der Besoldungsgruppe R 3 oder 
R 4 eine Amtszulage nach Anlage VII. 

9 Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

10 Mit 11 und mehr Planstellen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte; erhält bei einer Amtsanwaltschaft mit  26 und mehr 
Planstellen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte eine Amtszulage nach Anlage VII. 

11 Mit 26 und mehr Planstellen für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte. 

12 Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage VII. 

 

Besoldungsgruppe R 3 

Vorsitzende Richterin am Hessischen Finanzgericht 

Vorsitzender Richter am Hessischen Finanzgericht 

Vorsitzende Richterin am Hessischen Landesarbeitsgericht 

Vorsitzender Richter am Hessischen Landesarbeitsgericht 

Vorsitzende Richterin am Hessischen Landessozialgericht 

Vorsitzender Richter am Hessischen Landessozialgericht 

Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht  

Vorsitzende Richterin am Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

Vorsitzender Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

Präsidentin des Amtsgerichts1 

Präsident des Amtsgerichts1 

Präsidentin des Arbeitsgerichts1 

Präsident des Arbeitsgerichts1 

Präsidentin des Landgerichts1 

Präsident des Landgerichts1 

Präsidentin des Sozialgerichts1 

Präsident des Sozialgerichts1 

Präsidentin des Verwaltungsgerichts1 

Präsident des Verwaltungsgerichts1 

Vizepräsidentin des Amtsgerichts2 

Vizepräsident des Amtsgerichts2 



 

Vizepräsidentin des Hessischen Finanzgerichts3 

Vizepräsident des Hessischen Finanzgerichts3 

Vizepräsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Vizepräsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Vizepräsidentin des Hessischen Landessozialgerichts3 

Vizepräsident des Hessischen Landessozialgerichts3 

Vizepräsidentin des Landgerichts2 

Vizepräsident des Landgerichts2 

Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts3 

Vizepräsident des Oberlandesgerichts3 

Vizepräsidentin des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Vizepräsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts2 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts2 

Oberstaatsanwältin4 

Oberstaatsanwalt4 

Leitende Oberstaatsanwältin  

- als Leiterin einer Staatsanwaltschaft5 

- als Abteilungsleiterin bei einer Generalstaatsanwaltschaft 

- als die ständige Vertreterin einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts6 

Leitender Oberstaatsanwalt  

- als Leiter einer Staatsanwaltschaft5 

- als Abteilungsleiter bei einer Generalstaatsanwaltschaft  

- als der ständige Vertreter einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts6 

 

----- 

1 An einem Gericht mit bis zu 40 Planstellen für Richterinnen und Richter einschließlich der Planstellen für Richterinnen und 
Richter der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2 Als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten eines Gerichts  mit 81 und mehr 
Planstellen für Richterinnen und Richter, einschließlich der Planstellen für Richterinnen und Richter der Gerichte, über die die 
Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

3 Erhält als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 
eine Amtszulage nach Anlage VII. 

4 Als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden 
Oberstaatsanwaltes der Besoldungsgruppe R 5. 

5 Mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

6 Als die Vertreterin oder der Vertreter einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwaltes der Besoldungsgruppe R 5 
oder R 6. 

 
  



 

Besoldungsgruppe R 4 

Präsidentin des Amtsgerichts1 

Präsident des Amtsgerichts1 

Präsidentin des Arbeitsgerichts2 

Präsident des Arbeitsgerichts2 

Präsidentin des Landgerichts1 

Präsident des Landgerichts1 

Präsidentin des Sozialgerichts2 

Präsident des Sozialgerichts2 

Präsidentin des Verwaltungsgerichts1 

Präsident des Verwaltungsgerichts1 

Vizepräsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Vizepräsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Vizepräsidentin des Hessischen Landessozialgerichts3 

Vizepräsident des Hessischen Landessozialgerichts3 

Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts3 

Vizepräsident des Oberlandesgerichts3 

Vizepräsidentin des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Vizepräsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Leitende Oberstaatsanwältin 

- als die ständige Vertreterin einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts4 

- als Leiterin einer Staatsanwaltschaft5 

Leitender Oberstaatsanwalt 

- als der ständige Vertreter einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts4 

- als Leiter einer Staatsanwaltschaft5 

 

----- 

1 An einem Gericht mit 41 bis 80 Planstellen für Richterinnen und Richter einschließlich der Planstellen für Richterinnen und 
Richter der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2 An einem Gericht mit 41 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter einschließlich der Planstellen für Richterinnen und 
Richter der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

3 Als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 7 oder R 8. 

4 Als die Vertreterin oder der Vertreter einer Generalstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts der Besoldungsgruppe R 7 oder 
R 8. 

5 Mit 41 bis 80 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.  

 

Besoldungsgruppe R 5 

Präsidentin des Amtsgerichts1 

Präsident des Amtsgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Finanzgerichts2 

Präsident des Hessischen Finanzgerichts2 

Präsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts2 

Präsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts2 



 

Präsidentin des Hessischen Landessozialgerichts2 

Präsident des Hessischen Landessozialgerichts2 

Präsidentin des Landgerichts1 

Präsident des Landgerichts1 

Präsidentin des Oberlandesgerichts2 

Präsident des Oberlandesgerichts2 

Präsidentin des Verwaltungsgerichts1 

Präsident des Verwaltungsgerichts1 

Leitende Oberstaatsanwältin 

- als Leiterin einer Staatsanwaltschaft3 

Leitender Oberstaatsanwalt  

- als Leiter einer Staatsanwaltschaft3 

Generalstaatsanwältin  

- als Leiterin einer Generalstaatsanwaltschaft4 

Generalstaatsanwalt  

- als Leiter einer Generalstaatsanwaltschaft4 

 

----- 

1 An einem Gericht mit 81 bis 150 Planstellen für Richterinnen und Richter einschließlich der Planstellen für  
 Richterinnen und Richter der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2 An einem Gericht mit bis zu 25 Planstellen für Richterinnen und Richter im Bezirk. 

3 Mit 81 bis 150 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bezirk. 

4 Mit bis zu 25 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bezirk. 

 

Besoldungsgruppe R 6 

Präsidentin des Amtsgerichts1 

Präsident des Amtsgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Finanzgerichts2 

Präsident des Hessischen Finanzgerichts2 

Präsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Präsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts3 

Präsidentin des Hessischen Landessozialgerichts3 

Präsident des Hessischen Landessozialgerichts3 

Präsidentin des Landgerichts1 

Präsident des Landgerichts1 

Präsidentin des Oberlandesgerichts3 

Präsident des Oberlandesgerichts3 

Präsidentin des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs3 

Leitende Oberstaatsanwältin 

- als Leiterin einer Staatsanwaltschaft4 

Leitender Oberstaatsanwalt  



 

- als Leiter einer Staatsanwaltschaft4 

Generalstaatsanwältin  

- als Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft5 

Generalstaatsanwalt  

- als Leiter der Generalstaatsanwaltschaft5 

 

----- 

1 An einem Gericht mit 151 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter einschließlich der Planstellen  für Richterinnen und 
Richter der Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2 An einem Gericht mit 26 und mehr Planstellen für Richterinnen und Richter im Bezirk. 

3 An einem Gericht mit 26 bis 100 Planstellen für Richterinnen und Richter im Bezirk. 

4 Mit 151 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.  

5 Mit 26 bis 100 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bezirk. 

 

Besoldungsgruppe R 7 

Präsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts1 

Präsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Landessozialgerichts1 

Präsident des Hessischen Landessozialgerichts1 

Präsidentin des Oberlandesgerichts1 

Präsident des Oberlandesgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs1 

Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs1 

Generalstaatsanwältin 

- als Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft2 

Generalstaatsanwalt 

- als Leiter der Generalstaatsanwaltschaft2 

 

----- 

1 An einem Gericht mit 101 bis 500 Planstellen für Richterinnen und Richter im Bezirk. 

2 Mit 101 bis 500 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bezirk. 

 

Besoldungsgruppe R 8 

Präsidentin des Hessischen Landesarbeitsgerichts1 

Präsident des Hessischen Landesarbeitsgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Landessozialgerichts1 

Präsident des Hessischen Landessozialgerichts1 

Präsidentin des Oberlandesgerichts1 

Präsident des Oberlandesgerichts1 

Präsidentin des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs1 

Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs1 

Generalstaatsanwältin 

- als Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft2 



 

Generalstaatsanwalt 

- als Leiter der Generalstaatsanwaltschaft2 

 

----- 

1 An einem Gericht ab 501 Planstellen für Richterinnen und Richter im Bezirk. 

2 Ab 501 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bezirk.  
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
Anlage IV

3. Besoldungsordnung W

Besoldungs-
gruppe
W 1

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
W 2 4 780 4 960 5 140 5 320 5 500
W 3 5 300 5 500 5 710 5 920 6 128

Aufstiegs-
intervalle

5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Endgrund-
gehalt 

Besoldungs-
gruppe
W L1
W L2
W L3

Grundgehaltstabelle für die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W

Grundgehalt 
(Monatsbetrag in Euro)

3 807,40

Besoldungs-
gruppe 

Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)

Grundgehalt 
(Monatsbeträge in Euro)

5 300
5 800
7 100

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
  



 

Anlage VII

  Betrag in Euro,   Betrag in Euro,

Dem Grunde nach geregelt in   Prozent Dem Grunde nach geregelt in   Prozent

Besoldungsordnungen A und B Besoldungsordnungen A und B
V o r b e m e r k u n g e n B e s o l d u n g s g r u p p e n F u ß n o t e 

Nr. 3 Abs. 1 A 5 3 34,21

         Nr. 1 379,17 4 63,08

         Nr. 2 303,34 A 6 2 34,21

Nr. 3 Abs. 5 105,33 A 7 6    50 Prozent des

Nr. 3 Abs. 6 78,99       jew eiligen Unter-

Nr. 5       schiedsbetrages

         A 4 bis A 5 118,49       zum Grundgehalt

         A 6 bis A 9 157,99       der Besoldungs-

         A 10 und höher 197,48       gruppe A 8

Nr. 6 und 7 A 9 1, 2 254,65

         nach einer Dienstzeit A 10 2 280,75

               von einem Jahr 65,60 A 12 4 147,91

               von zw ei Jahren 131,20 A 13 1, 8, 9 258,79

Nr. 8 98,40 3 177,43

Nr. 9 39,50 4 177,43

Nr. 10 5 88,75

         mittlerer Dienst 17,56 A 14 4 177,43

         gehobener Dienst 39,50 A 15 4 177,43

Nr. 11 A 16 1 198,43

         Abs. 1 76,69 8 198,43

         Abs. 2 51,13 B 9 1 735,15

         Abs. 3 76,69 Präsidentin, Präsident

         Abs. 4 76,69          des Justizprüfungsamtes

Nr. 12 332,49

Nr. 13 Abs. 1

         Nr. 1 Besoldungsordnung R
               Buchst. a 18,31 B e s o l d u n g s g r u p p e n F u ß n o t e 

               Buchst. b 71,65 R 1 1, 2 196,16

         Nr. 2 79,64 R 2 4 bis 10, 12 196,16

         Nr. 3 79,64 R 3 3 196,16

Besoldungsordnung R Besoldungsordnung W
V o r b e m e r k u n g V o r b e m e r k u n g e n

Nr. 2 76,69 Nr. 3 Abs. 2 260,00

Nr. 4

         w enn ein Amt ausgeübt w ird

               der Besoldungsgruppe R 1 205,54

               der Besoldungsgruppe R 2 230,08

* Nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Satz 2 des 
Juristenausbildungsgesetzes in der Fassung vom 15. März 2004 (GVBl. 
I S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Art. 23 des Zweiten 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes]

Amts- und Stellenzulagen sowie sonstige Zulagen
(Monatsbeträge)

      5 Prozent des

      Grundgehalts der

Besoldungsgruppe B 4*

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Anlage IX 
Obergrenzen für Beförderungsämter 

 
(1) Als Obergrenzen für Beförderungsämter werden festgesetzt:  

1. im mittleren Dienst 
in der Besoldungsgruppe A 8 30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 9 8 Prozent; 

2. im gehobenen Dienst 
in der Besoldungsgruppe A 11  30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 12 16 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 13 6 Prozent; 

3. im höheren Dienst 
in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2 nach Einzelbewertung  
zusammen 40 Prozent, 
in den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 zusammen 10 Prozent. 
 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden für nachfolgend aufgeführte Laufbahnen als Obergrenzen für Beförderungsämter 
festgesetzt: 

1. mittlerer technischer Dienst 
in der Besoldungsgruppe A 8, sofern das Eingangsamt  
der Besoldungsgruppe A 6 zugewiesen ist  35 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 9 15 Prozent; 

2. Gerichtsvollzieherdienst 
in der Besoldungsgruppe A 8 30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 9 70 Prozent; 

3. gehobener Polizeivollzugsdienst 
in der Besoldungsgruppe A 11 30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 12 20 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 13 10 Prozent; 

4. gehobener technischer Dienst  
in der Besoldungsgruppe A 11 40 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 12 35 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 13 15 Prozent; 

5. Amtsanwaltsdienst 
in der Besoldungsgruppe A 12 40 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 13 60 Prozent; 

6. gehobener Dienst der Steuerverwaltung 
in der Besoldungsgruppe A 11 30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 12 20 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 13 8 Prozent; 

7. höherer technischer Dienst 
in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2 
nach Einzelbewertung zusammen 45 Prozent, 
in den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 zusammen 10 Prozent; 
die Prozentsätze beziehen sich auf die Gesamtzahl der Planstellen des höheren technischen  
Dienstes in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 und B 2; 

8. mittlerer allgemeiner Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten 
in der Besoldungsgruppe A 7 30 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 8 40 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 9 30 Prozent; 
als Planstellen zählen die im Stellenplan in Übereinstimmung mit den haushaltsrecht- 
lichen Vorschriften für das laufende Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen für planmäßig  
angestellte Beamtinnen und Beamte; 

9. Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten 
in der Besoldungsgruppe A 7 20 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 8 45 Prozent, 
in der Besoldungsgruppe A 9 35 Prozent; 
als Planstellen zählen die im Stellenplan in Übereinstimmung mit den haushalts- 
rechtlichen Vorschriften für das laufende Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen für  
planmäßig angestellte Beamtinnen und Beamte. 

 
(3) Eine Überschreitung der Obergrenzen nach Abs. 1 und 2 ist nach Maßgabe sachgerechter Stellenbewertung zulässig  



 

1. in der Steuerverwaltung insoweit, als die Planstellen  
a) für Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer, die überwiegend  

aa)   Konzerne mit einem Außenumsatz von mehr als 10 Mio. Euro, zu denen mindestens ein Großbetrieb im Sinne 
des Buchst. b Doppelbuchst. bb gehört, 

bb)   Großbetriebe, und zwar  
aaa)  Handelsbetriebe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 18 Mio. Euro, 
bbb) Fertigungsbetriebe und andere Leistungsbetriebe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 16,7 Mio. Euro, 
ccc)  Kreditinstitute mit einem Aktivvermögen von mehr als 125 Mio. Euro, 
ddd) Versicherungsunternehmen mit Jahresprämieneinnahmen von mehr als 24,38 Mio. Euro, 

prüfen, sowie Steuerfahndungsprüferinnen und Steuerfahndungsprüfer in gleich zu bewertenden Funktionen mit 
einem Anteil von höchstens 50 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13 und mit dem verbleibenden Anteil in der 
Besoldungsgruppe A 12, 
b) für Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer, die überwiegend  

aa)    nicht unter Buchst. a Doppelbuchst. aa fallende Konzerne, 
bb)   nicht unter Buchst. a Doppelbuchst. bb fallende Großbetriebe, und zwar  

aaa) Handelsbetriebe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 4,5 Mio. Euro oder einem steuerlichen Gewinn 
von mehr als 150 000 Euro, 
bbb) freie Berufe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 2,5 Mio. Euro oder einem steuerlichen Gewinn von 
mehr als 350 000 Euro, 
ccc) andere Leistungsbetriebe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 3 Mio. Euro oder einem steuerlichen 
Gewinn von mehr als 150 000 Euro, 
ddd) Kreditinstitute mit einem Aktivvermögen von mehr als 50 Mio. Euro oder einem steuerlichen Gewinn 
von mehr als 300 000 Euro, 
eee) Versicherungsunternehmen mit Jahresprämieneinnahmen von mehr als 15 Mio. Euro, 
fff) land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Wirtschaftswert der selbstbewirtschafteten Flächen von 
mehr als 112 500 Euro oder einem steuerlichen Gewinn von mehr als 60 000 Euro, 

cc)   Fertigungsbetriebe mit einem Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mio. Euro oder einem steuerlichen Gewinn von 
   mehr als 60 000 Euro 

prüfen, sowie Steuerfahndungsprüferinnen und Steuerfahndungsprüfer in gleich zu bewertenden Funktionen mit 
einem Anteil von höchstens 40 Prozent in der Besoldungsgruppe A 12 und mit dem verbleibenden Anteil in der 
Besoldungsgruppe A 11, 

c) für Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer, die überwiegend prüfungsmäßig schwierige und nicht unter Nr. 1 
Buchst. b Doppelbuchst. cc fallende Mittelbetriebe prüfen, sowie Steuerfahndungsprüferinnen und 
Steuerfahndungsprüfer in gleich zu bewertenden Funktionen mit einem Anteil von höchstens 65 Prozent in der 
Besoldungsgruppe A 11und mit dem verbleibenden Anteil in der Besoldungsgruppe A 10,  

d) für Steuer-Außenprüferinnen und Steuer-Außenprüfer mit einem Anteil von höchstens 60 Prozent in der 
Besoldungsgruppe A 9 und mit dem verbleibenden Anteil in der Besoldungsgruppe A 8, 

e) für Sachgebietsleiterinnen und Sachgebietsleiter im Betriebsprüfungs- und Steuerfahndungsdienst mit einem 
Anteil von höchstens 65 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13 und mit dem verbleibenden Anteil in der 
Besoldungsgruppe A 12  

ausgebracht werden; 
2. in der Justizverwaltung insoweit, als die Planstellen  

a) für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die überwiegend in Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-,  
Konkurs-, Vergleichs-, Insolvenz-, Grundbuch-, Register-, Familienrechts- und Nachlasssachen tätig sind, mit 
einem Anteil von höchstens 

aa)   40 Prozent in der Besoldungsgruppe A 11, 
bb)   25 Prozent in der Besoldungsgruppe A 12, 
cc)    8 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13, 

b) für die Beamtinnen und Beamten der Bezirksrevision mit einem Anteil von höchstens 
aa)   30 Prozent in der Besoldungsgruppe A 11, 
bb)   30 Prozent in der Besoldungsgruppe A 12, 
cc)   10 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13 

ausgebracht werden; 
3. in den Allgemeinen und Inneren Verwaltungen – zu Buchst. c auch in den sonstigen Verwaltungen – insoweit, als die 

Planstellen für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes, die  
a) mit Körperschaftsaufsicht einschließlich der Rechnungsprüfung der Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden 

und Gemeindeverbänden oder 
b) in Aufsichtsbehörden mit der Finanzierung und Prüfung von Maßnahmen des Bildungswesens oder 
c) in Aufsichtsbehörden mit Aufgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes oder 
d) mit Standesamtsaufsicht 
befasst sind, mit einem Anteil von höchstens 

aa)   10 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13,  
bb)   30 Prozent in der Besoldungsgruppe A 12 
cc)   und mit dem verbleibenden Anteil in der Besoldungsgruppe A 11 



 

ausgebracht werden; 
4. insoweit, als die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes, die mit der selbständigen 

Überprüfung des Arbeitsschutzes in kleineren Betrieben oder Handwerksbetrieben betraut sind, mit einem Anteil von 
höchstens 
a) 40 Prozent in der Besoldungsgruppe A 8,  
b) 25 Prozent in der Besoldungsgruppe A 9 
ausgebracht werden; 

5. insoweit, als die Planstellen für Beamtinnen und Beamte, die im Überwachungsdienst zum Schutz der Verbraucher 
(Lebensmittelkontrolldienst) eingesetzt sind, mit einem Anteil von höchstens 
a) 40 Prozent in der Besoldungsgruppe A 8, 
b) 15 Prozent in der Besoldungsgruppe A 9 
ausgebracht werden; 

6. insoweit, als die Planstellen für die überwiegend im Bereich der Ablaufplanung und Programmierung von 
Arbeitsverfahren unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsmaschinen und Systemprogrammen 
verwendeten Beamtinnen und Beamten 
a) des gehobenen Dienstes mit einem Anteil von höchstens 

aa)   50 Prozent in der Besoldungsgruppe A 11, 
bb)   20 Prozent in der Besoldungsgruppe A 12, 
cc)   10 Prozent in der Besoldungsgruppe A 13, 

b) des mittleren Dienstes mit einem Anteil von höchstens 
aa)   50 Prozent in der Besoldungsgruppe A 8, 
bb)   20 Prozent in der Besoldungsgruppe A 9 

ausgebracht werden; 
7. insoweit, als die Planstellen für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes, die überwiegend 

Sachbearbeiteraufgaben oder vom gehobenen auf den mittleren Dienst übertragene Aufgaben oder aufgrund ihrer 
Komplexität und Vielseitigkeit als gleichwertig anzusehende Aufgaben wahrnehmen mit einem Anteil von höchstens 
80 Prozent in der Besoldungsgruppe A 9 und mit dem verbleibenden Anteil in der Besoldungsgruppe A 8 
ausgebracht werden. 

 
(4) Bei der Anwendung der Obergrenzen von Abs. 1 und 2 auf die nicht von Abs. 3 erfassten Beamtinnen und Beamten 
bleiben die Beamtinnen und Beamten der in Abs. 3 genannten Funktionsgruppen unberücksichtigt. Soweit hierdurch 
Hebungen von Planstellen der von Abs. 3 nicht erfassten Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Obergrenzen der Abs. 1 
und 2 möglich werden, dürfen diese nach Maßgabe sachgerechter Bewertung nur für Beamtinnen und Beamte in 
gleichwertigen Funktionen vorgesehen werden. 
 
 
 



 

 



 

Besoldungsordnung A Anlage 2
zu § 6 Abs. 1 des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetzes

Überleitung für versorgungsberechtigte Personen

Stufe

BesGr alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 alt 1 648,69 1 688,51 1 728,32 1 768,14 1 807,96 1 847,80 1 887,61

A 4 neu neu 1 1 1 1 1 2 3

A 4 neu 1 807,00 1 807,00 1 807,00 1 807,00 1 807,00 1 835,00 1 857,00

A 3 1 717,46 1 759,83 1 802,19 1 844,54 1 886,94 1 929,31 1 971,67

A 4 neu 1 1 1 2 3 4 5

A 4 neu 1 807,00 1 807,00 1 807,00 1 835,00 1 857,00 1 898,00 1 939,00

A 4 alt 1 756,45 1 806,37 1 856,23 1 906,11 1 955,99 2 005,88 2 055,74

A 4 neu 1 1 3 4 5 6 8

A 4 neu 1 807,00 1 807,00 1 857,00 1 898,00 1 939,00 1 979,00 2 056,00

A 5 alt 1 770,65 1 834,52 1 884,16 1 933,76 1 983,41 2 033,03 2 082,66 2 132,28

A 5 neu 1 1 3 4 5 6 7 8

A 5 neu 1 824,00 1 824,00 1 885,00 1 934,00 1 984,00 2 034,00 2 083,00 2 133,00

A 6 alt 1 812,58 1 867,07 1 921,57 1 976,05 2 030,54 2 085,03 2 139,54 2 194,02 2 248,50

A 6 neu 1 1 2 3 4 5 6 7 8

A 6 neu 1 868,00 1 868,00 1 914,00 1 960,00 2 017,00 2 075,00 2 132,00 2 195,00 2 249,00

A 7 alt 1 892,25 1 941,21 2 009,78 2 078,35 2 146,91 2 215,48 2 284,06 2 333,00 2 381,97 2 430,97

A 7 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 7 neu 1 950,00 1 950,00 1 987,00 2 043,00 2 130,00 2 216,00 2 216,00 2 302,00 2 367,00 2 431,00

A 8 alt 2 010,79 2 069,37 2 157,23 2 245,10 2 332,96 2 420,86 2 479,42 2 538,00 2 596,59 2 655,14

A 8 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 8 neu 2 070,00 2 070,00 2 121,00 2 200,00 2 311,00 2 421,00 2 421,00 2 500,00 2 578,00 2 656,00

A 9 alt 2 142,32 2 199,97 2 293,75 2 387,51 2 481,30 2 575,08 2 639,53 2 704,02 2 768,48 2 832,96

A 9 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 9 neu 2 200,00 2 200,00 2 253,00 2 342,00 2 465,00 2 576,00 2 576,00 2 669,00 2 752,00 2 833,00

A 10 alt 2 308,37 2 388,47 2 508,59 2 628,77 2 748,91 2 869,08 2 949,18 3 029,27 3 109,35 3 189,46

A 10 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 10 neu 2 367,00 2 367,00 2 415,00 2 568,00 2 720,00 2 870,00 2 870,00 2 978,00 3 084,00 3 190,00

A 11 alt 2 660,94 2 784,04 2 907,14 3 030,28 3 153,40 3 235,47 3 317,56 3 399,65 3 481,71 3 563,78

A 11 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 11 neu 2 728,00 2 728,00 2 819,00 2 975,00 3 132,00 3 236,00 3 236,00 3 348,00 3 456,00 3 564,00

A 12 alt 2 861,72 3 008,51 3 155,28 3 302,07 3 448,86 3 546,71 3 644,55 3 742,40 3 840,27 3 938,12

A 12 neu 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8

A 12 neu 2 934,00 2 934,00 3 048,00 3 236,00 3 422,00 3 547,00 3 547,00 3 679,00 3 808,00 3 939,00

A 13 alt 3 221,12 3 379,61 3 538,13 3 696,63 3 855,12 3 960,79 4 066,45 4 172,14 4 277,81 4 383,48

A 13 neu 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

A 13 neu 3 431,00 3 431,00 3 431,00 3 555,00 3 729,00 3 904,00 4 024,00 4 145,00 4 266,00 4 384,00

A 14 alt 3 352,42 3 557,98 3 763,51 3 969,05 4 174,59 4 311,61 4 448,65 4 585,67 4 722,71 4 859,75

A 14 neu 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

A 14 neu 3 611,00 3 611,00 3 611,00 3 785,00 4 011,00 4 237,00 4 392,00 4 548,00 4 704,00 4 860,00

A 15 alt 4 364,69 4 590,66 4 771,46 4 952,24 5 133,04 5 313,83 5 494,59

A 15 neu 1 2 3 4 5 6 8

A 15 neu 4 430,00 4 569,00 4 724,00 4 879,00 5 034,00 5 188,00 5 495,00

A 16 alt 4 820,66 5 082,00 5 291,10 5 500,20 5 709,28 5 918,37 6 127,45

A 16 neu 1 2 3 4 5 6 8

A 16 neu 4 893,00 5 057,00 5 236,00 5 415,00 5 593,00 5 772,00 6 128,00

Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)

 



 

 

Besoldungsordnung A noch Anlage 2
zu § 6 Abs. 1 des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetzes

Überleitung für versorgungsberechtigte Personen
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)

Überleitung von alten  Besoldungsgruppen:
(exemplarisch für die Endstufe)
BesGr
A 11 A alt Stufe 14 3.751,93
A 11 neu Stufe 8 3.564,00
A 13 A alt Stufe 14 4.622,58
A 13 neu Stufe 8 4.384,00
A 14 A alt Stufe 14 4.985,12
A 14 neu Stufe 8 4.860,00

 
 
 
 



 

 
 

 



 

Ruhegehaltfähige Stellen- und Amtszulagen Anlage 4
(Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - zu § 6 Abs. 3 des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetzes

1. Stellenzulagen 5. Stellenzulagen
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A

B e s o l d u n g s o r d n u n g  A V o r b e m e r k u n g e n DM Euro

V o r b e m e r k u n g e n DM Euro Nr. 6 Abs. 1

Nr. 9 40,45 20,68          Buchst. b 720,00 379,17

Nr. 12 100,00 51,13          Buchst. c 576,00 303,34

120,00 61,36 Nr. 8

156,00 79,76          A 1 bis A 5 249,12 127,37

Nr. 19 87,00 44,48          A 6 bis A 9 342,52 175,13

         A 10 bis A 13 435,94 222,89

B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote          A 14 und höher 529,35 270,65

A 3 3 28,89 14,77 Nr. 9 245,45 131,20

A 4 3 28,89 14,77 Nr. 10 Abs. 1 245,45 131,20

A 13 6 140,00 71,58 Nr. 12 184,08 98,40

A 14 1 150,00 76,69 Nr.23 Abs. 1 20,00 10,23

2, 3, 5 180,30 92,19 Nr. 23 Abs. 2 45,00 23,01

9 140,00 71,58 Nr. 25 75,00 39,50

Nr. 26 Abs. 1

2. Amtszulagen          des mittleren Dienstes 33,34 17,56

         des gehobenen Dienstes 75,00 39,50

B e s o l d u n g s o r d n u n g  A 6. Stellenzulagen
B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote DM Euro B e s o l d u n g s o r d n u n g  A

A 3 2 28,89 14,77 V o r b e m e r k u n g e n Euro

A 4 2 28,89 14,77 Nr. 6 Abs. 1

A 8 1 72,90 37,27          Buchst. b 379,17

A 9 2 70,00 35,79          Buchst. c 303,34

A 13 A 2 42,80 21,88 Nr. 8 

3 85,60 43,77          A 2 bis A 5 118,49

A 14 6 150,00 76,69          A 6 bis A 9 157,99

10 156,00 79,76          A 10 und höher 197,48

Nr. 9 131,20

3. Unterrichtspauschale Nr. 10 Abs. 1 131,20

Nr. 12 98,40

B e s o l d u n g s o r d n u n g  H Nr. 25 39,50

Unterrichtspauschale Nr. 26 Abs. 1

Vorbemerkung Nr. 3 DM Euro          des mittleren Dienstes 17,56

H 4 1 250,00 127,82          des gehobenen Dienstes 39,50

7. Stellenzulage
4. Stellenzulage B e s o l d u n g s o r d n u n g  A

V o r b e m e r k u n g e n Euro

B e s o l d u n g s o r d n u n g  A Nr. 6 Abs. 1

V o r b e m e r k u n g e n DM Euro          Buchst. b 189,59

Nr. 23 Abs. 1 87,00 44,48          Buchst. c 151,67

8. Stellenzulage
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A

B e s o l d u n g s g r u p p e Fußnote Euro

A 15 2 76,69

9. Amtszulage
B e s o l d u n g s o r d n u n g  B

B e s o l d u n g s g r u p p e Fußnote DM Euro

B 9 1 1 132,94  579,26



 

Ruhegehaltfähige Stellen- und Amtszulagen Anlage 5
(Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - zu § 6 Abs. 4 des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetzes

1. Stellenzulagen 4. Amtszulagen

B e s o l d u n g s o r d n u n g  R B e s o l d u n g s o r d n u n g  A Euro

Allgemeine Vorschriften DM Euro Vorbemerkungen Nr. 21 198,43

Nr. 4 a  300,00  588,00

Nr. 4 b  500,00  979,87 B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote 

Nr. 4 c 1 000,00 1 959,64 A 2 1 34,21

Nr. 5 a  150,00  294,06 3 63,08

Nr. 5 b  250,00  490,01 A 3 1, 5 63,08

Nr. 5 c  300,00  588,00 2 34,21

Nr. 5 d  700,00 1 371,80 A 4 1, 4 63,08

Nr. 6 a  200,00  391,99 2 34,21

Nr. 6 b  400,00  783,91 A 5 3 34,21

 650,00 1 273,80 4, 6 63,08

 850,00 1 665,72 A 6 6 34,21

1 050,00 2 057,62 A 7 5

Nr. 7 a  300,00  588,00 50 % des jew eiligen Unterschiedsbetrages

Nr. 7 b  400,00  783,91 zum Grundgehalt der BesGr A 8

Nr. 7 c  600,00 1 175,83 A 9 3, 6 254,65

Nr. 7 d  750,00 1 469,77 A 12 7, 8 147,91

Nr. 8 a  150,00  294,06 A 13 7 177,43

Nr. 8 b  300,00  588,00 11, 12, 13 258,79

Nr. 8 c  950,00 1 861,68 A 14 5 177,43

A 15 7 177,43

2. Amtszulagen
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R

B e s o l d u n g s o r d n u n g  A B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote 

B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote DM Euro R 1 1, 2 196,16

A 5 5 116,55 92,83 R 2 3 bis 8, 10 196,16

7 139,85 111,37 R 3 3 196,16

3. Stellenzulagen 5. Amtszulagen

B e s o l d u n g s o r d n u n g  A B e s o l d u n g s o r d n u n g  A  u n d  B

V o r b e m e r k u n g e n Euro B e s o l d u n g s g r u p p e n Fußnote Euro

Nr. 27 A 10 3 280,75

   Abs. 1 A 12 2 147,91

         Buchst. a A 13 1, 4 177,43

               Doppelbuchst. aa 18,31 3 88,75

               Doppelbuchst. bb 71,65 A 14 2 177,43

         Buchst. b 79,64 4 118,29

         Buchst. c 79,64 A 15 1 177,43

B 9 1 735,15

 
 
 



"Anlage 
(zu § 82 Abs. 1 Satz 1) 

Gebührenverzeichnis 
Gliederung 

 
Abschnitt 1 Klageverfahren erster Instanz 
Abschnitt 2 Zulassung und Durchführung der Berufung 
Abschnitt 3 Revision 
Abschnitt 4 Besondere Verfahren 
Abschnitt 5 Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
Abschnitt 6 Beschwerde 
 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr  

oder Satz der jeweiligen 
Gebühr Nr. 10 bis 17 

Vorbemerkung: 
Das Verfahren über den Antrag auf Wiederaufnahme gilt als neuer Rechtszug. 
 

Abschnitt 1 
Klageverfahren erster Instanz 

  Verfahren über eine Disziplinarklage mit dem Antrag auf   
10 - Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ………………………………………………......... 360,00 € 
11 - Aberkennung des Ruhegehalts ………………………………………………………………… 360,00 € 
12 - Zurückstufung . 240,00 € 
  Verfahren über die Klage gegen eine Disziplinarverfügung, in der als Disziplinarmaßnahme 

ausgesprochen worden ist 
  

13 - Kürzung der Dienstbezüge ……………………………………………………………………… 180,00 € 
14 - Kürzung des Ruhegehalts ……………………….………………………………………………. 180,00 € 
15 - Geldbuße …………………………………………………………………………………………… 120,00 € 
16 - Verweis ……………………………………………………………………………………………..  60,00 € 
17 Verfahren über die Klage gegen eine Disziplinarverfügung, wenn nur eine  

Kostenentscheidung in der Disziplinarverfügung angegriffen wird, oder  
gegen eine Einstellungsverfügung (§ 36 HDG) …………………………………………………. 

 
 

 60,00 € 
18 Beendigung des gesamten Verfahrens durch   
  1. Zurücknahme der Klage  

a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder 
b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem die Entscheidung in  
der Hauptsache der Geschäftsstelle übermittelt wird, oder 
2. Erledigungserklärungen, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die  
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung  
oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt: 

  

  Die Gebühren Nr. 10 bis 17 ermäßigen sich auf ………………………………………………. 0,5 
   Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 
  

Abschnitt 2 
Zulassung und Durchführung der Berufung 

20 Verfahren über die Zulassung der Berufung: 
Soweit der Antrag abgelehnt wird .................................................................. 

 
1,0 

21 Verfahren über die Zulassung der Berufung: 
Soweit der Antrag zurückgenommen oder das Verfahren  
durch anderweitige Erledigung beendet wird ..................................................... 

 
 

0,5 
   Die Gebühr entsteht nicht, soweit die Berufung zugelassen wird.   
22 Verfahren über die Berufung im Allgemeinen .................................................... 1,5 
23 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Berufung oder der Klage,  

bevor die Schrift zur Begründung der Berufung bei Gericht eingegangen ist: 
Die Gebühr Nr. 22 ermäßigt sich auf ............................................................... 

 
 

0,5 
   Erledigungserklärungen stehen der Zurücknahme gleich, wenn keine Entscheidung über die  

Kosten ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über  
die Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt. 

  

24 Beendigung des gesamten Verfahrens, wenn nicht Nr. 23 erfüllt ist, durch   
  1. Zurücknahme der Berufung oder der Klage    



Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr  

oder Satz der jeweiligen 
Gebühr Nr. 10 bis 17 

   a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder 
   b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem die Entscheidung  
in der Hauptsache der Geschäftsstelle übermittelt wird, oder 
2. Erledigungserklärungen, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die  
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung  
oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt: 

  Die Gebühr Nr. 22 ermäßigt sich auf .............................................................. 1,0 
   Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 
  

Abschnitt 3 
Revision 

30 Verfahren über die Revision im Allgemeinen .................................................... 2,0 
31 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Revision oder der Klage,  

bevor die Schrift zur Begründung der Revision bei Gericht eingegangen ist: 
Die Gebühr Nr. 30 ermäßigt sich auf .............................................................. 

 
 

1,0 
   Erledigungserklärungen stehen der Zurücknahme gleich, wenn keine Entscheidung über  

die Kosten ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten  
über die Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt. 

  

32 Beendigung des gesamten Verfahrens, wenn nicht Nr. 31 erfüllt ist, durch   
  1. Zurücknahme der Revision oder der Klage  

   a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder 
   b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem die Entscheidung in  
der Hauptsache der Geschäftsstelle übermittelt wird, oder 
2. Erledigungserklärungen, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die  
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung  
oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt:  

  

  Die Gebühr Nr. 30 ermäßigt sich auf …………………………………..………….......... 1,5 
   Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind.   
 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebührenbetrag oder Satz 
der jeweiligen Gebühr 40 

und 41 
Abschnitt 4 

Besondere Verfahren 
40 Verfahren über den Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der  

Einbehaltung von Bezügen ...................................................................... 
 

180,00 € 
41 Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Festsetzung einer Frist zum Abschluss des  

Disziplinarverfahrens einschließlich der Einstellung des Disziplinarverfahrens nach  
fruchtlosem Ablauf der Frist..................................................................... 

 
 

 60,00 € 
42 Beendigung des gesamten Verfahrens durch   
  1.  Zurücknahme des Antrags  

   a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder 
   b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem die Entscheidung  
über den Antrag der Geschäftsstelle übermittelt wird, oder 
2. Erledigungserklärungen, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die  
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung  
oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt: 

  

  Die Gebühren Nr. 40 und 41 ermäßigen sich auf ……………………………………..... 0,5 
   Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 
  

Abschnitt 5 
Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

50 Verfahren über die Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf  
rechtliches Gehör: 
Die Rüge wird in vollem Umfang verworfen oder zurückgewiesen ..................... 

 
 

 50,00 € 
 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebührenbetrag oder Satz 
der je-weiligen Gebühr 10 

bis 17 und 40 



Nr. Gebührentatbestand 
Gebührenbetrag oder Satz 
der je-weiligen Gebühr 10 

bis 17 und 40 
Abschnitt 6 
Beschwerde 

60 Verfahren über die Beschwerde gegen die Entscheidung über den Antrag auf Aussetzung  
der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen ................. 

 
1,5 

61 Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung in der Hauptsache durch  
Beschluss nach § 64 HDG ..................................................................... 

 
1,5 

62 Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision: 
Die Beschwerde wird verworfen oder zurückgewiesen ................................... 

 
1,5 

63 Beendigung des gesamten Verfahrens durch   
  1. Zurücknahme der Beschwerde, der Klage oder des Antrags  

   a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder 
   b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem die  
Entscheidung über die Beschwerde der Geschäftsstelle übermittelt wird, oder 
2. Erledigungserklärungen, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder  
die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung  
oder der Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt: 

  

  Die Gebühren Nr. 60 bis 62 ermäßigen sich auf ........................................... 0,75 
   Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind.   
64 Verfahren über nicht besonders aufgeführte Beschwerden im disziplinargerichtlichen  

Verfahren, die nicht nach anderen Vorschriften gebührenfrei sind: 
Die Beschwerde wird verworfen oder zurückgewiesen ................................... 

 
 

50,00 € 

" 
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